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VORWORT

So viel vorab

Fast eine halbe Million Menschen sind 
2013 dauerhaft nach Deutschland einge-
wandert. Das ist Rekord. Die berufliche 
Integration gelingt laut „Integrations-
ausblick 2014“ der OECD erstaunlich 
gut. Problematisch findet die OECD den 
hohen Anteil von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund, die kaum Deutsch 
sprechen und deutschsprachige Texte 
nicht lesen können. Das ist eine He-
rausforderung.

Sprachliche Kompetenz gilt als Schlüssel 
zum Erfolg im Arbeitsleben. Vor Proble-
men im Beruf stehen viele, deren Sozi-
alisation und Ausbildung die Grund-
lagen dieser Schlüsselkompetenz nicht 
legen konnten, oder die einfach mit ei-
ner anderen Muttersprache aufgewach-
sen sind. Ansätze, die so entstandenen 
Defizite auszugleichen, haben wir in die-
sem Heft zum Schwerpunkt erhoben.

Vor allem zugewanderte Menschen brau-
chen oft eine sprachliche Förderung – am 
besten kombiniert mit beruflicher Quali-
fizierung, meint Prof. Udo Ohm von der 
Universität Bielefeld: „Ziel muss es sein“, 
so lautet sein Befund im Gespräch mit 
uns, „Fachinhalte und sprachliche Form 
gemeinsam in den Fokus zu nehmen.“

Solche Bildungsmaßnahmen mit integ-
rierter Sprachförderung werden zurzeit 
in Modellprojekten des Landes umge-
setzt. Zwei davon stellen wir in diesem 
Heft vor: „Brücken bauen für den Be-
ruf“ in der Stadt Essen sowie die „Ko-
ordinierungsstelle Arbeit und Spracher-
werb“ des Jobcenters Herford.

Unseren Leserinnen und Lesern bekannt 
sind die Regelangebote des Bundes zur 
Sprachförderung von Migrantinnen und 

Migranten. Ergänzend dazu hat das IQ 
Netzwerk NRW individuelle Sprachför-
derangebote in den Projekten „komma-
NRW“ (Kommunikation am Arbeits-
platz) und „SPRUNQ“ (Sprachcoaching 
für berufliche Unterstützung und Qua-
lifizierung) entwickelt. Wir berichten.

Im Frühjahr 2011 wurden erste Ergeb-
nisse der „Level-One Studie“ vorgestellt. 
Die Kernaussage lautete: 7,5 Millionen 
Deutsch sprechende Erwachsene können 
nur so eingeschränkt lesen und schrei-
ben, dass sie häufig auf Unterstützung 
angewiesen sind. Mehr als die Hälfte 
dieser „funktionalen Analphabeten“ 
ist trotz dieses Handicaps erwerbstätig. 
Auf einer Fachtagung in Bonn haben wir 
mit anderen arbeitsmarktpolitischen Ak-
teuren über Strategien und Handlungs-
optionen im beruflichen Umfeld dieser 
Personengruppe und über eine arbeits-
orientierte Grundbildung diskutiert, si-
ehe dazu unseren Bericht auf Seite 42 ff.

Schließlich noch ein Blick über die Lan-
desgrenzen: Über Sprachförderkonzepte 
in Frankreich hat uns Claire Extramia-
na vom französischen Kulturministeri-
um im Interview berichtet.

Ansonsten in diesem Heft?
Das Arbeitsministerium Nordrhein-
Westfalen fördert seit September 2014 
beinahe flächendeckend Produktions-
schulen: Insgesamt 1.900 Plätze landes-
weit. Mit Dr. Jörg Meier von der Tech-
nischen Universität Dortmund sprachen 
wir über die Umsetzungserfahrungen in 
NRW und in anderen Bundesländern.

Langzeitbezieherinnen und -bezieher im 
SGB II sollen durch Produktionsnetz-
werke besser in Arbeit integriert werden. 

Das ist das Ziel eines Pilotprojektes des 
nordrhein-westfälischen Arbeitsministe-
riums, über das Prof. Dr. Claus Reis in 
diesem Heft berichtet.

Am Thema Fachkräftesicherung führt 
auch für KMU kein Weg vorbei. Daran 
besteht auch für die Verantwortlichen 
von „Fachkräfte sichern – Branchen stär-
ken in Ostwestfalen-Lippe“ kein Zwei-
fel, einem Projekt im Rahmen der Fach-
kräfteinitiative NRW. Lesenswert dazu 
auch die kritischen Ausführungen des 
Bestseller-Autors Prof. Dr. Gerd Bos-
bach von der Fachhochschule Koblenz 
zum Ge- und Missbrauch von Zahlen 
und Statistiken, insbesondere zum The-
ma Fachkräftebedarf. 

Schon bald gilt der Mindestlohn. Wir 
wollten wissen, welche Erfahrungen an-
dere europäische Länder mit der Umset-
zung und der Kontrolle der Mindest-
lohngesetze gemacht haben. Dies hat das 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut (WSI) beim DGB in un-
serem Auftrag untersucht. Die zentralen 
Ergebnisse der Studie lesen Sie auf Seite 
56 ff. Ergänzend dazu: Unser Gespräch 
mit Isabell Mura von der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Auf keinen Fall überschlagen: Unser In-
terview mit Ramon Sanahuja Vélez, Di-
rektor für Immigration und Interkul-
turalität der Stadt Barcelona, über den 
Plan für Interkulturalität der Haupt-
stadt Kataloniens.
Das alles und noch viel mehr in diesem 
Heft! Viel Spaß beim Lesen wünscht 
wieder
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So viel vorab

Jugend und Beruf
Landesprogramm Produktionsschule.NRW
Auftrag, Kunde, Produktion. Fachgespräch über die Wirkungszusammenhänge von Produktionsschulen

SGB II
Interview Prof. Dr. Claus Reis: „Verbindliche Beziehungen autonomer Akteure entlang von Dienstleistungsketten“

Berufsbezogene Sprachförderung
„Nicht verstehen ist wie blind sein“. Berufsbezogene Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten in NRW
Modellprojekt „Koordinierungsstelle Arbeit und Spracherwerb“ im Jobcenter Herford
Modellprojekt „Brücken bauen für den Beruf“ im JobCenter Essen
komma. Das Sprachförderungsprojekt „Kommunikation am Arbeitsplatz“ des IQ Netzwerks NRW
SPRUNQ. Das IQ-Modellprojekt „Sprachcoaching für berufliche Unterstützung und Qualifizierung“
Funktionaler Analphabetismus und arbeitsorientierte Grundbildung
Interview Prof. Dr. Udo Ohm: „Fachinhalte und sprachliche Form gemeinsam in den Fokus nehmen“
Interview Claire Extramiana: „Die fanzösische Sprache wurde zum Sinnbild der nationalen Einheit“

Arbeitsgestaltung und -sicherung
G.I.B.-Studie: Umsetzung und Kontrolle des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
Interview Isabell Mura: „Der Mindestlohn im Hotel- und Gaststättengewerbe“
Fachkräfte sichern – Branchen stärken in OWL. Ein Projekt im Rahmen der Fachkräfteinitiative NRW
Die autorisierte Beschreibung. Zur Transparenz und Akzeptanz beruflicher Qualifikationen in der EU

Themenübergreifend
Interview Ramon Sanahuja Vélez: „Interkulturalität in Barcelona“

Monitoring und Evaluation
Interview Prof. Dr. Gerd Bosbach: „Hinter scheinbar objektiven Zahlen verbergen sich oft subjektive Interessen“
Betriebliche Berufsausbildung im Verbund. Ergebnisse des Monitorings
Vermittlungshemmnisse von „Öffentlich geförderten Beschäftigten“
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Vor einem Jahr veröffentlichten wir im 

G.I.B.-Info 3/2013 einen Artikel über 

Produktionsschulen als Berufsvorbe-

reitungsangebot für benachteiligte Ju-

gendliche und das entsprechende För-

derangebot des MAIS. Unter dem Titel 

„Produktionsorientierte Maßnahmen“ 

wurden seit September 2013 erstma-

lig in NRW insgesamt ca. 510 Produk-

tionsschulplätze an 13 Standorten mit 

einer Kofinanzierung durch die Agen-

turen für Arbeit und Jobcenter geför-

dert. Seit September 2014 wird dieser 

Förderansatz unter dem Titel „Pro-

duktionsschule.NRW“ als Landespro-

gramm fortgeführt.
Das Programm ist eingebunden in das 
Gesamtsystem Übergang Schule – Be-
ruf und ordnet sich dem Handlungs-
feld 2 „Systematisierung des Übergangs 
nach der schulischen Sekundarstufe I 
durch schlanke und klare Angebots-
strukturen“ zu. Jugendliche, die nach 
Verlassen der allgemeinbildenden Schu-
le keinen Ausbildungsplatz bekommen, 
sollen ein passgenaues Übergangsange-
bot erhalten. Dabei sind die Bedarfe die-
ser Jugendlichen unterschiedlich. Die Re-
gelangebote Einstiegsqualifizierung und 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
(BvB) der Bundesagentur für Arbeit und 
die berufsvorbereitenden Bildungsgän-
ge der Berufskollegs stellen für Jugend-
liche, die aufgrund komplexer individu-
eller Benachteiligung einen erschwerten 
Zugang zum Ausbildungsmarkt haben, 
kein geeignetes Förderangebot dar. Die-
se Jugendlichen brauchen niedrigschwel-

lige Förderangebote, wie sie z. B. die Pro-
duktionsschulen darstellen. Sie bieten ein 
besonderes praktisch orientiertes Berufs-
vorbereitungsangebot, das gerade „schul-
müde“ Jugendliche motivieren kann. Zen-
trales Merkmal der Produktionsschulen 
ist die Verbindung von beruflichem Ler-
nen und praktischer Arbeit, indem in be-
triebsähnlichen Strukturen Produkte und 
Dienstleistungen für reale Kunden her-
gestellt bzw. angeboten werden. Lern-
prozesse finden als Produktionsprozesse 
statt, dies ist das didaktische Kernele-
ment der Produktionsschulen.

Zur Auswahl geeigneter Produktions-
schulträger in NRW veröffentlichte das 
MAIS NRW im Mai 2014 einen öffent-
lichen Aufruf an interessierte Bildungs-
träger, mit dem diese dazu aufgefordert 
wurden, eine detaillierte Interessenbe-
kundung einzureichen. Dieses Interes-

Landesprogramm Produktionsschule.NRW
Berufsvorbereitungsangebote für „schulmüde“ Jugendliche
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QUELLEN/LITERATUR

Bundesverband Produktionsschulen e. V.: 

Wo Produktionsschule drauf steht, soll 

auch Produktionsschule drin sein. Quali-

tätsstandards des Bundesverbandes Pro-

duktionsschulen e. V., Hannover 2010

senbekundungsverfahren war dem eigent-
lichen Antragsverfahren vorgeschaltet. 
Da die Vernetzung und Einbindung der 
Träger in regionale Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsstrukturen ein wesentliches 
Qualitätskriterium von Produktions-
schulen ist, wurden zu den eingereich-
ten Interessenbekundungen auch Voten 
der zuständigen Regionalagenturen zur 
regionalen Vernetzung eingeholt.

Auf der Grundlage eines einheitlichen Be-
wertungsrasters und fachlicher Stellung-
nahmen zu den eingereichten Interessen-
bekundungen führte das MAIS eine auf 
die Regionen bezogene Auswahl der Trä-
ger durch, bei dem die Interessenbekun-
dungen der Träger mit den regionalen 
Bedarfen und Kofinanzierungsoptionen 
abgeglichen wurden. Das Finanzierungs-
modell für die Produktionsschule.NRW 
sieht eine Kofinanzierung der Produkti-
onsschulen durch Mittel des SGB II, III 
oder VIII vor, wobei der Landes-/ESF-
Anteil 2/3 der Teilnehmerplatzkosten 
beträgt und die Kofinanzierung 1/3. Die 
ausgewählten Träger konnten anschlie-
ßend Förderanträge bei der Bewilligungs-
behörde und bei den Kofinanziers stellen. 
Auf der Grundlage dieses Auswahl- und 

Bewilligungsverfahrens werden seit Sep-
tember 2014 insgesamt ca. 1.900 Teil-
nehmerplätze gefördert, davon ca. 1.000 
Plätze mit Kofinanzierung SGB III und 
ca. 850 Plätze mit Kofinanzierung SGB II 
sowie ca. 40 Plätze mit einer Kofinanzie-
rung SGB VIII.

Damit ist es gelungen, gemeinsam mit den 
Mitfinanzierenden ein niedrigschwelliges 
Förderangebot zu schaffen, das jetzt in 
44 kreisfreien Städten und Landkreisen 
unter Beteiligung von ca. 90 Bildungs-
trägern, z. T. in Trägerverbünden, um-
gesetzt wird. Diese große Zahl von ge-
förderten Produktionsschulplätzen, mit 
der NRW bundesweit eine Spitzenstellung 
einnimmt, erfordert eine qualitätsgesi-
cherte Umsetzung, also die verbindliche 
Formulierung, Setzung und Einhaltung 
von einheitlichen Standards der Praxis 
in den Produktionsschulen. Eine Orien-
tierung bieten dabei – das MAIS NRW 
bezieht sich in seinem Erlass vom Mai 
2014 ausdrücklich darauf – die Quali-
tätsstandards des Bundesverbandes Pro-
duktionsschulen e. V.

An diesen Qualitätsstandards sollten sich 
alle beteiligten Akteure, insbesondere 
die Produktionsschulträger orientieren.

1. � Produktorientierung: welche Produkte 
und/oder Dienstleistungen stellt die 
Produktionsschule für welche Auf-
traggeber und Kunden bereit? 

2. � Betriebsähnliche Strukturen und markt-
orientierte Produktion und Dienstleis
tungserstellung.

3. � Pädagogische Leitidee: wie erfolgt die 
Umsetzung der pädagogischen Leit

idee bei der Erstellung von Produkten 
und Erbringung von Dienstleistungen?

4. � Theoriebezug: die praktische Umset-
zung der theoretischen Konzepte in 
der Produktionsschulpraxis?

5. � Verbindung der Lern- und Arbeits-
prozesse: Lernen und Arbeiten in der 
Produktionsschule erfolgen nicht los-
gelöst voneinander, sondern miteinan-
der verbunden.

6. � Curriculum: es wird ein eigenes Pro-
duktionsschulcurriculum eingesetzt.

Durch diese Qualitätsmerkmale heben 
sich Produktionsschulen von anderen 
niedrigschwelligen Angeboten der Be-
rufsvorbereitung ab, wie z. B. dem Werk-
stattjahr oder Aktivierungshilfen der 
Agenturen für Arbeit oder Jobcenter. Er-
fahrungen aus anderen Bundesländern, 
die bereits seit Jahren eigene Produkti-
onsschulprogramme fördern, zeigen die 
Wirksamkeit des Produktionsschulan-
satzes für die Berufsvorbereitung benach-
teiligter junger Menschen. Die Erfah-
rungen dieser Bundesländer zeigen aber 
auch die Bedeutung verlässlicher Rah-
menbedingungen und regionaler Koope-
rationsstrukturen für den Produktions-
schulansatz, um seine Wirkung entfalten 
zu können. Dies wird nicht im ersten Um-
setzungsjahr völlig gelingen, gerade die 
Vernetzung mit den örtlichen Kooperati-
onspartnern, z. B. Agenturen für Arbeit, 
Jobcenter, Jugendhilfe und Kammern er-
fordert viel Informations- und Überzeu-
gungsarbeit. Dort wo dies gelingt, kön-
nen Produktionsschulen aber ein fester 
Bestandteil der Berufsvorbereitungsan-
gebote werden.
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Das Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen fördert seit September 2014, von wenigen Landkreisen abgese-
hen, über das Programm „Produktionsschule.NRW“ flächendeckend Produktionsschulplätze: insgesamt 1.900 
landesweit. Damit liegt Nordrhein-Westfalen, was die Quantität von Produktionsschulen angeht, bundesweit 
an der Spitze. Wir dokumentieren ein von der G.I.B.-Info-Redaktion moderiertes Fachgespräch zwischen Dr. 
Jörg Meier, Vertretungsprofessor des Lehrstuhls für Berufspädagogik und berufliche Rehabilitation an der Tech-
nischen Universität Dortmund, und Albert Schepers, G.I.B. 

G.I.B.: Aktuell hat die in der Freien und Hansestadt 
Hamburg für die Produktionsschulen zuständige Be-
hörde für Schule und Berufsbildung das Institut für 
berufsbezogene Beratung und Weiterbildung (ibbw 
consult GmbH) in Göttingen damit beauftragt, eine 
externe Befragung der Produktionsschüler und -schü-
lerinnen durchzuführen und auszuwerten, um mit diesen 
Ergebnissen Empfehlungen für die weitere Gestaltung 
und Entwicklung der Produktionsschulen in der Freien 
und Hansestadt Hamburg zu ermöglichen. Herr Meier, 
Sie haben mehrfach Untersuchungen zu Produktions-
schulen durchgeführt, u. a. auch im Freistaat Sachsen. 
Wie kommen Produktionsschulen bei den Jugendlichen 
an?
Dr. Jörg Meier: Wir haben die Jugendlichen gefragt: Was 
spricht Dich an der Produktionsschule an? Was beein-
druckt Dich am meisten? Oft kamen Antworten wie: 
Hier wird ernsthaft gearbeitet. Andere Antworten lie-
ßen die Bedeutung und Wirkung von Werkstattleitern 
bzw. Anleitern erkennen. Für die Produktionsschüler ist 
es wichtig zu erleben, dass sie tatsächlich ernst genom-
men werden. Einen wesentlichen „Wirkkern“ bildet in 
Produktionsschulen dabei die „Wirktrias“ von Auftrag, 
Kunde und Produktion.

Produktionsschule wirkt immer da am stärksten, wo die-
se ungeschmälert umgesetzt werden kann: beispielsweise 
wenn eine Kundin oder ein Kunde mit einem realen Auf-
trag Anlass für die Produktion ist und das Produkt dann 
in der Werkstatt von den Produktionsschülern komplett 
umgesetzt wird – bis hin zur Auslieferung. 

G.I.B.: Wer profitiert davon, wenn Produktionsschulen 
Teil des Übergangssystems sind?
Dr. Jörg Meier: In einem System des Übergangs, im Sinne 
einer Berufsvorbereitung, wie sie derzeit in den Ländern 
reformierend bzw. weiter entwickelnd angestrebt und 

auch schon praktiziert wird, erfahren die Träger eine 
Aufwertung, wenn diese im Schulpflichtbereich ange-
siedelt sind. Hier kann solider geplant werden, auch fi-
nanziell, als es etwa im Rahmen von Modellvorhaben 
oder ähnlichen Programmen mit befristeten Laufzeiten 
möglich ist. Die Produktionsschulen in der Freien und 
Hansestadt Hamburg werden aus dem Bildungsetat fi-
nanziert. Die Zuständigkeit liegt beim Bildungsressort. 
Das ist für die Qualität und die Entwicklung der Pro-
duktionsschulen von erheblicher Bedeutung. Die Vor-
teile für die Jugendlichen liegen auf der Hand: Sie kön-
nen ihre (Berufs-)Schulpflicht praxisnah und in einem 
betriebsähnlichen Umfeld berufsorientierend und -vor-
bereitend erfüllen.

Albert Schepers: Zunächst einmal profitieren davon die 
Jugendlichen, für die andere Berufsvorbereitungsange-
bote nicht passgenau sind. Bezogen auf das Beispiel Ham-
burg gibt es allerdings die Kehrseite, dass damit auch al-
tersmäßig eine engere Zielgruppendefinition verknüpft 
ist, nämlich auf Jugendliche, die der Berufsschulpflicht 
unterliegen. Das heißt, der Zugang zum Angebot Pro-
duktionsschule ist nach dem Erreichen des 18. Lebens-
jahres beendet. 

Dr. Jörg Meier: Das ist in der Tat ein Kritikpunkt. Die 
Berufs- und Ausbildungsvorbereitung für Schulpflich-
tige liegt in der Zuständigkeit des Landes. Nach Ende 
der Schulpflicht bestehen Angebote der Berufsvorberei-
tung außerhalb des Schulsystems und in verschiedenen 
Regelungsbereichen. Im Rechtskreis des SGB III bei-
spielsweise im Rahmen des jüngst aufgelegten Fachkon-
zepts der „Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
mit produktionsorientiertem Ansatz“ (BvB-Pro). Die-
ser produktionsorientierte Ansatz der BvB-Pro wie er 
in Nordrhein-Westfalen mit den Arbeitsagenturen um-
gesetzt wird, wird auch in Mecklenburg-Vorpommern 

Auftrag, Kunde, Produktion
Fachgespräch über die Wirkungszusammenhänge von Produktionsschulen
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praktiziert. Damit kann Volljährigen auch über die bis 
dato einschränkende „Systemgrenze“ der Schulpflicht 
hinaus die Produktionsschule angeboten werden, bei-
spielsweise auch in Hamburg. 

Sozusagen „umgekehrt“ besteht jedoch auch ein Pro-
blem: Bei den Untersuchungen in den Ländern, in de-
nen das Angebot der Produktionsschule „eigentlich“ für 
nicht (mehr) Schulpflichtige besteht, zeigte sich, dass ein 
zunehmender Teil der Produktionsschüler (noch) schul-
pflichtig war. In Sachsen waren dies beispielsweise 14 
Prozent. Ungeklärt waren dabei die formalrechtlichen 
und schulrechtlichen Fragen. Eine Umsetzungsweise be-
steht darin, die grundsätzlich schulpflichtigen Produk-
tionsschüler bedingt, nämlich zum Zweck des Besuchs 
der Produktionsschule, von ihrer Schulpflicht zu befrei-
en. Diese „Gebundenheit“ verhindert ein „Ausschulen“.

Albert Schepers: Der Regelfall in NRW ist, dass die be-
rufsschulpflichtigen Jugendlichen, die an einer Berufs-
vorbereitungsmaßnahme teilnehmen, eine sogenannte 
Teilzeitklasse an den Berufskollegs besuchen. Das wird 
auch so in BvBs und in dem jetzt auslaufenden Lan-
desprogramm „Werkstattjahr“ praktiziert. Also: zwei 
Tage Berufsschule, drei Tage beim Träger bzw. Betriebs
praktikum, in der Kooperation Träger/Berufskolleg. 

In NRW ist keine Befreiung der Jugendlichen von der 
Berufsschulpflicht vorgesehen. Abgesehen von der schul-
rechtlichen Klärung würde dies nur dann Sinn machen, 
wenn der Träger in der Lage wäre, den schulischen An-
teil zu kompensieren. Wenn er zum Beispiel über eine Ex-
ternenprüfung den Teilnehmenden ermöglichen würde, 
einen fehlenden Hauptschulabschluss nachzuholen. Im 
Kontext der Kofinanzierung durch BvB-Pro besteht so-
gar die Vorgabe des Fachkonzeptes der Bundesagentur 
für Arbeit, den Jugendlichen das Nachholen des Haupt-
schulabschlusses zu ermöglichen.

G.I.B.: Gibt es Erfahrungen, ob das Thema „Nachholen 
des Hauptschulabschlusses“ die Träger überfordern 
kann? 
Albert Schepers: Es ist aus Sicht der „reinen“ Produkti-
onsschullehre ein Systembruch. Weil Schule nach einer 

anderen Logik arbeitet als die Produktionsschule: hier 
wird fachtheoretisches Wissen über die produktive Ar-
beit vermittelt und nicht Wissen nach einem Lehrplan.

Die Hamburger Produktionsschulen gehen den Weg 
über die Externenprüfung. Diese Prüfungsordnung für 
den externen Schulabschluss im berufsbildenden Bereich 
wurde im Rahmen der Reform der beruflichen Bildung 
geändert und ermöglicht neben den Kernfächern, Ma-
the, Deutsch und Englisch, in Hamburg eine praxisbe-
zogene Prüfung. Die Produktionsschulen haben dazu 
u. a. Selbstlernmaterialien entwickelt, die die Produk
tionsschüler selbst mit Unterstützung ihrer Anleiter und 
Stützlehrer in der Produktionsschule nutzen können, um 
sich auf den externen Abschluss vorzubereiten. Sie kom-
men gut an und funktionieren auch gut.

Dr. Jörg Meier: Seit dem Start der Produktionsschu-
len in Mecklenburg-Vorpommern ist das Problem be-
kannt: Einerseits besteht der Wunsch, auch von vielen 
Eltern geäußert, den Hauptschulabschluss zu erlangen. 
Für viele Jugendliche verbindet sich mit dem Abschluss 
auch der Wunsch nach Anerkennung und die Hoffnung 
auf einen gelingenden Anschluss. Andererseits ist es ein 
Widerspruch, Jugendliche, bei denen Schule nicht funk-
tioniert hat, wieder mit schulischen Angeboten zu kon-
frontieren. Mit der Verheißung, die vielfach in diesen 
Abschluss hineingedeutet wird, werden im Grunde die 
Chance und das Konzept von Produktionsschule ver-
wischt. Es bleibt für Produktionsschulen eine Heraus-
forderung, ausdrücklich praktisch orientiert und eben 
nicht „schulförmig“ ihrem Prinzip verpflichtet, „gleich-
zeitig“ auf ein ausdrücklich als „Schulabschluss“ dekla-
riertes Zertifikat vorbereiten zu müssen oder zu wollen. 
Eine am Produktionsschulprinzip authentisch entwi-
ckelte Möglichkeit besteht darin, (weiter) konsequent 
die Lehr- und Lerngelegenheiten aus den Aufträgen und 
in der produktiven Tätigkeit zu entwickeln – (auch) für 
die Anforderungen an einen ersten allgemeinbildenden 
Abschluss. Bei dieser curricularen Aufgabe benötigen 
die Produktionsschulen Unterstützung.

Einstweilen bleibt daher die Umsetzungsformel in den 
Produktionsschulen, dass die kundenauftragsbezogene 

Dr. Jörg Meier, Technische 

Universität Dortmund

Fakultät Rehabilitationswissenschaften
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Produktion in den Werkstätten den pädagogischen und 
didaktischen Kern bildet – die Vorbereitung auf den 
Schulabschluss ist (dort) möglich, dabei aber nicht vor-
rangiges Ziel.

G.I.B.: Wie ist die Situation in NRW? Sind die Produk-
tionsschulen mit dem Hauptschulabschluss gekoppelt?
Albert Schepers: Der größte Teil der Produktionsschul-
teilnehmer in NRW ist berufsschulpflichtig. Die Berufs-
kollegs bieten berufsschulpflichtigen Jugendlichen in ver-
schiedenen Bildungsgängen unabhängig davon, ob sie 
eine Produktionsschule besuchen, einen Hauptschul-
abschluss an. Die Produktionsschüler besuchen KSOB-
Klassen, die ab Sommer nächsten Jahres mit einer verän-
derten Konzeption als Ausbildungsvorbereitungsklassen 
fortgeführt werden, und in diesen Klassen besteht un-
ter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einen 
Hauptschulabschluss nachholen zu können. Das ist also 
zunächst einmal nichts, was systematisch im Produkti-
onsschulkonzept angelegt ist. 

Wir haben im nordrhein-westfälischen Produktionsschul-
programm drei Kofinanzierungsvarianten. Von den ins-
gesamt 1.900 Teilnehmerplätzen in Produktionsschulen 
werden ca. 1.000 über BvB-Pro, also über die Agentur 
für Arbeit, kofinanziert. Dann noch mal 850 Plätze über 
die Jobcenter, also mit Mitteln des SGB II, und dann ca. 
40 Plätze über die kommunale Jugendhilfe

Bei den Plätzen, die über BvB-Pro kofinanziert sind, also 
bei 1.000 von 1.900 Plätzen, besteht die verbindliche Vor-
gabe des Fachkonzeptes BvB-Pro, auch das Nachholen 
des Hauptschulabschlusses zu ermöglichen. Seitens des 
Landes, das ja jeden Produktionsschulplatz mit zwei Drit-
teln der Kosten finanziert, gibt es diese Vorgabe nicht. 
Die Richtlinie des Landes ist ja insgesamt sehr schlank. 

Viele Teilnehmer haben noch keinen Hauptschulab-
schluss, das ist eines der Merkmale dieser Zielgruppe. 
Die Frage ist: Soll man das weiterhin regulär in Koo-
peration mit dem Berufskolleg ermöglichen oder sollte 
man den Weg gehen, den Jugendlichen auf eine soge-
nannte Externenprüfung vorzubereiten, wie das Ham-
burger Beispiel zeigt? Wobei die Kooperation mit den 

Berufskollegs auch viele Gestaltungsmöglichkeiten bie-
tet, einige am Werkstattjahr beteiligte Bildungsträger 
und Berufskollegs haben z. B. gute Erfahrungen damit 
gemacht, den Unterricht komplett an den Lernort „Trä-
ger“ zu verlegen.

G.I.B.: Verwässert das nicht den Produktionsschulansatz?
Albert Schepers: Es kann ein methodischer Konflikt sein. 
Das ist auch die Kritik, die vom Landesverband Produk-
tionsschulen geäußert wurde, der bemängelt, dass das 
Konzept BvB-Pro unter anderem durch die schulische 
Komponente überfrachtet ist. Die Teilnehmer arbeiten 
auftragsbezogen und dabei kann eine Situation entste-
hen, in der gerade die Qualifizierungselemente nicht ent-
halten sind, die auf einen schulischen Abschluss hinzie-
len. Es gibt hier also ein grundsätzliches Problem, genau 
wie bei den Qualifizierungsbausteinen. Man kann auch 
Qualifizierungsbausteine anhand der Aufträge entwi-
ckeln. Diese unterscheiden sich aber von den konventi-
onellen Qualifizierungsbausteinen, die in der Regel los-
gelöst von konkreten Auftragssituationen entwickelt 
wurden und teilweise auch komplexer und im Anforde-
rungsniveau anspruchsvoller sind. 

Die Bildungsträger kritisieren, dass sie jetzt drei Din-
ge synchron leisten sollen: eine auftragsbezogene Tätig-
keit, den Hauptschulabschluss vermitteln und darüber 
hinaus auch noch Qualifizierungsbausteine, wobei der 
arbeitsmarktpolitische Stellenwert der Qualifizierungs-
bausteine für diese Zielgruppe zu hinterfragen ist. Sie 
sind mit Sicherheit ein Motivationsfaktor für Jugendli-
che, der erste Arbeitsmarkt interessiert sich aber in der 
Regel nicht für Qualifizierungsbausteine. Eine Erhebung 
der G.I.B. zum Einsatz von Qualifizierungsbausteinen 
im Landesprogramm Werkstattjahr hat keine Belege da-
für gefunden, dass diese zu einer verbesserten Chance  
auf einen Ausbildungsplatz oder gar zu einer Verkür-
zung von Ausbildungszeiten führen.

Dr. Jörg Meier: Nach dem Berufsbildungsgesetz können 
die Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungs-
fähigkeit insbesondere durch Qualifizierungsbausteine 
vermittelt werden. Die so berufsausbildungsvorbereitend 
erlangten fachlichen Kompetenzen werden mit einem 
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Zeugnis dokumentiert. Ebenfalls ist bundeseinheitlich 
geregelt, dass das dafür zugrunde liegende Qualifizie-
rungsbild „kammerzertifiziert“ werden kann. 

Im Rahmen eines begleitenden Forschungsprojekts wur-
de die Geeignetheit modularer Qualifizierungskonzepte 
analysiert und in einer Produktionsschule der Einsatz 
von solchen, von den Kammern bestätigten, Qualifizie-
rungsbausteinen erprobt, die die Kompetenzentwick-
lung im fachlichen Bereich abbilden – so auch der Wort-
laut im Fachkonzept BvB-Pro. Aktuell wurde jetzt in 
Hamburg damit begonnen, Qualifizierungsbausteine 
konsequent auftragsbezogen für die Produktionsschu-
len zu entwickeln. Mit der Kammerzertifizierung, die 
für den Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in Pro-
duktionsschulen obligatorisch sein sollte, liegt die Zu-
ständigkeit auf der regionalen Ebene. Dort gehört sie 
hin und dies entspricht auch ausdrücklich dem Produk-
tionsschulkonzept. 

Zum Thema Schulabschluss in Produktionsschulen sehe 
ich eine Möglichkeit, wie beide Curricula zusammenge-
bracht werden können: Denkbar wäre doch durchaus, 
den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss als im 
Schwerpunkt praxisbezogene Prüfung zu ermöglichen. 
In Mecklenburg-Vorpommern sind beispielsweise eben 
diese Qualifizierungsbausteine Elemente eines ersten 
allgemeinbildenden Schulabschlusses. Jugendliche, die 
in dem herkömmlichen curricularen System der Schule 
nicht zurechtgekommen sind, werden über praxisbezo-
gene Kompetenzentwicklung, die berufsfeldbezogen sein 
kann und sich an dem orientiert, was auch ein Ausbil-
dungsrahmenplan enthält, zu einem ersten allgemeinbil-
denden Schulabschluss geführt. Nach dieser Denkweise 
wäre die Produktionsschule auch Regelbestandteil der 
Berufsvorbereitungsschule. 

G.I.B.: Sind nicht Anschlüsse viel wichtiger als Abschlüs-
se in der Produktionsschule?
Dr. Jörg Meier: Natürlich benötigen die Jugendlichen 
für eine gelingenden Übergang beides: Anschlüsse und 
Abschlüsse. Stimmig wäre ein System, in dem die Be-
rufsausbildungsvorbereitung, die ja Regelbestandteil der 
Berufsbildung ist, mit entsprechend anerkannten Zerti-

fikaten ausgestattet würde und damit den unbefriedi-
genden Zustand zu überwinden, der das Stigma des so-
genannten Übergangssystems kennzeichnet – nämlich, 
dass dort grundsätzlich keine anerkannten Abschlüsse 
erlangt werden können. Betriebe wünschen sich für ihre 
Einstellungsentscheidung aussagekräftige Aussagen bei-
spielsweise zur Pünktlichkeit und zur Zuverlässigkeit und 
darüber, was die Bewerber tatsächlich, ggf. auch schon 
fachlich, können. Mit einem Zeugnis über die Berufsaus-
bildungsvorbereitung bestünden hierfür Möglichkeiten. 
Ein Schulabschluss weist diese Kriterien nicht aus. In der 
Produktionsschule sind dies schon entscheidende Krite-
rien für die Entwicklungsarbeit mit den Jugendlichen. 
Auch werden in einigen betriebsähnlich arbeitenden Pro-
duktionsschulen Arbeitszeugnisse ausgestellt.

G.I.B.: Welche Erfahrungen gibt es zum Thema Berufs-
felder aus anderen Bundesländern? Konkret: Welche 
Praxisprobleme ergeben sich bei der Berufsfeldwahl? 
Gibt es zum Beispiel vonseiten der Jobcenter Versuche, 
bestimmte Berufsfelder, in denen es hohe Vermittlungs-
chancen gibt, in solche Konzepte verstärkt einzubringen?
Dr. Jörg Meier: Eine Hypothese bei meinen ersten For-
schungsaktivitäten in diesem Bereich war: Es braucht zu-
nächst eine Marktanalyse, um die Bedarfe für mögliche 
Übergänge zu ermitteln. Soweit die Theorie. Aber bei-
spielsweise im Bereich Lager und Logistik kann eine sol-
che Vorgehensweise durchaus dazu führen, dass Aufträ-
ge von den Jugendlichen nicht zu bewältigen sind, kein 
Personal für dieses Berufsfeld gefunden werden kann 
oder es schlicht an den entsprechenden Kunden fehlt. 

Die Geeignetheit der Aufträge für die fachlichen und 
sozialen Entwicklungsmöglichkeiten der Produktions-
schüler muss bei der Wahl der Produkte und der Werk-
stätten einer Produktionsschule das entscheidende Krite-
rium bleiben. Es geht um die Persönlichkeitsentwicklung 
der Produktionsschüler. Dieser Entwicklungsraum, der 
auch „Schonraum“ ist, denkt sich in der Produktions-
schule zentral vom pädagogisch-didaktischen Kern der 
Produktion. Anforderungen, Wünsche und/oder Bedar-
fe der Wirtschaft müssen emanzipiert und idealerweise 
in Kooperation von Betrieben und Produktionsschulen 
dahingehend geprüft werden, ob sie für die Jugendlichen 

Albert Schepers, G.I.B.



10 G.I.B.INFO   4  14  

JUGEND UND BERUF

„passen“. Die Idee einer fachkräfteorientierten Steue-
rung kann nur in diesem Kontext zum gemeinsamen 
Vorteil tragen. 

Albert Schepers: Aus meiner Sicht gibt es zwei unter-
schiedliche Blickrichtungen auf das Thema Berufs-
felder. Die eine ist die produktionsschulspezifische, die 
ein Berufsfeld sehr eng verknüpft mit der Möglichkeit 
marktorientiert zu arbeiten. Das heißt: Ich überlege 
mir, in welchem Berufsfeld ich meine Dienstleistungen 
marktorientiert anbieten kann. Ein schönes Beispiel: In  
Mecklenburg-Vorpommern liegt in einem Küstenha-
fen ein Fischkutter, der einer Produktionsschule gehört. 
Die fischen und vermarkten dann auch den gefangenen 
Fisch. Das ist ein dort nachgefragtes Berufsfeld – aber 
eins, wo man dann auch den Kunden mit im Blick hat. 

Das schlägt sich auch im Fachkonzept BvB-Pro nieder, 
das ja seinerzeit von den Ländervertretern am „Runden 
Tisch“ Produktionsschulen initiiert und entwickelt wur-
de, um es dann gemeinsam mit der Bundesagentur für 
Arbeit unter Beteiligung des Bundesverbandes der Pro-
duktionsschulen zur Schlussreife zu führen. Auch dort 
werden Berufsfelder in den Zusammenhang der Kun-
den- oder Produktorientierung eingeordnet. Die Pra-
xis, zumindest die der Agenturen für Arbeit in NRW, 
ist aber eine andere. Wie bei berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen wird eine Ausbildungsmarktanalyse 
zugrunde gelegt und dann eruiert, in welche Branchen 
für die Maßnahmenteilnehmer am ehesten ein Ausbil-
dungsplatzangebot besteht. Und das wird den Trägern 
vorgegeben, unabhängig davon, ob die dann auch in der 
Lage sind, in diesen Bereich produktorientiert zu arbeiten. 

Dr. Jörg Meier: Eine reine „Verwertungssicht“ entspricht 
nicht dem Konzept der Produktionsschule, es wird nicht 
den Produktionsschülerinnen und -schülern und auch 
nicht den Fachkräften in den Produktionsschulen ge-
recht und führt letztlich auch nicht voran. 

G.I.B.: Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Kooperation 
von Betrieben und Kammern in anderen Ländern? 
Stimmen sich Träger mit den Kammern bezüglich Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen ab? 

Dr. Jörg Meier: Ein Untersuchungsthema sowohl in Sach-
sen als auch in Mecklenburg-Vorpommern war die Bei-
ratssituation, sie ist vielleicht das stärkste Element bei 
der erfolgreichen Umsetzung von Produktionsschulen 
in diesen Ländern. In Mecklenburg-Vorpommern hat 
jede Produktionsschule obligatorisch einen Beirat, der 
Teil der Leitung der Produktionsschule ist. Die Stärke 
dieses Konzepts ist, dass alle regionalen Akteure einge-
bunden sind – insbesondere die Betriebe und die Sozi-
alpartner. Mögliche Probleme, die entstehen können, 
werden hier schon im Vorfeld bearbeitet. Der Beirat 
entscheidet über die Auftragsvergabe und die Preisge-
staltung der Produktionsschulen – die Entscheidungen 
über das pädagogische Konzept liegen bei der Produk-
tionsschulleitung. 

Der Freistaat Sachsen hat bereits im Jahr 2008 durch 
die EU-Kommission klären lassen, dass es subventi-
onsrechtlich störungsfrei ist, wenn Produktionsschu-
len auftragsbezogen auf dem Markt auftreten und ins-
besondere Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Produkte 
realisieren. Für die Begründung spielte die Existenz eines 
Beirats eine große Rolle und dass die realisierten Erlö-
se vollständig in die pädagogische Arbeit der Produkti-
onsschule einfließen. 

G.I.B.: Gab es denn in NRW Widerstände gegen die 
Einrichtung von Produktionsschulen aus Richtung der 
Kammern?
Albert Schepers: Nein, es gab bisher nur Nachfragen, 
zum Beispiel seitens des Westdeutschen Handwerks-
kammertages in Düsseldorf. Diese Abstimmung wur-
de in der Regel ganz gut auf der örtlichen Ebene gelöst, 
zumindest von den erfahreneren Trägern, allerdings in 
der Regel nicht über spezielle Beiräte. 

Dazu muss man aber auch den Unterschied zu Meck-
lenburg-Vorpommern betonen. Wir haben hier deut-
lich mehr als sechs Produktionsschulen und wir haben 
eine relativ gut entwickelte arbeitsmarktpolitische Gre-
mienlandschaft vor Ort, regionale Beiräte, Facharbeits-
kreise usw. Und viele Träger sagen – aus meiner Sicht 
auch zu Recht –, dass es keinen Sinn macht, neben die-
sen entwickelten Strukturen nochmal eine Beiratsstruk-
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tur zu installieren. Das führt nur dazu, dass sich immer 
die gleichen Leute unter den verschiedensten Titeln tref-
fen. Das Thema wird in NRW also in die vorhandenen 
Strukturen eingebracht und dort abgestimmt. Dann ist 
auch der Konsens hergestellt.

G.I.B.: Welche Rolle spielt das Entgelt?
Dr. Jörg Meier: Das Produktionsschulgeld stellt einen 
originären Bestandteil des Produktionsschulprinzips dar. 
Die konkrete Umsetzung ist jedoch wenig entwickelt wor-
den, wie eine Analyse der vorliegenden Dokumente zeigt. 
Tatsächlich konnte u. a. in den Forschungsprojekten in 
Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen als Ergebnis 
festgehalten werden, dass die Zahlung für die Produkti-
onsschüler wichtig ist und wirkt. Denn es macht einen 
Unterschied, ob eine Tätigkeit mit einer Zahlung aner-
kannt wird oder ob alimentierende Leistungen gezahlt 
werden. Faktisch wirkt die Zahlung anerkennend und 
(be-)stärkend. Die Produktionsschulen, so eine Empfeh-
lung aus den Untersuchungsergebnissen, sollten nicht auf 
diese vergleichsweise einzigartige Möglichkeit zur Stär-
kung der pädagogischen Arbeit verzichten. 

Die in Hamburg an die Produktionsschüler gezahlte indi-
viduelle Leistungsprämie ermöglicht in der Tat, auch de-
fizitorientierte Konzepte eines Alimentations- und Sank-
tionsverständnisses überwindbar werden zu lassen. Die 
Zahlungen sollen pädagogisch klug genutzt und einge-
setzt werden, um weniger die Defizite abzustrafen, als 
vielmehr die erreichten Leistungen und Potenziale bei 
der eigenen Entwicklung der Jugendlichen anzuerken-
nen und zu honorieren. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat seit Jahresbeginn 
2014 die Zahlung des Produktionsschulgeldes ausbuch-
stabiert und in einer Richtlinie geregelt. Die Produkti-
onsschüler/innen erhalten in Hamburg ein Produktions-
schulgeld als individuelle Leistungsprämie. Diese dient 
ausdrücklich dem pädagogischen Zweck, die Motiva-
tion der Produktionsschüler zu befördern. Damit wer-
den das Engagement im produktiven Prozess und somit 
die gezeigten und bewerteten Kompetenzentwicklungs-
schritte im personalen, sozialen und fachlichen Bereich 
anerkannt.

Diese leistungsbezogenen Zahlungen in Produktions-
schulen erfolgen ungeschmälert neben den Leistungen 
beispielsweise der BAB in der BvB-Pro oder des ALG II 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II oder auch der HzE des SGB VIII – in allen Fäl-
len findet keine Anrechnung der ausdrücklich anders 
zweckbestimmten Zahlungen auf die Bedürftigkeitsleis
tungen statt. 

G.I.B.: Das ist aber eine hohe qualitative Anforderung 
an die durchführenden Träger.
Dr. Jörg Meier: Das ist fraglos sehr ambitioniert. Aber 
genau das entspricht dem Verständnis des Produktions-
schulkonzepts und damit den Zielen der Arbeit in den 
Produktionsschulen: Die Kompetenzentwicklung(en) sol-
len sichtbar gemacht und dokumentiert werden. Unsere 
empirische Studie in Sachsen hat gezeigt, dass es deshalb 
sehr darauf ankommt, wie der Programmgeber Produk-
tionsschulen in sein Übergangssystem integriert. In Kol-
legs ist nicht vorgesehen, die gezeigten Leistungen bei der 
Entwicklung der Kompetenzen der Jugendlichen oder 
ihre Aktivierung und Stabilisierung durch Zahlungen 
zu honorieren. Es besteht noch Handlungsbedarf dabei, 
Kompetenzfeststellungsverfahren zu dokumentieren und 
zu einem Entwicklungsprozess zu führen. 

Hamburg ist dabei sehr konsequent. Im reformierten 
Übergangssystem bildet die Produktionsschule zusam-
men mit der dualisierten Ausbildungsvorbereitung an 
berufsbildenden Schulen die Berufsvorbereitungsschu-
le. Dabei werden die Produktionsschulen in freier Trä-
gerschaft durchgeführt. 

G.I.B.: Welche Probleme ergeben sich aus der Anrechnung 
des Produktionsschulgeldes auf die SGB II- und SGB III-
Bezüge?
Albert Schepers: Das ist ein Problem im SGB II. Ein Groß-
teil der Jugendlichen in den Produktionsschulen stammt 
aus Haushalten, die Leistungen nach SGB II beziehen. 
Und hier ist die Logik, dass das Produktionsschulgeld 
angerechnet wird. 

Dr. Jörg Meier: Bereits in der Startphase von BvB-Pro 
2012 war die erste Frage: was passiert, wenn ein Ju-
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gendlicher in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme, in diesem Fall BvB-Pro, Geld für seine Tätigkeit 
in der Produktionsschule erhält. Diese Figuration ist so-
zialrechtlich fast einmalig und im Alimentationskon-
zept der Bedürftigkeitsleistung nicht vorgesehen. Diese 
Alleinstellungssituation von Produktionsschule berei-
tet also sozusagen förderrechtlich Probleme. Nicht zu-
letzt deswegen hat der Freistaat Sachsen bereits im Jahr 
2008 die subventions- und wettbewerbsrechtliche Lage 
verbindlich klären lassen. 

Bei der Zahlung der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) in 
der BvB-Pro nach dem SGB III werden eigene Einkünfte 
nicht angerechnet. Damit bleibt das Konzept des Produk-
tionsschulgeldes in Produktionsschulen unbeeinträchtigt 
und kann (weiter) pädagogisch genutzt werden. Es wäre 
ja auch absurd, Geld als Motivation pädagogisch einzu-
setzen und auf der anderen Seite wieder herauszurechnen. 

Jugendliche im Rechtskreis des SGB II erhalten Bedürf-
tigkeitsleistungen im Rahmen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende als Teil einer Bedarfsgemeinschaft. Hier 
wird natürlich das eigene Einkommen und Vermögen 
– bis zu den jeweils geltenden Freibeträgen – herange-
zogen. Aus diesem Anrechnungszusammenhang resul-
tiert wohl auch der bis dato zu konstatierende niedrige 
Entwicklungstand des Produktionsschulgeldes. Unter 
anderem erklärt sich daraus auch die Orientierung der 
in Produktionsschulen geleisteten Zahlungen – meist in 
einem Bereich von bis zu 100 Euro, tatsächlich liegen die 
Zahlungen vielfach deutlich unterhalb dieses Betrages.

Der Weg, den Hamburg beim Produktionsschulgeld ini-
tiiert hat, ist ein anderer. Das als individuelle Leistungs-
prämie gezahlte Produktionsschulgeld ist eine zweckbe-
stimmte Leistung aus Landesmitteln und wird zu einem 
anderen Zweck gezahlt als dem, der vom SGB II verfolgt 
wird, nämlich zur Anerkennung und Motivation der 
Jugendlichen; dieser ausdrücklich so bestimmte Zah-
lungsweck (des Landes) darf nicht vom SGB II konter-
kariert werden. Nach einem längeren Klärungsprozess, 
der maßgeblich von der zuständigen Fachreferentin in-
itiiert und durchgeführt wurde, gilt das als individuelle 
Leistungsprämie gezahlte Produktionsschulgeld seit Fe-

bruar 2014 nun als sogenanntes privilegiertes Einkom-
men. Dies wurde so auch vom BMAS bestätigt. Auch 
die fachlichen Hinweise der BA zur Einkommensbe-
rücksichtigung im SGB II berücksichtigen nach der er-
folgten Klärung nun diesen für die Produktionsschulen 
einschlägigen Sachverhalt. 

Albert Schepers: Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich 
mit dieser Frage noch nicht so lange wie Hamburg. Es 
gibt eine interne Prüfung im Ministerium – derzeit noch 
ohne Ergebnis. Aus meiner Sicht sind zwei Probleme zu 
klären. Das eine ist das der Anrechnung. Einen mög-
lichen Lösungsweg hat Hamburg aufgezeigt. 

Das zweite Problem, das zu lösen ist, ist die Quelle des 
Produktionsschulgeldes. Der Standpunkt der Bundes
agentur für Arbeit ist: nicht aus dem SGB III. Eine ähn-
liche Position wird es für die Kofinanzierung durch die 
Jobcenter geben, soweit diese über Aktivierungshilfen er-
folgt. Es ist auch zu fragen, ob der ESF eine Leistungs-
prämie zulässt, denn die Landesmittel speisen sich ja aus 
diesem Fonds. Das Produktionsschulgeld aus den Ein-
nahmen der Produktionsschule zu finanzieren, ist eben-
falls problematisch, da klassisch solche Einnahmen mit 
der Förderung zu verrechnen sind. 

G.I.B.: Welche Bedeutung haben die Fachkräfte in Pro-
duktionsschulen?
Dr. Jörg Meier: Das Thema Fachkräfte hat uns in Sach-
sen intensiv beschäftigt. Dort haben wir eine Sonderaus-
wertung zu Situation und zur Tätigkeit der Fachkräfte 
an den sächsischen Produktionsschulen durchgeführt. 
Sie sind es, die vor allem sich selbst und ihre Profession 
mit- und einbringen – vom Berufspädagogen über den 
Meister und nicht zuletzt auch die Sozialpädagogen und 
-pädagoginnen bis hin zu Fachkräften mit bunten Be-
rufsbiografien. Diese berufsbiografische Vielfalt in mul-
tiprofessionell in den Produktionsschulen tätigen Teams 
ist eine Stärke. Aber es fehlt doch eine originäre Ausbil-
dung für die Pädagogen in Produktionsschulen. Es gibt 
ein Fortbildungsprogramm für die Fachkräfte in Produk-
tionsschulen, das von Arnulf Bojanowski und Cortina 
Gentner seinerzeit an der Leibniz Universität Hannover 
zusammen mit dem Bundesverband der Produktionsschu-
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len entwickelt wurde. Nicht zuletzt auch mit Blick auf 
die rein quantitativ stetige Zunahme von Produktions-
schulen und die damit unmittelbar verbundene wachsen-
de Nachfrage nach Fachkräften in und für Produktions-
schulen sollte nun der Schritt von der informellen auch 
zur formalen Qualifizierung erfolgen. Denkbar wären 
entsprechende Angebote beispielsweise in Berufsakade-
mien oder als Aufbaustudiengang im Rahmen universi-
tärer Studienangebote. 

Albert Schepers: Die spezifische Kompetenz – im Pro-
duktionsschuljargon Werkpädagoge genannt – gibt es im 
Übrigen auch in nordrhein-westfälischen Jugendwerk-
stätten. Die Landschaftsverbände bieten für diese Träger 
die entsprechenden Fortbildungen an. Es ist also nicht 
so, als ob das etwas völlig Neuartiges wäre. In den Pro-
duktionsschulen wird im Idealfall das klassische Arbeits-
teilungsschema zwischen Sozialpädagogen und Fachan-
leiter aufgehoben, zumindest nach dem konzeptionellen 
Ansatz. Das hat auf der Trägerebene in NRW aber noch 
nicht im breiten Umfang seinen Niederschlag gefunden. 
Es gibt noch nicht die große Zahl entsprechend qualifi-
zierter Fachkräfte. 

Dr. Jörg Meier: Es ist auch noch weiterzuentwickeln, 
was genau eigentlich im Einzelnen ein entsprechender 
Lehrplan enthalten sollte. Es wurde ja gerade erst mit 
einer curricularen Bestimmung begonnen. Einen Schritt 
weiterzugehen, könnte an der Stelle auch bedeuten, eine 
solche Ausbildung auch tatsächlich „produktionsschul-
konzeptionell“ zu denken und auftragsbezogen zu ent-
wickeln. Damit ließe sich auch die konventionelle Leh-
rerausbildung akzentuieren. 

Albert Schepers: Das kann man dann gut realisieren, 
wenn es auch gelingt, die Produktionsschulangebote zu 
verstetigen und so für die betreffenden Mitarbeiter eine 
längerfristige Perspektive besteht. Nicht funktionieren wird 
das, wenn Träger ständig rotieren müssen und Mitarbei-
tende nach dem Mindestlohnprinzip beschäftigt werden. 

Dr. Jörg Meier: Finanzierung und Verstetigung und da-
mit eine Sicherheitsperspektive müssen wir an der Stelle 
voraussetzen. In Hamburg wurde mit der parlamenta-

rischen Entscheidung für die Produktionsschule dieser 
wichtige Schritt (bereits) unternommen und die Finan-
zierung über das Bildungsbudget sowie die qualitative 
Sicherung der Umsetzung durch das Fachreferat für Pro-
duktionsschulen etabliert. Von einem so konsolidierten 
Landesprogramm aus, kann das Produktionsschulkon-
zept auch in Kooperation mit der Bundesagentur für Ar-
beit solide durchgeführt werden. Dabei kann im Interes-
se der Jugendlichen, der Fachkräfte und auch der Träger, 
sowie nicht zuletzt auch des Programmgebers, auch ein 
Horizont von, sagen wir, fünf Jahren eine Etappe für 
eine denkbare Institutionalisierung eines regional prä-
senten Produktionsschulangebotes in den Ländern sein. 

TEILNEHMER

Dr. Jörg Meier, Tel.: 0231 7552941

Technische Universität Dortmund

Fakultät Rehabilitationswissenschaften

Emil-Figge-Str. 50, 44227 Dortmund 

joerg.meier@tu-dortmund.de

Albert Schepers, Tel.: 02041 767-255 

a.schepers@gib.nrw.de 

DAS GESPRÄCH MODERIERTE

Manfred Keuler, Tel.: 02041 767-152

m.keuler@gib.nrw.de 

LITERATUR

•  �Untersuchungen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 

sowie zur BvB-Pro: Gentner, Cortina (Hg.) 2008:  

Produktionsschulen im Praxistest. Untersuchungen zum 

Landesprogramm Produktionsschulen in Mecklenburg-

Vorpommern, Münster.

•  �Meier/Gentner 2014: Abschlussbericht. Evaluationsstudie 

„Produktionsschulorientierte Vorhaben im Freistaat 

Sachsen“ – Eva[P]S. Ergebnisse und Handlungsempfeh-

lungen, Hamburg (online verfügbar)

•  �Meier u. a. (Hg.) 2011: Produktionsschule verstetigen! 

Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik, Münster.

•  �Förderrichtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur 

individuellen Leistungsprämie in Produktionsschulen, 

Januar 2014



14 G.I.B.INFO   4  14  

SGB II

Interview mit Prof. Dr. Claus Reis, Professor für Sozialarbeit mit dem Schwerpunkt „Organisation Sozi-
aler Dienste im Bereich Armut, Wohnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit“ an der Frankfurt University of 
Applied Sciences zum Modellprojekt „Soziale Dienstleistungen Hand in Hand – Teilhabe und Integrati-
on in Arbeit für Langzeitbezieherinnen und -bezieher durch zielgruppenbezogene Produktionsnetzwerke“

Arbeit konzentrieren, sondern muss auch andere Le-
bensbereiche mit erfassen. Und das heißt im Klartext: 
andere Leistungen, die in anderen Lebensbereichen 
angeboten werden, auch mit zu koordinieren. Es er-
gibt sich also ein umfassender Koordinierungs- und 
Vernetzungsanspruch. 

G.I.B.: Zentrales Element des Projekts sind die Pro-
duktionsnetzwerke. Was ist das Neue daran? Welche 
Besonderheiten gibt es?
Prof. Dr. Claus Reis: Das Neue ist, dass es sich um 
Netzwerke handelt, die tatsächlich auf verbindlichen 
Kooperationen basieren. Das geht einen Schritt über 
das hinaus, was üblicherweise unter dem Begriff Netz-
werk diskutiert wird und häufig ein relativ lockerer 
Zusammenschluss ist. Netzwerke in unserem Sinne 
– also Produktionsnetzwerke – basieren auf verbind-
lichen Beziehungen autonomer Akteure, die entlang 
bestimmter Pfade bzw. Dienstleistungsketten Leis-
tungen miteinander koppeln. 

Das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung 
(ISR) ist schon fünf, sechs Jahre mit dem Thema be-
fasst. Ein Kennzeichen dieses Projekts ist, dass wir 
die Perspektive stark auf Einzelfälle richten, um ex-
emplarisch zeigen zu können, wie die unterschied-
lichen professionellen und organisatorischen Perspek-
tiven zusammenkommen. Es geht nicht darum, einen 
Einzelfall wie in Fallkonferenzen tatsächlich zu lö-
sen, sondern an einem konkreten, nicht konstruierten 
Beispiel die unterschiedlichen Perspektiven und Lö-
sungsansätze zu diskutieren. Und das ist relativ neu. 

Eine weitere Besonderheit ist die Vielfalt der Netz-
werkpartner. Natürlich ist „Kooperation“ ein „All-
tagsgeschäft“, häufig vollzieht sie sich aber bilateral. 
Und bei bilateralen Strukturen haben Sie es mit ei-

G.I.B.: Im Frühjahr dieses Jahres startete das Pilot-
projekt des MAIS „Soziale Dienstleistungen Hand 
in Hand – Teilhabe und Integration in Arbeit für 
Langzeitleistungsbeziehende durch zielgruppenbe-
zogene Produktionsnetzwerke“. Was ist Grundidee 
dieses Projektes?
Prof. Dr. Claus Reis: Die Grundidee geht von ei-
ner Diagnose aus, die wir am Institut für Stadt- und 
Regionalentwicklung der Frankfurt University über 
mehrere Jahre hinweg durchführen konnten und die 
auch durch die Fachliteratur gefestigt ist, dass näm-
lich Personen, die sich im Langzeitbezug von SGB 
II-Leistungen befinden, üblicherweise eine hohe 
Komplexität von Problemlagen aufweisen. Sie sind 

nicht nur arbeitslos, sondern auch verschuldet, ha-
ben Gesundheitsprobleme und so fort. In Deutsch-
land wie auch in anderen westeuropäischen Staaten 
gibt es zwar ein Leistungsangebot für verschiedene 
Problemkonstellationen, dieses ist aber häufig nicht 
oder nur unzureichend koordiniert. 

Das ist zum Beispiel im Zusammenhang mit den 
§ 16a-Leistungen des SGB II sehr gut feststellbar. 
Wenn man beabsichtigt, Langzeitbeziehende in ab-
sehbarer Zeit wieder in ein Arbeitsverhältnis zu in-
tegrieren, kann man sich nicht nur auf den Bereich 

Produktionsnetzwerke basieren auf 

verbindlichen Beziehungen autonomer 

Akteure, die entlang bestimmter Pfade bzw. 
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ner relativ einfachen Konstellation zu tun, in der sich 
nur zwei Partner abstimmen müssen. Je mehr Part-
ner mit unterschiedlichen Interessenlagen an Koo-
perationen beteiligt sind, desto komplexer wird die 
Ausgangssituation. Bei unseren aktuellen Projekten 
kann man feststellen, dass an allen Standorten die 
Akteure sich nicht sternförmig auf das Jobcenter zu-
bewegen, sondern untereinander Traditionen der Ko-
operation oder auch der Nicht-Kooperation haben.

G.I.B.: Könnten Sie diese unterschiedlichen Interes-
sen und Zielsetzungen an einem Beispiel konkreti-
sieren?
Prof. Dr. Claus Reis: Mein Beispiel-Klassiker ist 
der Umgang mit alleinerziehenden Müttern. Da ha-
ben Sie bereits auf der Ebene der gesetzlichen Rege-
lungen einen massiven Unterschied zwischen SGB II 
und SGB VIII. Im SGB II interessiert Kinderbetreu-
ung allein unter dem Aspekt, dass die Kinder ver-
sorgt sind, damit die Mutter dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen kann. Aus dem SGB II lässt sich 
nichts zur Qualität der Kinderbetreuung ableiten. Im 
SGB VIII ist das komplett anders. Da stehen die Ent-
wicklung und das Wohl des Kindes im Vordergrund 
und die qualitativen Anforderungen an die Kinder-
tagesbetreuung werden entsprechend den Ausfüh-
rungsgesetzen konkretisiert. 

An dieser Stelle treten oft Probleme zwischen Job-
center und Jugendhilfe auf, z. B. bei der Frage, wie 
viel „Randzeitenbetreuung“ mit dem Kindeswohl 
vereinbar ist. Als weitere Akteure mit eigenen pro-
fessionellen Anforderungen kommen dann zum Bei-
spiel noch Kinderärzte dazu.

Sehr schnell entsteht so eine Konstellation, in der 
nicht nur unterschiedliche Interessen aufeinander-
treffen, sondern auch selektive Problemwahrneh-
mungen. Konflikthaft wird es vor allem, wenn ein-
zelne Professionen sich als Leitdisziplin definieren 
und andere quasi als zuarbeitende Hilfswissenschaf-
ten degradieren.

G.I.B.: Womit startet konkret ein Produktionsnetz-
werk?
Prof. Dr. Claus Reis: Wir haben dieses Konzept schon 
in zwei früheren Projekten entwickelt und da den Ak-
teuren die Initiierung weitgehend selbst überlassen. 
Nun sind wir einen Schritt weiter und geben eine 
klare Schrittfolge vor: Im Zentrum stehen zu Beginn 
konkrete Fälle, deren Zielgruppe SGB II-Langzeitbe-
ziehende sind. In der Städteregion Aachen besteht die 
konkrete Zielgruppe aus SGB II-Empfängern mit dia-
gnostizierten psychischen Erkrankungen, bei der Stadt 

Mülheim an der Ruhr aus Alleinerziehenden in einem 
Stadtteil, in Solingen geht es um Haushalte mit ver-
festigtem Leistungsbezug und in Warendorf um kin-
derreiche Familien. Der zentrale Akteur – das ist in 
diesem Fall das Jobcenter bzw. am Standort Solingen 
die AWO Arbeit und Qualifizierung gGmbH – über-
legt dann, wer zu einem solchen Netzwerk dazuge-
hören müsste, wobei die Zielgruppendefinitionen den 
Kreis der zentralen Akteure schon relativ klar vorge-
ben, etwa bei kinderreichen Familien das Jugendamt 
oder bei psychisch Kranken den Gesundheitsbereich. 

Wir haben dann im Rahmen unserer Moderation gebe-
ten, in Bezug auf die jeweilige Zielgruppe typische Fäl-
le auszusuchen und die unterschiedlichen organisato-
rischen und professionellen Perspektiven zu diskutieren.

G.I.B.: Sie sagten, dass Sie in dieser frühen Phase im 
Gegensatz zu früher jetzt schon eine Methode vor-
geben, wie es in dem Projekt weitergeht. Gibt das 
nicht Reibungen mit den Akteuren, wenn jemand 
sagt: „Ich weiß schon genau, wie es geht“?

Konflikthaft wird es vor allem, wenn 
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Prof. Dr. Claus Reis: Das ist in der Tat eine schwie-
rige Situation: Wir haben ein Konzept, das an vie-
len Stellen noch allgemein und abstrakt ist, und wol-
len es jetzt konkretisieren. Die Standorte fangen ja 
auch nicht bei null an und haben konkrete Vorstel-
lungen zu Verfahrensweisen, die sie einbringen. Das 
ist spannungsreich, das ist völlig klar. Wir müssen 
deshalb damit überzeugen, dass neue Erfahrungen 
gemacht, neue Perspektiven gewonnen werden kön-
nen, die von den Akteuren als Bereicherung wahr-
genommen werden. 

Hier helfen die konkreten Fälle und vor allem die ge-
meinsame Fallbearbeitung, die für die Beteiligten ei-
nen echten Zusatznutzen bringen kann, da teilwei-
se neue Einblicke in die Denk- und Handlungsweise 
von Kooperationspartnern realisiert werden. Hinzu 
kommt die systematische Vergewisserung der Perspek-
tive der Betroffenen, die Bestandteil unseres metho-
dischen Vorgehens ist. Das bedeutet, dass versucht 
wird, die Eigenlogik von Handlungen zu rekonstruie-
ren, die zunächst fremd und unverständlich sind. Hie-
rüber können wichtige Erkenntnisse gewonnen wer-
den, die die Perspektive der an der Fallbesprechung 
beteiligten Institutionenvertreter erweitern und als 
Bereicherung erfahren werden können.

G.I.B.: Wer bringt den Fall ein?
Prof. Dr. Claus Reis: Das ist nicht vorgegeben. Wir 
achten darauf, dass es tatsächlich ein Fall ist, der 
exemplarisch die Problemlage und die Ressourcen 
der Zielgruppe abbildet. Das ist wichtig für das 
weitere Vorgehen, weil wir dann aus dem Einzel-
fall oder aus der Addition mehrerer Einzelfälle he-

raus versuchen, auf Strukturen zu kommen. Ausge-
hend von konkreten Fällen bin ich dann auf einer 
Planungsebene.

G.I.B.: Eine Frage, die sich aus dem „Fallverstehen“ 
ergibt, ist ja auch die abzuleiten, wer eigentlich mit 
seinen Dienstleistungen zum Netzwerk dazugehört.
Prof. Dr. Claus Reis: Wenn sich Akteure zu einer Fall-
rekonstruktion zusammentun, kommt man über die 
Fallrekonstruktion und die Diskussion typischer Fälle 
unter Umständen auf Akteure, die nicht da sind, die 
aber einbezogen werden müssten. Die Frage ist dann, 
ob man sie einbeziehen kann und in welcher Form. 

Zum Beispiel gibt es viele Fälle, wo Personen mit Mi-
grationshintergrund eine Rolle spielen. Also muss ich 
einen solchen Akteur mit einbeziehen. Es gibt also 
das Ausgangsnetzwerk und über die Fallarbeit so et-
was wie ein Kernnetzwerk. Ein sehr heikles Thema 
ist Schule. Immer, wenn es um Familienkonstellati-
onen mit Alleinerziehenden geht, spielt Schule eine 
gewisse Rolle. Aber in keinem der entsprechenden 
Netzwerke sind Vertreter der Schule von vornherein 
dabei gewesen. 

Die Zielsetzung ist der nächste Schritt. Wir haben 
im ISR eine lange Tradition, uns mit Zielsetzungen 
auseinanderzusetzen und orientieren uns an der ziel-
orientierten Projektplanung. Die Akteure, die an den 
Fällen gearbeitet haben, verständigen sich über ein 
gemeinsames Grundsatzziel. Das geht meistens re-
lativ einfach, weil ein solches Ziel oft schon in den 
Köpfen Gestalt angenommen hat oder sie sich schon 
vorab verständigt haben. Da das Grundsatzziel meis
tens sehr allgemein gefasst ist, kommt es an der Stel-
le noch nicht zu größeren Debatten.

G.I.B.: Wie könnte ein konkretes Grundsatzziel 
lauten?
Prof. Dr. Claus Reis: Als Aussagesatz formuliert 
könnte das sein: „Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen nehmen gleichberechtigt am Arbeits- 

Deswegen versuchen wir eine klassische 

Ist-Analyse zu vermeiden. Wir möchten nicht 

wissen, was es alles gibt, sondern wir 

möchten klären, wo wir hinwollen.
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und gesellschaftlichen Leben teil.“ Das ist etwas, wo-
rauf sich die meisten Beteiligten gut einigen können. 
Spannend in jeglicher Hinsicht wird es, wenn sie das 
dann operationalisieren. 

Zu jedem der übergreifenden Themen in den Modell-
projekten kann man ein Ziel formulieren. In Waren-
dorf war das die Familiendynamik und das Erken-
nen und Beeinflussen dieser Familiendynamik. Dazu 
kann ich das Ziel formulieren: „Die Familiendyna-
mik ist positiv zu beeinflussen.“ Dann breche ich die-
ses Rahmenziel runter in die nächste Zielebene, ei-
gentlich wie in jeder Projektplanung. 

G.I.B.: Muss an dieser Stelle auch eine Bestandsauf-
nahme der Leistungen, die die Beteiligten einbringen 
können, erfolgen?
Prof. Dr. Claus Reis: Die Aktivitäten muss ich defi-
nieren, wenn ich die Ziele formuliert habe und zur 
Umsetzung komme. Diese Vorgehensweise stammt 
aus dem strategischen Management und orientiert 
sich an der Strategie, vom Ziel aus zu denken und 
nicht vom Bestehenden auszugehen. Deswegen ver-
suchen wir eine klassische Ist-Analyse zu vermeiden. 
Wir möchten nicht wissen, was es alles gibt, sondern 
wir möchten klären, wo wir hinwollen. Dann über-
prüfen wir, was wir haben, um dorthin zu kommen, 
und wo noch etwas verbessert werden muss.

G.I.B.: Es könnte Ressourcen geben, die gegenläufig 
ausgerichtet sind. Ich denke zum Beispiel an die 
Unvereinbarkeit bestimmter Maßnahmen in ver-
schiedenen Rechtskreisen. Kann ein Produktions-
netzwerk an dieser Stelle verhindern, dass es zu einer 
Blockade kommt?
Prof. Dr. Claus Reis: So optimistisch wäre ich jetzt 
nicht. Das hängt davon ab, wie hart die Gesetze an 
der Stelle sind. Es gibt ja unter Umständen Konstel-
lationen, wo gesetzliche Grundlagen widersprüch-
lich sind, denken Sie nur an das oben genannte Bei-
spiel der Kinderbetreuung im SGB II und SGB VIII. 
Sie können durch ein Produktionsnetzwerk kein Ge-

setz ändern, aber beispielsweise im SGB II proble-
matische Bereiche anzeigen. Das kann auch ganz er-
folgreich sein.

Was aber möglich ist: Viele gesetzliche Vorschriften 
sind interpretierbar – Stichwort Ermessensspielräu-
me. Diese Spielräume werden oft zu restriktiv oder 
gar nicht genutzt. Und da kommen Sie schon einen 
Schritt weiter, wenn Sie das an einem konkreten Fall 
diskutieren können.

G.I.B.: Sie sagten, dass sich Produktionsnetzwerke 
gegenüber anderen Netzwerken durch Verbindlichkeit 
auszeichnen. Wie entsteht diese Verbindlichkeit?
Prof. Dr. Claus Reis: Sie haben zwei Wege, die meines 
Erachtens kombiniert werden müssen: sie müssen ge-
meinsame Abläufe definieren und Kooperationsverein-
barungen abschließen. Welche Leistungen muss ich mit 

welchen verknüpfen, parallel oder auch hintereinan-
der, damit das auf den Einzelfall bezogene Ziel erreicht 
wird? Das wäre dann die berühmte Dienstleistungs-
kette. Und parallel, um die Verbindlichkeit herzustel-
len, ist es sinnvoll, diese in Vereinbarungen zu fixieren. 

G.I.B.: Was wird da konkret vereinbart?
Prof. Dr. Claus Reis: Sie können zum Beispiel zwi-
schen Jugendamt und Jobcenter vereinbaren, dass das 
Jugendamt sein Know-how in puncto Fallarbeit dem 
Jobcenter zur Verfügung stellt, z. B. auf gemeinsamen 
Besprechungen oder Fortbildungen des Jugendamtes 
für Jobcenter-Beschäftigte. 

Bei Produktionsnetzwerken geht es nicht 

darum, ein neues Netzwerk zu erfinden, 

sondern häufig schon bestehende Strukturen 
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der Kooperation zu optimieren.
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Wir konnten im Zuge langjähriger Forschungen im 
ISR häufig feststellen, dass das Fallverständnis im 
Bereich des SGB II unterentwickelt ist, wenn Pro-
bleme ins Spiel kommen, die nicht auf Arbeit oder 
Qualifikation bezogen sind. Aber im Jugendamt, ge-
rade im Allgemeinen Sozialen Dienst, existiert z. B. 
viel Know-how, was Familiendynamik und ein ent-
sprechendes Fallverständnis angeht.

Das beansprucht natürlich die Ressourcen des Ju-
gendamtes und deshalb muss es einen klaren Auf-
trag geben. 

G.I.B.: Man fängt nicht bei null an. Oft gibt es ja 
schon Kooperationen, vielleicht auch Kooperations-
vereinbarungen. Wie findet so etwas Eingang? 
Prof. Dr. Claus Reis: In Warendorf beispielsweise hat 
man eine Bestandsaufnahme vorgenommen: Welche 
Vereinbarungen bestehen schon? Sind die so aktu-
ell, dass man sie nutzen kann oder muss etwas mo-
difiziert werden? Und mit wem haben wir noch kei-
ne Vereinbarung?

Es taucht häufig ein Missverständnis auf: Es geht 
bei dem Stichwort Produktionsnetzwerk überhaupt 
nicht darum, ein neues Netzwerk zu erfinden. Häufig 
geht es tatsächlich darum, schon bestehende Struk-
turen zu überprüfen und zu ergänzen, den Moment 
der Kooperation zu optimieren. 

G.I.B.: Auch Arbeitsweisen zu modifizieren?
Prof. Dr. Claus Reis: Ja, ganz klar. Das ist auch oft 
der Stachel im Fleisch von Produktionsnetzwerken. 
Oft ist eine Umstellung der Arbeitsweisen und Rou-
tinen erforderlich. Das ist nicht unbedingt das, was 
alle Leute gern tun. 

G.I.B.: Mit Blick auf Ihre bisherigen Erfahrungen in 
den Modellprojekten, aber auch aus Sicht Ihrer 
sonstigen Arbeiten: Was müssen Kommunen, Job-
center oder andere Akteure wie Wohlfahrtsverbände 
für den Aufbau eines Produktionsnetzwerks mitbrin-
gen?
Prof. Dr. Claus Reis: Wichtig ist – das zeigen die Pro-
jekte jetzt sehr deutlich –, dass Personen benannt wer-
den, die die Netzwerke vor Ort aufbauen, also Netz-
werkkoordinierende und dass ihnen die notwendigen 
zeitlichen Ressourcen gegeben werden. Der Aufbau 
eines Produktionsnetzwerks muss dazu Bestandteil 
der Geschäftspolitik eines Jobcenters sein und des-
sen Geschäftsführung dahinterstehen. 

Man muss auch klären, wie das, was dort geschieht 
in die Organisation zurückwirkt. Die Kommunika-
tionswege der Koordinatoren, z. B. interne Leitungs-
besprechungen in der Organisation müssen klar sein. 
Die Koordinatoren werden aus pragmatischen Grün-
den nicht selbst Leitungskräfte sein, aber sie müssen 
auf einer Ebene angesiedelt sein, die Zugang zur Lei-
tungsebene hat, denn nur so gelingt es, wo es not-
wendig ist, Arbeitsweisen zu verändern.

Dazu kommt, dass die Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren entsprechend qualifiziert sein müssen. 
Es ist ganz hilfreich, wenn sie schon etwas mitbrin-
gen an Kenntnissen über Projektmanagement und 
Ähnliches, ansonsten müssen sie entsprechend qua-
lifiziert werden. 

Die Integration in gesellschaftliche und 

soziale Strukturen ist ein sehr komplexer 

gesetzlicher Auftrag, den ein Jobcenter 

eigentlich nur dann erfüllen kann, wenn es 

eng kooperiert mit anderen Akteuren und 

sich entsprechend abstimmt.
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G.I.B.: Wenn der Prozess wie von Ihnen beschrieben 
abläuft, welche besondere Qualität können Produk-
tionsnetzwerke dann erreichen? Wer profitiert davon?
Prof. Dr. Claus Reis: Was gewonnen werden kann, 
ist meines Erachtens sehr klar: Über diese Struktur 
wird der gesetzliche Auftrag besser erfüllt. Die Neu-
fassung des SGB II mit dem § 1 nimmt jetzt Bezug 
auf die Menschenwürde und die Teilhabe am sozi-
alen Leben. Und das meint nicht nur das Bildungs- 
und Teilhabepaket, sondern eine Integration in ge-
sellschaftliche und soziale Strukturen. Das ist ein 
sehr komplexer gesetzlicher Auftrag, den ein Job-
center eigentlich nur dann erfüllen kann, wenn es 
eng kooperiert mit anderen Akteuren und sich ent-
sprechend abstimmt. 

Die meisten Jobcenter haben Routinen entwickelt im 
Umgang mit dem Bereich Beschäftigung. Aber die 
meisten Probleme entstehen an den Rändern, also da, 
wo sie es mit Organisationen zu tun haben, mit de-
nen sie bisher nicht oder nur wenig kooperiert haben 

Ich erhoffe mir, dass der Nutzen darin 

besteht, dass die verschiedenen Helfer-

organisationen abgestimmter und 

dadurch besser handeln. 
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Helmut Kleinen

Tel.: 02041 767-208

h.kleinen@gib.nrw.de

Manfred Keuler

Tel.: 02041 767-152

m.keuler@gib.nrw.de

KONTAKT

Prof. Dr. Claus Reis

Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit (FB 4)

Frankfurt University of Applied Sciences

Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main

Tel.: 069 1533-2831

csreis@fb4.fh-frankfurt.de

oder wo es unter Umständen das Klima eines gegen-
seitigen Misstrauens gibt. Das zeigt sich zum Beispiel 
nicht selten im Verhältnis zwischen Jobcentern und 
freien Trägern. In anderen Fällen geht es um die Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt oder der Schule. 

Ich erhoffe mir, dass der Nutzen darin besteht, dass 
die verschiedenen Helferorganisationen abgestimm-
ter und dadurch besser handeln. Wenn ich mir anse-
he, dass es noch relativ häufig dazu kommt, dass Per-
sonen gar nicht wissen, welche Hilfemöglichkeiten es 
gibt bzw. immer wieder zwischen unterschiedlichen 
Organisationen durchrutschen, habe ich an der Stel-
le einen direkten Nutzen für die unmittelbar Betrof-
fenen. Und zum anderen sehe ich die Perspektive der 
Betroffenen. Wenn die eingeführt wird in die Fallar-
beit, besteht die Möglichkeit, dass sich die Beteiligten 
tatsächlich mal auf etwas ganz anderes einlassen.
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„Nicht verstehen ist wie blind sein“
Berufsbezogene Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten in NRW
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„Nicht verstehen ist wie blind sein“ ist der Titel einer vom Fotografen Veit Met-

te im Rahmen des IQ-Modellprojektes „komma-NRW“ geschaffenen Ausstel-

lung. Großformatige Porträt-Aufnahmen zugewanderter Menschen waren in den 

Fenstern der Lohnhalle der Zeche Arenberg-Fortsetzung in Bottrop zur Veran-

staltung „Berufsbezogene Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten – 

modellhafte Ansätze in NRW“ am 11. September 2014 zu sehen, fotografiert an 

ihren Arbeitsplätzen in NRW. Das Besondere: ihre Augen waren geschlossen. – 

Ein eindringlicher Hinweis auf die Bedeutung der Sprachkompetenz im Beruf. 

Fachkräftemangel aufgrund des demo-
grafischen Wandels in bestimmten Bran-
chen wie z. B. dem Gesundheits- und 
Pflegebereich führt dazu, dass wir auch 
auf die Zuwanderung von Fachkräften 
aus dem Ausland angewiesen sind. Um 
ausbildungsadäquat eingesetzt werden 
zu können, benötigen Zuwanderer häu-
fig eine gezielte berufsbezogene Sprach-
förderung. Aber auch Migrantinnen und 
Migranten, die bereits in Deutschland le-
ben, brauchen Möglichkeiten zur Quali-
fizierung und gezielte sprachliche Förde-
rung, um als Fachkräfte in nachhaltige 
Beschäftigungsverhältnisse einmünden zu 
können. Sprachliche Handlungskompe-
tenz ist dabei eine der zentralen Schlüs-
selkompetenzen im Arbeitsleben und hat 
einen entscheidenden Einfluss auf Zu-
gangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt 
und zu qualifizierten Arbeitsplätzen.

Die Anforderungen an berufsbezogene 
Sprachkenntnisse sind sehr vielfältig. Da-
bei geht es nicht nur um das Fachvoka-
bular für den jeweiligen Beruf, sondern 
auch darum, wie man mit Vorgesetz-
ten, Kollegen oder Kunden kommuni-
ziert und wie schriftliche Arbeitsschritte 
wie beispielsweise Protokolle, Störungs-
meldungen oder Dokumentationen er-
stellt werden. Kursangebote sind dabei 

Sprachkurse des ESF-BAMF-Programms 
„Berufsbezogene Deutschförderung“, 
die ein weiterführendes Sprachlernange-
bot mit konkreter Arbeitsmarktorientie-
rung darstellen und vom BAMF im Auf-
trag des Innenministeriums organisiert 
werden. Neben diesen Sprachförderan-
geboten gibt es noch die Möglichkeit, 
Sprachförderung als Element in arbeits-
marktpolitische Maßnahmen zu integrie-
ren, die über die Eingliederungstitel von 
Arbeitsagenturen und Jobcentern finan-
ziert werden.

Integrationskurse

Gesetzliche Grundlage für die Integra-
tionskurse des Bundes ist das Aufent-
haltsgesetz §§ 43 ff. Ziel der Integrati-
onskurse ist vor allem die Vermittlung 
allgemeinsprachlicher Deutschkennt-
nisse zur Verbesserung der gesellschaft-
lichen Integration bis zum Sprachniveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmens. Dieses Sprachniveau ist 
u. a. Grundlage für die Einbürgerung.

Zur Zielgruppe zählen Personen mit Mi-
grationshintergrund mit wenigen oder gar 
keinen Deutschkenntnissen. Jeder Inte-
grationskurs besteht aus einem Sprach-
kurs und einem Orientierungskurs. Ein 
Integrationskurs dauert i. d. R. 660 Un-
terrichtseinheiten (UE; 1 UE entspricht 
45 Minuten), je nach Ausrichtung des 
Kurses (z. B. sogenannte Förderkurse) 
kann die Gesamtdauer auch bis zu 960 
UE betragen. Der Teil Sprachkurs des In-
tegrationskurses dauert im allgemeinen 
insgesamt 600 UE (max. bis zu 900 UE).

Der Sprachkurs behandelt wichtige The-
men aus dem alltäglichen Leben wie zum 
Beispiel „Arbeit und Beruf“, „Aus- und 

eine wichtige Komponente des Förder-
angebots. Aufgrund heterogener Lern-
biografien und der unterschiedlichen ar-
beitsplatzbezogenen, kommunikativen 
Anforderungen sind darüber hinaus in-
dividuelle Förderangebote notwendig. 

Im Bereich der Regelangebote zur berufs-
bezogenen Deutschförderung kommt es oft 
zu großen zeitlichen Lücken zwischen den 
unterschiedlichen Sprachförderangeboten. 
In Bildungsmaßnahmen kann es vorkom-
men, dass Teilnehmende mit Migrations-
hintergrund aufgrund ihres begrenzten 
Wortschatzes dem Unterricht nicht folgen 
können. Es droht ein Teil von ihnen von 
Bildung „abgehängt“ zu werden. Hier set-
zen die vier, ESF-landesgeförderten Modell-
projekte zur berufsbezogenen Deutschför-
derung im SGB II-Kontext an. 

Regelangebote der Sprach-
förderung für Menschen mit 
Migrationshintergrund

Für Menschen mit Migrationshinter-
grund und Sprachförderbedarf stehen 
zwei Regelangebote des Bundes zur Ver-
fügung. Zum einen – als Grundförderung 
für Zugewanderte – die Integrations-
kurse des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), zum anderen die 
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Weiterbildung“ oder „Betreuung und 
Erziehung von Kindern“. Der Orientie-
rungskurs im Anschluss an den Sprach-
kurs nimmt 60 UE in Anspruch. Im Ori-
entierungskurs werden z. B. Themen wie 
die deutsche Rechtsordnung, Geschich-
te und Kultur behandelt.1

Die Sprachkurse des ESF-
BAMF-Programms

Mit dem ESF-BAMF-Programm zur be-
rufsbezogenen Deutschförderung leistet 
das BAMF einen wichtigen Beitrag zur 
Sprachförderung und Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
den Arbeitsmarkt. Mit den ESF-BAMF-
Kursen wurden und werden viele der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nachhaltig 
in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Er-
gebnisse der Evaluation des ESF-BAMF-
Programms durch das Zentrum für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung (ZEW, 
Mannheim) und das Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaft (infas, Bonn) 
zeigen, dass fast die Hälfte (46,4 %, bun-
desweiter Durchschnittswert) der Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer sechs 
Monate nach Kursende in einem regu-
lären Beschäftigungs- oder Ausbildungs-
verhältnis stand oder in eine allgemeine 
Maßnahme vermittelt werden konnte.2 

In der Zeit von 2009 bis 2013 konnten 
bundesweit über 120.000 Menschen an 
dem Programm partizipieren, in NRW 
waren es über 38.000 Menschen (Anga-
ben des BAMF). Zur Zielgruppe des Pro-
gramms gehörten bislang Menschen mit 
Migrationshintergrund im SGB II- oder 
SGB III-Bezug (inkl. Nichtleistungsbe-
ziehende) und beschäftigte Migrantinnen 
und Migranten. Seit Januar 2012 stehen 

1  �Vgl. http://www.bamf.de/DE/Willkommen/

DeutschLernen/Integrationskurse/InhaltAblauf/

inhaltablauf-node.html [11.11.2014]
2 � Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(2013): Berufsbezogene Deutschförderung. Das 

ESF-BAMF-Programm, Köln, S. 12 f.
3 � Vgl. Trägerrundschreiben des BAMF vom 

01.04.2014 und vom 02.05.2014 unter http://www.

bamf.de/DE/Infothek/ESFProgramm/esf-bamf-

programm-node.html

übersteigen. Als Vollzeitkurs dauert ein 
ESF-BAMF-Kurs daher 6 Monate.

Im April 2014 kam es aufgrund zur Nei-
ge gehender ESF-Mittel zu einem vorüber-
gehenden Bewilligungsstopp neuer ESF-
BAMF-Kurse. Etwa vier Wochen später 
konnte die Förderung über das ESF-BAMF-
Programm bis zum Jahresende wieder auf-
genommen werden, da das BMAS kurz-

die Kurse auch Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des ESF-Bundesprogramms für 
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge offen.

Ein Sprachkurs des ESF-BAMF-Pro-
gramms setzt sich grundsätzlich aus zwei 
Teilen zusammen: dem berufsbezogenen 
Deutschunterricht und dem sogenann-
ten berufsbezogenen Qualifizierungsteil 
(siehe Abb. 1). Hierzu gehören Fachun-
terricht, ein Praktikum und Betriebsbe-
sichtigungen. Der Umfang der beiden 
Hauptteile kann variabel – je nach Be-
darf der Gruppe – ausgestaltet werden, 
darf im Gesamtumfang jedoch 730 Un-
terrichtseinheiten je 45 Minuten nicht 

fristig zusätzliche ESF-Mittel bereitstellen 
konnte. Somit war ein  möglichst gleitender 
Übergang in die neue ESF-Programmpe-
riode ab 01.01.2015 ermöglicht worden.3

In der neuen Förderphase ab 2015 wer-
den jedoch für das Programm deutlich 
weniger ESF-Mittel zur Verfügung stehen 
und daher voraussichtlich weniger Kurse 
angeboten werden können als in der al-
ten Förderphase. Damit korrespondiert 
eine Verkürzung der Laufzeit der För-
derphase auf drei Jahre sowie eine Fo-
kussierung auf bestimmte Zielgruppen: 
Zur Zielgruppe gehören nach Auskunft 
des BAMF in der neuen Förderphase kei-

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2013): „Berufsbezogene Deutschförderung. 
Das ESF-BAMF-Programm“, Köln, S. 8.

Abb. 1: Aufbau eines ESF-BAMF-Kurses

Qualifizierung durch eine andere Institution
in enger Verbindung mit dem Deutschunterricht 

Qualifizierung im Rahmen des ESF-BAMF-Programms

Berufsbezogene Förderung Deutsch als Zweitsprache im Rahmen des ESF-BAMF-Programms

Deutschunterricht

begleitet und unterstützt die 

Qualifizierung, bereitet aber auch 

allgemein auf das Berufsleben vor Betriebsbesichtigungen Fachunterricht Praktikum

in enger Verbindung mit dem Deutschunterricht

1 Tag für Evaluation

Maximaler Gesamtumfang: 

730 UE 

Maximale Dauer: 

6 Monate ohne Ferienzeiten bei Vollzeitmaßnahmen 

12 Monate ohne Ferienzeiten bei Teilzeitmaßnahmen
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ne Beschäftigten mehr, sondern ALG I- 
und ALG II-Empfänger sowie Flücht-
linge und Asylbewerber.

Berufsbezogene Sprachförde-
rung im Rahmen von arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen

Berufsbezogene Sprachförderung kann 
auch innerhalb von arbeitsmarktpoli-
tischen Regelangeboten erfolgen. Voraus-
setzung der Integration von Sprachför-
derung in solchen Maßnahmen ist, dass 
Sprachförderung immer einen geringeren 
Anteil an der inhaltlichen Ausrichtung ha-
ben muss als der arbeitsmarktpolitische 
Teil (Aktivierung, Qualifizierung). Als 
wichtigste Instrumente in diesem Zusam-
menhang sind vor allem die §§ 44, 45 und 
81 ff. SGB III zu nennen, die in Verbin-
dung mit § 16 Abs. 1 SGB II auch für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte von den 
Jobcentern im SGB II eingesetzt werden 
können. Inwieweit die Möglichkeiten ge-
nutzt werden, hängt zum großen Teil von 
der geschäftspolitischen Schwerpunktset-
zung der jeweiligen Einrichtung vor Ort 
ab. Dabei haben die Jobcenter tendenzi-
ell eine höhere dezentrale Gestaltungs-
möglichkeit als die Agenturen für Arbeit. 

Seit 2013 sind auch sogenannte Koope-
rationsmaßnahmen möglich: diese stel-
len eine Verbindung zwischen einem 
ESF-BAMF-Sprachkurs und einer Ak-
tivierungsmaßnahme nach § 45 SGB 
III oder einer Bildungsmaßnahme nach 
§ 81 ff. SGB III dar. Auf diese Weise kön-
nen z. B. Sprachförderung und Qualifi-
zierung noch enger aufeinander abge-
stimmt erfolgen.

Neben diesen bundesgeförderten Regel-
angeboten hat das Land Nordrhein-West-

falen beispielsweise durch die Fachkräfte
initiative NRW und durch die Beratung 
zur beruflichen Entwicklung (BBE) Struk-
turen entwickelt, an die das Thema „be-
rufsbezogene Sprachförderung“ ange-
dockt werden kann. Spezielle Ansätze 
in der berufsbezogenen Sprachförderung 
werden über Modellprojekte in NRW 
verfolgt. Diese wurden im Rahmen des 
Lohnhallengesprächs der G.I.B. im Sep-
tember 2014 interessierten Akteuren der 
Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik 
vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

Modellprojekte in NRW

In NRW werden in Ergänzung zu den be-
währten ESF-BAMF-Kursen, individuelle 
Sprachförderangebote im Rahmen des 
IQ Netzwerks NRW umgesetzt. Solche 
Ansätze sind modellhaft entwickelt wor-
den mit den Projekten: „komma-NRW“ 
(Kommunikation am Arbeitsplatz), da-
bei geht es um neue arbeitsplatzbezogene 
Formen der Sprachstandserhebung und 
des Sprachtrainings direkt in den Betrie-
ben. Im Projekt „SPRUNQ“ (Sprach-
coaching für berufliche Unterstützung 
und Qualifizierung) werden zugewan-
derte Menschen durch einen geschulten 
Sprachcoach professionell und individu-
ell in ihrer beruflichen Entwicklung be-
gleitet und gefördert. 

Die vier mit ESF-Landesmitteln geför-
derten Projekte im Kontext des SGB II ge-
hen das Thema u. a. über ein optimiertes 
Übergangsmanagement und Bildungs-
maßnahmen mit integrierter Sprach-
förderung an: Es geht u. a. darum, die 
Übergänge zwischen Integrationskursen 
und ESF-BAMF-Kursen zeitlich zu ver-
kürzen und für die Übergangszeiträume 
sinnvolle Angebote zu machen. Darüber 

hinaus sollen im Bereich der Qualifizie-
rungsmaßnahmen neue Ansätze der In-
tegration von Sprachförderung erprobt 
werden. 

Der Impuls zu den Modellprojekten ent-
stand im Zusammenhang mit den Ziel-
vereinbarungsgesprächen im SGB II des 
Jahres 2012 zwischen dem MAIS NRW 
und den Jobcentern. Die Entwicklung der 
Modellprojekte fand gemeinsam mit in-
teressierten Jobcentern mit Beteiligung 
des MAIS NRW, der Regionaldirektion 
NRW der Bundesagentur für Arbeit, des 
BAMF und der G.I.B. statt, die diesen 
Prozess moderierte und begleitete. Ziel 
und Interesse des Landes ist – neben der 
Verbesserung der Sprachförderung für 
Menschen mit Migrationshintergrund 
– eine Verbesserung der diesbezüglichen 
Leistungsprozesse in den Jobcentern. 

Ausführliche Informationen zu den bei-
den IQ-Modellprojekten und zu zwei der 
vier mit ESF-Landesmitteln geförderten 
Modellprojekte finden Sie im Anschluss 
an diesen Text.

KONTAKTE IN DER G.I.B.

Ute Soldansky

Tel.: 02041 767-256

u.soldansky@gib.nrw.de

Oliver Schweer

Tel.: 02041 767-252

o.schweer@gib.nrw.de

LINK

Einen Flyer zur Ausstellung 

„Nicht verstehen ist wie blind sein“ 

finden Sie unter: www.komma-nrw.de 
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Obwohl von Arbeitslosigkeit überpro-

portional betroffen, sind Migrantinnen 

und Migranten in Qualifizierungsmaß-

nahmen unterrepräsentiert. Viele von 

ihnen verweilen zudem im System iso-

lierter Sprachfördermaßnahmen. Zu-

grunde liegt die Annahme, dass die 

Teilnahme an einer Qualifizierungs-

maßnahme erst nach dem Erlernen 

der deutschen Sprache möglich ist. Ziel 

des vom Land NRW geförderten und 

vom Jobcenter Herford umgesetzten 

Modellprojekts „Koordinierungsstel-

le Arbeit und Spracherwerb“(KASper) 

ist daher u. a., Sprachförderung und 

Qualifizierung früher und besser mit-

einander zu verzahnen, um so Förder-

wege zu verkürzen und Abbrüche zu 

vermeiden. Aus diesem Grunde initi-

ierte die Koordinierungsstelle „KAS-

per“ ein Netzwerk „Inklusive Berufs-

qualifizierung für Migrantinnen und 

Migranten“ (siehe auch unten).

Nicht von ungefähr fiel bei der Auswahl 
möglicher Träger des Modellprojekts die 
Entscheidung auf das Jobcenter Herford. 
Schon seit Jahren existiert hier ein speziali-
siertes Fallmanagement, „Arbeit und Spra-
che“, das Migrantinnen und Migranten 
nicht nur den obligatorischen Integrations- 
und ESF-BAMF-Kursen zuweist, sondern 
ihnen zugleich Sprachberatung bietet und 
selbst Sprach- bzw. Einstufungstests durch-
führt, als Basis für den weiteren Beratungs-
verlauf bis hin zum Übergang etwa in eine 

Qualifizierungsmaßnahme. Das Fallma-
nagement obliegt – bundesweit vermutlich 
einmalig – einer Fachkraft aus dem Bereich 
„Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) bzw. 
„Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ). Sie ist 
ausgestattet mit allen erforderlichen Prü-
ferlizenzen etwa der für den „Deutschtest 
für Zuwanderer“, der in den Sprachkursen 
zur Anwendung kommt. 

Jetzt soll, ergänzend zum bisherigen An-
gebot, die im Rahmen des Modellprojekts 
eingerichtete Koordinierungsstelle „Arbeit 
und Spracherwerb“ (KASper) im Netzwerk 
mit weiteren Akteuren Qualifizierungsmaß-
nahmen mit integrierter Sprachförderung 
initiieren, Sprachstandserhebungen und 
Diagnostikverfahren weiterentwickeln, 
Sprachsensibilisierungsmaßnahmen für 
Qualifizierungsträger und Integrationsfach-
kräfte des Jobcenters organisieren sowie die 
Kooperation zwischen Sprachkursträgern 
und Trägern beruflicher Qualifizierung ver-
bessern. Eine komplexe Herangehensweise, 
von der sich Anette Kuhn, Leiterin der Ko-
ordinierungsstelle, „Impulse für die Fach-
kräftegewinnung aus dem Potenzial der 
Migrantinnen und Migranten“ erhofft.“

Qualifizierungsmaßnahmen mit 
integrierter Sprachförderung

Die frühere Trennung von vorrangiger 
Sprachförderung und nachgeordneter be-
ruflicher Bildung hat sich nach Ansicht 
von Detlev Beinke, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Jobcenters und dort zu-
ständig für den Bereich Markt und Inte-
gration, nur eingeschränkt bewährt. Zwar 
umfassten auch früher schon berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen Elemente 
eines Sprachunterrichts, doch der wur-
de meist nicht von geschulten Dozenten 
erteilt und beschränkte sich oft auf das 
Schreiben einfacher Diktate mit anschlie-
ßender Korrektur der Orthografie. 

Ziel des Modellprojekts ist, Sprachkurs-
träger und berufliche Bildungsträger zu-
sammenzuführen, also sprachliche und 
berufliche Qualifizierung zu verzahnen 
und so Teilnehmende zu befähigen, mög-
lichst rasch und nachhaltig eine Erwerbs-
tätigkeit aufzunehmen.

Erste Ansätze zur integrierten Sprach-
förderung in Bildungsmaßnahmen des 

Kombinierte Sprachförderung und Qualifizierung 

für Migrantinnen und Migranten
Modellprojekt „Koordinierungsstelle Arbeit und Spracherwerb“ im Jobcenter Herford
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SGB II finden sich jetzt in den beruflichen 
Fortbildungsmaßnahmen „Pflegehelfer/ 
-in“, „Lagerlogistik“ und der so genann-
ten „Impulswerkstatt“.

Konzipiert wurden die Maßnahmen in 
enger Zusammenarbeit zwischen Träger 
und Koordinierungsstelle, ergänzt durch 
eine intensive Abstimmung innerhalb des 
Jobcenters zwischen „KASper“, Fallma-
nagement Arbeit und Sprache sowie den 
Vermittlungsfachkräften. 

Die Maßnahme „Pflegehelfer/-in“ hat be-
reits begonnen, die Maßnahmen „Lager-
logistik“ und „Impulswerkstatt“ sollen im 
kommenden Jahr folgen. Charakteristisch 
für die Maßnahme „Pflegehelfer/-in“ ist das 
Team-Teaching, heißt: Neben den Lehr- 
und Fachkräften aus dem Pflegeberich ist 
gleichzeitig eine DaZ-Lehrkraft im Unter-
richtsraum anwesend. Bei „sprachlichen 
Stolpersteinen“ greift die DaZ-Lehrkraft 
ein, integriert Wortschatzübungen in den 
Fachunterricht oder hat schon im Vorfeld, 
bei der gemeinsamen Unterrichtsvorberei-
tung, für Migrantinnen und Migranten 
vermutlich unverständliche Passagen in 
Fachtexten überarbeitet und „entlastet“.

Nach Ansicht von Anette Kuhn lässt sich 
das Konzept später auch außerhalb des 
Modellprojekts von Trägern umsetzen: 
„Geplant ist, dass die im Kontext des Mo-
dellprojekts neu entstandenen Materialien 
und Übungen wie etwa die von einer DaZ-
Lehrkraft optimierten Fachtexte für den 
theoretischen Unterricht als Grundlage 
zur Verfügung stehen.“ Zudem, ergänzt 
Detlev Beinke, „rechnet sich ein etwas hö-
herer Aufwand bei beruflichen Bildungs-
maßnahmen in kürzester Zeit, wenn damit 
eine schnellere und nachhaltigere Integra-
tion in den Arbeitsmarkt gelingt.“

Zugleich verweist er auf die konzeptionelle 
Nähe des Projekts zum Inklusionskonzept 
an den Regelschulen: „Wir trennen nicht 
zwischen Zuwanderern und Nichtzuwan-
derern, sondern schaffen eine Maßnahme 
für alle und differenzieren innerhalb der 
Maßnahme so, dass alle erfolgreich da-
ran teilnehmen können.“ Eine Vielzahl 
der Neukunden im Jobcenter sind Zuwan-
derer, die in der Regel alphabetisiert und 
mindestens 10 Jahre zur Schule gegangen 
sind, neben ihrer jeweiligen Mutterspra-
che meist auch Französisch oder Englisch 
sprechen. Hier ist mit einer relativ kurzen 
Förderkette und einer nachhaltigen Inte-
gration in den Arbeitsmarkt zu rechnen. 

Sprachstandserhebungen 
und Diagnostikverfahren

Die Neugestaltung der Qualifizierungs-
maßnahmen hat Konsequenzen für die 
Weiterentwicklung von Sprachstanderhe-
bung und Diagnostikverfahren. Warum, 
das erläutert Anette Kuhn: „Wenn Quali-
fizierungsmaßnahmen so gestaltet werden 
sollen, dass auch diejenigen, die noch nicht 
auf muttersprachlichem Niveau Deutsch 
sprechen, daran teilnehmen können, heißt 
das auch, dass die Zugangs- und sprach-
lichen Mindestvoraussetzungen neu defi-
niert werden müssen, um eine erfolgreiche 
Teilnahme zu ermöglichen.“ 

So wurden für die bereits angelaufene 
Pflegehelfer/-in-Maßnahme Sprachtests 
mit Fokus sowohl auf das schriftliche wie 
auch das mündliche Sprachvermögen durch-
geführt. Aus gutem Grund: Manche Mi-
grantinnen und Migranten weisen in Bera-
tungsgesprächen keinerlei Sprachprobleme 
auf, erhalten folglich von ihren Vermittlern 
einen Bildungsgutschein ausgehändigt, mel-
den sich bei einem Maßnahmenträger an. 

Dort scheitern sie dann häufig, weil hier 
nicht nur mündliches, sondern auch schrift-
liches Sprachvermögen gefragt ist, etwa im 
Pflegesektor, wo sie Dokumentationspflich-
ten nachkommen müssen. Anette Kuhn: 
„Wir wollen ja gerade Abbrüche von Qua-
lifizierungsmaßnahmen vermeiden, also 
müssen wir auch neue Zugangsvorausset-
zungen festlegen.“ Dabei geht es, insbeson-
dere im Pflegehelferbereich, neben sprach-
lichen auch um soziale Kompetenzen. Dazu 
hat das Jobcenter Herford gleichermaßen 
aussagekräftige wie praktikable Testformate 
entwickelt – immer mit Blick auf Nachhal-
tigkeit, „damit alles neu Geschaffene ohne 
zusätzliche Projektmittel auch in Zukunft 
umsetzbar ist.“

Da das Jobcenter ausschließlich für Per-
sonen im Leistungsbezug zuständig ist, 
sieht die Leiterin der Koordinierungsstelle 
in den Sprachstandserhebungen keine Kon-
kurrenz zu denen der Träger: „Hier handelt 
es sich um Vorarbeiten, die Träger aus or-
ganisatorischen oder Datenschutzgründen 
oft gar nicht leisten können. Wir erfassen 
und bündeln die Bedarfe und leiten unse-
re Erkenntnisse an die Träger weiter.“ Kei-
neswegs, beugt sie Missverständnissen vor, 
würden aufgrund der integrierten Deutsch-
förderung in Qualifizierungsmaßnahmen 
reine Deutschkurse überflüssig: „Das wäre 
falsch. Uns geht es darum, Endlosschleifen 
und Drehtüreffekte zu vermeiden, damit 
niemand aus einer Qualifizierungsmaß-
nahme wieder zurück an die Sprachför-
derung verwiesen wird.“

Zudem versteht sich das Jobcenter als 
Dienstleister für Kundinnen und Kunden, 
„zumal es für Migrantinnen und Migranten 
gerade hier im ländlichen Raum sehr schwie-
rig ist, das Kursangebot und mögliche An-
sprechpartner zu eruieren.“ Lückenhafte 
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Lebensläufe erschweren indes die Beratung. 
Anette Kuhn: „Flüchtlinge aus Syrien wer-
den vor ihrer Flucht kaum Zeit gefunden ha-
ben, ihre Zeugnisse einzupacken und auf-
grund der Lage in ihrem Herkunftsland ist 
es kaum möglich, Dokumente über Berufs- 
und Universitätsabschlüsse im Nachhinein 
anzufordern. Hinzu kommt, dass es vielen 
Migrantinnen und Migranten aufgrund 
noch fehlender Sprachkenntnisse schwer-
fällt, ihre beruflichen Erfahrungen und 
Kompetenzen darzustellen.“

Um dennoch frühzeitig fundierte Aussagen 
über die beruflichen Kompetenzen der Kun-
dinnen und Kunden treffen zu können, hat 
das Jobcenter weitere Diagnostikverfah-
ren entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel 
das im Übergang Schule – Beruf bewährte 
Instrument des „Berufsparcours“, hier al-
lerdings modifiziert und zugeschnitten auf 
die Anforderungen des Jobcenters. Dabei 
dienen die Selbsteinschätzung der Teilneh-
menden wie auch die Fremdeinschätzung 
der Jobcenter-Akteure als „Basis für eine 
Entscheidung zur beruflichen Perspektive 
im neuen Heimatland.“ 

Sprachsensibilisierungsmaß-
nahmen für Qualifizierungs-
träger und Jobcenter

Die Integrationsfachkräfte, aber auch die 
Arbeitsanleiter und die sozialpädagogische 
Begleitung aus den Maßnahmen der Bil-
dungsträger, nehmen an Schulungen zum 
Thema „sprachsensible Beratung“ teil. 
Anette Kuhn erläutert das Konzept: „Auf-
grund der steigenden Zahl von Kundinnen 
und Kunden aus anderen Kultur- und 
Sprachkreisen mit sprachlichen Problemen 
im Deutschen fokussieren wir uns, anders 
als interkulturelle Schulungen, auf die Spra-
che. Beraterinnen und Berater lernen hier 

zum Beispiel, dass Konfliktsituationen auf 
simplen sprachlichen Missverständnissen 
beruhen können, und reagieren entspre-
chend selbstreflexiver.“

Angestrebt wird ein Wechsel der Perspek-
tive: „Verbreitet ist die Auffassung, dass 
erst einmal die Anderen so gut Deutsch 
können müssen, dass man sich problemlos 
mit ihnen verständigen kann.“ Nicht sel-
ten wurden deshalb früher Teilnehmende 
an Qualifizierungsmaßnahmen selbst nach 
mehreren berufsbezogenen Deutschkursen 
von den Trägern mit dem Hinweis auf un-
zureichende Deutschkenntnisse wieder an 
die Sprachförderung zurückverwiesen.“ 

Die Vorrangstellung von Sprache gegen-
über der beruflichen Qualifizierung aber 
hat zu erheblichen Verzögerungen im In-
tegrationsprozess geführt, „denn wir dür-
fen nicht vergessen“, so Anette Kuhn, dass 
Beratung im Kontext beruflicher Ziele ein 
komplexes Handlungsfeld ist. Kundinnen 
und Kunden müssten plausibel begründen, 
warum sie welche Förderung wünschen 
und sie müssten ihre eigene Bildungsbio-
grafie erklären. Doch Begründen und Er-
klären sind im Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen im oberen Sprachniveau 
positioniert. Wenn wir dieses Level vor 
Beginn einer Qualifizierungsmaßnahme 
erwarten, kommen wir nie oder erst nach 
großen Zeiträumen zu einer Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt.“ Hinzu kommt – her-
kunftsbedingt – das „angespannte“ Ver-
hältnis vieler Migrantinnen und Migranten 
zu Behörden: „Sie interpretieren die Bera-
tungsgespräche als Prüfungssituation.“

Vermittelt wird das im Rahmen eines im 
Bundesprogramm „Integration durch Qua-
lifizierung – IQ“ entwickelten Konzepts der 
Sprachsensibilisierung von jeweils zwei frei-

beruflichen Trainerinnen in der Erwachse-
nenbildung Deutsch als Zweitsprache. Vor 
jedem Schulungstermin versenden sie An-
meldebögen, in denen alle Teilnehmenden 
ihre Qualifikation angeben müssen, „da 
Beschäftigte des Jobcenters aus dem so-
zialpädagogischen Bereich andere Vor-
kenntnisse und Vorerfahrungen haben als 
jene, die Rechtswissenschaft studiert oder 
eine Verwaltungsausbildung abgeschlos-
sen haben.“ Die Auswertung der Anmel-
debögen erlaubt somit eine exakt auf die 
Bedarfe zugeschnittene Schulung. „Um 
das in der eintägigen Schulung Gelernte 
in der Praxis erproben zu können, wol-
len wir nach eingehender Evaluation und 
Rückmeldung der Integrationsfachkräfte 
im kommenden Jahr ein zweites Modul 
anbieten, in das wir – je nach neuen Er-
kenntnissen – zum Beispiel mehr Praxis-
übungen integrieren.“

Die Schulungen optimieren den Beratungs-
prozess, ist sich die Leiterin der Koordi-
nierungsstelle sicher: „Bislang wird bei der 
Besprechung der Eingliederungsvereinba-
rung oft nur mündlich wiedergegeben, was 
schriftlich bereits vorliegt. Hilfreicher ist, 
die Inhalte, also eine Umschulung zum Bei-
spiel oder die Beantragung eines Bildungs-
gutscheins, in einfacheren Worten zusam-
menzufassen, statt darauf zu achten, was 
in einem schriftlichen Dokument erforder-
lich ist, um es justiziabel zu machen.“ Was 
die Teilnehmenden sonst noch lernen, illus-
triert die Leiterin der Koordinierungsstel-
le an einem Alltagsbeispiel: „Wenn mein 
Gegenüber von der Sie- in die Du-Form 
wechselt, ist es ratsam, das nicht als per-
sönlichen Affront zu empfinden, sondern 
sich bewusst zu machen, dass er Deutsch 
vermutlich durch seine eigenen Kinder ge-
lernt hat, wo die Du-Form eine Selbstver-
ständlichkeit ist.“

Anette Kuhn, 

Leiterin der Koordinierungsstelle, 

„Impulse für die Fachkräftegewinnung 

aus dem Potenzial der Migrantinnen und 

Migranten“

Detlev Beinke, stellvertretender 

Geschäftsführer des Jobcenters Herford
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Netzwerk „Inklusive Berufsqua-
lifizierung für Migrantinnen und 
Migranten“

Ein weiteres wichtiges Element des Mo-
dellprojekts und zugleich Aufgabe der Ko-
ordinierungsstelle ist die Netzwerkarbeit, 
die enge Kooperation zwischen Sprach-
kursträgern und Trägern einer beruflichen 
Qualifizierung. Auch hier ist das Jobcen-
ter Herford auf gutem Weg: Zu den Teil-
nehmenden der Netzwerk Auftaktveran-
staltung „Inklusive Berufsqualifizierung 
für Migrantinnen und Migranten“ zähl-
ten neben der Geschäftsführung und wei-
teren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Jobcenters auch Vertreterinnen und 
Vertreter von Sprachkurs- und Qualifizie-
rungsträgern, der Migrationsbeauftragte 
der Agentur für Arbeit, Vertreterinnen 
und Vertreter des BAMF, der Migrations-
fachdienste sowie der Beratung für beruf-
liche Entwicklung (BBE) und der Univer-
sität Bielefeld.

Der neu eingerichteten Steuerungsgrup-
pe gehören Vertreterinnen und Vertre-
ter der Sprachkursträger, der beruflichen 
Qualifizierungsträger, des Jobcenters, 
die Projektleitung und ein Vertreter des 
Jugendmigrationsdienstes an. Auf regi-
onaler Ebene wurde das Projekt in job-
centerinternen sowie kommunalen Ar-
beitskreisen vorgestellt, unter anderem 
bei den Migrationsberatungen und In-
tegrationsagenturen. Eine überregio-
nale Vorstellung des Projekts erfolgte 
beim von der G.I.B. organisierten MAIS-
BAMF-Workshop für Jobcenter zkT im 
Juni 2014 in Essen sowie bundesweit im 
Kontext des Bundesprogramms „Integra-
tion durch Qualifizierung – IQ“ im Mai 
2014 in Hamburg.

Optimierte Leistungsprozesse im 
Jobcenter

Intendiert ist seitens der Landesregierung 
mit dem Modellprojekt auch eine Op-
timierung der Leistungsprozesse in den 
Jobcentern. Für Detlev Beinke, den stell-
vertretenden Geschäftsführer, kommt die 
Unterstützung gerade zur rechten Zeit: 
„Angesichts verknappter Ressourcen ist 
es für Jobcenter wichtig, Maßnahmen-
laufzeiten zu verkürzen, Fehlbesetzungen 
in Maßnahmen und Maßnahmenabbrüche 
zu vermeiden und die Maßnahmen zur in-
klusiven Sprachförderung so zu gestalten, 
dass sie zu einer nachhaltigen Integration 
in den Arbeitsmarkt führen.“

Hinsichtlich seiner Aufbauorganisation 
war das Jobcenter Herford, wie eingangs 
dargestellt, bereits vor dem Modellprojekt 
gut aufgestellt. „Doch eine gute Aufbau-
organisation allein“, weiß Detlev Beinke, 
„reicht nicht aus, um qualitativ hochwer-
tige Sprachförderung zu erzielen. Sie muss 
auch inhaltlich auf unsere Personengruppe 
abgestimmt sein und sie muss sich ständig 
weiterentwickeln. Dabei ist das Modellpro-
jekt äußerst hilfreich.“

Anette Kuhn liefert ein konkretes Bei-
spiel für die Verbesserung von Leistungs-
prozessen im Jobcenter infolge des Mo-
dellprojekts: „Früher griffen Kolleginnen 
und Kollegen immer, wenn es im Bera-
tungsprozess hakte, auf das spezialisierte 
Fallmanagement Arbeit und Sprache zu-
rück und dachten ausschließlich in Rich-
tung weiterer Sprachförderung. Das hat zu 
dessen ständiger Überlastung geführt. Mit 
den Sprachsensibilisierungsschulungen hat 
sich die Perspektive der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter geändert und berufliche 

Zielvereinbarungen stehen stärker im Fo-
kus als der nächste Sprachkurs

Zur Optimierung der Leistungsprozesse 
trägt in ihren Augen auch die forcierte 
Netzwerkarbeit bei: „Sprachkursträger und 
berufliche Qualifizierungsträger agierten 
früher meist getrennt voneinander. Mehr 
Netzwerkarbeit haben sich alle gewünscht, 
sowohl Jobcenter wie auch die Trägerland-
schaft, doch ein Netzwerk bedarf auch per-
soneller Ressourcen, etwa um Treffen zu 
organisieren. Mit dem zentralisierten und 
hochwertig besetzten Fallmanagement Ar-
beit und Sprache haben alle Akteure auch 
nach Beendigung des Projektes einen kom-
petenten Ansprechpartner.“

Die im Modellprojekt verabredeten regel-
mäßigen Abstimmungstreffen zwischen 
Jobcenter, Migrationsdiensten, Ausländer-
behörden sowie dem Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge gilt es weiter zu inten-
sivieren. Gezwungen sehen sich die Akteure 
dazu aufgrund zweier divergierender Ent-
wicklungslinien: „Aufgrund der Mittelre-
duzierungen in der neuen ESF-BAMF-För-
derperiode werden wir in Zukunft weniger 
Sprachkurse anbieten können. Gleichzeitig 
steigt die Zahl der Menschen mit Sprachför-
derbedarf. So kommen täglich 100 Flücht-
linge nach OWL. Wir können uns an einer 
Hand ausrechnen, dass diese Entwicklung 
mit einer zeitlichen Verzögerung auch Aus-
wirkungen auf das Jobcenter hat. Damit 
wir die beruflichen Potenziale von Men-
schen mit sprachlichen Problemen für den 
heimischen Arbeitsmarkt besser erschlie-
ßen können, müssen wir unsere Ablauf-
prozesse beschleunigen und vereinfachen, 
und unseren Kundinnen und Kunden auf 
ihre Bedarfe angepasste Qualifizierungs-
maßnahmen anbieten.“
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Nach dem Abschluss eines BAMF-Integrationskurses entstehen für Migran-

tinnen und Migranten oft lange Wartezeiten, bis ein geeigneter ESF-BAMF-Kurs  

beginnt. Das aber unterbricht die Kontinuität des Sprachgebrauchs und erschwert 

den weiteren Spracherwerb. Das JobCenter Essen hat deshalb in Kooperation mit 

dem Essener Bildungsträger „WIPA Kurt Paykowski e. K.“ und in enger Abstim-

mung mit dem Arbeitsministerium NRW, dem BAMF und der G.I.B. ein Modell-

projekt entwickelt, das die Wartezeit zwischen den Kursen überbrückt und Mi-

grantinnen und Migranten zugleich beim Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt 

unterstützt. Das Projekt wird mit ESF-Landesmitteln gefördert.

Brücken bauen für den Beruf
JobCenter Essen: Modellprojekt „B3“

zeitliche Lücke, die leicht zwischen sechs 
und zwölf Monate ausmachen kann. In 
dieser Zeit verlieren viele wieder einen Teil 
ihrer zuvor mühsam erworbenen Sprach-
kompetenz.“

Um die Zeit zwischen Integrationskurs 
und berufssprachlichem Kurs zukünftig 
sinnvoll zu nutzen, bietet das vom Land 
NRW geförderte Modellprojekt „Brü-
cken bauen für den Beruf“ („B³“) des Es-
sener JobCenters ein zusätzliches Ange-
bot an: Als arbeitsmarktnah eingestufte 
Migrantinnen und Migranten mit Sprach-
level B1 des Europäischen Referenzrah-
mens werden bei der Berufsorientierung 
sowie bei der Planung über die weitere 
berufliche Laufbahn individuell unter-
stützt. Gleichzeitig erhalten sie die Mög-
lichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu festi-
gen und auszubauen. 

Marktnahe Migrantinnen und Migranten 
werden ein bis zwei Wochen nach dem 
BAMF-Integrationskurs vom JobCenter 
in das Modellprojekt „B³“ bei der Esse-
ner WIPA vermittelt. Hier findet einmal 
wöchentlich auf der Grundlage der zuvor 
vom JobCenter übermittelten Informatio-
nen ein Kompetenzfeststellungsverfahren, 
ein Profiling, statt. 

„Nach Auswertung eines gut halbstündigen 
Tests“, so Annette Kolski, als WIPA-Pro-
jektleiterin zuständig für den ESF-BAMF-
Bereich wie auch für das Modellprojekt 
„B³“, „führen unsere Tutorinnen und Tu-
toren Einzelgespräche mit den Kandida-
tinnen und Kandidaten. Sie besprechen 
die Testergebnisse, erhalten zusätzliche 
Informationen über die berufliche Orien-
tierung der Personen und können so den 
bereits vom JobCenter diagnostizierten 
Sprachförderbedarf konkretisieren.“ Erst 

Mehr als 8.000 der rund 29.000 im Job-
Center Essen arbeitslos gemeldeten Per-
sonen sind ausländische Mitbürgerinnen 
und Mitbürger – mithin eine relevante 
Gruppe. „Oft sind fehlende Sprach-
kenntnisse, insbesondere berufsbezogene 
Deutschkenntnisse, für sie ein Hindernis 
beim Start in Arbeit und Ausbildung“, weiß 
Thomas Kreutzer, Teamleiter im Bereich 
Markt und Integration im Essener Job-
Center und zugleich verantwortlich für die 

Umsetzung der Sprachförderung. Um die-
sem Manko abzuhelfen, absolvieren aus-
ländische Arbeitsuchende bislang auf Ver-
mittlung des JobCenters zunächst einen 
vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) finanzierten Integrations-
kurs. Ihm folgt ein ebenfalls vom BAMF 
mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
geförderter berufsbezogener Sprachkurs. 
„Doch zwischen den Kursen“, bemängelt 
Thomas Kreutzer, „klafft in der Regel eine 
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dann wird entschieden, wer tatsächlich 
in das Modellprojekt wechseln kann. So-
bald für Migrantinnen oder Migranten ein 
Kurs vorgesehen ist, schließt der Projekt-
träger mit ihnen eine sogenannte Projekt-
vereinbarung ab.

Das Modellprojekt ist in zwei Hauptpha-
sen gegliedert. Die erste Phase ist gekenn-
zeichnet durch das Workshop-System, das 
durch ESF-Landesmittel gefördert wird. 
Die zweite Hauptphase beinhaltet den be-
rufsbezogenen Sprachkurs und die berufs
praktischen Erprobungen, die zum einen 
über ESF-BAMF-Mittel, zum anderen 
durch Eingliederungsmittel des JobCen-
ters Essen finanziert werden. Zum Ende 
des Projektes erfolgt ein Übergang in die 
assistierte Vermittlung beim JobCenter.

Vom Integrationskurs in die 
Berufsorientierung …

Im Rahmen von acht Workshops – jeder 
Workshop dauert eine Woche – verbessern 
Teilnehmende in der Folgezeit unter Anlei-
tung von Sprachlehrern, Sozialpädagogen 
und Tutoren kontinuierlich ihre deutschen 
Sprachkenntnisse und verschaffen sich zu-
gleich Grundlagen für ihre weitere beruf-
liche Entwicklung. In dieser Workshop-
Phase werden die Teilnehmenden durch 
insgesamt fünf Tutorinnen und Tutoren 
intensiv u. a. in Form von Coachings und 
Einzelgesprächen begleitet. Die Teilnahme 
an den ersten vier Workshops ist verpflich-
tend, die an den weiteren – je nach persön-
lichen Voraussetzungen – fakultativ. Die 
Workshop-Phase endet jedoch spätestens, 
wenn ein ESF-BAMF-Kurs beginnt. Somit 
wird die Sprachkette nicht unterbrochen 
und die Teilnehmenden haben keine län-
geren Wartezeiten.

In den Workshops geht es u. a. um The-
men wie „Interessen und Orientierung“ – 
hier versuchen beispielsweise Teilnehmende 
und WIPA-Teammitglieder gemeinsam, die 
beruflichen Neigungen und Wünsche der 
Migrantinnen und Migranten genauer zu 
formulieren.

In anderen Workshops stehen die persön-
lichen Kompetenzen sowie eine Stärken-
Schwächen-Analyse im Mittelpunkt oder 
können Berufe kennengelernt und erkun-
det werden. In diesem letztgenannten An-
gebot lernen Teilnehmende verschiedene 
Berufe kennen, die sich an ihrem Lebens-
lauf und ihren Präferenzen orientieren. 
Gemeinsame Besuche des Berufsinforma-
tionszentrums der Arbeitsagentur sind in 
dieser Phase ebenso obligatorisch wie Be-
triebsbesichtigungen in Kleingruppen. 

Zudem stellen externe Experten und 
Praktiker aus verschiedenen Berufsfeldern 
ihre Arbeit und die dafür erforderlichen 
Qualifikationen vor. Des Weiteren infor-
mieren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des „Jobservice Essen“, des Arbeitge-
ber-Teams des Essener JobCenters sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der Indus-
trie- und Handelskammer zum Beispiel 
über die Anerkennung von Berufsab-
schlüssen – „aktuell ein großes Thema, 
das früh aufzugreifen sich lohnt“, wie 
Thomas Kreutzer befindet, „damit spä-
ter bei der Vermittlung in Arbeit nicht 
wieder Wartezeiten entstehen, weil Ur-
kunden und Diplome noch zertifiziert 
werden müssen.“

Weitere Workshopangebote betreffen bei-
spielsweise die Planung des Berufswegs, 
um den Teilnehmenden aktuelle Infor-
mationen über den regionalen Arbeits-
markt sowie über Berufe, in denen ein 

Arbeitskräftemangel besteht, zu liefern. 
Annette Kolski: „In Einzelgesprächen 
befassen sich unsere Tutorinnen und Tu-
toren hier mit den individuellen Berufs-
plänen der Teilnehmenden. Dabei spielt 
auch wieder die Anerkennung von in der 
Heimat erworbenen Berufsabschlüssen 
eine Rolle. Wer etwa in Ghana als Ta-
xifahrer gearbeitet hat, wird den Job in 
Deutschland nicht ohne Weiteres ausüben 
können. Hier ist mitunter fundamentale 
Aufklärungsarbeit zu leisten.“ „Nonver-
bale Kommunikation und interkulturelle 
Umgangsformen“ und die Vorstellung 
und Vorbereitung auf Einstellungs- und 
Eignungstests gehören ebenfalls zu den 
Workshopthemen. 

Nach Abschluss der Workshops der ers
ten Phase des Modellprojekts, „haben 
wir und die Teilnehmenden“, so Annette 
Kolski, „eine erste begründete, in einem 
Abschlussbericht für das JobCenter fest-
gehaltene Berufsorientierung als Basis 
für die Entscheidung, in welchen ESF-
BAMF-Kurs die Teilnehmenden anschlie-
ßend wechseln.“ Rund 80 Teilnehmende 
können das Projekt pro Monat besuchen. 
Das JobCenter und seine Partner haben 
das Modellprojekt für die Gesamtlauf-
zeit, also bis Ende September 2015, für 
ein Volumen von 350 Teilnehmenden 
kalkuliert. 

Die erste Phase endet mit der vom JobCen-
ter vorgenommenen Zuweisung der Ab-
solventinnen und Absolventen der Work-
shop-Phase in den nach der beruflichen 
Ausrichtung der Teilnehmenden für sie 
am besten geeigneten berufsbezogenen 
ESF-BAMF-Kurs. In die Entscheidung, 
in welchen ESF-BAMF-Kurs die Teilneh-
menden vorzugsweise einmünden sollen, 
fließen zusätzlich die gesammelten, be-
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ruflichen Daten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus den Workshops mit ein.

… in ESF-BAMF-Kurse und 
berufspraktische Erprobungen …

Die zweite Phase des Modellprojekts 
beginnt mit den berufsbezogenen ESF-
BAMF-Kursen. Zur Wahl stehen vier 
Zweige: der gewerblich-technische mit 
Berufen aus den Bereichen Garten- und 
Landschaftsbau, Holz, Metall oder Ma-
ler, durchgeführt von der ABEG (Arbeit 
& Bildung Essen), Dienstleistungen und 
pflegerischer Bereich mit Berufen aus den 
Sektoren Alten- und Krankenpflege oder 
Hauswirtschaft (NEUE ARBEIT der Di-
akonie Essen), kaufmännisch administra-
tiver Bereich mit Berufen auf den Gebie-
ten Handel, Lager, Kasse, Friseur, Verkauf 
(WIPA) sowie der berufsübergreifende 
Zweig zur Erweiterung kommunikativer 
Kompetenzen und zum Kennenlernen 
von Arbeitsorganisationen in Deutsch-
land (Weststadt-Akademie).

An diesen speziellen Kursen mit jeweils 
rund 20 Teilnehmenden nehmen aus-
schließlich Personen teil, die die Work-
shops und die Begleitung durch die Tu-
torinnen und Tutoren durchlaufen haben: 
„So entstehen homogene Gruppen.“ „Spe-
ziell“ sind die im Rahmen des Modellpro-
jekts durchgeführten ESF-BAMF-Kurse, 
weil sie nicht nur branchenbezogen konzi-
piert sind, sondern auch, weil sie – mit Ge-
nehmigung des BAMF und ergänzend zum 
Modellprojekt – in Kombination mit vom 
JobCenter finanzierten berufspraktischen 
Erprobungen nach § 16 Abs. 1 SGB II 
i. V. m. § 45 SGB III (Eingliederungstitel 
des JobCenters) absolviert werden (soge-
nannte Kooperationsmaßnahmen). „Das“, 
ist Thomas Kreutzer überzeugt, „erhöht 
die Wahrscheinlichkeit einer Integration 
der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt 
genauso wie die Kontinuität der Beglei-
tung, denn die Tutorinnen und Tutoren 
der zweiten sind identisch mit jenen der 
ersten Phase.“

Im Rahmen der berufspraktischen Erpro-
bung können die Teilnehmenden auspro-
bieren, ob die zuvor präferierte berufliche 
Richtung tatsächlich ihren Vorstellungen 
entspricht und ob sie nach Einschätzung 
der Träger wirklich für das Berufsfeld ge-
eignet sind. Im sozialpflegerischen Bereich 
etwa lernen sie personenbezogene und so-
ziale Dienstleistungen kennen, Alten- und 
Krankenpflege zum Beispiel, Hauswirt-
schaft, haushaltsnahe Dienstleistungen 
oder das Themenfeld „Ernährung und 
Gemeinschaftsverpflegung“. 

Im kaufmännisch-administrativen Be-
reich lernen sie Fachbegriffe wie Angebot, 
Bilanz und Rechnungswesen kennen oder 
simulieren kaufmännische Gesprächssitu-
ationen in Rollenspielen. Im gewerblich-

technischen Zweig absolvieren sie acht 
unterschiedliche Gewerke: Bau, Garten- 
und Landschaftsbau, Holz, Metall, Ma-
lerarbeiten, Dienstleistung, Hauswirt-
schaft und Kreativ. „Auch wenn jemand 
in seinem Heimatland Maler und Lackie-
rer war und hier als Maler und Lackie-
rer arbeiten will“, stellt Annette Kolski 
klar, „muss er, auch wenn der ein oder 
andere das anfangs nicht sofort einsehen 
will, alle acht Gewerke durchlaufen.“ So 
lernen die Teilnehmenden nicht nur Be-
rufsfelder und Arbeitsabläufe genauer 
kennen, sondern erfahren zugleich, wie 
bedeutsam im Betriebsalltag exakte Ar-
beitsausführung und Pünktlichkeit sind. 

Mit diesen über § 16 Abs. 1 SGB II i. V. 
m. § 45 SGB III finanzierten Maßnahmen 
sind die im Rahmen des Modellprojekts 
durchgeführten ESF-BAMF-Kurse nach 
Auffassung von Thomas Kreutzer und 
Annette Kolski „wesentlich arbeitsmarkt- 
und berufsnäher“ als die herkömmlichen 
Kurse. Dafür sorgen nicht zuletzt Prakti-
ka. Dabei gehen die Absolventinnen und 
Absolventen der Workshops nach den 
Erkenntnissen von Annette Kolski „viel 
gezielter an die Praktikumsbetriebe he-
ran als Teilnehmende der regulären Kur-
se. Manche haben so in Eigeninitiative 
wirklich hervorragende Praktikumsplät-
ze bekommen.

Neben der Arbeitsmarkt- und Berufs-
nähe wertet Thomas Kreutzer die dy-
namische Ausrichtung des Projekts als 
Erfolgsfaktor: „Wir forcieren die Ent-
wicklung in Richtung Arbeitsmarkt nicht 
nur durch das abgestufte Verfahren, son-
dern auch dadurch, dass wir die Teilneh-
menden immer aufs Neue mit dem Ziel 
konfrontieren, in den Arbeitsmarkt zu 
münden. So stärken wir die Eigenrefle-
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xion über die in den Workshops entwi-
ckelten Ideen und Vorstellungen – kom-
biniert mit dem Thema ,Deutsch lernen‘ 
und umgesetzt bei der berufspraktischen 
Erprobung. Die Verknüpfung von Spra-
che und Beruf ist der entscheidende Vor-
teil des Modellprojekts.“

… und schließlich in Arbeit, 
Ausbildung oder in weiter-
führende Angebote

Nach Einzelgesprächen über Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus der berufspraktischen 
Erprobung erstellen die Tutorinnen und 
Tutoren einen weiteren Abschlussbericht 
für die zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des JobCenters. Er enthält Hin-
weise auf die Eignung für einen bestimm-
ten Beruf und gegebenenfalls bereits eine 
konkrete Empfehlung. Gleichzeitig wech-
seln die Absolventinnen und Absolventen 
der Maßnahme direkt zum Arbeitgeber-
Team des JobCenters. Hier kümmern sich 
assistierte Vermittler um das weitere Vor-
gehen. Sie können, weil sie sich auf einen 
begrenzten, arbeitsmarktnahen Kunden-
stamm konzentrieren, die Kursabsolventen 
sehr intensiv bei der Arbeitsplatzsuche un-
terstützen.

Bei etwaigen, noch bestehenden Defiziten 
greifen die Vermittler des JobCenters auf 
gängige arbeitsmarktpolitische Instrumente 
wie etwa den Bildungsgutschein oder Maß-
nahmen zum Bewerbungstraining zurück. 
Teils werden Bildungsgutscheine auch an-
geboten, um das Sprachniveau noch ein-
mal zu verbessern. Bei Bedarf steht, wie für 
andere Personengruppen auch, im Fall der 
Arbeitsaufnahme zur Stabilisierung des Ar-
beitsverhältnisses eine sozialpädagogische 
Begleitung zur Verfügung. 

Optimierung der 
Leistungsprozesse

Schon vor dem Modellprojekt galt die in 
Essen praktizierte enge Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren JobCenter und 
WIPA als einer der Erfolgsfaktoren bei 
der Integration von Migrantinnen und 
Migranten in den Arbeitsmarkt. Eine Ein-
schätzung, die nach Aussage von Thomas 
Kreutzer, auch das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge teilt. „Wir muss-
ten uns also nichts neu erfinden“, so der 
Teamleiter des JobCenters Essen, „aber 
das vom Land NRW mit ESF-Mitteln ge-
förderte Modellprojekt haben wir zum 
Anlass genommen, unser Gesamtkon-
zept zu überdenken, die Sprachförder-
kette weiter zu modifizieren und mit be-
ruflicher Qualifizierung zu verzahnen.“ 

Auch die internen Rückmeldungen aus den 
zehn Geschäftsstellen des Essener JobCen-
ters – sie kommen, auch im Kontext des 
Modellprojekts, in regelmäßigen Teambe-
sprechungen zusammen –, ist durchweg 
positiv: „Mit dem Modellprojekt haben 
wir die Arbeitsprozesse vereinfacht und 
beschleunigt. Vor allem haben wir mit 
ihm das Thema ,Migration und Integra-
tion in den Arbeitsmarkt‘ vorangetrieben 
und im JobCenter noch präsenter gemacht 
– bis hin zu unserem Arbeitgeberservice, 
der Stellen für SGB II-Kunden akquiriert, 
also auch für Menschen mit Migrations-
hintergrund, von denen man jetzt weiß, 
dass sie aufgrund der berufsbezogenen 
Sprachförderungskette im Rahmen des 
Modellprojekts an Arbeitsmarktnähe ge-
wonnen haben.“

Mit zum Erfolg beigetragen hat auch ein 
Kompetenz-Netzwerk, zu dem neben 
„Deli.net“, „Deutsch lernen in Essen“, 

und den Integrationskurs- und Bildungs-
trägern auch die Essener Wirtschafts-
förderungsgesellschaft, das Kommunale 
Integrationszentrum (KI) sowie die Indus-
trie- und Handelskammer zählen.

Auf die Frage, welche Elemente des Mo-
dellprojekts so wertvoll sind, dass ihr 
Transfer als empfehlenswert erscheint, 
verweist Annette Kolski vor allem auf 
die vororientierende Berufswegeplanung 
der Workshops und die intensive Betreu-
ung durch die Tutorinnen und Tutoren. 

Als entscheidenden Vorteil des Modellpro-
jekts insgesamt aber sehen Annette Kolski 
und Thomas Kreutzer die jetzt durchgän-
gige Sprachförderkette ohne zwischenzeit-
liche Wartezeit sowie den ganzheitlichen 
Ansatz von beruflicher Orientierung und 
Sprachförderung, wobei der ganzheitliche 
Ansatz in Essen noch die Freizeit der Mi-
grantinnen und Migranten im SGB II-Be-
zug einbezieht. Annette Kolski: „Wir ver-
suchen auch Sport- und andere Vereine zu 
akquirieren, um Migrantinnen und Mi-
granten auch hinsichtlich ihrer Freizeit-
aktivitäten besser zu integrieren.“ 

Zur besseren Integration in den Arbeits-
markt arbeiten JobCenter und WIPA aber 
auch an Haltungen und Einstellungen: 
„Zum einen wollen wir bei unseren Kun-
dinnen und Kunden mit Migrationshin-
tergrund das Bewusstsein dafür stärken, 
dass die soziale und die berufliche Inte-
gration eng miteinander verzahnt sind. 
Gleichzeitig wollen wir bei Arbeitgebern 
das Bewusstsein dafür schärfen, das Ar-
beits- und Fachkräftepotenzial unter den 
Menschen mit Migrationshintergrund zu 
erkennen und zu nutzen. In einer Stadt wie 
Essen mit ihrer hohen Migrationsquote 
ist das von fundamentaler Bedeutung.“ 
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Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten gibt es viele. Sie finden meistens 

außerhalb der Arbeitszeit in Einrichtungen statt, die sich mit Sprachförderung 

befassen. Dort aber, wo die Zugewanderten Sprachkenntnisse am dringendsten 

benötigen, an ihrem Arbeitsplatz, bleiben sie meist auf sich gestellt. Wie es auch 

anders gehen könnte, damit befasst sich das IQ Netzwerk NRW im Rahmen des 

Projekts „komma-NRW – Kommunikation am Arbeitsplatz“. 

Wenn du mitreden willst: komma
Das Sprachförderungsprojekt „Kommunikation am Arbeitsplatz“ des IQ Netzwerks NRW

Für das Projekt kooperieren gleich vier 
ausgewiesene Spezialisten der beruflichen 
Sprachförderung: die AWO Bielefeld, die 
VHS Duisburg, das Sprachinstitut Biele-
feld des Internationalen Bundes und das 
Bildungswerk für Friedensarbeit in Bonn. 
Während die AWO die Koordination und 
fachliche Begleitung übernimmt, sind die 
anderen Projektpartner für den prak-
tischen Teil verantwortlich. Die Volks-
hochschule Duisburg legt ihren Schwer-
punkt auf die Sprachförderung in kleinen 
und mittleren Unternehmen. Das Bonner 
Bildungswerk für Friedensarbeit beschäf-

tigt sich mit den Kommunikations-An-
forderungen in Gesundheits- und Pfle-
geberufen und der Internationale Bund 
kümmert sich im Rahmen des Projekts 
um die Sprachförderung von Geringqua-
lifizierten. 

„Sprachförderung am Arbeitsplatz gab es 
vorher schon, wir haben aber versucht, die 
vorhandene Expertise zu bündeln“, sagt 
Beate Mertens, die an der Volkshoch-
schule Duisburg für das Projekt zuständig 
ist. Außerdem wurden neue Formen der 
Sprachstandsermittlung und Kompetenz-
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feststellung entwickelt, die Akquise von 
Unternehmen verbessert und neue Kon-
zepte für den Sprachunterricht erprobt.

Es ist heute unbestritten, dass berufsbe-
zogene kommunikative Kompetenz ein, 
wenn nicht der wesentliche Faktor für die 
berufliche Integration von Migrantinnen 
und Migranten ist. Deshalb ist „Berufsbe-
zogenes Deutsch“ auch ein Schwerpunkt-
thema des IQ Netzwerks, das durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales, das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und die Bundesagentur 
für Arbeit gefördert wird. Die Vermitt-
lung von berufsbezogenem Deutsch zielt 
auf eine bessere Bewältigung von münd-
lichen und schriftlichen Kommunikati-
onssituationen im beruflichen Alltag und 
in Qualifizierungsmaßnahmen sowie all-
gemein auf eine umfassende Teilhabe von 
Zuwanderern am Arbeitsleben. 

Soweit die Theorie. Das Projekt „komma- 
NRW“ beschäftigte sich ganz konkret mit 
der Frage nach dem individuellen Bedarf, 
also danach, welche Sprachkompetenz ge-
nau am jeweiligen Arbeitsplatz gefragt 
ist. Dazu brauchte man zunächst einmal 
Unternehmen, die bereit waren mitzu-
machen. „Kaltakquise ist etwas, was in 
diesem Bereich überhaupt nicht funkti-
oniert“, weiß Beate Mertens aus eigener 
Erfahrung. Deshalb ließen die Projekt-
partner in Duisburg und Bonn ihre gu-
ten Kontakte in die Wirtschaft spielen. 
Die VHS Duisburg bekam Anfragen aus 
ihrem eigenen Firmenservice im Fachbe-
reich Beruf und Bildung sowie von der 
Arbeitsagentur und nutzte Kontakte, die 
bei der Anmeldung einzelner Migranten 
und Migrantinnen zu VHS-Sprachkursen 
entstanden oder die durch frühere Anfra-
gen von Unternehmen nach Sprachkursen 

entstanden waren. Das Bonner Bildungs-
werk für Friedensarbeit griff bei der Ak-
quise auf seine enge Verbindung mit der 
Pflegebranche in der Region Bonn, in Köln 
dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Rhein-
Erft-Kreis zurück. 

Trotzdem war zumindest in Duisburg und 
Bielefeld einige Überzeugungsarbeit nötig. 
„Viele Unternehmen haben gar nicht auf 
dem Plan, dass sie Bedarf für Sprachförde-
rung haben. In der Personalentwicklung 
haben Coachings, die Schulung von Mit-
arbeitenden in Computerprogrammen und 
ähnliche Elemente einen hohen Stellenwert 
– aber Sprachförderung steht immer ganz 
hinten an“, sagt Beate Mertens. Wenn über-
haupt sei es bisher um allgemeine Englisch- 
oder Deutschkurse gegangen, aber nicht 
um arbeitsplatzbezogene Sprachförderung. 

Die Beratung im Projekt setzte bei der 
Frage an, was der Mitarbeiter/die Mitar-
beiterin braucht, was das Unternehmen 
möchte, wo die Störfelder in der Kom-
munikation sind und wo die Ressour-
cen. „Das war ein großer Unterschied, zu 
dem bisherigen Vorgehen“, so Beate Mer-
tens. Hinzu komme, dass die Kurse nicht 
in einer Bildungseinrichtung, sondern in 
den Unternehmen selbst stattfanden. Die 
Einzel- oder Kleingruppenförderung war 
zeitlich sehr flexibel angelegt, was bisher 
nicht der Fall war.

In Bielefeld zeigte sich, dass „Deutsch am 
Arbeitsplatz“ als Dienstleistungsprodukt 
dort nahezu unbekannt war. Für den In-
ternationalen Bund Bielefeld stellten sich 
letztlich unmittelbare Vorgesetzte, die sich 
in einer Position zwischen direkter Pro-
duktion/Dienstleistung und Verwaltung 
befanden, als Ansprechpartner erfolg-
reicher Akquise heraus. Hier gab es ein 

ausgeprägtes Bewusstsein für die Proble-
matik. So gelang es schließlich, vor allem 
in der Gastronomie und in der Unterhalts-
reinigung Unternehmen von einer Teilnah-
me am Projekt zu überzeugen.

Teilnehmende aus vielen 
Branchen

Insgesamt beteiligten sich am Projekt Un-
ternehmen im Gesundheitswesen, im Be-
reich Immobilienservice und Gebäude
reinigung, im Bau- und Elektro-Gewerbe, 
im Handwerk, im Handel- und Dienstleis
tungsgewerbe (Friseure, Optiker), in der 
Hotel- und Gastronomie-Branche, im In-
genieurwesen, im Bereich Informations-
technologie sowie in der Lager- und Lo-
gistikbranche. In Bielefeld waren das zum 
Beispiel das Studentenwerk Bielefeld, das 
Tagungshaus Einschlingen, der Immobi-
lienservicebetrieb der Stadt Bielefeld und 
die Von Bodelschwinghsche Stiftungen 
Bethel; in Bonn u. a. der Verein für Pfle-
ge und Gesundheitsberufe und das Wil-
helmine-Lübke-Haus, ein städtisches Se-
niorenheim; in Duisburg u. a. die Firmen 
Vollmer Bau und Marktvertrieb Duisburg 
sowie DU-IT, eine Tochtergesellschaft der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft.

„Um die individuellen Sprachbedarfe zu 
ermitteln, haben wir Gespräche mit allen 
Beteiligten geführt, Arbeitsplatzbeobach-
tungen und Fotos an den Arbeitsplätzen 
gemacht und sogar Gespräche am Ar-
beitsplatz per Mikrofon aufgezeichnet“, 
erklärt Beate Mertens. Gerade die Sprach-
standsermittlung am Arbeitsplatz sei et-
was Neues gewesen. Diese Vorarbeit wur-
de in Protokollen festgehalten und diente 
als Basis, auf der man anschließend die 
Lernziele festlegen konnte.

Sabine Stallbaum,

Arbeiterwohlfahrt KV Bielefeld
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Beate Mertens nennt Beispiele für solche 
Lernziele: „Arbeitsmittel benennen“, „Auf 
Small Talk reagieren“ oder „Sich an einem 
Einsatzort vorstellen“. Damit die entspre-
chenden Sprachtrainings die tatsächliche Si-
tuation am Arbeitsplatz widerspiegeln, wur-
den Rollenspiele und Szenarios entwickelt. 
Zum Beispiel mussten die Teilnehmenden 
bei diesen Übungen einen Urlaubsantrag 
stellen, einen E-Mail-Kontakt herstellen, 
ein Gespräch mit einem Vorgesetzten füh-
ren, einen kleinen Vortrag halten oder eine 
Bestellung aufgeben bzw. annehmen. 

„Die Sprachbedarfserhebung am Anfang 
hat eine immens wichtige Rolle“, sagt 
Anette Döhner vom Bildungswerk für 
Friedensarbeit. „Der Sprachbedarf wird 
zum einen aus der Sicht der Verantwort-
lichen, zum Beispiel der Pflegedienstlei-
tung oder der Wohnbereichsleitung in 
Pflegeeinrichtungen ermittelt, aber auch 
aus den ganz individuellen Vorstellungen 
der einzelnen Teilnehmenden.“ Ihre Erfah-

rung zeige, dass der Sprachbedarf für jede 
Einrichtung unterschiedlich ist. 

Eine der beteiligten Einrichtungen ist der 
Bonner Verein für Pflege- und Gesundheits-
berufe, eine der großen Altenpflegeschulen 
in Bonn. Hier wurden gleich 22 Personen 
nach einem modularen Konzept geschult, 
das sich inhaltlich am Curriculum der Aus-
bildungsverordnung orientierte. Insgesamt 
waren 100 Kursstunden notwendig – mit 
sofort erkennbarem Nutzen. So berichtet 
eine Teilnehmerin: „Neulich ist ein Be-
wohner gestürzt. Und wir hatten die Do-
kumentation und Übergabe vorher im Un-
terricht besprochen und mit Rollenspielen 
eingeübt. Das war sehr nützlich.“

Als Gegenpol zu der großen Schulungs-
gruppe in der Pflegeschule gab es bei 
einem ambulanten Pflegedienst eine kleine, 
homogene, dreiköpfige Lerngruppe. Die 
Teilnehmerinnen stammten aus Russland, 
hatten also einen einheitlichen sprach-
lichen Hintergrund und auch ein unge-
fähr gleiches Niveau an Deutschkenntnis. 
Schwerpunkt der Sprachschulung lag in 
erster Linie in der vorgeschriebenen Do-
kumentation der Arbeit. Hier reichte eine 
kurze Schulung von 20 Stunden. „Wir ha-
ben also überall einen sehr spezifischen 
Sprachbedarf und müssen dafür dann 
die spezifischen Angebote schaffen“, so 
Anette Döhner. Um diesen Prozess effizi-
enter zu gestalten, hat das Bildungswerk 
für Friedensarbeit im Rahmen des Pro-
jekts sechs Module speziell für die Pfle-
geberufe entwickelt. Eines dieser Module 
bezieht sich zum Beispiel auf den Bereich 
der Qualitätssicherung und Dokumenta-
tion. „Der Bereich ist sehr komplex und 
hier sind die Anforderungen in den letz-
ten Jahren stark gestiegen“, macht Anet-
te Döhner deutlich. 

Im Tagungshaus Einschlingen in Biele-
feld fand der Unterricht für Reinigungs- 
und Servicekräfte in Kleingruppen und in 
Form von Einzeltrainings statt. Die Do-
zenten arbeiteten mit den Teilnehmenden 
an Themen wie „Verstehen und verstan-
den werden“, „Rückfragen zu Arbeitsan-
weisungen“, „Small Talk“ und „Reklama-
tionen“ einschließlich der notwendigen 
Grammatik und dem spezifischen Wort-
schatz. Durch das Sprachtraining verbes-
serte sich nicht nur die deutsche Sprach-
kompetenz der Teilnehmer, sie wurden 
auch selbstbewusster, aktiver und kom-
munizierten mehr mit den muttersprach-
lich deutschen Kollegen. 

Zu den Projektpartnern in Duisburg ge-
hörte die DU-IT, eine Tochtergesellschaft 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft. Hier ging es um die Schulung 
einer hochqualifizierten chinesischen Fach-
kraft in Form eines Einzeltrainings. Trotz 
30 Jahren im Unternehmen und eigentlich 
sehr guten Deutschkenntnissen hatte der 
Teilnehmer Probleme mit der Aussprache 
und der innerbetrieblichen Kommunikati-
on. Durch die passgenaue Sprachförderung 
erzielte er in 50 Unterrichtsstunden schnell 
Erfolge. „Besonders gut waren die persön-
liche Anwesenheit der Lehrkraft auch am 
Arbeitsplatz und in Besprechungen und 
die vielfachen Gelegenheiten im Beisein 
des Dozenten zu sprechen. Auf festgestellte 
Schwächen wurde sofort und gezielt einge-
gangen“, sagt der chinesische IT-Experte. 

Insgesamt nahmen 150 Migrantinnen 
und Migranten an dem Projekt teil, die 
in 1.500 Unterrichtsstunden an ihrer 
Kommunikationskompetenz am Arbeits-
platz arbeiteten. Die Lehrkräfte hatten 
zumeist die Qualifikation für „Deutsch 
am Arbeitsplatz“ bzw. als Lehrer für 

Christiane Carstensen, 

Internationaler Bund (IB)

Sprachinstitut Bielefeld
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„Deutsch als Fremdsprache“, zum Teil 
auch die Qualifikation zum „Sprach-
coach“, die im Rahmen des IQ-Modell-
projekts „SPRUNQ“ angeboten wurde. 
Sie arbeiten normalerweise in Integrati-
onskursen, in Kursen bei der VHS usw.

Am Ende der Unterrichtseinheiten stan-
den jeweils „handlungsorientierte Leis
tungsmessungen“, zum Beispiel in Form 
von Szenarien, die den realen Situationen 
im Arbeitsleben entsprachen. In der re-
alen Arbeitswelt zeigte sich, dass die Teil-
nehmenden bessere Fortschritte gemacht 
hatten als durch „normale“ Sprachkurse. 
„Das Feedback der Unternehmen war sehr 
gut“, sagt Beate Mertens.

Befragung aller Beteiligten

Ein zweiter Teil des Projekts bestand in 
einer Befragung der Beteiligten durch 
das Deutsche Institut für Erwachsenen-
bildung (DIE). In den 90 geführten Inter-
views ging es um die Erfahrungen mit der 
Sprachförderung am Arbeitsplatz und die 
wichtigsten Ergebnisse aus Arbeitgeber-
sicht, aus Sicht der Teilnehmenden und 
auch aus Sicht der Lehrkräfte und Ver-
antwortlichen bei den Bildungseinrich-
tungen. Wichtige Aspekte dabei: Nutzen, 
Nachhaltigkeit, Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung, fördernde und hinder-
liche Faktoren am Arbeitsplatz.

Der Nutzen für die Betriebe liegt nach 
den Befragungsergebnissen zunächst in 
der Möglichkeit, freie Stellen besetzen zu 
können und die neuen Mitarbeiter dann 
begleitend während der Tätigkeit sprach-
lich bedarfsgerecht zu qualifizieren, da-
rüber hinaus in der Verbesserung der in-
nerbetrieblichen Kommunikation und der 
Kommunikation nach außen, zum Beispiel 

mit Kunden oder Vertretern – für Unter-
nehmen nicht zuletzt eine Image-Frage.

Was Unternehmen nicht wollen, sind all-
gemeine Sprachkurse, in denen klassische 
Grammatik und Ähnliches behandelt wird. 
Wichtig aus ihrer Sicht sind außerdem klei-
ne Lerngruppen und Flexibilität bezüglich 
Zeit und Ort der Kurse. Außerdem wün-
schen sie sich einen permanenten Austausch 
mit den Weiterbildungseinrichtungen be-
züglich des jeweiligen Sprachförderange-
bots. Eine Kultur der Wertschätzung, Of-
fenheit und Anerkennung sehen Betriebe 
als lernförderliche Voraussetzung. 

Vor allem die Möglichkeit, die Sprachför-
derangebote auf die jeweiligen Anforderun-
gen und ihre Mitarbeitenden individuell zu-
zuschneiden, scheint für viele Unternehmen 
wichtig zu sein. Das bestätigt zum Beispiel 
Michael Masson, Wohnbereichsleiter und 
auch zuständig für die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung im Wilhelmine-Lübke-Haus in 
Bonn, einem klassischen stationären Alten-
heim mit 140 Betten, das an dem Projekt 
teilnahm: „Die Anteile an Mitarbeitenden 
mit Migrationshintergrund und schlechten 
Sprachkenntnissen sind in unserem Alten-
heim sehr hoch. Vor diesem Hintergrund 
kannten wir Sprachkurse außerhalb des 
Hauses mit ihren ganzen Problemen und 
wenigen Zugriffsmöglichkeiten und wir 
dachten, wir nutzen das Projekt als Chan-
ce, um festzustellen, wie man das indivi-
duell im Unternehmen machen kann. Hier 
hatten wir direkte Ansprechpartnerinnen 
und -partner und konnten sehr viel selbst 
gestalten, auch verändern und an unsere 
Bedürfnisse anpassen.“ 

Was die Inhalte der Sprachkurse angeht, 
liegen die Teilnehmenden bei ihren Ein-
schätzungen auf einer Linie mit den Betrie-

ben. Auch sie bewerten positiv, dass sich 
der Lehrstoff an den konkreten Aufgaben 
in ihrem Arbeitsfeld orientierte, ebenso die 
räumliche Nähe zum Arbeitsplatz und die 
zeitliche Flexibilität, zum Beispiel ange-
passt an den Schichtdienst in Pflegeheimen.

Auf der anderen Seite ist ein solches indivi-
duelles Angebot mit einem hohen Zeitauf-
wand für die Lehrenden und die Disponie-
renden in den Weiterbildungseinrichtungen 
verbunden. Außerdem braucht man für den 
Job gut qualifiziertes Personal. Die Lehr-
kräfte haben sich zusätzlich zu einem Stu-
dium für das Feld „Deutsch am Arbeits-
platz“ qualifiziert, müssen aber bereit sein, 
in einem unsicheren Arbeitsverhältnis bei 
teilweise sehr geringer Entlohnung zu ar-
beiten. Denn es handelt sich um befriste-
te Stellen auf Honorarbasis. Ein Problem, 
das sich im Rahmen eines solchen Projekts 
natürlich nicht lösen lässt. Wünschenswert 
wäre sicher ein finanzielles Engagement 
der Unternehmen, die ja auch von einer 
Verbesserung der Sprachkompetenz ihrer 
Mitarbeitenden profitieren. 

„Für uns ist es schwierig, zu einem Unter-
nehmen zu gehen und die Stunde Sprach-
förderung für 60 Euro anzubieten, weil 
wir den Lehrkräften 40 Euro zahlen wol-
len“, sagt Sabine Stallbaum, die Koordina-
torin des Projekts bei der AWO Bielefeld. 
„Dann kommen andere Sprachinstitute, 
bieten die Stunde für 40 Euro an und zah-
len ihren Dozenten nur 20 Euro. Die Wert-
schätzung für die Sprachförderung muss 
– zum Beispiel durch Öffentlichkeitsar-
beit in Unternehmernetzwerke hinein – 
verbessert und der betriebswirtschaft-
liche Nutzen, den die Unternehmen durch 
Sprachförderung haben, deutlich gemacht 
werden. Die Unternehmen müssen erken-
nen, dass ein Sprachdozent genauso ho-

Anette Döhner, 

Bildungswerk für Friedensarbeit
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noriert werden muss wie ein Dozent, der 
ein Computer-Training, ein interkultu-
relles Training oder einen Akupunktur-
Kurs für Mediziner anbietet.“ 

Zum Thema Nachhaltigkeit brachte die 
DIE-Befragung einige interessante Vor-
schläge. So wünschen sich die Beteili-
gten, dass berufsbezogene Sprachkurse in 
das allgemeine Fort- und Weiterbildungs-
programm integriert werden. Auch Pa-
tenschaften und Mentoring-Programme 
kann man sich vorstellen.

Daraus leitete das DIE für die Zukunft 
Aufgaben für die Bildungseinrichtungen 
und die Unternehmen ab. Bildungsein-
richtungen sollten demnach bestehende 
Angebote weiterentwickeln, die Nach-
haltigkeit durch Sensibilisierung der Be-
triebe sichern und die Lehrenden und Pla-
nenden weiter professionalisieren, zum 
Beispiel durch die Einrichtung eines Do-
zenten-Pools.

Betriebe sollten das Thema arbeits-
platzbezogene Deutschförderung in ihr 
berufliches Weiterbildungsprogramm 
aufnehmen und innerbetriebliche An-
sprechpartner für das Thema benennen. 
Außerdem wird ihnen empfohlen, sich für 
eine Kultur der Wertschätzung und Of-
fenheit in ihrem Unternehmen starkzu-
machen. 

Unternehmen zur Fortsetzung 
bereit

Sabine Stallbaum zieht folgende Bilanz: 
„Alle Befragten betonen die Notwen-
digkeit und enorme Bedeutung der ar-
beitsplatzbezogenen Deutschförderung. 
Deshalb müssen diese Angebote weiter 
öffentlich gefördert werden. Aber auch 

die Unternehmen und Betriebe müssen 
mehr Verantwortung für das Thema über-
nehmen.“ 

Dazu scheinen sie zumindest zum Teil 
bereit. Einige Unternehmen in Bielefeld 
haben mittlerweile eigene Mittel aufge-
bracht und die Kurse fortgesetzt, ande-
re planen eine Fortführung. In Duisburg 
haben vier Unternehmen die Kurse aus 

Beate Mertens,

Volkshochschule Duisburg

fachkraft, die die Schichtleitung hat, muss 
mit Ärzten kommunizieren, mit dem Kran-
kenwagenfahrer, dem Hausarzt, dem Be-
wohner, den Angehörigen. Sie bedient ganz 
unterschiedliche Instrumente: den Überlei-
tungsbogen, das Medikamentenblatt, hau-
sinterne Screenings, Assessments und Be-
richtsblätter. Der Gesetzgeber verlangt das 
durch die Expertenstandards und durch 
das Sozialgesetzbuch und stellt uns in die 

eigenen Mitteln weitergeführt und auch 
das Wilhelmine-Lübke-Haus und der Ver-
ein für Pflege- und Gesundheitsberufe in 
Bonn erhalten die Sprachkurse nach Ab-
lauf der Projekt-Förderphase aufrecht. 

Michael Masson, der die reinen Dozenten-
gebühren pro Jahr auf ca. 10.000 Euro be-
ziffert, sieht durchaus den Bedarf, schränkt 
die Bereitschaft zur dauerhaften Eigenfi-
nanzierung allerdings ein. „Wir sind be-
reit, selbst zu investieren. Es ist ja auch in 
unserem Interesse, denn wir müssen für 
die Qualität gerade stehen. Eine Pflege-

Verantwortung. Wenn dann jemand auf 
einem Sprachniveau von B 1 diese mode-
rierende und steuernde Funktion überneh-
men soll, sehe ich da einen Riesenbedarf. 
Wir haben also ein großes Interesse an ei-
ner Sprachförderung, würden uns aber 
fachliche und finanzielle Unterstützung 
dabei wünschen, weil wir das nicht allei-
ne stemmen können.“ 

Der Bonner Verein für Pflege- und Ge-
sundheitsberufe hat schon im Jahr 2009 
erkannt, dass Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund sprachliche 
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ABSTRACT

Das IQ Netzwerk NRW hat erkannt, dass berufsbezogene kommunikative Kompetenz wesentlich 

für die berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten ist. Angebote für berufsbezogenes 

Deutsch, in denen Zugewanderte ihre Deutschkenntnisse speziell für das Arbeitsleben weiter 

ausbauen können, werden seit einiger Zeit angeboten. Das Kooperationsprojekt „komma-NRW“ 

verfolgte das Ziel, die berufsbezogenen Konzepte weiter zu entwickeln und flexible Angebote für 

berufsbezogenes Deutsch in Unternehmen zu konzipieren und durchzuführen. Dafür arbeitete 

die AWO Bielefeld als verantwortlicher Träger mit der VHS Duisburg, dem Internationalen Bund/

Sprachinstitut Bielefeld und dem Bildungswerk für Friedensarbeit, Bonn, zusammen, die wie die 

AWO Bielefeld selbst über große Erfahrung in der Sprachvermittlung für Zugewanderte verfü-

gen. Die Modellprojekt-Partner akquirierten gemeinsam Betriebe, ermittelten den jeweiligen 

Sprachbedarf direkt am Arbeitsplatz, entwickelten Curricula und Unterrichtsmaterialien und 

boten flexible und auf den individuellen Bedarf angepasste Unterrichtsformen an. Insgesamt 

nahmen 150 Migrantinnen und Migranten an dem Projekt teil, die in 1.500 Unterrichtsstunden an 

ihrer Kommunikationskompetenz am Arbeitsplatz arbeiteten.

Zu dem Projekt ist die Broschüre „Deutsch für das Arbeitsleben“ erschienen, die bei der AWO 

Bielefeld angefordert oder als PDF von der Internetseite www.komma-nrw.de heruntergeladen 

werden kann. 
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Unterstützung brauchen und schuf schon 
damals in Eigenregie einen Kurs „Deutsch 
für die Pflege“. „Freitagnachmittags, wenn 
es alle nach Hause zieht, bleiben dann 
die Schüler noch einmal drei Stunden im 
Haus, um zu lernen“, berichtet Geschäfts-
führerin Edith Kühnle. Über die Jahre ist 
der Anteil an Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund gestiegen, die 
formal B 1- oder B 2-Niveau hatten. Das 
ist für die alltagssprachliche Kommuni-
kation in Ordnung, aber nicht für fach-
sprachliche Kommunikation.“ Diese Kur-
se sind praktisch ohne Unterbrechung in 
das Projekt des IQ Netzwerks übergegan-
gen und werden nach Ende des Projekts 
auch weitergeführt.

Edith Kühnle sieht aber auch noch Ent-
wicklungspotenzial: „Mein großer Traum 
wäre, dass wir die Sprachförderung in 
den Unterricht integrieren könnten. Dass 
wir methodische und didaktische For-
men des Team-Teachings entwickeln, wo-
bei eine Fachdozentin und eine Sprach-
lehrerin zu zweit Unterrichtssequenzen 
durchführen. Ein zweiter Traum ist für 
mich ein Sprachangebot für alle Auszu-
bildenden in der Pflege: drei Stunden pro 
Woche Deutschunterricht für die Schü-
ler mit Migrationsunterricht und für die 
anderen Schüler ‚Türkisch für die Pflege‘ 
oder eine andere Sprache. Denn wir ha-
ben zunehmend Patienten, die als Mut-
tersprache Türkisch oder Arabisch spre-
chen. Im Unterricht gibt es heute schon 
einen großen Anteil an ‚kultursensibler 
Pflege‘, da wäre es nur konsequent, wenn 
alle Schüler Anteile einer anderen Spra-
che lernen würden. Das fände ich wun-
derbar, denn dann wäre Sprachunterricht 
eine Selbstverständlichkeit und nicht et-
was, das man wegen eines Defizites noch 
zusätzlich machen muss.“
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Könnte man sich für einen zugewanderten Menschen, der sich beruflich ent-

wickeln möchte, eine bessere Unterstützung vorstellen, als ihn von einem ge-

schulten Sprachcoach professionell und individuell begleiten zu lassen – quasi 

von einem Personal Trainer für die berufsbezogene sprachliche Fitness? Wohl 

kaum. Die Arbeiterwohlfahrt Bielefeld führt das IQ-Modellprojekt „Sprachcoa-

ching für berufliche Unterstützung und Qualifizierung“, kurz SPRUNQ, durch in 

dessen Rahmen genau das umgesetzt wird. 

Ein großer SPRUNQ nach vorn
Das IQ-Modellprojekt „Sprachcoaching für berufliche Unterstützung und Qualifizierung“

Foto: Waltraud Grubitzsch (picture alliance/ZB)
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Das Modellprojekt „SPRUNQ“ versteht 
sich als individuelles Unterstützungsange-
bot für die zugewanderten Menschen, die 
neben einem Bedarf an Beratung zu be-
rufs- und arbeitsmarktbezogenen Fragen, 
z. B. im Rahmen einer vom Land NRW 
geförderten Beratung zur beruflichen Ent-
wicklung (BBE), auch einen Bedarf an be-
rufsorientierter sprachlicher Förderung 
haben. Um den hohen Kommunikations-
anforderungen des modernen Berufsle-
bens gerecht werden zu können, reichen 
Deutschkurse, die häufig nur Grundlagen 
des berufsbezogenen Deutsch vermitteln, 
in der Regel nicht aus. 

Das Sprachcoaching will diese Lücke 
schließen. Es richtet sich an alle erwerbs-
fähigen Zugewanderten, die an beruflicher 
Entwicklung interessiert sind. Ob sie in 
den Arbeitsmarkt einsteigen oder durch 
Fortbildungen oder Umschulungen be-
ruflich vorankommen möchten, eine Be-
rufsausbildung absolvieren, ins Berufs-
leben zurückkehren möchten, im Beruf 
spezifische sprachliche Anforderungen 
erfolgreich meistern wollen, ihre auslän-
dische Berufsqualifikation anerkennen 
lassen möchten: Wer ein Interesse daran 
hat, seine berufsbezogenen Deutschkennt-
nisse auszubauen, kann sich im Rahmen 
von „SPRUNQ“ für eine begrenzte Zeit 
durch einen geschulten Sprachcoach pro-
fessionell unterstützen lassen. 

Verantwortlicher Träger des Modellpro-
jekts ist die AWO Bielefeld. Die Sprach-
schule der AWO ist seit über 25 Jahren 
im Bereich Deutsch als Zweitsprache tä-
tig. Unter anderem besitzt sie seit 2002 die 
Zulassung des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF), Integrations-
kurse sowie Sprachprüfungen durchzufüh-
ren. Mit ihrer Expertise im Handlungsfeld 

„Berufsbezogenes Deutsch“ ist die AWO 
Bielefeld ein wichtiger Partner im IQ Netz-
werk NRW.

Entwicklung der Selbstlern-
kompetenz

Das von der AWO Bielefeld entwickelte 
Sprachcoaching besteht aus drei Kom-
ponenten: der kooperativen Bestands-
aufnahme, der Sprachlernberatung und 
der Spracharbeit. „Sie sind miteinander 
verzahnt und können je nach Anliegen 
der Klientinnen und Klienten eine unter-
schiedliche Gewichtung haben“, erklärt 
Projektleiterin Rosa Ferber-Brull. Im Mit-
telpunkt des Projekts steht zwar die Be-
gleitung des Teilnehmenden im Rahmen 
des Coaching-Prozesses, als Basis hat aber 
auch die Bestandsaufnahme eine große 
Bedeutung.

Dabei wird zunächst die Ausgangslage 
definiert. Welche sprachlichen Ressour-
cen sind vorhanden? In welchen Lebens- 
und Arbeitswelten bewegt sich der Teil-
nehmende? Wie waren die bisherigen 
Lernwege? Es geht aber auch darum, die 
beruflichen Ziele und die sprachlichen 
Faktoren zu identifizieren, die die beruf-
liche Handlungsfähigkeit ausmachen. 
Also um die Frage: Welche sprachlichen 
Kompetenzen brauche ich, um meine be-
ruflichen Ziele auch erreichen zu können? 
Die sprachliche Entwicklung richtet sich 
somit nicht nach einem vorab erstellten 
Lehrplan mit festgeschriebenen Zielen, 
sondern diese werden in jedem Einzelfall 
gemeinsam mit den Klienten festgelegt. 

„Bei der Komponente ‚Sprachlernbera-
tung‘ geht es nicht darum, fachliche oder 
sprachliche Inhalte zu vermitteln, son-
dern Hilfestellung bei der Entwicklung 

von Selbstlernkompetenzen zu leisten 
und Ressourcen hinsichtlich der Sprach
aneignung zu aktivieren“, sagt Rosa Fer-
ber-Brull. Man könne hier unter anderem 
bestimmte Strategien zur Sprachaneig-
nung erlernen z. B. beim Umgang mit 
Fachtexten. Gleichzeitig werden vorhan-
dene Ressourcen der Klienten aktiviert, 
um das eigene Sprachlernen zu reflek-
tieren, zu organisieren und letztendlich 
selbst zu steuern. 

In der Spracharbeit wird letztlich an den 
konkreten sprachlichen Anliegen gear-
beitet. „Wenn das Anliegen ist, Kunden-
gespräche zu führen, kann man hier zum 
Beispiel den Konjunktiv üben, indirekte 
Fragen und Ähnliches“, so Rosa Ferber-
Brull. Dabei wird immer darauf geachtet, 
dass die Spracharbeit berufsspezifisch, re-
alitätsbezogen und zweckorientiert ist. 

Die Klienten sollen nach dem Sprachcoa-
ching in der Lage sein, ihre eigenen Lern-
ziele und -gegenstände bestimmen und 
Lernstrategien, Materialien und soziale 
Arbeitsformen eigenständig auswählen 
zu können. Ein weiteres Ziel des Sprach-
coachings ist die Verbesserung der kom-
munikativen Handlungsfähigkeit, insbe-
sondere in berufsbezogenen Kontexten. 

Fortbildung von Sprachlehrern 
zu Coachs 

Um das Projekt umsetzen zu können, 
braucht es natürlich qualifizierte Sprach-
coachs. „Die gab es nicht“, sagt Rosa Fer-
ber-Brull. „Deshalb haben wir zunächst 
einmal eine Fortbildungsreihe entwickelt.“ 
Die Lehrkräfte, die an den beiden Fort-
bildungsgängen von September 2013 bis 
Februar 2014 in Bielefeld und von Juni 
2014 bis November 2014 in Duisburg 
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und Bonn teilnahmen, waren zwar alle-
samt erfahrene Lehrkräfte aus dem Be-
reich „berufsbezogenes Deutsch/Deutsch 
als Zweitsprache“, „in der Qualifizierung 
ging es aber darum, dass sich die Lehr-
kräfte auch die Kenntnisse und Fähigkei-
ten eines Beraters/Coachs aneignen“, er-
klärt Rosa Ferber-Brull. „Es geht um den 
Perspektivwechsel vom Lehrer zum Be-
gleiter und Coach. Das ist nicht einfach.“ 

Gabriela Nadrag, ist eine der Sprach-
coachs bei der AWO Bielefeld. Sie stammt 
aus Rumänien, hat in Bielefeld Deutsch 
als Fremdsprache studiert und arbeitete 
seit 2006 in Integrationskursen, bevor sie 
2013 die Fortbildung zum Sprachcoach be-
gann. „Natürlich geht es beim Sprachcoa-
ching auch um Sprachvermittlung, aber es 
gibt in der Fortbildung für uns Lehrkräf-
te auch ganz neue Inhalte“, sagt sie. „Es 
geht um das Methodenrepertoire eines 
Sprachcoachs und um die Elemente der 
kooperativen Bestandsaufnahme.“ 

Die Fortbildung zum Sprachcoach ist mo-
dular aufgebaut. Jedes der insgesamt fünf 
Module wird an zwei Tagen im Abstand 
von 4 bis 6 Wochen durchgeführt. Auch 
einzelne Fallbesprechungen und kollegialer 
Austausch sind Bestandteile der Qualifizie-
rung. Den Abschluss der Ausbildung bil-
det ein „Fachtag Sprachcoaching“. Dazu 
kommt während der gesamten Ausbil-
dung selbst organisiertes Lernen auf ei-
ner moodle-Plattform im Internet. Bereits 
nach dem dritten Modul sind die Coachs 
mit einem „Methodenkoffer und Werk-
zeugkasten“ so gut ausgerüstet, dass die 
praktische Tätigkeit mit den Klienten be-
ginnen kann. 

„Meistens kommen die Anfragen von Mi-
grantinnen und Migranten in Wellen“, 

sagt Rosa Ferber-Brull. „Dadurch können 
aufgrund der bisher begrenzten Kapazi-
täten der Sprachcoachs schon mal War-
tezeiten entstehen.“ Die Coachs arbeiten 
größtenteils nebenberuflich. Bei der gro
ßen Nachfrage hat Gabriela Nadrag mitt-
lerweile eine gute Coaching-Erfahrung. 

Bis Ende 2014 werden insgesamt 31 
Coachs ihre Qualifizierung abgeschlos-
sen haben und rund 90 Einzelcoachings 
durchgeführt worden sein. Die Coachs 
sind der Grundstock eines NRW-wei-
ten Pools an Sprachcoachs, der im Rah-
men des Projekts aufgebaut wurde. Die-
ses Angebot soll nun Ratsuchenden der 
Beratungsstellen zur beruflichen Entwick-
lung (BBE) zur Verfügung stehen. Denn 
das im Rahmen von SPRUNQ entwickelte 
Sprachcoaching lässt sich grundsätzlich 
vielfältig einsetzen: 
•  �bei Qualifizierungsmaßnahmen in re-

glementierten Berufen 

•  �bei Anpassungsqualifizierungen im Be-
reich des dualen Systems 

•  �bei Brückenmaßnahmen für Akademi-
kerinnen und Akademiker insbesonde-
re in nicht reglementierten Berufen und 
auch für Berufsabschlüsse, die nicht 
unter das Anerkennungsgesetz fallen 

•  �bei der Vorbereitung auf die Externen-
prüfung bei negativem Ausgang bzw. 
negativer Prognose des Anerkennungs-
verfahrens 

•  �bei Ergänzung im Beratungsprozess 
bzw. Anerkennungsverfahren

Gute Ergänzung zur BBE-
Beratung

„Ich glaube, dass sich die Philosophie der 
BBE-Beratung und die von Sprachcoa-
ching sehr gut ergänzen“, sagt BBE-Bera-
terin Karin Schillings von der Regional
agentur NiederRhein. BBE-Beratung ziele 
darauf ab, Biografie-orientiert zu bera-

Für die konzeptionelle Arbeit und die Ausbildung der Sprachcoachs bei SPRUNQ zuständig

(v. l.): Alejandro Romero, Marta Kaplinska-Zajontz, Rosa Ferber-Brull und Andrea Daase
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ten, weniger die Schwächen als die per-
sönlichen Ressourcen zu betrachten und 
Unterstützungsimpulse zu liefern. „Und 
genau das sehe ich auch beim Sprachcoa-
ching.“ Allerdings setze jede Beratung 
eine gewisse Sprachkompetenz voraus. 
Sie habe Anfragen von Migrantinnen und 
Migranten, die in der Lage seien, die Be-
ratung aktiv mitzugehen. „Es gibt aber 
Punkte, wo es Entwicklungsbedarf gibt. 
Und die sind mit den Methoden, die beim 
Sprachcoaching angewendet werden, gut 
und in kurzer Zeit handlebar.“ 

Karin Schillings hat auch einige Beispiele 
aus ihrer Beratungspraxis parat. Eine In-
genieurin aus Polen mit sehr guten fach-
lichen Formalqualifikationen und Zeug-
nissen habe aufgrund von sprachlichen 
Defiziten in Bewerbungsgesprächen ein-
fach nicht punkten können. Beim Coa-
ching ging es in ihrem Fall darum, wie 
sie sich trotz erkennbarer kleiner sprach-
licher Schwächen auf ein Bewerbungsge-
spräch vorbereiten und sich in dem Ge-
spräch auch positiv positionieren kann. 

Als weiteres Beispiel schildert Karin Schil-
lings den Fall einer gelernten Hauswirt-
schafterin, die in einer Gärtnerei arbeitete 
und sich dort beruflich nicht entwickeln 
konnte. „Bei meiner Beratung haben wir 
uns damit beschäftigt, welche Berufs-
felder es in Deutschland überhaupt gibt 
und in welchen Feldern sie sich vorstellen 
könnte zu arbeiten. Der Sprachcoach hat 
dann mit der Migrantin erarbeitet, wie 
man Informationen dazu sammelt, zum 
Beispiel wie man Mitarbeitende im BIZ 
anspricht.“ Ein weiterer wichtiger Punkt 
beim Sprachcoaching sei ihrer Erfah-
rung nach, gemeinsam mit dem Klienten 
die Fähigkeit zu entwickeln, in der deut-
schen Sprache die eigenen Ziele darzustel-

len und zu kommunizieren, was einem bei 
der beruflichen Entwicklung wichtig ist. 

Die Vermittlung zwischen Klienten und 
Sprachcoachs fand bisher über die BBE-
Beratungsstellen, über die Jobcenter, über 
die Weiterbildungsberatung der VHS  
Duisburg und über ein Berufskolleg in 
Bielefeld statt. „Einige kommen auch di-
rekt zur AWO in Bielefeld und sprechen 
uns an. Wir von der Projektkoordinie-
rungsstelle suchen dann die passenden 
Sprachcoachs“, sagt Rosa Ferber-Brull. 
„Das Projekt hat sich herumgesprochen 
und wir haben sehr viele Anfragen, auch 
aus Regionen, in denen wir noch keine 

Sprachcoachs haben, auch für das nächste 
Jahr, und sogar auch aus anderen Bundes-
ländern. Ob wir den Bedarf auch zukünf-
tig decken können, ist bisher noch offen 
bzw. davon abhängig, ob dieses sinnvolle 
Angebot auch nach Auslaufen der Mo-
dellphase landesweit ausgebaut werden 
kann. Dazu sind jedoch weitere finanzi-
elle Ressourcen notwendig.“
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Rund 7,5 Millionen Erwachsene in 

Deutschland zählen laut „leo. – Level-

One-Studie“ zu den funktionalen Anal-

phabeten. Mehr als die Hälfte von ihnen 

sind erwerbstätig. Auf einer Fachta-

gung am 21. Oktober 2014 in Bonn wur-

den in diesem Kontext das vom BMBF 

geförderte Projekt „Sensibilisierung 

von Arbeitnehmern für das Problem des 

funktionalen Analphabetismus in Un-

ternehmen“ der Stiftung Lesen sowie 

das von der G.I.B. gemeinsam mit der 

bbb GbR durchgeführte Projekt „SE-

SAM“ vorgestellt, mit anschließender 

Diskussion über Strategien und Hand-

lungsoptionen im beruflichen Umfeld 

funktionaler Analphabeten und über 

eine arbeitsorientierte Grundbildung. 

Großer Handlungsbedarf – geringe 

Handlungsbereitschaft
Funktionaler Analphabetismus und arbeitsorientierte Grundbildung

Der Start gab allen Anlass zur Hoffnung: 
Als die Gesellschaft für innovative Be-
schäftigungsförderung mbH (G.I.B.) und 
das Dortmunder Büro für berufliche Bil-
dungsplanung GbR (bbb) im Rahmen des 
von ihnen durchgeführten SESAM-Pro-
jekts mit Unterstützung selbstständiger 
Beratungsunternehmen, Bildungsbera-
tungsstellen und Transferträger versuchte, 
Betriebe für die Durchführung von An-
geboten für eine arbeitsplatzorientierte 
Grundbildung zu gewinnen, bekundeten 
binnen kürzester Zeit rund 20 Unterneh-
men ihr Interesse.

SESAM: Geringe Umsetzungs-
bereitschaft

Grund genug, sich mit dem Thema zu 
befassen, hatten sie alle: Ein familien-
geführter Fensterhersteller zum Beispiel 
hatte Schwierigkeiten bei der internen 
Fehlerdokumentation sowie bei der Kom-
munikation mit Kunden, weil nicht we-

nige seiner Beschäftigten, darunter viele 
russisch-stämmige Mitarbeitende, „nicht 
richtig lesen und schreiben können“. Eine 
anstehende Teilautomatisierung in der 
Produktion eines Herstellers von Druck-
farben verlangte Kompetenzen in Wort 
und Schrift, um die neue Anlage bedie-
nen und erforderliche Abstimmungen zwi-
schen den Abteilungen kommunikativ be-
wältigen zu können. 

Handlungsbedarf auch in einem Versand-
handel – hier ist dem Betriebsrat bekannt, 
dass es eine Reihe von Beschäftigten mit 
Grundbildungsbedarf gibt – sowie bei 
einem Unternehmen, das High-Tech-
Schrauben für den internationalen Markt 
produziert. Hier führte eine betriebliche 
Reorganisation zur Einführung einer 
neuen Hierarchieebene, wobei Werker 
zu Vorgesetzten wurden. Das erzeugte 
Weiterbildungsbedarf in Form einer Rol-
lenberatung und -entwicklung sowie im 
Bereich Kommunikation und Dokumen-Foto: Bernd Wüstneck (picture alliance/ZB)
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tation. Mit dem neuen Eigentümer wur-
de zudem Englisch zur Konzernsprache. 
Basisqualifikation für alle Beschäftigten 
sowie Englisch für Beschäftigte ohne 
Grundkenntnisse standen damit auf dem 
Weiterbildungsprogramm.

Nicht minder der Handlungsdruck in 
einem Betrieb der stationären Altenpflege 
mit wachsenden Anforderungen an Sprach- 
und Schreibkompetenzen ihrer Mitarbei-
terinnen, um schriftlichen Dokumentati-
onspflichten nachkommen und mit den 
Bewohnern und Bewohnerinnen kommuni-
zieren zu können. Auch ein Zeitarbeitsun-
ternehmen meldete Grundbildungsbedarf 
für seine geringqualifizierten Beschäftigten, 
um sie in höherwertigere und besser hono-
rierte Arbeit vermitteln zu können. Letztes 
Beispiel: Eine Transfergesellschaft, in der 
ein konkreter Bedarf an Schreibkompe-
tenz bei einem Mitarbeiter türkischer Na-
tionalität diagnostiziert worden war, der 
die Förderschule nach der 9. Klasse verlas-
sen hatte. Ohne arbeitsorientierte Grund-
bildung, stellte sich heraus, war er kaum 
in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Was angesichts der beschriebenen Aus-
gangslage anfangs fast wie ein Selbstläu-
fer bei der Implementation arbeitsorien-
tierter Grundbildungsangebote erschien, 
sollte sich schon bald als zähes Unterfan-
gen erweisen. So groß das Anfangsinte-
resse an arbeitsorientierter Grundbildung 
war: Tatsächlich durchgeführt wurden 
entsprechende Angebote – bislang jeden-
falls – nur in den seltensten Fällen.

So bestand im Versandhandel trotz mehr-
facher Nachfrage beim Betriebsrat kein 
erkennbares Interesse, eine entspre-
chende Initiative zu ergreifen. Da sich 

beim Druckfarbenhersteller der technolo-
gische Umstellungsprozess verzögert, wer-
den auch die im Kontext der betrieblichen 
Weiterbildungen geplanten Maßnahmen 
zur arbeitsorientierten Grundbildung 
(AoG) verschoben. In der Einrichtung der 
Altenpflege wurde mit ersten Grundbil-
dungsmaßnahmen begonnen. Es zeigte 
sich, dass zukünftig weitere Bildungsmaß-
nahmen erforderlich sein werden. Dage-
gen hat das Zeitarbeitsunternehmen auf 
arbeitsorientierte Grundbildung verzich-
tet. Erfreulich im Vergleich dazu die Ent-
wicklung im schraubenproduzierenden Be-
trieb: Hier liegt ein Coaching-Programm 
vor, Angebote für die Basisqualifikation 
Englisch werden derzeit entwickelt. Das 
Manko hier: Die Angebote bewegen sich 
in einer Grauzone zwischen arbeitsorien-
tierter Grundbildung und allgemeiner be-
trieblichen Weiterbildung.

Durchgängig positiv hingegen die Erfolge 
im Bereich Beschäftigtentransfer: Der Teil-
nehmer hier hat mit Unterstützung von 
Einzelcoaching seine Lese- und Schreib-
kompetenzen deutlich gesteigert, nimmt 
zurzeit an weiteren VHS-Kursen teil und 
hat seine Chancen auf Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt deutlich verbessert. 

Insgesamt aber ist das Ergebnis dürftig. 
Dr. Friedhelm Keuken von der G.I.B.: 
„Arbeitsorientierte Grundbildung hat an-
scheinend nur geringe Priorität in den Un-
ternehmen. Entsprechende Planungen ver-
zögern sich entweder oder versiegen völlig. 
Die Unternehmen behelfen sich weiter-
hin mit Kompensationsmaßnahmen, ar-
beiten mit Piktogrammen für leseunkun-
dige Mitarbeiter oder verlassen sich auf 
die Unterstützung der Betroffenen durch 
deren Kolleginnen und Kollegen.“

SAPfA: Chancen und Grenzen 
arbeitsplatzorientierter Alpha-
betisierung und Grundbildung 
Erwachsener

Die enttäuschende Zahl an Unternehmen, 
die sich trotz offenkundigen Bedarfs tat-
sächlich zur Durchführung von Angebo-
ten zur arbeitsorientierten Grundbildung 
durchringen konnten, ist offensichtlich kei-
neswegs projektspezifisch, sondern spie-
gelt einen allgemeinen Tatbestand, wie 
die ebenfalls vom BMBF geförderte reprä-
sentative Befragung von Arbeitgebern und 
Beschäftigten ergab (SAPfA-Studie „Sen-
sibilisierung von Arbeitnehmern für das 
Problem des funktionalen Analphabetis-
mus in Unternehmen“ der Stiftung Lesen). 

Dabei hat die Studie, wie Dr. Simone C. 
Ehmig in ihrem Vortrag bei der Bonner 
Fachtagung erläuterte, durchaus Chan-
cen ausgemacht für arbeitsplatzorien-
tierte Maßnahmen der Alphabetisierung 
und Grundbildung in Betrieben, „die vor 
allem in den allgemeinen Sichtweisen von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern liegen.“ 
So führen die meisten Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer funktionalen Analphabe-
tismus auf die schlechten Bildungsvoraus-
setzungen im Elternhaus und geringe Bil-
dungschancen zurück. In den Augen der 
Projektleiterin handelt es sich dabei um 
„eine die Betroffenen entlastende Zu-
schreibung externer Einflussfaktoren, 
die eine unterstützende Haltung begüns
tigen dürfte.“ Aus dem von ihr diagnos-
tizierten „unverkrampften Umgang zwi-
schen Betroffenen und Kollegen“ schließt 
sie zudem, „dass sich Grundbildungsmaß-
nahmen einigermaßen unkompliziert in-
nerhalb des kollegialen Umfelds umset-
zen und vertreten lassen sollten.“
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Auch aus der im beruflichen Umfeld funk-
tionaler Analphabeten vorherrschenden 
Meinung, dass auch nicht mit diesen Kom-
petenzen ausgestattete Erwachsene noch 
Lesen und Schreiben lernen sollten, fol-
gerte sie, dass diese Sichtweise „für die 
Unterstützung von Maßnahmen funkti-
onal sein sollte.“ Als vorteilhaft sei auch 
zu bewerten, dass das kollegiale Umfeld 
Betroffener der Ansicht ist, dass Mitar-
beiter, die nicht richtig lesen und schrei-
ben können, von ihrem Arbeitgeber bzw. 
ihren Vorgesetzten beim Ausbau ihrer 
Grundbildung ermutigt und unterstützt 
werden sollten.

Gleichwohl räumte Simone C. Ehmig ein, 
dass die genannten Sichtweisen „eine not-
wendige, aber für die Realisierung von 
Maßnahmen in Betrieben nicht hinrei-
chende Voraussetzung“ darstellen: „Ar-
beitsplatzorientierte Alphabetisierung und 
Grundbildung“, referierte sie, „stoßen in 
Betrieben auch auf klare Grenzen“ und 
bestätigte damit die Erfahrungen aus dem 
SESAM-Projekt. 

So sei unter den befragten Arbeitgebern 
zwar eine „Zustimmung zu Angeboten 
zu finden, die Unternehmen beratend, in-
formierend und vernetzend unterstützen“, 
doch gegenüber „konkreteren Maßnah-
men, zu denen auch die Einrichtung von 
Informationsportalen und Kampagnen ge-
hören“, bestehe Zurückhaltung. Gleiches 
gelte für Investitionen in Grundbildungs-
maßnahmen etwa in Form der Übernah-
me von Kursgebühren oder der temporä-
ren Freistellung von der Arbeit.

Eine weitere Grenze für die Implementa-
tion arbeitsorientierter Grundbildung sah 
sie darin – auch das entspricht den Erfah-

rungen des SESAM-Projekts –, dass „die 
Abläufe funktionieren, weil viele Betriebe 
Vorkehrungen gegen die Folgen treffen“: 
Sie setzen Arbeitskräfte, die nicht lesen 
und schreiben können, für Aufgaben ein, 
für die entsprechende Kompetenzen auch 
nicht erforderlich sind, ersetzen sprach-
liche Hinweise durch Farbcodes und Sym-
bole oder bitten das kollegiale Umfeld um 
Aufmerksamkeit und Hilfe. 

Drei Ursachen für die „Zurückhaltung ge-
genüber manchen konkreten Handlungs-
optionen“ hat sie identifiziert: Die Wahr-
nehmung der Zuständigkeit (Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sehen eher das private 
Umfeld Betroffener in der Pflicht), die Be-
troffene belastende Zuschreibung von Ein-
flussfaktoren (im Sinne von „selbst mit 
Schuld“) sowie in der „Skepsis, dass die 
Betroffenen überhaupt etwas an ihrer Si-
tuation ändern wollen.“

Empfehlungen und Handlungs-
optionen

Die Ergebnisse der SAPfA-Studie wie auch 
die Erfahrungen im SESAM-Projekt do-
kumentieren weiterhin Handlungsbedarf, 
denn tatsächlich sind Analphabetismus 
und mangelnde Grundbildung alles ande-
re als eine Randerscheinung. „Noch 2010, 
also vor nur vier Jahren“, sagte Thomas 
Bartelt vom BMBF auf der Bonner Ta-
gung, „hat man die Zahl der Analpha-
beten auf vier Millionen geschätzt, die 
,Leo-Studie‘ hat 7,5 Millionen ergeben, 
doch Schätzungen gehen in die Richtung 
von zehn bis zwölf Millionen. Alphabe-
tisierung hat deshalb in der Politik hohe 
Relevanz, erkennbar nicht zuletzt an un-
serem Förderschwerpunkt ,arbeitsorien-
tierte Grundbildung‘.“ 

Das BMBF, so der Ministeriumsvertre-
ter, arbeite an einer „nationalen Strate-
gie“ von Bund und Ländern zur Alphabe-
tisierung, um die bisherigen Aktivitäten 
„in eine nationale Dekade für Alphabeti-
sierung zu überführen.“ Zwar sei es wei-
terhin „kein Nr.-1-Thema, aber es fällt 
auch nicht mehr hinten runter wie in frü-
heren Zeiten.“ Kurzfristige Erfolge seien 
jedoch nicht zu erwarten: „Das braucht 
einen langen Atem.“

Bessere Umsetzungschancen haben Pro-
jekte, die sich an größere Unternehmen 
wenden, eine Vollfinanzierung der Grund-
bildung garantieren und darüber hinaus 
das Weiterbildungsmanagement für diese 
Betriebe übernehmen. Das zeigt sich am 
Beispiel des vom BMBF geförderten Pro-
jekts „Arbeitsplatzbezogene Alphabeti-
sierung und Grundbildung Erwachsener 
in der Region Köln“ (ABAG). 

Projektleiterin Dr. Sabine Schwarz: „In 
Kooperation mit lokalen Partnern und Un-
ternehmen entwickeln wir arbeits(platz)
orientierte Alphabetisierungs- und Grund-
bildungskonzepte und versuchen bereits 
in der Projektlaufzeit, nachhaltige Struk-
turen zu etablieren. Wir haben, zumeist 
in Großbetrieben, sehr unterschiedliche 
Grundbildungsformate für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
realisiert. Für kleine und mittlere Unter-
nehmen gibt es für einzelne Beschäftigte 
die Möglichkeit, an überbetrieblichen 
Angeboten teilzunehmen. Themen der 
Grundbildungsangebote sind vor allem 
berufsbezogenes Lesen und Schreiben. 
Aber auch EDV, Kommunikation, Eng-
lisch oder Gesundheitskompetenz spielen 
im Rahmen der Grundbildungsangebote 
eine wichtige Rolle. Darüber hinaus gibt 
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es Fortbildungen mit Personalverantwort-
lichen, Behördenmitarbeitenden und wei-
teren Akteuren aus den Alltagskontexten 
der Zielgruppe. Die Projekterfahrungen 
werden in einer Handreichung praxisge-
recht aufbereitet und publiziert.“

Dr. Nicole Lederle vom DLR plädierte in 
Bonn dafür, einzelne nicht zu stigmati-
sieren, sondern Alphabetisierung und ar-
beitsorientierte Grundbildung einzubetten 
in „eine Qualifizierung für alle Gering-
qualifizierten“ oder, besser noch, „in eine 
insgesamt positive Weiterbildungskultur, 
verbunden mit der „Sensibilisierung von 
Schlüsselpersonen“ sowie Angeboten in 
Form etwa von Schulungen oder Hand-
reichungen.

Auch Sabine Uehlein von der Stiftung Le-
sen sah Analphabetismus als „nachwach-
sendes Problem, das zudem „kein persön-
liches, sondern ein gesellschaftliches und 
ökonomisches Problem“ sei und verwies 
dabei auf eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung, die die Folgekosten von Anal-
phabetismus auf 15 Milliarden Euro be-
ziffert hatte.

Dr. Simone C. Ehmig verwies auf „Po-
tenziale, die darin liegen, dass jeder dritte 
bis vierte Arbeitgeber eine (Mit-)Finanzie-
rung und Freistellung von Arbeitskräften, 
die Grundbildungsangebote wahrneh-
men, nicht ablehnt. Hier gelte es, Anreize 
zu schaffen, die aufgeschlossene Haltung 
in Handlung umzusetzen. „Wenn von den 
mindestens 4,3 Millionen Arbeitnehmern 
mit schwachen Lernkompetenzen nur jeder 
vierte von seinem Betrieb unterstützt wür-
de“, rechnete sie vor, „könnten mehr als 
eine Million Betroffene mit arbeitsplatz
orientierten Maßnahmen erreicht werden.“

Darüber hinaus komme es zukünftig da-
rauf an, „spezifischer als bisher Zugangs-
wege, Formen und Themen der Ansprache 
Grundbildungsbedürftiger zu sondie-
ren“ sowie Ansätze zu entwickeln, „die 
die Ansprache auf persönlichem und be-
ruflichem Weg miteinander verzahnen“, 
aber auch „Ansätze zur Grundbildung 
Erwachsener mit präventiven Maßnah-
men zu verzahnen.“ 

Da „Menschen, die nicht richtig lesen 
und schreiben können“, meist in „pre-
kären Milieus“ beheimatet sind, merkten 
Teilnehmende der Bonner Fachtagung an, 
seien „differenzierte, maßgeschneiderte 
Angebote mit individualisiertem Unter-
richt, auch in Form ,aufsuchender Bil-
dungsarbeit‘ zu entwickeln, die an der 
Lebenswelt der Betroffenen anknüpfen“ 
– gegebenenfalls ergänzt um sozialpäda-
gogische Maßnahmen, denn „viele dieser 
Menschen haben zugleich auch existen-
zielle Probleme.“ Orientieren könnte sich 
die Ausgestaltung der Unterstützungsan-
gebote, so der Vorschlag einer Vertreterin 
des DGB, beispielsweise an den Jugend-
berufsagenturen der Hansestadt Ham-
burg, in der sich öffentliche Einrichtungen 
rechtskreisübergreifend zusammengetan 
haben, um jungen Menschen beim Ein-
stieg in das Berufsleben zu helfen. 

Als notwendige Bedingungen für die Um-
setzung von Grundbildungsprojekten auf 
Unternehmensebene nannte Dr. Friedhelm 
Keuken von der G.I.B. die Einbeziehung 
der Beratungsstruktur mit Unternehmens-
kontakten, um so den Zugang zu Unter-
nehmen zu sichern, sowie auch von „in-
ternen Treibern“, also Leitungspersonen, 
die sich für die Umsetzung entsprechender 
Projekte im Unternehmen einsetzen. 

Zugleich empfahl er den politisch Verant-
wortlichen über ein „Recht auf Grundbil-
dung“ nachzudenken, wie es in Norwe-
gen längst existiert und in der Schweiz 
kürzlich eingeführt worden ist. Darüber 
hinaus regte er eine nationale Kampa-
gne für arbeitsorientierte Grundbildung 
an sowie „eine auskömmliche Vollfinan-
zierung für Lehrpersonal und Lehrmate-
rialien als Regelförderung“, um prekäre 
Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals 
zu vermeiden, das sich jedoch zugleich 
Zusatzqualifikationen aneignen müsse, 
„um sich in betrieblichen Kontexten be-
wegen zu können.“ Des Weiteren setzte 
er sich für die Ermöglichung von Einzel-
coaching als Lernform ein, was sich im 
SESAM-Projekt als sehr erfolgreich er-
wiesen habe.

Klar wurde aber auch, dass die Alphabe-
tisierung Erwachsener einschließlich der 
arbeitsorientierten Grundbildung institu-
tionalisiert und mit entsprechenden Re-
gelförderinstrumenten ausgestattet wer-
den muss und dass es bei Alphabetisierung 
und arbeitsorientierter Grundbildung nicht 
nur um die Verwertbarkeit von Lese- und 
Schreibkompetenzen in der Erwerbsarbeit 
geht, sondern zugleich um die Befähigung 
zur uneingeschränkten Teilhabe am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben.
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Prof. Dr. Udo Ohm forscht und lehrt an der Universität Bielefeld im Fachbereich „Deutsch als Zweit- und 
Fremdsprache“. In einer Publikation der Friedrich-Ebert-Stiftung, „Sprache ist der Schlüssel zur Integra-
tion“, und einem Beitrag für die Zeitschrift Deutsch als Zweitsprache (1/2014) hat er sich mit dem Thema 
„Sprachförderung als integrativem Bestandteil beruflichen Lernens in der Aus- und Weiterbildung“ befasst.

G.I.B.: Herr Professor Ohm, in der Aus- und Wei-
terbildung hat sich der Begriff „Bildungssprache“ 
etabliert, deren Beherrschen als Voraussetzung für 
fachliches und berufliches Lernen gilt. Was genau 
charakterisiert „Bildungssprache“? 
Prof. Dr. Udo Ohm: Der Begriff „Bildungssprache“ 
bezieht sich auf sprachliche Fähigkeiten, die wir in 
Bildungskontexten brauchen und ist im Grunde eine 
Übersetzung des Begriffs „Cognitive Academic Lan-
guage Proficiency (CALP)“, den der kanadische Zweit-
spracherwerbsforscher und Pädagoge Jim Cummins 
in Abgrenzung zu den Basic Interpersonal Commu-
nicative Skills (BICS), also den grundlegenden zwi-
schenmenschlichen kommunikativen Fähigkeiten im 
Alltag, entwickelte.

Im Kern geht es dabei um die Unterscheidung zwi-
schen einer alltagssprachlichen Kommunikation, 
die nachhaltig durch kontextuelle oder interperso-
nelle Hinweise wie etwa Gestik, Mimik oder Into-
nation in einer Face-to-Face-Situation gestützt wird, 
und einer bildungssprachlichen Kommunikation, die 
sich lediglich auf sprachliche Hinweise stützen kann, 
die wenig oder gar keinen Bezug zum unmittelbaren 
kommunikativen Kontext haben. Bildungssprachliche 
Fähigkeiten sind etwa besonders dann erforderlich, 
wenn Kommunikation und Handeln wie in der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung weitgehend über 
Texte vermittelt werden. 

„Fachinhalte und sprachliche Form 

gemeinsam in den Fokus nehmen“

In der Arbeitswelt ist bildungssprachliche Kompetenz 
grundlegend für berufsbezogenes Lernen und Han-
deln. Teilnehmende an Qualifizierungsmaßnahmen 
können über noch so gute alltagssprachliche Fähig-
keiten verfügen: Wenn sie nicht die grundlegenden re-
levanten bildungssprachlichen Mittel und Textsorten 
beherrschen und keine Erfahrung mit der Strukturie-
rung von Texten haben, werden sie nur unzureichend 
in der Lage sein, sich aus Fachtexten Fachwissen an-
zueignen. Doch diese für einen erfolgreichen Lern-
prozess und damit für den erfolgreichen Abschluss 
von Qualifizierungsmaßnahmen erforderlichen bil-
dungssprachlichen Kompetenzen sind bei Personen 
mit Deutsch als Zweitsprache, also bei vielen Mi-
grantinnen und Migranten, aber auch bei Personen 
mit Deutsch als Muttersprache nicht immer ausrei-
chend vorhanden. 

Ich bin übrigens nicht immer glücklich mit dem Be-
griff „Bildungssprache“, weil er suggeriert, dass es 
sich dabei um eine eigene Sprache handelt. Tatsäch-
lich ist es aber so, dass bildungssprachliche Fähigkei-
ten sich auf der Basis alltagssprachlicher Fähigkeiten 
entwickeln, dass Alltagssprache also ausgebaut wird, 
dass z. B. der Wortschatz umfangreicher und spezi-
fischer wird, dass sprachliche Strukturen beherrscht 
werden, die präzise Beschreibungen von Sachverhal-
ten oder Vorgängen ermöglichen, die unserer direkten 
Beobachtung nicht zugänglich sind etc. 

Ähnliches gilt für den ebenfalls kursierenden Begriff 
„Berufssprache“, der den Eindruck erweckt, als müsse 
man eine eigene Sprache für den Beruf lernen, doch 
eigentlich handelt es sich hier um eine Registerdif-
ferenzierung, die in einem mit der beruflichen Qua-
lifizierung verbundenen Prozess der Sprachentwick-
lung erworben werden muss. 

Dokumentationspflichten stellen enorme 

Anforderungen, weil im Schriftlichen in der 

Regel über Dinge verhandelt wird, die 

räumlich und zeitlich nicht zugegen sind
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G.I.B.: Wann genau beginnt die Entwicklung einer 
Bildungssprache? Schon in der Kindheit? 
Prof. Dr. Udo Ohm: Zumindest werden die Grundla-
gen schon sehr früh gelegt. Einen genauen Zeitpunkt 
kann man da schlecht angeben, weil es natürlich eine 
große individuelle Variationsbreite gibt. Wenn man 
den Entwicklungsgedanken ernst nimmt, sollte man 
ohnehin eher von einem Sprachausbau von oraten, 
also kommunikativen zu literaten, also darstellenden 
Strukturen sprechen. 

Bei der frühen Sprachentwicklung lernen Menschen 
in unmittelbarer Interaktion mit Menschen ihrer Um-
gebung, also ihren Bezugspersonen. Das Kind zeigt 
z. B. auf einen Ball und sagt „Ball“. Mutter oder Va-
ter sagen: „Du willst den Ball haben?“. Die Eltern 
interpretieren also mit ihrer Reaktion nicht nur die 
Äußerung des Kindes, sondern weisen dabei auch 
sprachliche Strukturen zu. Diese Strukturen kann das 
Kind in Folge als Ressourcen für eigene sprachliche 
Äußerungen übernehmen. Beim nächsten Mal sagt 
das Kind vielleicht „Ball haben!“. Es übernimmt die 
Struktur aus Nomen und Verb und kann damit nun 
schon spezifischer ausdrücken, was es will. 

Das sind Prozesse beim Spracherwerb, die prinzipiell 
auch bei Erwachsenen, die eine Zweit- oder Fremd-
sprache lernen, so ablaufen, wenn auch in anderen 
Situation und mit anderen sprachlichen Mitteln.

Das heißt also vor allem: Lernen findet immer in In-
teraktion statt, wobei zunächst der Lernende agiert. 
Das Kind, der Lernende hat Interesse an seiner Um-
gebung. In dieser Situation kommen Menschen hin-
zu und interpretieren die nicht-sprachlichen und 
sprachlichen Aktivitäten und reagieren ihrerseits mi-
misch, gestisch, aber vor allem sprachlich. Die Struk-
turen, die Kinder dabei wahrnehmen, verbinden sie 
mit den Situationen und können sie internalisieren 
und in anderen Situationen wiederverwenden, also 
externalisieren. 

Dadurch bekommen sie eine immer stärkere Kontrolle 
über ihr eigenes Verhalten und das ihrer Umgebung, 
sodass das Kind irgendwann auch sagen kann: „Papa 
Ball holen!“ Ab diesem Moment wird das Kind nicht 
mehr von dem Objekt, das es haben will, gesteuert 
und auch nicht mehr fremdgesteuert von einer an-
deren Person, sondern kann jetzt deutlich machen, 
was es will, d. h. andere Personen sprachlich beein-
flussen und deren Verhalten steuern. 

Der Übergang des Spracherwerbs von oraten zu li-
teraten Strukturen ist der nächste Schritt und er-
folgt in der Regel spätestens mit dem Schuleintritt. 
Die damit einhergehende schriftsprachliche Ent-
wicklung ist kognitiv sehr herausfordernd und er-
zeugt einen gewaltigen Entwicklungsschub. Doch 
auch hier funktioniert alles immer auf der Ebene 
der Strukturzuweisung, allerdings zunehmend ver-
mittelt über Lernmedien. 

Dieser Übergang vom Oraten zum Literaten kann 
auch in der Arbeitswelt beobachtet werden, wenn 
etwa eine sprechgewandte Pflegekraft das, was sie 
bislang mündlich problemlos kommuniziert hat, in 
Schriftsprache übersetzen muss, um ihren Doku-
mentationspflichten nachkommen zu können. Das 
ist eine enorme Anforderung, weil im Schriftlichen 
in der Regel über Dinge verhandelt wird, die räum-
lich und zeitlich nicht zugegen sind und weil Dar-
stellungskonventionen die Auswahl der sprachlichen 
Mittel bestimmen.

Der Wechsel von oraten zu literaten 

Strukturen verlangt von erwachsenen 

Lernenden den Erwerb von Fähigkeiten, die 

Kinder und Jugendliche normalerweise über 

viele Jahre erwerben. 

Prof. Dr. Udo Ohm, 

Universität Bielefeld
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Jetzt muss die Pflegekraft zum Beispiel auf der Basis 
eines Formulars über den Hautzustand eines Pati-
enten berichten und dabei alles so präzise und expli-
zit notieren, dass die Pflegekraft, von der sie abgelöst 
wird, sofort über alle relevanten Details im Bilde ist. 
Doch im Schriftlichen entstehen zugleich sehr viel 
komplexere Strukturen, in denen neben Subjekt, Prä-
dikat und Objekt Adverbiale an Bedeutung gewin-
nen, also Satzglieder, die Antwort geben auf Fragen 
wie „wo?“, „wann?“, „warum?“ oder „wie?“. Sie 
dienen dazu, ein Geschehen räumlich, zeitlich, ur-
sächlich und hinsichtlich der Art und Weise seines 
Auftretens einzuordnen und sind unverzichtbar für 
jeden aussagekräftigen Bericht. 

Formulare, in denen diese Strukturen reduziert wer-
den, sind nur scheinbar eine Vereinfachung, denn tat-
sächlich muss derjenige, der ein Formular ausfüllt, 
zunächst die komplexen Strukturen kennen, um die 
vorgenommene Reduktion zu verstehen. Ähnliches 
gilt, wieder ein Beispiel aus der Arbeitswelt, für Be-
richtshefte bzw. Ausbildungsnachweise, die von Aus-
zubildenden geführt werden müssen. Ihnen sagt man 
vielleicht: „Du musst das nur kurz hinschreiben“, 
aber in Wirklichkeit muss der Auszubildende den 
ganzen Arbeitsvorgang und die Struktur des Formu-
lars verstanden haben, um entscheiden zu können, 
was er weglassen kann. Er muss z. B. wissen, ob er 
sich als Handelnden benennen, den Ort und die Zeit 
der Tätigkeit sowie ggf. weitere Umstände angeben 
muss, und erkennen, welche Informationen das For-
mular bereits vorgibt.

Da Verschriftlichung und damit die Bedeutung kom-
plexerer Sprachstrukturen und Textsorten in der Ar-
beitswelt und in der berufsbezogenen Lernwelt im-
mer mehr zur Norm wird, stehen Beschäftigte und 
hier vor allem Migrantinnen und Migranten vor er-
heblichen Herausforderungen.

G.I.B.: Sie haben es bereits angedeutet: Lässt sich der 
von Ihnen skizzierte Sprachlernprozess in der Kindheit 
auf das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache im 
berufsbezogenen Bereich, wie es für Migrantinnen 
und Migrantinnen üblich ist, übertragen?
Prof. Dr. Udo Ohm: Nicht ganz, denn hier fällt die 
erste Phase, in der Sprache vor allem Stimme ist und 
zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Beziehung 
zwischen Kind und Bezugspersonen dient, weitge-
hend weg. Im Sprachkurs gibt es diese anfängliche, 
stimmlich-emotionale Kommunikation in der zu er-
lernenden Sprache nicht. Hier steigen Teilnehmende 
gleich in die zweite Phase ein: Sie kommunizieren über 
etwas Drittes. Das ist vielleicht auch ein Grund, wa-
rum es älteren Lernenden in der Regel schwerer fällt, 
zum Beispiel das Fluchen in einer Fremdsprache zu 
lernen, also Emotionen auszudrücken. 

Ein weiteres Beispiel ist die korrekte Aussprache, die 
sehr früh, am besten bis zum sechsten Lebensjahr ge-
lernt werden muss. Danach kann man im Allgemeinen 
nie mehr eine Fremdsprache oder eine Zweitsprache 
so erlernen, wie sie ein Erstsprachensprecher spricht.

Auch der Wechsel von oraten zu literaten Strukturen 
stellt erwachsene Lernende vor große Herausforde-
rungen, denn von ihnen wird innerhalb kürzester Zeit 
der Erwerb von Fähigkeiten verlangt, die Kinder und 
Jugendliche in schriftbasierten Kulturen normaler-
weise über viele Jahre im Laufe der Bildungsbiogra-
phie, in institutionellen Lernkontexten, also Schule 
und Ausbildung erwerben. Migrantinnen und Mi-
granten sollen das aber jetzt zum Beispiel in Integra-
tions- und ESF-BAMF-Kursen schnell lernen – und 
das sogar mit Berufsbezug. Doch das im Beruf gefor-

Die spezielle Herausforderung am 

Arbeitsplatz ist, zu erkennen, wann genau im 

Arbeitsprozess sich Möglichkeiten zur 

Förderung der sprachlichen 

Entwicklung bieten.
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derte sprachliche Register weist hinsichtlich seiner 
Strukturen Eigentümlichkeiten auf, die in bestimm-
ten Verwendungszusammenhängen spezifische Funk-
tionen erfüllen. Hier erhält Sprache ihre Bedeutung 
oft erst im Kontext beruflichen Handelns.

Nehmen Sie als Beispiel folgenden Satz aus dem ju-
ristischen Bereich: „Kann ein Volljähriger aufgrund 
einer Behinderung seine Angelegenheiten nicht selbst 
besorgen, kommt die Bestellung eines Betreuers durch 
das Vormundschaftsgericht in Betracht.“ Hier hat 
das Wort „Bestellung“ eine ganze bestimmte be-
rufsspezifische Bedeutung. Um das Wort richtig zu 
interpretieren, muss man die Bedeutung des gesam
ten Satzes, also den beruflichen Kontext verstanden 
haben. Insofern ist es kein Wunder, dass es speziell 
Migrantinnen und Migranten oft schwer fällt, den in 
beruflicher Qualifizierung notwendigen Sprachaus-
bau von oraten zu literaten Strukturen zu erlernen, 
zumal sie im beruflichen Alltag auch noch erkennen 
müssen, wann sie von oratem zu literatem Sprachge-
brauch und umgekehrt wechseln müssen. 

G.I.B.: Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, 
damit auch Betrieb und Arbeitsplatz als Lernorte 
funktionieren?
Prof. Dr. Udo Ohm: Vor allem braucht man Zeit, aber 
nicht so viel, wie Sprachkurse in Anspruch nehmen, 
sondern oft sind es jeweils nur wenige Minuten. Zu-
gleich braucht man sicher ein Konzept, das klarstellt, 
wie im jeweiligen Betrieb etwa eine sprachförderliche 
Einweisung in die Bedienung einer Maschine ausse-
hen könnte. In der Praxis aber reduzieren viele Ein-
weiser ihre Sprache auf das vermeintlich oder tatsäch-
lich niedrigere Sprachniveau der Eingewiesenen und 
versäumen es, anschließend von der konkreten Ma-
schine zurückzutreten, den ganzen Arbeitsprozess 
in den Blick zu nehmen, darüber explizit und prä-
zise zu sprechen und dabei auch die erforderlichen 
Fachnomen und Fachverben zu benutzen. Wenn eine 
Person immer nur an einer Maschine steht und nur 
eine Tätigkeit verrichtet, mag eine schnelle Einwei-

sung ausreichen, sprachlich und fachlich weiterent-
wickeln kann sich aber der so Eingewiesene nicht.

Stresssituationen oder zeitkritische Tätigkeiten sind 
grundsätzlich untaugliche Lernsituationen. Ein Chef-
arzt im Krankenhaus zum Beispiel kann bei der Vi-
site einen Patienten nicht warten lassen, um seinem 

Assistenzarzt langwierig fachliche und sprachliche 
Details zu erklären. Grundsätzlich aber sollte das 
Lernen möglichst im Moment des Geschehens er-
folgen, weil Lernen – Stichwort: „Bedeutungs- und 
Strukturzuweisung“ – auch in der Interaktion statt-
findet. Alles andere ist nachteilig für den Lernpro-
zess. Wo das aus besagten Gründen nicht gelingt, 
gilt es, alternative Formen und Verfahren zu entwi-
ckeln, mit denen eine möglichst enge Verzahnung 
von beruflicher Tätigkeit und sprachlichem Lernen 
erreicht werden kann.

G.I.B.: Welche Kompetenzen brauchen Menschen, 
die am Arbeitsplatz in den Betrieben als Trainer, 
als Sprachberater oder Sprachpaten fungieren? Wie 
müssen sie geschult sein? 
Prof. Dr. Udo Ohm: Sprachpate klingt ein bisschen 
nach Ehrenamt, als handele es sich um einen klein-
gekochten Lehrer. Tatsächlich aber handelt es sich 
hier um eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Da man 
zu unterstützende Personen im Betrieb meist nicht 
zum Unterricht in einem Raum zusammenführen 
kann, müssen sie von einer tutoriell tätigen Person 
individuell begleitet werden. 

Doch anders als im Unterricht, wo eher überlegt wird, 
wie man die Realität in den Kursraum holen kann, 
befinden sich die betrieblichen Akteure in der Reali-

Der Erwerb komplexer Sprachstrukturen 

ist nur im Kontext der Bearbeitung 

komplexer Inhalte möglich. 
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tät und die Realität verhindert womöglich Lernpro-
zesse. Die spezielle Herausforderung am Arbeitsplatz 
ist, zu erkennen, wann genau im Arbeitsprozess sich 
Möglichkeiten zur Förderung der sprachlichen Ent-
wicklung bieten. 

Das besondere Problem tutoriell tätiger Personen in 
Betrieben ist, dass sie zwar fachlich qualifiziert sind, 
aber in der Regel über keine pädagogische Ausbildung 
und oft auch nicht über die erforderliche Sprachsensi-
bilität verfügen. Vor allem aber müssen Betriebe und 
tutoriell tätige Personen erkennen, dass es einen Zu-

sammenhang gibt zwischen dem Arbeiten und der 
sprachlichen Kommunikation sowie zwischen einer 
fachlichen und einer sprachlichen Weiterentwicklung. 
In unserem Projekt „Sprachsensibilisierung in der be-
ruflichen Bildung“ entwickeln wir übrigens zurzeit 
ein Rahmencurriculum und Weiterbildungseinheiten 
für Lehrkräfte, allerdings auf Kursebene. Vergleich-
bares wäre für den Betrieb zu entwickeln, wobei hier 
auch die Fragen „how to train the trainer“ und „how 
to train the trainers‘ trainer“ zu stellen sind.

G.I.B.: Was müsste vor dem Hintergrund wachsender 
Kommunikationsanteile bei der Arbeit und hoher 
Präzisionsansprüche auch an Sprache sowie zu er-
wartender technisch-organisatorischer Neuerungen 
im Bereich der Aus- und Weiterbildung speziell von 
Migrantinnen und Migranten passieren?

Prof. Dr. Udo Ohm: Offensichtlich müsste zunächst 
mehr investiert werden. Politik und Unternehmen kla-
gen ja schon seit geraumer Zeit über Fachkräfteman-
gel und hier speziell über den so genannten Pflege-
notstand. Medienberichte erwecken den Eindruck, 
dass man geradezu Angst haben muss, ins Kranken-
haus oder zum Arzt zu gehen, weil eine wachsende 
Zahl von Medizinerinnen und Medizinern die deut-
sche Sprache nur unzureichend beherrscht. Ich sehe 
das ein bisschen differenzierter, aber ich weiß natür-
lich aus Gesprächen mit Ärzten, dass es Tätigkeiten 
gibt, die eine sprachlich präzise fachliche Einweisung 
medizinischen Personals erfordert, z. B. das setzen 
eines Katheters. Hier kann es zu Schwierigkeiten in 
der Kommunikation kommen, wenn das notwendige 
Sprachniveau beim einzuweisenden Personal oder 
aber beim Arzt nicht vorhanden ist. 

Doch Ärzte müssen nicht nur mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen kommunizieren, was vielleicht noch 
nicht mal die größte Herausforderung ist, sondern 
auch die literate Sprache zur Bewältigung von Tex-
ten und Formularen beherrschen und sie müssen in 
der Lage sein, den Patienten gegenüber eine gewisse 
Empathie sprachlich zum Ausdruck zu bringen und 
das ist in einer Zweitsprache enorm schwierig.

Ähnliches gilt für Pflegekräfte. Auch hier handelt es 
sich um anspruchsvolle Tätigkeiten, die einen wach-
senden Anteil an Dokumentationspflichten enthal-
ten und sich ohne entsprechende sprachliche Kom-
petenzen kaum ordnungsgemäß durchführen lassen. 
Wenn Deutschland ein Problem hat, freie Arbeitsplät-
ze in der Pflegebranche zu besetzen, kann die Lösung 
nicht darin bestehen, ausländische Pflegekräfte ins 
Land zu holen und darauf zu setzen, dass diese sich 
wegen ihrer hohen Motivation schon irgendwie ein-
arbeiten, sondern hier muss man auch in die Quali-
fizierung investieren und das heißt auch sprachliche 
Qualifizierung und die kostet Geld. Andererseits ist 
es eine Investition, die sich rechnet.

Die Vermittlung beruflich relevanter 

bildungssprachlicher Mittel in Verbindung 

mit berufsbezogenen Textsortenkenntnissen 

und berufsbezogenem Sprachhandlungs-

wissen, muss zentraler Bestandteil 

weiterbildungsbegleitender Hilfen sein.
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G.I.B.: Was meinen Sie: Deckt sich die Praxis sprach-
licher Unterstützung von Migrantinnen und Migranten 
– angefangen bei den Integrationskursen über die 
Modellprojekte des IQ Netzwerks bis hin zu den 
ESF-BAMF-Kursen – mit Ihren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Erfahrungen oder gibt es da noch 
Defizite? 
Prof. Dr. Udo Ohm: Für Absolventinnen und Absol-
venten von Integrationskursen mit einem sich viel-
leicht anschließenden ESF-BAMF-Kurs bleibt der 
Übergang in den Betrieb auch sprachlich eine große 
Herausforderung. Die Auffassung, ein Integrations-
kurs mit berufsorientierenden Angeboten in einem 
nachfolgenden Kurs würde reichen, um Migrantinnen 
und Migranten in so kurzer Zeit auf ein Niveau zu 
bringen, das ihnen die vollwertige Mitarbeit in den 
Betrieben erlaubt, mag sich im Einzelfall bestätigen, 
doch meist werden hier nur die Grundlagen gelegt. 
Soll heißen: An der integrativen Förderung im Be-
trieb selbst führt kein Weg vorbei. 

So wie an der Universität Bielefeld alle angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer ein „Deutsch-als-Zweitspra-
che-Modul“ absolvieren, um die Sprachförderung 
nicht als Randelement in den Deutschunterricht zu 
verweisen, sondern im Schulalltag in den Regelun-
terricht zu integrieren, genauso ist es auch in den Be-
trieben in der beruflichen Qualifizierung und in der 
Ausbildung zu handhaben.

Hierfür gibt es mindestens zwei Gründe. Erstens, weil, 
wie bereits angesprochen, aufgrund der zunehmenden 
Relevanz von Qualitätssicherung, Teamarbeit oder 
bei der Arbeitsübergabe die Kommunikationsanteile 
in allen Branchen und Berufen an Bedeutung gewin-
nen und damit die sprachliche Ebene immer wich-
tiger wird. Zweitens, weil – wie am Beispiel der Do-
kumentationspflichten von Pflegekräften dargelegt 
– die Schriftsprache, also die literate Ebene immer 
stärker ausgebaut wird. 
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Zweifellos ist die Teilnahme an Integrationskursen 
und dem ESF-BAMF-Programm eine wichtige Vo-
raussetzung für den Besuch einer Qualifizierungs-
maßnahme, genügt aber oft nicht für ein erfolgreiches 
Absolvieren der Maßnahme, weil die bildungssprach-
liche Kompetenz nicht systematisch berücksichtigt 
werden kann. Grund dafür ist, dass der Erwerb kom-
plexer Sprachstrukturen nur im Kontext der Bear-
beitung komplexer Inhalte möglich ist. Ziel muss 
also sein, die Fachinhalte und die sprachliche Form, 
in der sie üblicherweise artikuliert und unterrichtet 
werden, gemeinsam in den Fokus zu nehmen. Das 
heißt: Die Vermittlung beruflich relevanter bildungs-
sprachlicher Mittel in Verbindung mit berufsbezo-
genen Textsortenkenntnissen und berufsbezogenem 
Sprachhandlungswissen, um zum Beispiel Arbeits-
abläufe beschreiben oder den einer Rechnung zu-
grunde liegenden Sachverhalt erklären zu können, 
muss zentraler Bestandteil weiterbildungsbegleiten-
der Hilfen sein.
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Claire Extramiana ist Mitarbeiterin des Kulturministeriums in Paris, Sektion für die französische Sprache und 
die Sprachen Frankreichs. Sie ist für Sprachkompetenzen als Zugang zur sozialen und beruflichen Integration zu-
ständig. Wegen ihrer Expertise und ihres Engagements im Sprachenbereich wurde Claire Extramiana als Vertre-
terin Frankreichs in den Vorstand des Europäischen Fremdsprachenzentrums des Europarats in Graz gewählt. 
Darüber hinaus gehört sie zu „Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM)“, einem Beratungsgremium von 
Experten und Expertinnen der Language Policy Unit des Europarats in Strasbourg. Claire Extramiana verfasst 
jährliche Berichte für das Parlament über das Thema Spracherwerb bei Erwachsenen. Wir sprachen mit ihr über 
die Sprachförderlandschaft in Frankreich und das Sprachförderkonzept der französischen Regierung.

Claire Extramiana: Französisch als Fremdsprache hat 
sich als internationale Sprache im Ausland entwickelt, 
weil sie dort neben Englisch und Spanisch u. a. präsent 
war. Zum anderen ist Frankreich ein Zuwanderungs-
land, wo Sprachkurse für Migranten Tradition haben 
und in der letzten Zeit der Bereich FLI (Français Langue 
d’intégration/Französisch als Sprache für die Integrati-
on) entstanden ist. Diese beiden Seiten bereichern sich – 
auch im didaktischen Bereich. Heutzutage wird die Di-
daktik, die in Integrationskursen implementiert wird, 
weitgehend vom Bereich Französisch als Fremdsprache 
beeinflusst. Dabei soll man zwischen Französisch als 
Fremdsprache im Ausland und speziell den Kursen für 
Migranten unterscheiden. Letztere hatten nicht einen so 
hohen Stellenwert wie Französisch im Ausland, wo die 
Sprache als Prestige-Instrument dient. Außerdem war 
und ist das Zielpublikum oft ein ganz anderes. Der Be-
reich Français Langue Professionnelle (FLP)/Französisch 
für den Beruf ist für Frankreich und nicht fürs Ausland 
entstanden und bezieht sich mehr auf Migranten, auch 
wenn Einheimische von diesem Bereich in ihrem beruf-
lichen Leben durchaus profitieren können.

Auch auf höchster Ebene wird immer wieder betont, wie 
wichtig der Spracherwerb ist, um auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen und wie wichtig Arbeit für die gesellschaft-
liche Integration ist. Arbeitslose Ausländer haben kaum 
eine Chance, sich zu integrieren. Die Arbeitslosenquote 
ist besonders hoch unter Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Das liefert uns das beste Argument für solche 
Kurse. Aber es ist einfacher, allgemeinsprachliche Kur-
se zu organisieren als Sprachkurse für spezielle Berufe. 
Dabei sind berufsspezifische Sprachkurse nicht nur für 
Migranten relevant, sondern auch für Einheimische, 

G.I.B.: Die Muttersprache scheint in Frankreich einen 
höheren Stellenwert als in anderen europäischen Ländern 
einzunehmen. Das beginnt schon, wenn man im Urlaub 
in Frankreich das Radio einschaltet, in dem quotiert 
sehr viel französische Musik zu hören ist. Warum haben 
die Franzosen so eine besondere Beziehung zu ihrer 
Sprache?
Claire Extramiana: Die Franzosen haben tatsächlich eine 
besondere Beziehung zu ihrer Muttersprache. Die repu-
blikanische Vorstellung von der Sprache als Bindemit-
tel der staatlichen Einheit ist hier ein Spezifikum. Sie ist 
sehr eng mit der französischen Staatswerdung verbun-
den. Mit der französischen Revolution von 1789 haben 
die Franzosen ihren König gestürzt und geköpft, sie tren-
nen seitdem Religion und Staat. Eine sprachliche Ein-
heit gab es aber nicht, als das Volk an die Macht kam. 
Nach diesen Umwälzungen hatte deshalb die franzö-
sische Sprache eine gesellschaftlich verbindende Funk-
tion und Kraft. Innerhalb kurzer Zeit wurde die fran-
zösische Sprache zum Sinnbild der nationalen Einheit. 
Sie hat seitdem viel mehr als eine kommunikative Funk-
tion. Sie ist für Franzosen identitätsstiftend. 

Seit 1992 ist Französisch laut Verfassung die Sprache der 
Republik. Das nach dem damaligen Kulturminister be-
nannte Toubon-Gesetz, le Loi Toubon, regelt den Ge-
brauch der französischen Sprache im sozialen Raum, 
insbesondere in den Medien, im Unterricht, im Handel 
und in der Arbeitswelt.

G.I.B.: Wie kam es zur Differenzierung in die Bereiche 
Français Langue Professionnelle (FLP)/Französisch für 
den Beruf und Français Langue d’intégration (FLI)/
Französisch als Sprache für die Integration? 

„Die fanzösische Sprache wurde zum 

Sinnbild der nationalen Einheit“
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die manchmal auch Schwierigkeiten haben, sich berufs
adäquat auszudrücken. Auch Frankreich hat, wie ande-
re Länder im Norden, mit dem Problem des Analpha-
betismus zu kämpfen. Dieses Thema ist sehr präsent in 
der öffentlichen Wahrnehmung. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Angebote im Bereich sprachberufsbezogener 
Kurse für Zuwanderer. Das wiederum ist einer breiten 
Öffentlichkeit nicht bekannt. 

G.I.B.: Welche Sprachförderungsangebote gibt es spe-
ziell für Zuwanderer in Frankreich?
Claire Extramiana: Am 1. Januar 2007 wurde in Frank
reich ein Aufnahme- und Integrationsvertrag (C.A.I. – 
Contrat d‘Accueil et d‘Intégration) zwischen dem Staat 
und legal eingereisten Ausländern eingeführt. Die Un-
terzeichnung dieses Vertrags ist für sie obligatorisch. 
Der Vertrag bereitet die Integration des Zuwanderers in 
Staat und Gesellschaft vor und soll zwischen Frankreich 
und den Personen, die sich dort dauerhaft niederlassen 
wollen, „ein Vertrauensverhältnis mit gegenseitigen Ver-
pflichtungen“ begründen. Die Durchführung des Auf-
nahmeverfahrens obliegt dem Immigrations- und Inte-
grationsbüro, dem Office Français de l‘Immigration et 
de l‘Intégration (OFII). Das Aufnahmeverfahren beginnt  
dabei meist schon im Heimatland des Bewerbers und 
wird in Frankreich mit der Unterzeichnung des C.A.I. 
abgeschlossen. 

Bei dieser Veranstaltung erhält der Bewerber Informa-
tionen über das Leben in Frankreich und die Werte der 
Republik. Zudem wird bei einem Einzelgespräch von 
einem Sozialarbeiter des OFII ein Bedarfsprofil für die 
Integration erstellt. Dazu gehört auch die Überprüfung 
der mündlichen und schriftlichen Französischkennt-
nisse. Sind diese beim Niveau A1.1 (unterhalb von A1 des 
GER) festzustellen, wird der Bewerber von der sprach-
lichen Weiterbildung freigestellt. Wenn das Niveau A1.1 
nicht erreicht ist, schließt sich eine sprachliche Weiter-
bildung mit einer Dauer von maximal 400 Stunden an. 
Nach Ablauf dieser Fortbildung melden sich die Teilneh-
menden zu einer Prüfung an, bei der das Einsteigerdi-
plom der französischen Sprache, das Diplôme Initial de 
Langue Française (DILF), erworben wird. 

G.I.B.: Wer ist verantwortlich für diese Sprachkurse für 
Migrantinnen und Migranten?
Claire Extramiana: Das Innenministerium ist zentral zu-
ständig für die Integrationskurse, die es ja in Deutsch-
land auch gibt. Die DILF-Kurse werden in den ersten 
zwei Jahren angeboten, befassen sich allerdings mit der 
Alltagssprache, dem Français Général, nicht mit einer 
berufsspezifischen Sprachentwicklung. Berufsbezogene 
Sprachförderung wird daher erst nach den sog. Integra-
tionskursen vorgenommen und betrifft dann ein breites 
Publikum, in dem Migrantinnen und Migranten präsent 
sind, auch wenn sie nicht immer spezifisch berücksich-
tigt werden. Die Zielgruppe für diese Angebote besteht 
allerdings aus unqualifizierten oder wenig qualifizierten 
Arbeitslosen und Beschäftigten.

Zweitsprache am Arbeitsplatz überschneidet sich also 
als Priorität zum einen mit den sog. Grundkompetenzen 
(„basic skills“, compétences de base) und zum anderen 
mit den Schlüsselkompetenzen („key competences“/com-
pétences clés). Beide Prioritäten stehen im Zeichen der 
Beschäftigungsfähigkeit von wenig oder nicht qualifi-
zierten Beschäftigten oder Arbeitslosen. Zahlreiche Be-
schäftigte bzw. Arbeitslose aus der Migration nehmen an 
Programmen teil, die sich aber prinzipiell an alle richten. 

G.I.B.: In Deutschland muss evaluiert werden, wer 
welche Kurse besucht. Ist das in Frankreich nicht der 
Fall?
Claire Extramiana: Das gibt es in Frankreich kaum. Hier 
ist es verboten, Statistiken nach ethnischen Aspekten zu 
führen. Wir sind deshalb nicht in der Lage zu sagen, wie 
viele Menschen in den Kursen beispielsweise Franzosen 
algerischer Herkunft sind. Das trifft auch auf die Maß-
nahmen im Bereich der Schlüsselkompetenzen, der Com-
pétences Clés zu. Arbeitslose – circa 90 Prozent – sind 
die wichtigste Zielgruppe dieses Programms, das vom 
Ministerium für Berufsausbildung finanziert wird und 
2013 mit einem Etat von 53 Millionen Euro ausgestattet 
war. Das Programm basiert auf der europäischen Emp-
fehlung des 18. Dezember 2006, die acht Schüsselkom-
petenzen für das lebenslange Lernen aufzählt, davon die 
sprachliche Kompetenz. 80 Prozent der Kurse im Rah-

Claire Extramiana,

Kulturministerium Frankreich



  

54

BERUFSBEZOGENE SPRACHFÖRDERUNG

G.I.B.INFO   4  14  

men des Schlüsselkompetenzen-Programms sind neben 
Rechnen, dem Erwerb der französischen Sprache gewid-
met, seien es mündliche oder schriftliche Kompetenzen. 

G.I.B.: Welche berufsbezogenen Sprachfördermöglich-
keiten bestehen für den Zuwanderer nach den Integra-
tionskursen?
Claire Extramiana: Dann kann er oder sie an Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen teilnehmen, zu denen auch 
berufsbezogene Sprachförderkurse gehören. Wer arbeits-
los ist, wird nicht als arbeitsloser Zuwanderer geführt, 
sondern „nur“ als arbeitslos. Dann stehen regionale Un-
terstützungsprogramme zur Verfügung. 

Jede Stadt hat eine Lokalmission, eine Mission Locale, 
die Jugendliche – meist ohne Schulabschluss, zwischen 
16 und 25 – betreut. Denn die Regionen stehen gesetz-
lich in der Pflicht, die jungen Menschen – mit und ohne 
Migrationshintergrund – in einen Job zu vermitteln. In 
der Großregion Île-de-France mit zwölf Millionen Ein-
wohnern zum Beispiel leben 50 Prozent der Zuwanderer 
in ganz Frankreich. Jugendliche mit Migrationshinter-
grund brauchen nicht nur eine berufliche, sondern auch 
eine sprachliche Ausbildung. Einige Regionen haben sich 
verpflichtet, beide Bereiche zu kombinieren. Innerhalb 
der Beratungsarbeit kann man schauen, welche Bedürf-
nisse der einzelne hat – sei es beruflich oder sprachlich.

Ist er oder sie angestellt, rutscht er oder sie in die im 
Rahmen des allgemeinen Weiterbildungsgesetzes und 
der von Arbeitgeberfonds organisierten Maßnahmen. 
Nach dem Gesetz für Weiterbildung von 2014 haben 
unselbstständige Beschäftigte ein Recht auf berufliche 
Weiterbildung, die im Rahmen des persönlichen Weiter-
bildungskontos 20 Stunden pro Jahr umfasst. Die Stun-
den können auf bis zu 120 Stunden „kumuliert“ werden 
und für eine längere Maßnahme auf einmal in Anspruch 
genommen werden. 

G.I.B.: Wer finanziert diese sprachlichen Angebote?
Claire Extramiana: Finanziert werden die arbeitsplatzbe-
zogenen Sprachkurse aus branchenspezifischen Arbeitge-
berfonds für die berufliche Weiterbildung der Mitarbei-

ter. Die Arbeitgeber zahlen ein Prozent der Lohnmasse 
in diese Fonds ein, Großunternehmen oft mehr. Die Be-
triebe haben ein Interesse daran, die Kompetenzen der 
Arbeitnehmer zu entwickeln, weil sie erkannt haben, 
dass sie in diesem Bereich mehr tun müssen. In diesen 
Kursen wird Sprache zusammen mit beruflichen bzw. 
technischen Kompetenzen vermittelt. 

Großunternehmen haben oft die Kapazität, intern ihre 
Mitarbeiter aus- und weiterzubilden. Kleine und mittel-
große Unternehmen wenden sich eher an ihren Branchen-
fonds, der sich um die Weiterbildung kümmert und zum 
Beispiel Bedarfe erhebt, Evaluationen durchführt und An-
gebote organisiert. Die Fonds schlagen dann Aus- und 
Weiterbildungsprogramme vor. 

Besonders aktiv sind in diesem Bereich die Branchen, in 
denen mehr Leute gesucht werden und die einen hohen 
Anteil von Migranten und Migrantinnen beschäftigen, 
wie die Reinigungsbranche und die Zeitarbeitsbranche. 
Die Betriebe müssen diese Weiterbildungsmaßnahmen 
nicht selbst durchführen, allerdings ihre Mitarbeiten-
den dafür freistellen. 

G.I.B.: Welche Beispiele für gute branchenspezifische 
Ansätze gibt es in Frankreich? 
Claire Extramiana: Das Modul „Schlüsselkompetenzen 
für die Reinigung“ für die Reinigungsbranche ist ein gutes 
Beispiel. In diesem Beruf sind in der Île-de-France 50 bis 
70 Prozent der Mitarbeiter Migranten. Dieses Modul 
ist eine Kombination von sprachlichen und technischen 
Elementen. Die Beschäftigten müssen z. B. einen Dienst-
plan ergänzen oder zwischen verschiedenen Produkten 
auswählen und sie mischen. Ein weiteres Beispiel ist die 
Zeitarbeitsbranche, travail temporaire. Sie hat ein Aus-
bildungsmodul entwickelt mit dem Titel Sprachkompe-
tenzen, compétences langues. Dabei organisiert und fi-
nanziert der Verleiher den berufsbezogenen Sprachkurs 
und der Anstellungsbetrieb zahlt den Teilnehmenden in 
der Zeit weiterhin den Lohn. Diese Branche ist sehr ak-
tiv im Bereich berufsbezogene Sprachförderung, weil 
hier viele gering qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen beschäftigt sind. 
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G.I.B.: Wird berufsbezogene Sprachförderung in Frank
reich direkt mit Praxisphasen oder betrieblicher Tätig-
keit verknüpft?
Claire Extramiana: Das ist schwer für uns nachzuvoll-
ziehen. Betriebe betrachten diese Kurse oft als interne 
Angelegenheit. Organisationen, die Sprachprogramme 
anbieten und mit den Unternehmen zusammenarbei-
ten, müssen Stillschweigen vereinbaren, hauptsächlich 
aus Konkurrenzgründen. Aber wir wissen, dass viele 
Kurse das Sprachliche mit dem Technischen kombinie-
ren. Die Region Ile-de-France bietet sowohl berufsbe-
zogene Sprachkurse als auch Ausbildungsmodule mit 
einem Praktikum im Betrieb an.

G.I.B.: Welche Bedeutung haben Qualitätssiegel in 
Frankreich, z. B. das Français langue d‘intégration (FLI)?
Claire Extramiana: Das FLI-Siegel wurde 2011 geschaf-
fen zur Qualitätssicherung von Kursanbietern, die auf 
dem öffentlichen Markt Sprachförderungsangebote im 
Rahmen der Integrationskurse organisieren. Diese sind 
aber nicht berufsbezogen. 

G.I.B.: Wie hat sich der Weiterbildungsmarkt in Frank
reich entwickelt?
Claire Extramiana: Es gibt eine Reihe von Trägern, für 
die Information über Bildungsangebote etwa das so-
genannte Carif – Centre d‘animation, de ressources et 
d‘information sur la formation. Das ist eine Organisa-
tion, die sich in jeder Region mit der Information über 
Bildungsangebote beschäftigt. Auch bei den Anbietern, 
die die Kurse letztlich durchführen, gibt es in Frankreich 
ein breites Spektrum: von den Vereinen bis hin zu den 
öffentlichen Bildungsträgern. 

Dem Schulministerium angegliedert ist die Erwachse-
nenbildung; die Kurse finden in Schulen, den sog. Gretas 
(Groupement d‘Etablissements d’enseignement secondaire 
public) statt. Dabei handelt es sich um Zusammenschlüs-
se von öffentlichen Schulen auf lokaler Ebene, die Kurse 
für Erwachsene, darunter auch berufsbezogene Sprach-
programme, durchführen. Es gibt außerdem Vereine, die 
berufsspezifische Kurse anbieten. 

Viele Unternehmen orientieren sich auch an dem Com-
pétences Clés und nehmen das Programm als Vorbild. 
Ein Beispiel ist die Post: Sie muss ihre Mitarbeiter wei-
terbilden, weil sich die Berufe innerhalb der Branche ver-
ändern, und hat deshalb ein Programm organisiert zur 
Entwicklung der beruflichen Kompetenzen ihrer Mitar-
beiter. Das Programm, das die Post jetzt gestartet hat, 
finanziert sie zu 100 Prozent selbst. 

G.I.B.: Wie haben sich die Curricula bei der berufsbe-
zogenen Sprachförderung in den vergangenen Jahren 
entwickelt?
Claire Extramiana: Die Sprache wird mehr und mehr 
nicht mehr separat, sondern im Kontext, in dem sie be-
nutzt wird, betrachtet. Man versucht, Module zu kon-
struieren, in denen Beruf und Sprache eng miteinander 
verbunden sind. Die Schwierigkeit ist, passende Lehrer 
und Trainer dafür zu finden. In der Zeitarbeitsbranche 
arbeitet man dementsprechend gar nicht mit Lehrern, 
die beides vermitteln – also die Sprachkompetenz auf 
der einen und das technische Know-how auf der ande-
ren Seite. Vielmehr wird dort in Zweier-Teams gearbei-
tet: ein Französischlehrer gemeinsam mit einem Lehrer 
für die technische Wissensvermittlung. Die Angebote 
werden dabei auf Grundlage von Bedarfsanalysen er-
stellt. Dieses Vorgehen liegt im Trend und ich halte es 
für sehr effektiv. Individuelle Ansätze wie Coaching ste-
cken in Frankreich leider noch in den Kinderschuhen.
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ARBEITSGESTALTUNG UND -SICHERUNG

Mit der Verabschiedung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) durch Bundestag und 

Bundesrat steht nun fest, dass ab dem 1. Januar 2015 erstmalig in Deutschland 

ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn gilt. Von wenigen Ausnahmen abge-

sehen müssen dann alle Beschäftigten in Deutschland mindestens 8,50 Euro 

pro Stunde verdienen. Deutschland steht nun vor der Herausforderung, das Mi-

LoG erfolgreich umzusetzen. Im Auftrag der G.I.B. hat nun das Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung eine aktu-

elle Studie vorgelegt, in der die Erfahrungen mit der Umsetzung und Kontrolle 

von Mindestlöhnen im europäischen Ausland untersucht werden. Hierzu wur-

den insbesondere die Situation in Frankreich, Großbritannien und den Nieder-

landen analysiert. Außerdem wurden die bisherigen Erfahrungen in Deutsch-

land mit branchenspezifischen und regionalen Mindestlöhnen unter die Lupe 

genommen. Im Folgenden werden nun die wesentlichen Ergebnisse der Stu-

die im Hinblick auf die zukünftige Umsetzung des allgemeinen Mindestlohns in 

Deutschland dokumentiert.

Umsetzung und Kontrolle des allgemeinen 

gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
Ergebnisse einer Studie des WSI im Auftrag der G.I.B.

Sowohl die Erfahrungen des europäischen 
Auslandes als auch der bestehenden regi-
onalen und branchenspezifischen Min-
destlohnsysteme in Deutschland haben 
gezeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung 
eines allgemeinen Mindestlohns vor allem 
an fünf Voraussetzungen gebunden ist:
1. � Von zentraler Bedeutung ist zunächst, 

dass der Begriff des Mindestlohns vom 
Gesetzgeber möglichst präzise und 
handhabbar definiert wird. 

2. � Des Weiteren ist eine klare und kon-
trollierbare Regelung des Verhältnisses 
von Mindestlohn und Arbeitszeiten 
wichtig. Hierbei muss sichergestellt 
werden, dass die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden auch tatsächlich mit 
dem Mindestlohn vergütet werden. 

3. � Wesentlich für die Umsetzung des 
Mindestlohns ist außerdem die Exis
tenz effizienter Kontrollinstitutionen 
und -verfahren, die eine angemessene 
Kontrolldichte sicherstellen und durch 
Prävention Mindestlohnverstöße ver-
hindern.

4. � Darüber hinaus müssen die Beschäf-
tigten über wirksame Instrumente ver-
fügen, ihre Mindestlohnansprüche 
geltend zu machen und Mindestlohn-
verstöße gerichtlich zu ahnden.

5. � Schließlich liegt die wichtigste Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Um-
setzung des Mindestlohns darin, dass 
dieser auf eine möglichst breite ge-
sellschaftliche Akzeptanz stößt, die 
auch weite Teile der Wirtschaft mit 
einschließt.

In Deutschland sind bis heute viele die-
ser Voraussetzungen entweder gar nicht 
oder nur in Teilen erfüllt. Auch nach der 
Verabschiedung des Mindestlohngesetzes 
ist deshalb die Politik gefordert, die Ein-
führung des Mindestlohns aktiv zu ge-Foto: Nicolas Armer (picture alliance/dpa)
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stalten und in Zusammenarbeit mit Ar-
beitgebern und Gewerkschaften für eine 
erfolgreiche Umsetzung zu sorgen. Hand-
lungsbedarf findet sich bei allen fünf ge-
nannten Voraussetzungen.

Definition des Mindestlohn-
begriffes

Eine der größten Schwächen des MiLoG 
besteht darin, dass es keine präzise Defini-
tion des Mindestlohns enthält. Dies wurde 
bereits im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens in verschiedenen Stellungnahmen 
kritisiert. So hat z. B. der Bundesrat die 
Bundesregierung darum gebeten klarzu-
stellen, „welche Lohnbestandteile auf das 
Stundenentgelt anzurechnen sind“, da 
„durch die fehlende Konkretisierung die 
Gefahr besteht, dass der Mindestlohn un-
terlaufen werden könnte.“ In der Tat hat 
die Kalkulation des Mindestlohnes auf-
grund teilweise unklarer Vorgaben auch 
im europäischen Ausland immer wieder 
zu Rechtsstreitigkeiten geführt. 

In ihrer Antwort auf den Bundesrat ver-
tritt die Bundesregierung hingegen die 
These, dass der Begriff des Mindestlohns 
bereits durch die Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs und des Bun-
desarbeitsgerichts hinreichend geklärt 
sei und es deshalb keiner weiteren Klar-
stellung bedarf. Ein Blick in die aktuelle 
juristische Literatur macht jedoch deut-
lich, dass der Mindestlohnbegriff durch 
die Rechtsprechung keineswegs in jeder 
Hinsicht abschließend geregelt wurde. 

Als allgemeiner durch die Rechtsprechung 
sowohl des Bundesarbeitsgerichtes als auch 
des Europäischen Gerichtshofes bestätigter 
Grundsatz gilt zunächst, dass nur solche 
Leistungen in die Kalkulation des Min-

destlohns einbezogen werden dürfen, die 
eine Gegenleistung für die vertraglich ver-
einbarte Normalleistung darstellen. Alle 
Zulagen, für die eine Extraleistung des Ar-
beitnehmers nötig ist, müssen demnach auch 
extra bezahlt werden. Hierzu gehören z. B. 
Zuschläge für besondere Arbeitszeiten (z. B. 
Überstunden, Sonn- und Feiertage, Nacht- 
oder Schichtarbeit) oder für besondere Ar-
beitsanforderungen (z. B. Schmutzzulagen 
oder Gefahrenzulagen). Nicht berücksich
tigt werden dürfen außerdem Aufwandsent-
schädigungen, vermögenswirksame Leis-
tungen oder Zahlungen zur betrieblichen 
Altersvorsorge, da diese nicht den Zweck 
verfolgen, die Normalleistung zu vergüten. 
Schließlich dürfen auch Trinkgelder nicht 
einbezogen werden, da diese eine freiwilli-
ge Leistung Dritter darstellen und deshalb 
nicht Bestandteil des Entgeltes sind.

Demgegenüber dürfen alle Zahlungen, die 
der Vergütung einer Normalleistung die-

nen, bei dem Mindestlohn berücksichtigt 
werden. Hierzu können neben dem Grund-
gehalt auch Zulagen gehören, die keine 
gesonderte Leistung verlangen (z. B. Bau-
zulage). Hinzu kommen tarifvertraglich 
vereinbarte Einmalzahlungen, die anstel-
le von Tariferhöhungen gezahlt werden.

Schließlich existiert eine Reihe von Ent-
geltbestandteilen, bei denen es keine ein-
heitlich Rechtsmeinung gibt. Dies gilt 
insbesondere für die Zahlung von Weih-
nachts- und Urlaubsgeld. Während hier 
die Bundesregierung die Position ver-
tritt, diese dürfen dann einbezogen wer-
den, wenn sie dem Arbeitnehmer unwi-
derruflich ausgezahlt wurden, geht der 
Bundesrat davon aus, dass diese generell 
nicht berücksichtigt werden dürfen. Ähn-
lich kontrovers verhält sich hierzu die ju-
ristische Literatur, die ebenfalls zu einer 
unterschiedlichen Auslegung der vorlie-
genden Rechtsprechung gelangt.

Quelle: WSI

… die berücksichtigt werden dürfen • � Grundgehalt

• � Einmalzahlungen

• � bestimmte Zulagen, die keine gesonderte Leistung 

verlangen

… die nicht berücksichtigt werden dürfen • � Zuschläge für besondere Arbeitszeiten  

(z. B. Überstunden, Sonn-/Feiertage, Nacht-  

oder Schichtarbeit)

• � Zuschläge für besondere Arbeitsanforderungen  

(z. B. Schmutz- oder Gefahrenzulagen) 

• � Akkord- und Qualitätsprämien 

• � Vermögenswirksame Leistungen

• � Aufwandsentschädigungen

• � Trinkgelder

… bei denen die Rechtslage unklar ist • � 13. Monatsgehalt, Jahresendbonus, Weihnachtsgeld

• � Urlaubsgeld 

• � Verpflegung, Unterkunft 

• � Sachleistungen

Tabelle 1: Entgeltbestandteile bei der Kalkulation des Mindestlohns
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Unklar ist auch die Einbeziehung von 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung. 
In der juristischen Literatur wird hier-
zu die These vertreten, dass aus europa-
rechtlicher Sicht keine Berücksichtigung 
erlaubt ist. Die Bundesregierung hat da-
gegen angekündigt, den Unternehmen 
zu erlauben, bei Saisonarbeitskräften die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
mit in die Kalkulation des Mindestlohns 
einzubeziehen.

Verhältnis von Mindestlohn und 
Arbeitszeiten

Die Erfahrungen des europäischen Aus-
landes weisen darauf hin, dass die unkor-
rekte Erfassung der Arbeitszeit eine der 
verbreitesten Praktiken bei der Umgehung 
des Mindestlohns darstellt. Die gleiche 
Erfahrung wurde auch vom Zoll bei der 
Kontrolle der branchenspezifischen Min-
destlöhne in Deutschland gemacht. Ins-
gesamt lassen sich hierbei vor allem drei 
Umgehungsformen identifizieren. 
1. � In vielen Firmen werden die Beschäf-

tigten genötigt, unbezahlte Mehrarbeit 
zu leisten, was faktisch dazu führen 
kann, dass der auf die effektive Ar-
beitszeit bezogene Stundenlohn unter-
halb des Mindestlohns liegt.

2. � In vielen Bereichen gibt es keine fest 
geregelten Arbeitszeiten. Die Bezah-
lung bezieht sich hierbei vielmehr auf 
eine bestimmte vorgegebene Arbeits-
leistung und erfolgt damit nach dem 
Stücklohnprinzip. 

3. � Ein dritter möglicher Weg zur Umge-
hung des Mindestlohns besteht in der 
nicht korrekten Vergütung besonderer 
Arbeitszeiten wie z. B. Arbeitsbereit-
schaft, Bereitschaftsdienste oder An-
fahrts-, Wege- und Wartezeiten.

In dem MiLoG (§ 1, Abs. 1) wird der Min-
destlohn zunächst als Lohn pro Zeitstun-
de definiert. In der Begründung des Ge-
setzes wird darüber hinaus klargestellt, 
dass bei Stücklohnvereinbarungen zukünf-
tig gewährleistet sein muss, „dass der Min-
destlohn für die geleisteten Arbeitsstunden 
erreicht wird.“ Um Missbrauch bei der Re-
gelung und Kalkulation der Arbeitszeit zu 
verhindern, sieht das MiLoG (§ 17) vor, 
dass Unternehmen Beginn, Ende und Dau-
er der täglichen Arbeitszeit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aufzeichnen 
und diese Aufzeichnungen mindestens zwei 
Jahre aufbewahren müssen. 

Die Pflicht zur Dokumentation der Arbeits-
zeiten gilt allerdings nicht generell, sondern 
nur für bestimmte Branchen und Beschäf-
tigtengruppen. Hierzu zählen zum einen 
geringfügig Beschäftigte, bei denen eine 
erhöhte Gefahr der Nicht-Einhaltung des 
Mindestlohns vermutet wird, da bereits heu-
te der Anteil der Niedriglohnempfänger/-in-
nen unter den Minijobbern höher als in je-
der anderen Arbeitnehmergruppe ist. 

Darüber hinaus gilt die Dokumentations-
pflicht für diejenigen Branchen, die nach 
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
als besonders anfällig für illegale Beschäf-
tigungspraktiken gelten. Hierzu gehören 
das Baugewerbe, das Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbe, das Personenbeförde-
rungsgewerbe, das Speditions-, Transport- 
und damit verbundene Logistikgewerbe, das 
Schaustellergewerbe, die Forstwirtschaft, 
das Gebäudereinigungsgewerbe, der Auf- 
und Abbau von Messen und Ausstellungen 
sowie die Fleischwirtschaft.

Damit dürften zwar einerseits große Teile 
des Niedriglohnsektors abgedeckt sein, 

andererseits führt die Beschränkung dazu, 
dass in den nicht erfassten Branchen Min-
destlohnverstöße besonders leicht mög-
lich werden, da sie kaum kontrolliert und 
geahndet werden können. Wesentlich ist 
darüber hinaus auch, dass der einzelne 
Arbeitnehmer die Kontrolle und Trans-
parenz über seine Arbeitszeiterfassung 
hat und gerade bei Stücklohnvereinba-
rungen die Möglichkeit hat, gegen unre-
alistische Leistungsvorgaben vorzugehen.

Neben der korrekten Erfassung der Arbeits-
zeiten stellt sich schließlich auch die Frage, 
wie besondere Arbeitszeiten wie z. B. Ar-
beitsbereitschaft, Bereitschaftsdienste oder 
Anfahrts-, Wege- und Wartezeiten gewer-
tet und entsprechend entlohnt werden. Die 
Erfahrungen aus dem europäischen Aus-
land deuten darauf hin, dass hier häufig 
Mindestlohnverstöße vorkommen. Im Min-
destlohngesetz werden besondere Arbeits-
zeiten nicht explizit erwähnt. Es ist daher 
davon auszugehen, dass alle Arbeitszeiten 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes mit dem 
vollen Mindestlohn zu vergüten sind. Der 
Mindestlohn muss demnach auch für Be-
reitschaftsdienste usw. bezahlt werden. 
Dies ist insofern ungewöhnlich, als dass 
bislang in vielen Bereichen die besonderen 
Arbeitszeiten aufgrund tarif- oder arbeits-
vertraglicher Vereinbarungen gesondert, 
d. h. unterhalb des regulären Stundenent-
gelts, vergütet werden.

Kontrolle des Mindestlohns

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Min-
destlohngesetzes ist eine umfassende und 
wirksame Kontrolle unerlässlich. Die Er-
fahrungen mit Mindestlöhnen sowohl im 
europäischen Ausland als auch in Deutsch-
land deuten zwar darauf hin, dass sich die 
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große Mehrheit der Unternehmen an die 
bestehenden Mindestlohnbestimmungen 
hält. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen 
aber auch, dass es immer wieder Unter-
nehmen gibt, die versuchen, den Mindest-
lohn zu umgehen. Mindestlohnverstöße 
finden sich insbesondere in arbeitsinten-
siven Dienstleistungsbranchen, in denen 
die Arbeitskosten einen hohen Anteil an 
den Gesamtkosten ausmachen.

In Deutschland existiert bereits seit Lan-
gem ein entwickeltes Kontrollsystem, das 
jedoch anders als z. B. in Frankreich oder 
den Niederlanden nicht aus einer umfas-
senden Arbeitsinspektion, sondern aus ei-
ner differenzierten Struktur unterschied-
licher Kontrollbehörden besteht (siehe Abb. 
1). Die wichtigste Kontrollbehörde bildet 
hierbei die beim Zoll angesiedelte Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS), deren Auf-
gabe nach dem Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz darin besteht, illegale Formen 
der Beschäftigung zu verfolgen. Die FKS ist 
hierbei mit weitreichenden Kontrollrechten 
ausgestattet, die eine umfangreiche Über-
prüfung von Unternehmen ermöglichen. 

Darüber hinaus werden durch die Ren-
tenversicherung regelmäßig Betriebsprü-
fungen durchgeführt, die auch die Ein-
haltung von Mindestlöhnen umfassen. 
Allerdings prüft die Rentenversicherung 
lediglich die Unternehmensunterlagen 
und leitet bei Verdachtsfällen die Infor-
mationen an die FKS weiter. Des Weite-
ren werden im Rahmen der öffentlichen 
Auftragsvergabe Kontrollen durch Ver-
gabestellen oder landeseigene Kontroll-
behörden durchgeführt. Schließlich exis
tiert eine Reihe weiterer Institutionen und 
Behörden (wie z. B. Behörden des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes, Gewerbeauf-

sichtsämter, Arbeitsagenturen, Sozial-
kassen etc.), deren Aufgabe zwar nicht 
explizit in der Kontrolle von Mindestlöh-
nen besteht, die jedoch im Rahmen ihrer 
eigenen Tätigkeiten auch Mindestlohn-
verstöße feststellen können.

Beschäftigten pro Kontrolleur entspre-
chen. Im internationalen Vergleich stellt 
dies einen relativ guten Wert dar, der die 
Empfehlungen der Internationalen Ar-
beitsorganisation deutlich übertrifft, die 
als Mindestpersonalstärke für eine nati-

Während die Kompetenzen der FKS zur 
Durchführung effizienter Mindestlohn-
kontrollen allgemein als sehr weitgehend 
angesehen werden, drehten sich die Dis-
kussionen vor allem um die Frage des 
Personalbedarfs, der nötig ist, damit die 
FKS ihrem neuen erweiterten Aufgaben-
profil gerecht werden kann. Mittlerweile 
hat die Bunderegierung erklärt, dass die 
FKS um insgesamt 1.600 Planstellen auf-
gestockt werden soll. Die Aufstockung soll 
über einen Zeitraum von fünf Jahren er-
folgen. Ausgehend von 6.870 Planstellen 
im Jahr 2013 würde sich der Personalbe-
stand der FKS bis zum Jahr 2020 um 23 
Prozent auf 8.470 Stellen erhöhen. Bezo-
gen auf derzeit etwa 35,5 Millionen ab-
hängig Beschäftigte in Deutschland wür-
de dies einem Verhältnis von etwa 4.200 

onale Arbeitsinspektion ein Verhältnis 
von 1 zu 10.000 Beschäftigten empfiehlt.
Allerdings wird der Personalaufbau der 
FKS nur schrittweise erfolgen können, da 
das anspruchsvolle Tätigkeitsprofil eines 
FKS-Kontrolleurs eine mindestens zwei-
jährige Ausbildung verlangt. Damit wird 
jedoch auch eine umfassende Kontrolle des 
Mindestlohns erst in einigen Jahren mög-
lich sein. Dies ist insofern problematisch, 
als dass es gerade bei der Einführung des 
Mindestlohns zu besonders häufigen Min-
destlohnverstößen kommen könnte.

Durchsetzung von Mindestlohn-
ansprüchen

Für die erfolgreiche Umsetzung des allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohns ist ne-

Quelle: WSI

Abbildung 1: Kontrolle von Mindestlöhnen in Deutschland

Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS)
Mindestlöhne nach dem AEntG 

und zukünftig auch nach dem MiLoG

Rentenversicherung
Mindestlohnprüfungen im Rahmen 

allgemeiner Betriebsprüfungen

Vergabestellen/ 
Landeskontrollbehörden

Mindestlöhne nach Landesvergabe- und 

Landesmindestlohngesetzen

Zusätzliche Behörden mit möglichen Kontrollfunktionen
Behörden des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Gewerbeaufsichtsämter, 

Arbeitsagenturen, Sozialkassen etc.
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ben der Schaffung eines effizienten Kon-
trollsystems von zentraler Bedeutung, ob 
die betroffenen Beschäftigten ihre Min-
destlohnansprüche auch geltend machen 
können. Hierzu gehört zunächst, dass je-
der Beschäftigte seine Ansprüche über-
haupt kennt. Zwar hat die Einführung des 
Mindestlohns in Deutschland eine brei-
te öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, 
trotzdem dürfte es nach wie vor zahlreiche 
Beschäftigte geben, die nicht wissen, ob 
sie Anspruch auf einen Mindestlohn ha-
ben. Für eine erfolgreiche Umsetzung des 
Mindestlohns sollte deshalb der Arbeitge-
ber verpflichtet werden, seine Arbeitneh-
mer über deren Mindestlohnansprüche zu 
informieren. Darüber hinaus muss die Ge-
haltsabrechnung so gestaltet sein, dass für 
Arbeitnehmer/-innen die Einhaltung des 
Mindestlohns nachvollziehbar ist. Hier-
bei sollte wie in Großbritannien den Be-
schäftigten im Internet ein Mindestlohn-
rechner zur Verfügung gestellt werden, 
mit dessen Hilfe sie ihre Gehaltsabrech-
nung überprüfen können.

Um die Durchsetzung von Mindestlohn-
ansprüchen zu stärken, bedarf es zunächst 
niedrigschwelliger Beratungsmöglichkeiten. 
So existieren in vielen europäischen Län-
dern Mindestlohn-Hotlines, an die sich Be-
schäftigte – zum Teil auch anonym – wen-
den können. Auch in Deutschland besteht 
schon heute die Möglichkeit, sich beim Zoll 
über illegale Beschäftigungspraktiken zu 
beschweren, was teilweise auch von Be-
schäftigten genutzt wird. Darüber hinaus 
hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales mittlerweile ein „Bürgertelefon“ 
für alle Fragen rund um den Mindestlohn 
eingerichtet. Zukünftig soll bei der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin eine „Geschäfts- und Informati-

onsstelle für den Mindestlohn“ eingerichtet 
werden, zu der u. a. auch eine Telefonhot-
line gehören soll.

Schließlich hat jeder betroffene Beschäf-
tigte die Möglichkeit, sein Unternehmen 
bei Mindestlohnverstößen zu verklagen. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch 
deutlich, dass Arbeitnehmer aus Angst vor 
Arbeitsplatzverlusten und anderen Sank-
tionen nur relativ selten zu diesem Mit-
tel greifen. Beispielsweise wurden in den 
letzten Jahren Klagen gegen sittenwidrige 
Löhne in der Regel nicht von den betrof-
fenen Arbeitnehmern, sondern den Job-
centern geführt, die von den Unternehmen 
entgangene Sozialversicherungsbeiträge 
einforderten.

Um Mindestlohnansprüche auch gericht-
lich geltend machen zu können, sollten die 
kollektiven Klagemöglichkeiten gestärkt 
werden. Eine Reihe von europäischen Län-
dern verfügt bereits heute auch im Bereich 
des Arbeitsrechts über ein Verbandskla-
gerecht. So haben z. B. in Frankreich die 
Gewerkschaften die Möglichkeit, stellver-
tretend für die Beschäftigten die Unterneh-
men bei Mindestlohnverstößen zu verkla-
gen. Auch in Deutschland wird vonseiten 
der Gewerkschaften seit Langem die Ein-
führung eines Verbandsklagerechtes gefor-
dert. Angesichts der hohen Klagehürden 
für einzelne Beschäftigte könnte die Ein-
führung eines Verbandsklagerechtes einen 
wichtigen Beitrag zur Durchsetzung von 
Mindestlohnansprüchen leisten.

Akzeptanz des Mindestlohns

Neben der Herstellung transparenter Re-
geln und dem Aufbau einer effizienten 
Kontrollstruktur liegt schließlich die wich-

tigste Voraussetzung einer erfolgreichen 
Umsetzung des Mindestlohns in seiner ge-
sellschaftlichen Akzeptanz. Zwar gibt es 
auch in den westeuropäischen Nachbar-
ländern mit längeren Mindestlohntradi-
tionen immer wieder Verstöße gegen den 
Mindestlohn. Diese bleiben jedoch in der 
Regel auf ein kleines Arbeitsmarktsegment 
beschränkt und können das insgesamt er-
folgreiche Wirken des Mindestlohns nicht 
beeinträchtigen. Im Kern liegt dies an der 
hohen gesellschaftlichen Akzeptanz des 
Mindestlohns, der von keiner relevanten 
Partei infrage gestellt wird. In Ländern 
wie Frankreich oder den Niederlanden, die 
bereits seit Jahrzehnten über einen gesetz-
lichen Mindestlohn verfügen, gehört dieser 
zu den selbstverständlichen Bestandteilen 
der nationalen Sozialmodelle. Und auch in 
Großbritannien, das erst Ende der 1990er 
Jahre den Mindestlohn eingeführt hat, ist 
es in kürzester Zeit gelungen, diesen zu ei-
ner allgemein akzeptierten Institution des 
britischen Sozialmodells zu machen. Auf-
grund der breiten gesellschaftlichen Akzep-
tanz in diesen Ländern erfolgt die Umset-
zung des Mindestlohns in weiten Teilen 
durch einen Prozess, der in Großbritan-
nien als „self-enforcing“ bezeichnet wird, 
d. h., dass sich der Mindestlohn hier qua-
si „von alleine“ durchsetzt. 

In Deutschland wird der Mindestlohn 
zwar auch von der überwiegenden Mehr-
heit der Bevölkerung unterstützt, gleich-
zeitig sehen große Teile der Wirtschaft 
den Mindestlohn jedoch nach wie vor 
sehr skeptisch. Gerade die Erfahrungen 
von Großbritannien, wo der Mindestlohn 
zunächst auch gegen die Mehrheit der bri-
tischen Wirtschaft eingeführt wurde, sind 
deshalb für Deutschland besonders inte-
ressant. In Großbritannien wurde die Ein-
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führung des Mindestlohns zunächst von 
einer umfassenden Informationskampagne 
der britischen Regierung begleitet. Eine 
wesentliche Rolle für die Akzeptanz des 
Mindestlohns aufseiten der Wirtschaft hat 
darüber hinaus die Einrichtung der soge-
nannten Low Pay Commission (LPC) ge-
spielt. Die LPC setzt sich aus je drei Ver-
tretern von Gewerkschaften, Arbeitgebern 
und der Wissenschaft zusammen und hat 
die Aufgabe, Vorschläge für die jährliche 
Anpassung des Mindestlohns zu erarbei-
ten. Darüber hinaus organisiert die LPC 
einen breiten gesellschaftlichen Dialog 
über die Umsetzung des Mindestlohns 
und bezieht dabei insbesondere diejeni-
gen Branchen und Unternehmen mit ein, 
die vorgeben, mit dem Mindestlohn be-
sonders große Probleme zu haben.

Um die Akzeptanz des Mindestlohns auf-
seiten der Wirtschaft zu erhöhen, ist es 
auch in Deutschland von zentraler Bedeu-
tung, gerade mit denjenigen Wirtschafts-
vertretern in einen Dialog zu treten, die 
heute besonders negative Konsequenzen 
für ihre Branchen befürchten. So könnten 
z. B. im Rahmen von Branchendialogen 
mit Arbeitgeber- und Gewerkschafts-
vertretern die spezifischen sektoralen 
Probleme bei der Umsetzung des Min-
destlohns erörtert und Lösungsmöglich-
keiten erarbeitet werden. Vorbild hierfür 
könnten die bereits bestehenden Bran-
chenbündnisse zwischen Arbeitgebern, 
Gewerkschaften und dem Zoll sein, die 
sich bislang um die Einhaltung der tarif-
vertraglichen (Mindest-)Löhne kümmern.

Fazit

Die Einführung eines allgemeinen ge-
setzlichen Mindestlohns bildet eine der 

wichtigsten arbeits- und sozialpolitischen 
Reformen in der jüngeren Geschichte 
Deutschlands. Mit ihr ist gleichzeitig ein 
gesellschaftliches Großexperiment verbun-
den, das nicht einfach sich selbst überlas-
sen werden darf, sondern dessen erfolg-
reicher Ausgang einer aktiven politischen 
Gestaltung bedarf. Dies gilt für die Po-
litik auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene genauso wie für Arbeitge-
ber und Gewerkschaften. Als Erstes ist 
hierbei eine breite Informationskampa-
gne vonnöten, damit möglichst jeder Be-
schäftigte seine Mindestlohnansprüche 
und jedes Unternehmen seine Mindest-
lohnverpflichtungen kennt.

Des Weiteren ist die Politik gefordert, 
klare Regeln für den Mindestlohn fest-
zulegen. Durch das Mindestlohngesetz 
wird dies bislang nur unzureichend er-
füllt. Dies lässt sich nicht zuletzt daran 
erkennen, dass bereits heute Anwälte im 
Internet ihre Dienste anbieten, um Stra-
tegien zur Umgehung des Mindestlohn-
gesetzes zu identifizieren. Deshalb muss 
die Politik eindeutige Vorgaben machen, 
wie der Mindestlohn zu kalkulieren ist. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die 
wirksame Kontrolle und Durchsetzung des 
Mindestlohns. Hierbei verfügt Deutsch-
land über ein umfassendes Kontrollsystem, 
in dessen Zentrum die Behörden des Zolls 
stehen, das aber auch noch zahlreiche wei-
tere Institutionen umfasst. Hierbei ist es 
die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, 
dass die verschiedenen Kontrollinstituti-
onen effizient zusammenarbeiten. Gleich-
zeitig müssen die Möglichkeiten der Be-
schäftigten, ihre Mindestlohnansprüche 
gegenüber den Unternehmen durchzuset-
zen, gestärkt werden. Hierzu gehört im 

ersten Schritt die Schaffung von niedrig-
schwelligen Beratungsangeboten wie z. B. 
Mindestlohn-Hotlines. 

Die bisherigen Erfahrungen in Deutsch-
land deuten außerdem darauf hin, dass 
Mindestlohnansprüche erst dann umfas-
send gerichtlich eingeklagt werden, wenn 
die Last der Klage nicht allein bei den ein-
zelnen Beschäftigten liegt. Damit steht die 
Frage eines Verbandsklagerechtes auf der 
Tagesordnung, das Gewerkschaften und 
Arbeitsgeberverbänden die Möglichkeit 
einräumt, Unternehmen wegen Mindest-
lohnverstößen zu verklagen.

Schließlich geht es darum, die Akzep-
tanz für den Mindestlohn bei den mehr-
heitlich immer noch skeptischen Vertre-
tern der Wirtschaft zu erhöhen. Hierzu 
bedarf es eines breiten Dialoges zwischen 
Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Ge-
werkschaften und Betriebsräten, der re-
ale Probleme bei der Einführung des Min-
destlohns identifiziert und gemeinsam 
nach kreativen Lösungen sucht. Hierbei 
bilden die Erfahrungen der europäischen 
Nachbarstaaten ein umfangreiches Ide-
enreservoir, das es für die Entwicklung 
in Deutschland nutzbar zu machen gilt.
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Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist eine wettbewerbsintensive, umsatzstarke und vielseitige Branche. 
330.000 Menschen arbeiten in NRW in Hotels, Gaststätten, Restaurants und der Systemgastronomie, ledig-
lich die Hälfte von ihnen ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Seit September 2013 gilt für die Bran-
che ein allgemeinverbindlicher Mindestlohn für die unterste Lohngruppe von 8,50 €. Wir sprachen mit Isabell 
Mura von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Landesbezirk NRW über die Arbeitsbedingungen 
in der Branche, die Umsetzung des allgemeinverbindlichen Mindestlohns und die Auswirkungen des gesetz-
lichen Mindestlohns auf die Branche.

Isabell Mura: Es ist eine sehr wettbewerbsintensive 
Branche und die Fluktuation ist hoch. Nicht nur auf 
der Arbeitgeberseite – pro Jahr wechselt ein Viertel der 
Gaststätten den Besitzer –, sondern auch unter den Ar-
beitnehmern. Hinzu kommt, dass zehn Prozent aller neu 
gegründeten Gastronomiebetriebe scheitern, auch weil 
sich viele Neugründer überschätzen. Das Image „Wer 
nichts wird, wird Wirt“ wird leider tatsächlich sehr 
häufig bedient. Deshalb fordern wir als NGG auch ei-
nen Sachkundenachweis für Personen, die sich in dieser 
Teilbranche selbstständig machen wollen, sodass die-
se Gründer betriebswirtschaftlich und arbeitsrechtlich 
fit gemacht werden. 

Ansonsten gilt: Das Gastgewerbe ist umsatzstark und die 
Anforderungen an die Beschäftigten sind relativ hoch. 
Laut Ausbildungsordnung würde ein Hauptschulab-
schluss ausreichen, um eine Ausbildung als Hotelfach-
mann oder Hotelfachfrau zu absolvieren. In der Reali-
tät sieht es aber so aus, dass am liebsten Abiturienten 
dafür genommen werden. Dabei spielt eine Rolle, dass 
man möglichst viele Sprachen sprechen sollte, damit 
man am Empfang eingesetzt werden kann. 

Die Arbeitsbedingungen sind sehr hart, Überstunden 
zum Beispiel gang und gäbe. Zum Teil angeordnet, zum 
Teil steckt aber auch in den Köpfen, dass die Wünsche 
der Gäste auf jeden Fall zu erfüllen sind. Und dafür 
bleibt man dann auch länger und bringt viel Flexibili-
tät mit. Dazu kommt, dass man arbeiten muss, wenn 
andere frei haben – Wochenenden und Feiertage sind 
die umsatzstärksten Tage in der Branche. Die Entschei-
dung für diese Branche treffen viele also schon sehr be-
wusst, einige wohl auch mit dem Abziehbild im Kopf 
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Auf Info-Ver-
anstaltungen in Berufsschulen hört man zum Beispiel 

„Durch den gesetzlichen Mindestlohn 

wird das Hotel- und Gaststättengewerbe 

nicht untergehen.“

G.I.B.: Was unterscheidet das Hotel- und Gaststätten-
gewerbe von anderen Branchen? Was ist das Besonde-
re an der Branche?
Isabell Mura: Das Besondere ist, dass die Branche 
sehr vielschichtig ist. Wenn man über andere Bran-
chen redet, hat man ein konkretes Bild vor Augen, 
beim Hotel- und Gaststättengewerbe nicht. Es glie-
dert sich in viele Teilbranchen. Hotels, Gaststätten 
und Restaurants, Systemgastronomie, Betriebskanti-
nen, all das fällt unter diesen Begriff. Und auch wenn 
man sich diese Teilbranchen anschaut, sind die Un-
terschiede enorm. Wir haben im Bereich Hotels und 
Gaststätten zum Beispiel die Sternegastronomie, wo 
es um qualitativ hochwertigen und erstklassigen Ser-
vice geht. Dann gibt es die Ketten-Hotellerie – auch 
darunter hochpreisige Vertreter wie „Maritim“ oder 
„Hilton“. Aber dann eben auch kleine Hotels, Fami-
lienbetriebe, die nur ein paar Zimmer anbieten und 
gar nicht in den großen Strukturen verortet sind, oder 
auch die billigen Hotelketten. Bei Gaststätten sieht es 
ähnlich aus. Auch da haben wir Sternelokale, Famili-
enbetriebe – die kleine Pizza-Bäckerei um die Ecke –, 
Ketten-Lokale und die Eckkneipe, die nur Frikadel-
len und Bier anbietet. 

In der Systemgastronomie ist es wieder einheitlicher. 
Die Bekanntesten sind McDonald’s, Burger King, Star-
bucks. Allerdings sieht man an der Aufzählung auch 
schon einen Unterschied zu früher. Dass Kaffeehäuser 
jetzt unter Systemgastronomie laufen, war früher ja 
nicht denkbar. Bei den Betriebskantinen haben wir klei-
ne Anbieter, aber die große Rolle spielen auch Ketten 
wie Eurest und Aramark. Die bestimmen die Branche. 

G.I.B.: Das ist die Struktur der Branche. Gibt es sons
tige Besonderheiten?
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von Auszubildenden zur Fachkraft für Systemgastro-
nomie, dass sie Store-Manager werden möchten. Die 
jungen Leute machen die Ausbildung als Einstieg, um 
möglichst in der höheren Ebene zu landen. Das schaf-
fen leider die wenigsten.

Um in den Direktionsbereich zu kommen, muss man 
noch ein Studium draufsatteln. In der Systemgastrono-
mie ist es einfacher. Da werden langjährige Mitarbeiter 
dann beispielsweise zum Assistent Manager gemacht, 
irgendwann vielleicht auch zum Store Manager. Wobei 
man sehen muss, dass das keine leitenden Angestellten 
sind. Sie sind ihren Regionaldirektoren untergeordnet. 
Es ist also eine nette Bezeichnung, mehr nicht. 

G.I.B.: Wie ist die Bezahlung in der Systemgastronomie? 
Isabell Mura: Es gibt verschiedene Tarifverträge. Wir 
haben in NRW einmal den Vertrag mit dem DEHO-
GA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband), in 
dem eine Allgemeinverbindlichkeit festgelegt ist. Die 
unterste Tarifgruppe liegt seit September 2013 bei 
8,50 Euro. Dann gibt es einen bundesweiten Tarifver-
trag mit dem DEHOGA zur Systemgastronomie. Da-
runter fallen aber sehr wenige Unternehmen (Maredo, 
Blockhaus, Wienerwald). Ab 1.12. dieses Jahres gel-
ten danach 8,51 Euro in der unteren Tarifgruppe. Ein 
anderer Tarifvertrag besteht mit dem BDS (Bund der 
Systemgastronomie). Darunter fallen die großen Ket-
ten wie McDonald‘s, Burger King, Starbucks, Kentu-
cky Fried Chicken, Pizza Hut usw.

G.I.B.: Wie kommt es zu dieser Aufteilung in verschie-
dene Verbände? Die Arbeitsbedingungen sind ja sicher 
vergleichbar. 
Isabell Mura: Der BDS hat die Nische der System
gastronomie für sich entdeckt. Auch für den BDS sind 
wir die Verhandlungspartner. Bisher besteht dort noch 
die klassische Ost-West-Trennung, was meiner Mei-
nung nach ein Skandal ist. Im Westen gibt es drei Ta-
rifgruppen, die unter 8,50 Euro liegen. Im Osten sind 
es sogar fünf. Ende des Jahres werden wir die Tarifver-
handlungen aufnehmen, nachdem die NGG den Ent-
gelttarifvertrag gekündigt hat. Im Gegenzug hat uns 
der BDS den Manteltarifvertrag gekündigt. Das wird 

also eine ganz heiße Auseinandersetzung. Wir haben 
schon klar signalisiert, dass wir die Erwartung haben, 
deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn zu landen, 
und der BDS hat deutlich signalisiert, dass das dann an 
anderen Stellen kompensiert werden muss. Das wollen 
wir natürlich verhindern. 

G.I.B.: Wie viele Menschen arbeiten in der Branche 
und wie viele sind gewerkschaftlich organisiert?
Isabell Mura: Im Gastgewerbe sind in NRW ca. 330.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, da-
von aber nur 50 Prozent sozialversicherungspflichtig.

G.I.B.: Es gibt also viele Minijobs. 
Isabell Mura: Genau. Das ist schon eine spezielle Kon-
stellation in der Branche. Der Organisationsgrad ist un-
terschiedlich. Das liegt an der Vielschichtigkeit der Bran-
che. Wir als NGG können Fuß fassen in großen Hotels, 
Ketten, größeren Gaststätten, aber nicht in der kleinen 
Döner-Bude oder dem China-Imbiss. Es gibt definitiv 
mehr Einzelmitglieder als Mitglieder in organisierten 
Betrieben. Auch unter den Minijobbern ist der Orga-
nisationsgrad geringer als bei Menschen in sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. Viele Teil-
zeitkräfte, viele Un- und Angelernte, viele Menschen 
mit Migrationshintergrund – auch das erschwert un-
sere Mitgliederarbeit.

G.I.B.: Trotzdem haben Sie es geschafft, dass der Ta-
rifvertrag für die beiden unteren Lohngruppen allge-
meinverbindlich ist. Der Mindestlohn liegt seit Sep-
tember vergangenen Jahres bei 8,50 Euro.
Isabell Mura: Im Juli hat eine Modifizierung des Ta-
rifvertrages stattgefunden. Bei den 8,50 Euro ist es ge-
blieben, aber wir sind so weit, dass es im nächsten Jahr 
zu Veränderungen in den unteren Tarifgruppen kom-
men wird. Das heißt, dass in der Branche ab 1. Janu-
ar nächsten Jahres, wenn der gesetzliche Mindestlohn 
gilt, 8,69 Euro pro Stunde in der untersten Tarifgrup-
pe gezahlt wird und ab Oktober 8,87 Euro.

G.I.B.: Die Allgemeinverbindlichkeit muss vom Arbeit-
geberverband und der Gewerkschaft gemeinsam bean-
tragt werden. Von daher ist das schon ein großer Erfolg. 

Isabell Mura, Gewerkschaft 

Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Landesbezirk NRW
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Isabell Mura: Ja. Dazu muss ich sagen, dass das Ver-
hältnis mit dem DEHOGA NRW gut ist. Wir als 
NGG haben 2005 gemeinsam mit ver.di die Min-
destlohnkampagne gestartet und waren dement-
sprechend auch in den Medien sehr präsent. Bei uns 
stand die Branche Gastgewerbe im Mittelpunkt, so-
dass der DEHOGA, der etwas gegen ein paar schwar-
ze Schafe unternehmen wollte, etwas in die Defen-
sive geraten ist. Ein wichtiger Punkt war auch der 
Fachkräftemangel. Wir als NGG haben gesagt, der 
Fachkräftemangel wird diese Branche noch einmal 
härter treffen als andere Branchen, weil der Wunsch 
junger Menschen, in der Branche eine Ausbildung zu 
machen, immer geringer wird. 

G.I.B.: Gehen die Ausbildungszahlen tatsächlich zurück? 
Isabell Mura: Ja, und es gibt eine sehr hohe Abbrecher-
quote. 50 Prozent der Köche brechen ihre Ausbildung 
ab. Gründe dafür sind der raue Umgangston, ungüns
tige Arbeitszeiten, Mehrarbeit – für den Job muss man 
schon einiges in Kauf nehmen. Das Interesse ist dem-
entsprechend gering und die Betriebe müssen sehen, wo 
sie ihre Auszubildenden herbekommen. Das trifft nicht 
nur die kleineren Unternehmen, sondern auch die grö-
ßeren. Weil sich dieses Szenario immer mehr zu ver-
breiten droht, engagiert sich auch der DEHOGA für 
ein besseres Berufsimage und hat unseren Antrag auf 
Allgemeinverbindlichkeit mitgetragen.

G.I.B.: Zahlen die Betriebe den vereinbarten Mindest-
lohn denn auch wirklich? 
Isabell Mura: In allen Betrieben, in denen es Betriebs-
räte gibt, ein ganz klares Ja. Da haben wir überhaupt 
keine Probleme. Bei den Einzelmitgliedern muss man 
schon genauer hinschauen. Prinzipiell haben sich auch 
da die 8,50 Euro gut etabliert. Mini-Jobber oder Mit-
arbeiter von ganz kleinen Betrieben sind seltener Mit-
glied bei uns. Da gibt es immer noch Menschen, die 
anrufen oder uns Lohnabrechnungen schicken, die un-
ter 8,50 Euro liegen. Gott sei Dank ist es aber immer 
so, dass wir diesen Konflikt schnell gelöst bekommen. 
Das landet nicht vor dem Arbeitsgericht, sondern es 
reicht ein Schreiben von uns, in dem wir die Ansprü-
che geltend machen und auf die Allgemeinverbindlich-

keit verweisen. Dass es bei den Mini-Jobbern immer 
wieder Umgehungsstrategien wie keine Zahlung des 
Weihnachts- und Urlaubsgelds, keine Lohnfortzah-
lung im Urlaub- und Krankheitsfall gibt, ist allerdings 
nicht zu leugnen.

G.I.B.: Wie ist die Situation in Bezug auf Trinkgelder? 
Der Gesetzgeber hat nicht definiert, was zum Mindest-
lohn gehört und was nicht. In Frankreich darf zum 
Beispiel das Trinkgeld eingerechnet werden, in England 
nicht.
Isabell Mura: Auf die Idee ist in meiner Praxis noch 
niemand gekommen. Gerade beim Trinkgeld sind die 
Beschäftigten, glaube ich, auch sehr selbstbewusst. 

Ein gängiger Umgehungstrick ist, an der Arbeitszeit zu 
drehen. Es werden in Arbeitsverträgen Festlöhne verein-
bart, die den 8,50 Euro entsprechen bei 169 Stunden im 
Monat. Aber in der Realität werden dann mehr als 169 
Stunden gearbeitet. Und ein Ausgleich für Überstun-
den findet selten statt. Das ist wirklich das allergrößte 
Übel in der Branche. Das Problem ist auch: In großen 
Hotels wird eventuell gestempelt, sodass man Arbeits-
zeitnachweise hat. Aber gerade in den kleinen Betrieben 
fallen die Überstunden einfach unter den Tisch. Und 
damit kann der Mindestlohn auch umgangen werden.

G.I.B.: Gibt es noch andere Umgehungsstrategien? 
Isabell Mura: Was mich am meisten schockiert hat, 
war die Argumentation eines Arbeitgebers, der einen 
Koch eingestellt hat, der mindestens in Tarifgruppe 4 
gehören würde. Der Arbeitgeber war nicht Mitglied im 
DEHOGA, somit nicht an den Tarifvertrag gebunden 
und hat dem Koch nur um die 7,50 Euro gezahlt. Als 
sich der Koch bei mir gemeldet hatte, ich den Arbeit-
geber kontaktierte und auf die Allgemeinverbindlich-
keit hingewiesen habe und generell auf den Tariflohn 
der Gruppe 4, hat der mir mitgeteilt, er sei nicht tarif-
gebunden und die Allgemeinverbindlichkeit gelte nur 
für die Tarifgruppen 1 und 2. Das betreffe nur Hilfs-
kräfte und ein Koch sei ja kein Helfer.

So ein Verhalten ist definitiv nicht in unserem Sinne 
und auch nicht im Sinne des DEHOGAs. Auch nicht 
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im Sinne der Arbeitsrichter. Die haben mittlerweile ent-
schieden, dass diese Praxis nicht zulässig ist.

G.I.B.: Was hat sich mit der Allgemeinverbindlichkeit 
des Tarifvertrages in NRW tatsächlich geändert? 
Wie viele Menschen in der Branche verdienen jetzt 
mehr?
Isabell Mura: Solche Zahlen haben wir leider nicht. 
Das würde mich auch interessieren, aber wir können 
Aussagen immer nur auf der Basis der Daten aus Be-
trieben mit Betriebsräten treffen. Und da wurde es 
schon in der Vergangenheit ohne Allgemeinverbind-
lichkeit umgesetzt. 

Bei den Einzelmitgliedern habe ich gespürt, dass es da 
wesentlich mehr Beratungsbedarf und Nachfragen zum 
Thema 8,50 Euro gab und sich das auch seit Septem-
ber letzten Jahres fortgesetzt hat. 

G.I.B.: Der DEHOGA hat ja argumentiert, dass es 
durch den Mindestlohn zu einer Steigerung der Perso-
nalkosten von 20 Prozent kommen werde und damit 
zu Arbeitsplatzverlusten und Betriebsschließungen.
Isabell Mura: Die Argumentation kam vom DEHO-
GA auf Bundesebene. Wir in NRW kommen von einem 
ganz anderen Stand, mussten aber hart für die 8,50 
Euro kämpfen und haben Lohnsteigerungen in einem 
enormen Maß hinter uns. Im Osten macht die Mindest-
lohnregelung noch mehr aus. Aber wie man an NRW 
sieht, wird die Branche dadurch nicht untergehen.

G.I.B.: Haben Sie den Kampf um den Mindestlohn mit 
einer Diskussion über die Qualität der Arbeit gekoppelt 
ähnlich wie im Friseurhandwerk? 
Isabell Mura: In den Tarifverhandlungen, auch in den 
Tarifkommissionen wurde sehr deutlich die Position ver-
treten: Wir sind mehr wert als sechs, sieben Euro. Ge-
rade aktuell in der Systemgastronomie, wo es im Mo-
ment um bundesweite Verhandlungen geht, sagen die 
Beschäftigten: Wir arbeiten in einem System, wo wir 
für die Qualität der Produkte stehen, wo die Produkte 
auch nicht günstig verkauft werden – wenn man zum 
Beispiel mal davon ausgeht, was ein Kaffee bei Star-
bucks kostet. Wir sind diejenigen, die diesen Kaffee 

ordnungsgemäß zubereiten und auch den Verkauf über 
die Bühne bringen. Und es kann nicht sein, dass man 
das für eine so geringe Bezahlung macht. – Da stehen 
wir als NGG natürlich voll hinter.

G.I.B.: Das Beispiel der Burger King-Recherche von 
Günther Wallraff zeigt aber auch, dass negative Schlag-
zeilen auch Wirkung zeigen. Damit waren Sie ja letzten 
Endes in NRW erfolgreich. 
Isabell Mura: Ganz erfolgreich leider immer noch nicht. 
Es ist traurig, dass erst der Hygiene-Aspekt das The-
ma in die Öffentlichkeit brachte. Wir haben seit Mai 
2013 auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen, das 
Nichteinhalten von Tarifverträgen, auf die fehlende 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach dem Ver-
kauf der über 90 Filialen an den besagten Franchise-
nehmer hingewiesen. 

G.I.B.: Welche Erwartungen und Hoffnungen knüpfen 
Sie an die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns? 
Isabell Mura: In NRW läuft es in unserer Branche gut. 
Wir haben die Hoffnung, dass sich das jetzt auch bun-
desweit in der Branche umsetzt und dass vor allem die 
östlichen Bundesländer davon profitieren können. Ich 
glaube auch, dass der gesetzliche Mindestlohn bei den 
Betroffenen, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Ar-
beitnehmerseite, noch einmal ein Umdenken hervorru-
fen wird. Das hat noch einmal einen anderen Charakter 
als ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag. Die Medi-
en werden das anders aufgreifen. Der Gedanke „Jetzt 
gibt es das Gesetz“ kann dazu beitragen, dass Arbeit-
nehmer mutiger werden, das für sich einzufordern und 
auch keinen Arbeitsvertrag mehr unterschreiben, der 
unter 8,50 Euro liegt. 

Und ganz klar: Wir erwarten, dass auch bei dem BDS 
jetzt ein Umdenken stattfinden wird und wir einen Ta-
rifvertrag deutlich über 8,50 Euro hinbekommen wer-
den –, und zwar ohne Kürzungen im Manteltarifver-
trag. Denn es kann nicht sein, dass über Kürzungen bei 
Urlaubstagen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld der Min-
destlohn von den Arbeitnehmern selbst bezahlt wer-
den soll. Das ist für uns in nächster Zukunft die größ-
te Herausforderung. 
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„Fachkräfte sichern – Branchen stär-

ken in OWL“, so lautet der Titel eines 

Projekts in Ostwestfalen-Lippe. Ziel 

des Projekts ist, Instrumente der Fach-

kräftesicherung in kleinen und mitt-

leren Unternehmen zu etablieren und 

so die Wettbewerbsfähigkeit der Be-

triebe zu verbessern und zugleich ei-

nen Beitrag zu leisten für die Regio-

nalentwicklung in Ostwestfalen-Lippe. 

Projektträger ist die OstWestfalenLip-

pe GmbH. Gefördert wird das Projekt 

durch das Land NRW im Rahmen der 

„Initiative Fachkräftesicherung“ aus 

Mitteln des EFRE.

Vor einschläfernden Endlosreferaten über 
den demografischen Wandel müssen sich 
die am Projekt beteiligten Unternehmen 

Praxisbezug unter Berücksichtigung regio-
naler Unterschiede und damit pragmatische 
Lösungen, praxisnahe Werkzeuge und In-
strumente, deren Umsetzung die Unterneh-
men, wenn sie wollen, gleich am nächsten 
Tag beginnen können.“ Ein unmittelbar 
beschäftigungsförderndes Vorhaben ist 
das Projekt daher nicht, stellt Projektma-
nager Klaus-Peter Jansen klar. „Unser Ziel 
ist nicht, wie in vielen anderen – natürlich 
wichtigen – Projekten, etwa 50 zusätzliche 
Ausbildungsplätze zu schaffen, um zur Fach-
kräftesicherung beizutragen, sondern stra-
tegische Lösungen für die gesamte Region 
zu finden. Unser Projekt hat also eine weit-
aus größere räumliche Dimension.“

Umgesetzt wird das Projekt von der Ost-
WestfalenLippe GmbH in Kooperation 
mit Wirtschaftsförderungseinrichtungen, 
Brancheninitiativen, Kammern, der Regi-
onalagentur OWL und weiteren Organisa-
tionen. Darüber hinaus wird es unterstützt 

von den Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen, Agenturen für Arbeit und Jobcen-
tern in OWL. 

Handlungsfelder und Formate

Drei zentrale Handlungsfelder charakte-
risieren das Projekt: Eins von ihnen ist die 
Fachkräftesicherung für kleine und mittle-
re Unternehmen in OWL mit einem „bran-
chenübergreifenden Themenfokus“. Im 
zweiten Handlungsfeld geht es darum, Im-
pulse zur Fachkräftesicherung für KMU in 
spezifischen Schwerpunktbranchen der Re-
gion zu setzen. Dazu zählen der Maschinen-
bau, IT/Elektronik und Gesundheit/Pflege. 
Drittes Handlungsfeld ist ein gesamtregi-
onaler Know-how-Transfer mit dem Ziel, 
Impulse zu geben zur Fachkräftesicherung 
für die gesamte Region Ostwestfalen-Lippe.

Die Umsetzung erfolgt, bezogen auf das je-
weilige Handlungsfeld, über ein System auf-

Fachkräfte sichern – Branchen stärken in OWL 
Ein Projekt im Rahmen der Fachkräfteinitiative NRW

nicht fürchten. „Das“, weiß Fachbereichs-
leiter Wolfgang Marquardt vom Projektträ-
ger OstWestfalenLippe GmbH, „würde nur 
allergische Reaktionen hervorrufen, nie-
mand würde zu unseren Veranstaltungen 
kommen.“ Zwar gilt es, die Unternehmen 
für den mit dem Wandel vermutlich einher-
gehenden Fachkräftemangel zu sensibilisie-
ren, im Vordergrund aber steht die Präsen-
tation konkreter Unternehmensbeispiele, die 
zeigen, wie es auch kleinen und mittleren 
Unternehmen gelingen kann, Fachkräfte zu 
gewinnen, zu halten und zu qualifizieren. 

„Zum Projekt gehört ein Tischlerbetrieb 
mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern genauso wie ein Maschinenbauer mit 
200 Beschäftigten. Für sie wollen wir kei-
ne exotischen Beispiele“, betont Wolfgang 
Marquardt, „sondern Beispiele mit hohem 
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einander abgestimmter Formate: So vermit-
teln Informationsveranstaltungen in allen 
sieben Teilregionen von OWL und jeweils in 
Kooperation mit dem Partnernetzwerk des 
Projekts „Orientierungswissen zu geeigneten 
Ansätzen und Instrumenten“ sowie „Erfah-
rungswissen aus Beispielen guter Praxis der 
Fachkräftesicherung“. Halb- bis ganztägige 
Themen-Fortbildungen wiederum tragen, 
ebenfalls in Kooperation mit den genannten 
Partnern, „umfassendes Methoden- und An-
wendungswissen zur Fachkräftesicherung/ 
-bindung/-entwicklung/-förderung“ in die 
Betriebe.

Gespräche und Workshops mit den zentra-
len gesamtregionalen Arbeitsmarkt-, Bil-
dungs-, Branchenakteuren und weiteren 
Projekten zur Fachkräftethematik in OWL 
komplettieren die Vielfalt der Formate. Sie 
dienen dem Erfahrungsaustausch und sol-
len unter dem Stichwort „Transfersicherung 
und Verstetigung“ Nachhaltigkeit garan-
tieren. „Mit diesen Handlungsfeldern“, 
erläutert Klaus-Peter Jansen das Konzept, 
„erreicht das Projekt die notwendige in-
haltliche Breite und mit den Formaten die 
notwendige fachinhaltliche Tiefe.“

Umfassendes Themenspektrum

Das Spektrum der vom Projekt bearbei-
teten Themen ist breit gestreut, reicht von 
der Arbeitgeberattraktivität und Gesund-
heitsförderung über die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben bis hin zur Optimie-
rung der Arbeitsorganisation und Nach-
wuchssicherung. 

Beim Thema „Arbeitgeberattraktivität“ 
etwa, nennt Klaus-Peter Jansen ein Bei-
spiel, „stellen wir auf unseren Projekt-Ver-
anstaltungen einen Sanitärbetrieb vor, in 
dem die Kultur der Wertschätzung für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
ein gemeinsames soziales Engagement ei-
nen wichtigen Beitrag zur Fachkräftebin-
dung im Unternehmen leisten. Wenn es 
darauf ankommt, packen alle gemeinsam 
an: der Chef genauso wie die Halbtags-
kraft oder der Azubi. Das so produzierte 
gute Betriebsklima trägt zur Fachkräfte-
bindung bei.

Weiteres Thema ist z. B. die betriebliche 
Gesundheitsförderung. Auch hier gilt: Kei-
ne rein theoretischen Referate! Klaus-Peter 
Jansen: „Vielmehr geben wir in Veranstal-
tungen einen kurzen Einstiegsimpuls und 
zeigen, wie Unternehmen aus der Referenz-
gruppe der Zuhörenden das Thema ange-
hen.“ Dabei geht es nicht um eine mehr-
tägige Strategieentwicklung, sondern um 
möglichst einfache, aber wirkungsvolle Lö-
sungen: „Wir zeigen am konkreten Beispiel, 
welche Präventionsangebote die Kranken-
kassen zur Verfügung stellen und mit wel-
chen eigenen Maßnahmen die Betriebe das 
Angebot ergänzen können, um die Leis
tungsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter langfristig zu erhalten.“

Nicht minder konkret die Lösungsansätze 
bei den Themen „Weiterbildung“ und „Op-
timierung der Arbeitsorganisation“. Hier 
wird dargestellt, wie Unternehmen Arbeits-
abläufe mit bewährten Förderprogrammen 
wie etwa der vom Land NRW geförderten 
Potentialberatung oder dem Fachkräfte-
Bildungsscheck verbessern können. Ähn-
lich pragmatisch stellt sich das Vorgehen 
beim Thema „Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben“ dar. Schlagworte wie „Life-
Work-Balance“ und „Generation Y“ wer-
den auf die konkreten Handlungsmöglich-
keiten kleiner und mittlerer Unternehmen 
zugeschnitten und präventive Lösungsmo-
delle aufgezeigt. 

Wolfgang Marquardt: „Viele kleine Betriebe 
stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn sich 
eine ihrer Fachkräfte plötzlich um die Pflege 
eines Angehörigen kümmern muss. Wir kön-
nen dann auf die vielen Pflegestützpunkte in 
Ostwestfalen-Lippe hinweisen, deren Ange-
bot sich eigentlich an Privatpersonen richtet, 
die aber auch Unternehmen beraten.“ In an-
deren Fällen, wenn es etwa um die Versor-
gung von Kleinkindern geht, können wir da-
rüber informieren, dass Unternehmen auch 
Belegplatzkontingente für die Kinder ih-
rer Beschäftigten in Kitas buchen können.“ 
Zum Thema „Life-Work-Balance“ gehört 
aber auch der Aspekt „individuelle Arbeits-
zeitflexibilisierung“: „Wir haben in unseren 
Veranstaltungen ein Metallbauunternehmen 
mit 100 Beschäftigten vorgestellt, das sein 
Schichtsystem im Interesse eines älteren Mit-
arbeiters umgestellt hat, ohne dass es zu Ein-
bußen für den Betrieb gekommen ist“, be-
richtet Klaus-Peter Jansen.

Nachwuchssicherung und 
Rekrutierung

Besonders gut besucht sind die Projektver-
anstaltungen zum Thema „Nachwuchs-
sicherung“, dem „Klassiker“ im Hand-
lungsfeld Fachkräftesicherung. „Zu diesen 
Veranstaltungen kommen gleich 80 Inte-
ressenten.“ Vorgestellt wird hier etwa ein 
Tischlerbetrieb, der geschickt und konti-
nuierlich auf Facebook präsent ist, um Ju-
gendliche für sich zu interessieren und – 
„nach dem Herstellen von Probestücken“ 
– auch Jugendlichen mit schwächeren Ab-
schlüssen eine Chance gibt. Projektmana-
ger Klaus-Peter Jansen: „Es sind oft ein-
fache Maßnahmen, die zum Erfolg führen. 
Kein KMU muss das Rad neu erfinden.“

Bei den Themen Nachwuchssicherung und 
Rekrutierung raten die Projektverantwort-
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lichen zu frühzeitigem Handeln, etwa durch 
frühzeitige, enge Kooperation mit Akteuren 
des Übergangssystems. Hier bietet sich für 
den MINT-Bereich vor allem die Initiative 
„Zukunft durch Innovation.NRW“ (kurz: 
zdi) an, eine Gemeinschaftsoffensive zur 
Förderung des naturwissenschaftlich-tech-
nischen Nachwuchses in Nordrhein-Westfa-
len. Dabei geht es um die frühzeitige Begeis-
terung und Gewinnung von mehr jungen 
Menschen für ein MINT-Studium oder 
eine MINT-Ausbildung. Zugleich, lautet 
die Empfehlung des Projektträgers, sollen 
die KMU Hochschultage und Hochschul-
messen aktiv nutzen: „Wir sagen ihnen: 
Ihr braucht keine Hemmungen zu haben, 
Euch neben große Unternehmen der Regi-
on aufzustellen, denn ihr habt viel zu bie-
ten! Manche kleineren Betriebe verhalten 
sich da noch sehr zögerlich.“

Chancen zur Nachwuchssicherung bietet 
nach Auffassung von Wolfgang Marquardt 
auch das neue System beim Übergang von 
der Schule in den Beruf in Nordrhein-West-
falen: „Über die Berufsfelderkundungen 
und Praktika können sich die Unternehmen 
Schülerinnen und Schülern schon frühzeitig 
als interessanter und attraktiver Arbeitge-
ber präsentieren.“ Die enge Zusammenar-
beit zwischen Schulen und Unternehmen ist 
typisch für die OWL-Region: So haben in 
einem von der IHK koordinierten Projekt 
mittlerweile bereits rund 200 Unterneh-
men Kooperationen zu Schulen aufgebaut. 

Vorbildich agiert dabei ein auf den Veran-
staltungen vorgestelltes Unternehmen aus 
Herford. Der wirtschaftlich erfolgreiche 
Hersteller von Elektronikbauteilen hat viele 
Jugendliche mit Behinderungen eingestellt. 
Beispielhaft ist auch ein Unternehmen aus 
Paderborn, das seine Nachwuchskräfte fast 
ausschließlich durch frühzeitige Anwer-

bung und aktive Ansprache aus der Grup-
pe der Hauptschulabsolventen rekrutiert. 

Das Projekt versteht sich ganz bewusst 
auch als aktiver Multiplikator von regi-
onalen Ansätzen und Initiativen, die die 
Fachkräftesicherung in ganz OWL unter-
stützen. Hingewiesen wird auf den Veran-
staltungen und in den Workshops daher 
u. a. auch auf das neue Projekt Bildungs-
cluster OWL, hier vor allem „Traineepro-
gramm für den Mittelstand“. Hier können 
KMU in Kooperation mit Fachhoch- und 
Hochschulen ein unterstütztes Trainee-
programm anbieten, bei dem mittelstän-
dische Unternehmen Bachelorabsolvent/-
innen einstellen und in einem für Betrieb 
wie Trainee breit unterstützten 1,5-jäh-
rigen Trainee-Programm praktisch qua-
lifizieren und sich so ihre Fachkräfte der 
Zukunft sichern.

Doch damit ist das Themenspektrum kei-
neswegs erschöpft. Klaus-Peter Jansen: 
„Wir bekommen immer neue Themen ge-
nannt und fragen unsere Zielgruppe in je-
dem Format gezielt nach Themenwünschen. 
Dabei stellen wir uns die Frage: Was erwar-
ten die Unternehmen von uns? Was bewirkt 
unser Angebot? Wichtig sind hier für uns 
vor allem die Hinweise der Unternehmen 
sowie die Rückmeldungen der Kammern 
und Branchennetzwerke als Kenner der 
Branchen und der Unternehmen.“ 

Brückenschlag zur Social Media 
Mittelstandskonferenz im 
Oktober 2014

Angebunden an die Projektumsetzung war 
auch die Social Media Mittelstandskon-
ferenz Ende Oktober 2014, durchgeführt 
von der Fachhochschule des Mittelstands 
und unterstützt von der OstWestfalenLip-

pe GmbH. „Social Media“, hieß es in der 
Einladung, „verändert die Unternehmens-
kommunikation nach innen und außen und 
damit auch die Anforderungen an den Dia-
log mit den künftigen Mitarbeitern.“ 

Vorgestellt und diskutiert wurde hier, wo-
rauf sich Entscheider und Marketing- oder 
Personalverantwortliche im ostwestfä-
lischen Mittelstand zukünftig einstellen 
müssen, wie sich das Web 2.0 zukünftig 
profitabel nutzen lässt, welche Verände-
rungen noch zu erwarten sind und welche 
Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen 
insbesondere auf die Personalbeschaffung 
und die Kommunikation und Bildung von 
Arbeitgebermarken haben. 

Wolfgang Marquardt: „Die Konferenz bot 
einen wissenschaftlich fundierten Ausblick 
auf die rasanten Veränderungen in der On-
line-Kommunikation und präsentierte vor 
allem ganz konkrete „Übersetzungen“ von 
Social Media Recruiting in regionalen Un-
ternehmen. Nicht wenige Unternehmen 
nutzen solche Veranstaltungen auch als 
Benchmarking, um zu sehen, wo genau sie 
mit ihren Aktivitäten im Vergleich zu ähn-
lichen Unternehmen stehen.“

Unterschiedliche Branchen

Das eigene Projekt hat den Mittelstand in 
ganz Ostwestfalen-Lippe im Blick, schwer-
punktmäßig aber auch die Branchen IT, 
Elektronik, Maschinenbau sowie Pflege-/
Gesundheitswirtschaft. „Ein Maschinen-
bauunternehmen tickt anders als ein Pfle-
gebetrieb“, weiß Klaus-Peter Jansen: „Ma-
schinenbauer sind es gewohnt, sehr schnell 
und hocheffizient auf sich verändernde 
Kundenanforderungen zu reagieren. Sie 
sind bereit, sich auf innovative Wege der 
Personal- und Fachkräftesicherung einzu-



ARBEITSGESTALTUNG UND -SICHERUNG

69G.I.B.INFO   4  14  

lassen und schnell zu überzeugen, wie sie 
ihre Ziele mit Unterstützung von Landes-
förderprogrammen umsetzen können. Ein 
kleiner Pflegebetrieb reagiert ganz anders. 
Insbesondere im Bereich der ambulanten 
Pflege“, findet Wolfgang Marquardt eine 
diplomatische Formulierung, „besteht noch 
viel Entdeckungsraum im Bereich Personal-
entwicklung.“

Langsam, aber stetig steigt der Handlungs-
druck. Klaus-Peter Jansen dazu konkret: 
„Viele Pflegebetriebe merken, dass ihre äl-
teren Kräfte nicht mehr so arbeiten können 
wie in jüngerem Alter. Zudem wird Pflege 
durch die Zunahme der Pflegefälle insge-
samt wie auch komplexer Pflegevorgänge 
aufgrund multipler Erkrankungen immer 
anspruchsvoller. Aufgrund ihrer Mentali-
tät sind Pflegebetriebe nah dran an ihren 
Beschäftigten und wollen sich wirklich 
um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kümmern, aber viele sind noch uner-
fahren auf dem Gebiet der langfristigen 
Fachkräftesicherung.“

Branchenübergreifende Patentrezepte gibt es 
nicht, betonen Fachbereichsleiter und Pro-
jektmanager unisono, Lösungen sind von 
vielen unternehmensinternen und -exter-
nen Faktoren ab. Dennoch sind Wolfgang 
Marquardt und Klaus-Peter Jansen über-
zeugt: „Gute, praktikable Beispiele setzen 
Assoziationen frei, animieren dazu, die dor-
tigen Lösungen auf die eigenen Bedarfe und 
Strukturen anzupassen.“ Mittlerweile aber 
finden sich in der „Gute-Beispiele-Samm-
lung“ des Projekts auch Pflegebetriebe, die 
mit Unterstützung der vom Land NRW ge-
förderten Instrumente Potentialberatung 
und Fachkräfte-Bildungsscheck wesent-
liche Fortschritte im Handlungsfeld Perso-
nalentwicklung vorzuweisen haben. „Wir 
nehmen den Auftrag, auf diese Fördermög-

lichkeiten immer wieder hinzuweisen, ge-
rade auch wegen der vielen guten Anwen-
dungsbeispiele im Fachkräftekontext sehr 
ernst“, betont Jansen.

Dialog, Transfer und strategische 
Weiterentwicklung der Projekter-
gebnisse

Das Projekt will möglichst viele der mit-
telständischen Unternehmen erreichen, 
die in Ostwestfalen-Lippe rund 80 % der 
Betriebe ausmachen. Die Aussichten sind 
gut: Trotz starker Einbindung ins Alltags-
geschäft nehmen an den themenvertiefen-
den Workshops und Themen-Veranstal-
tungen im Schnitt 50, öfter sogar 70 bis 
80 Unternehmen teil. Insgesamt erreicht 
wurden bereits rund 900 Interessenten, 
neben Unternehmen auch andere arbeits-
marktpolitisch relevante Akteure (Stand 
Oktober 2014). 

Wichtig ist den Projektverantwortlichen 
darüber hinaus ein „kritischer Dialog“ 
mit den anderen Projekten im Rahmen 
der Initiative Fachkräftesicherung NRW. 
Zudem soll ein regionaler Wissenstrans-
fer „gute Praxis“ als dauerhafte Lösungs-
ansätze etablieren und „diese in die Flä-
che“ tragen. Nächster konkreter Schritt 
ist die Erstellung eines Handlungsleitfa-
dens und eines Beispielkatalogs, der zeigt, 
„was geht, wie es geht, welchen Nutzen es 
hat und wie es sich übertragen lässt.“ Für 
die Zukunft erwogen wird auch die Ein-
richtung einer regionalen Talentplattform, 
die sich aus Fachkräften speist, die bei ei-
ner Bewerbung zwar überzeugt haben, aber 
trotzdem nur auf dem zweiten oder dritten 
Platz gelandet sind. „Sie könnten von den 
absagenden Unternehmen an andere Be-
triebe weiterempfohlen und so in der Re-
gion gehalten werden.“

Von hoher Bedeutung ist auch die Vernet-
zung von Wirtschaft und Wissenschaft, an-
gestoßen durch das Bildungscluster OWL 
mit seinem Traineeprogramm. Wolfgang 
Marquardt: „Das Traineeprogramm ist 
ideal, ein erster Schritt für KMU, sich mit 
Wissenschaft zu vernetzen, um hoch qua-
lifizierten Nachwuchs zu finden. Wir sind 
nicht die Erfinder des Vorhabens, aber 
wir bauen eine Brücke zwischen den bei-
den Welten.“

Zunehmend intensiver entwickelt sich 
die Kooperation mit dem Spitzencluster 
„Technologie-Netzwerk Intelligente Tech-
nische Systeme OstWestfalenLippe (kurz: 
it's OWL)“. In ihm haben sich 174 Un-
ternehmen, Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Organisationen zu-
sammengeschlossen, um gemeinsam den 
Innovationssprung von der Mechatro-
nik zu intelligenten technischen Systemen 
zu gestalten. Wolfgang Marquardt: „Wir 
wollen, dass die Resultate des Spitzenclus
ters nicht nur einem elitären Club zugute-
kommt, sondern dazu genutzt werden, die 
gesamte Region zu stärken. Gemeinsame 
Projekte dazu sind in Planung.“ 

Ein weiterer Meilenstein ist nach Auffas-
sung des Projektleiters Klaus-Peter Jansen 
die Zusammenarbeit der OstWestfalen-
Lippe GmbH mit der Initiative für Be-
schäftigung OWL e. V. und den jeweiligen 
Kreiswirtschaftsförderungen beim „Fach-
kräftesymposium OWL“ als „eine der gro
ßen Leitveranstaltungen zum Thema Fach-
kräftesicherung“. Die nächste Umsetzung 
soll 2015 im Kreis Paderborn erfolgen. Viel 
ist angestoßen, an Ideen kein Mangel und 
dennoch viel ist noch zu tun –, abschlie-
ßend stellt Jansen aber auch klar: „Nicht 
jedes Besetzungsproblem ist ein Fachkräf-
temangel.“
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Zur Förderung der europäischen Integration in sozialer und wirtschaftlicher 

Hinsicht haben die EU-Mitgliedstaaten ein Grundrecht auf freien Verkehr von 

Personen, Gütern, Dienstleistungen und Kapital vereinbart. Auch die Arbeit-

nehmerfreizügigkeit, d. h. die freie Wahl des Wohn- und Aufenthaltsorts in-

nerhalb der EU, fällt unter dieses Grundrecht, das in Artikel 45 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt ist.1 Es verleiht 

Arbeitnehmern das Recht, sich auf dem Arbeitsmarkt der gesamten EU frei zu 

bewegen, wobei eine Diskriminierung aufgrund „jeder auf der Staatsangehö-

rigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mit-

gliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbe-

dingungen“ verboten ist, wie es in dem betreffenden Artikel heißt. 

Trotz der Freizügigkeit hält sich die Ar-
beitsmigration zwischen Ländern der Eu-
ropäischen Union in engen Grenzen. Dies 
gilt selbst für die Euregios. Die Ler(n)ende 
Euregio, eine deutsch-niederländische In-
itiative in der Euregio Rhein-Waal, in der 
sich berufsbildende Schulen, Unternehmen 
und staatliche Stellen zusammengetan ha-
ben, um das grenzüberschreitende Lernen 
und Arbeiten zu fördern, hat es sich zum 
Ziel gesetzt, über Aktivitäten im Bereich 
der beruflichen Bildung einen Beitrag zum 
euregionalen Arbeitsmarkt zu leisten. Um 
die grenzüberschreitende Arbeitsmigration 
zu verbessern, wurde nun ein Instrument 
entwickelt, mit dem sich Berufe auf bei-
den Seiten der deutsch-niederländischen 
Grenze miteinander vergleichen lassen: 
die „autorisierte Beschreibung“. 

Im Folgenden wird näher erläutert, wo-
rum es sich bei der autorisierten Beschrei-
bung handelt, wie eine solche Beschrei-
bung zustande kommt und in welchen 
Fällen und für welche Typen von Berufe 
sich die autorisierte Beschreibung eignet.

Die autorisierte Beschreibung

Die erste autorisierte Beschreibung wur-
de 2011 vom Projekt Ler(n)ende Euregio 
in Zusammenarbeit mit dem Forschungs-
institut KBA in Nijmegen entwickelt. Ziel 
war es, die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen einer bestimmten Grup-
pe deutscher und niederländischer Berufe 
transparent darzustellen. In der autori-
sierten Beschreibung werden die Profile 
eines Berufs anhand der Kompetenzen 
verglichen, über die eine Fachkraft auf 
der Basis ihres Berufsabschlusses verfü-
gen muss. 

Zunächst einmal werden dabei aus Basis-
dokumenten (die Ausbildungsordnung und 
das niederländische Gegenstück, das kwa-
lificatiedossier) Informationen über den 
Beruf und die Ausbildung zusammenge-
tragen und in einem Dokument erläutert, 
dem sogenannten ersten Interface. Dieses 
erste Interface bildet die Grundlage für ein 
Gespräch mit Fachexperten der niederr-
heinischen IHK in Duisburg und des nie-

Die autorisierte Beschreibung
Zur Transparenz und Akzeptanz beruflicher Qualifikationen in der EU

1  �Zum Wortlaut dieses Artikels siehe z. B.: http://

dejure.org/gesetze/AEUV/45.html. 

Foto: Alexander Stein (picture alliance/JOKER)
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derländischen Kenniscentrum Beroepson-
derwijs Bedrijfsleven (KBB), das für die 
jeweilige Branche zuständig ist. Bei Letz-
terem handelt es sich um sektorale Orga-
nisationen, deren Aufgabe darin besteht, 
die Ausbildungsordnungen zu überwa-
chen und sie auf die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts abzustimmen. Das Ge-
spräch mit den Experten ist ein wesent-
licher Bestandteil des Gesamtprozesses. 
In jeder einzelnen Phase entscheiden sie 
über die Richtigkeit der Beschreibungen 
und Vergleiche, da sie Institutionen ver-
treten, die von den Betrieben im jewei-
ligen Land als Autorität auf dem Gebiet 
der betreffenden Berufe und Berufsaus-
bildungen betrachtet werden.

In einem weiteren Schritt findet, wiede-
rum mithilfe dieser Experten, der eigent-
liche Vergleich zwischen den Berufen statt. 
In der Vergangenheit hatte man versucht, 
bei derartigen Vergleichen die Basisdoku-
mente auf einem sehr detaillierten Niveau 
zu analysieren – eine Herkulesaufgabe, die 
sich letztlich als unlösbar erwies, da sich 
die Beschreibungen von Kompetenzen in 
den deutschen und niederländischen Ba-
sisdokumenten (sowie in der ihnen zu-
grunde liegenden Ausbildungsstruktur) 
stark hinsichtlich der damit verfolgten 
Ziele, der Begrifflichkeiten und der Dar-
stellungsform voneinander unterschieden 
und daher keine guten Vergleichsmöglich-
keiten bieten. 

Der Schlüssel zum Erfolg der autorisier-
ten Beschreibung wurde in der verbes-
serten und vereinfachten Vergleichsme-
thodik gefunden. Mithilfe der Experten 
werden die Beschreibungen aus den Basis-
dokumenten im Verlauf eines oder mehre-

rer Treffen zu sogenannten Clustern von 
Aktivitäten zusammengefasst. In der Pra-
xis hat sich gezeigt, dass diese Methodik, 
bei der es im Kern um eine Beschreibung 
dessen geht, was eine Fachkraft kann 
und in Ausübung ihres Berufs machen 
darf, zu einem guten, vollständigen und 
verständlichen Vergleich führt. Damit 
bilden die Cluster von Aktivitäten also 
die Gesamtheit an Kompetenzen, Leis-
tungen, Kenntnissen und Fertigkeiten in 
einem Beruf ab. Die Aktivitäten werden 

•  �leichter zu interpretieren sind (da sie von 
der „Qualifikations“- bzw. „Kompetenz“-
Sprache abheben);

•  �besser an die Sprache der Zielgruppe 
anknüpfen (insbesondere der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer).

Die Übertragung der ursprünglichen Kom-
petenzbeschreibungen in Cluster von Ak-
tivitäten wird in einem Arbeitspapier er-
läutert. Der Schwerpunkt liegt dabei vor 
allem auf der Darstellung der Gemein-

BEISPIEL: MECHATRONICUS – MECHATRONIKER/-IN

Die autorisierte Beschreibung zeigt, dass der niederländische Mechatronicus zum Teil diesel-

ben Kerntätigkeiten ausübt wie der/die deutsche Mechatroniker/-in:

•  �Vorbereitung;

•  �Herstellung mechatronischer (Teil-) Produkte und Systeme in der Werkstatt;

•  �Installieren, konfigurieren und testen mechatronischer Produkte und Systeme (vor Ort);

•  �Endkontrolle einschließlich Dokumentation/Administration der Arbeiten.

Im Hinblick auf diese Kerntätigkeiten sind der Mechatronicus und der/die Mechatroniker/-in 

auf beiden Seiten der Grenze gut einsetzbar.

Doch es gibt auch Unterschiede zwischen den Berufen. Der größte Unterschied ist der, dass für 

den/die Mechatroniker/-in auch die Störungswartung diverser mechatronischer Produkte und 

Systeme zum Kern seiner/ihrer Routinetätigkeiten gehört, während der Mechatronicus ledig-

lich sporadische Wartungsarbeiten an von ihm selbst gebauten Maschinen durchführt. Ferner 

ist der/die Mechatroniker/-in in der Lage, grundlegende Metallbearbeitungstechniken wie Zer-

spanen, Schneiden und Biegen anzuwenden. Demgegenüber ist der Mechatronicus in der Lage, 

Detailentwürfe mechatronischer Produkte und Systeme anzufertigen: Er/Sie bearbeitet eine 

existierende Zeichnung (oder fertigt eine Grobskizze an), legt die Maße fest und erstellt Materi-

al- und Bauteillisten

in einer verständlichen Sprache beschrie-
ben, die sich stark von der in den Basis-
dokumenten benutzten – qualifikations- 
bzw. kompetenzorientierten – Sprache 
löst. Die Methode, die auf der Bildung 
solcher Cluster von Aktivitäten beruht, 
wurde gewählt, weil die Cluster
•  �gut wiedergeben, was die Fachkraft in 

der beruflichen Praxis tut;

samkeiten, durch die sich der jeweilige 
Beruf in den beiden Ländern auszeichnet. 
Es werden jedoch auch Unterschiede zwi-
schen den Berufen benannt.

Die Gesamtheit an Gemeinsamkeiten (also 
die Cluster von Aktivitäten) und Unter-
schieden sowie die daraus resultierende 
Einsetzbarkeit des Ausgebildeten auf der 



ARBEITSGESTALTUNG UND -SICHERUNG

G.I.B.INFO   4  1472

anderen Seite der Grenze werden anschlie-
ßend in einem sogenannten zweiten Inter-
face ausführlicher erläutert. Dieses Do-
kument wird noch einmal in kompakter 
Form zusammengefasst; es stellt dann die 
eigentliche Beschreibung dar. Durch ihre 
Logos unter der Beschreibung bestätigen 
und autorisieren IHK und KBB den Inhalt 
des Vergleichs. Auf diese Weise schafft die 
autorisierte Beschreibung die notwendige 
Transparenz zwischen Berufsabschlüssen 
in bestimmten Ausbildungsgängen auf 
deutscher und niederländischer Seite und 
sorgt für eine gegenseitige Akzeptanz die-
ser Abschlüsse. Sie liefert Informationen, 
die sich praktisch nutzen lassen, und be-
schreibt in verständlicher Sprache, was die 
Person kann und im Rahmen ihrer beruf-
lichen Tätigkeit machen darf. Es handelt 
sich um Informationen, deren Richtigkeit 
der Arbeitgeber vertrauen kann, weil sie 
durch die befugten Stellen auf beiden Sei-
ten der Grenze kontrolliert worden sind.

Inzwischen gibt es autorisierte Beschrei-
bungen für verschiedene Kernberufe aus 
sieben Branchen, die für die grenzüber-
schreitende Wirtschaft in der Euregio 
Rhein-Waal von hoher Relevanz sind:2 
•  �Verkäufer/-in – Verkoper detailhandel 

(2011);
•  �Koch/Köchin – Zelfstandig werkend kok 

(2012);
•  �Restaurantfachmann/-frau – Zelfstandig 

werkend gastheer/-vrouw (2012);
•  �Mechatroniker/-in – Mechatronicus (2013);
•  �Elektroniker/-in für Betriebstechnik – Tech-

nicus Elektrotechnische industriële pro-
ducten en systemen (EIPS) (2013);

•  �Industriemechaniker/-in – Allround ma-
chinebouwer (2013);

•  �Kernberufe im Logistiksektor – Kernberoe-
pen in de logistieke sector (2013).

Nicht reglementierte Berufe

Die meisten Berufe in Deutschland wie 
in den Niederlanden – und insbesonde-
re solche auf dem Sekundarniveau der 
beruflichen Bildung, auf die sich die 
Ler(n)ende Euregio richtet – sind nicht 
reglementiert. Nicht reglementierte Be-
rufe zeichnen sich dadurch aus, dass der 
Berufszugang oder die Berufsausübung 
nicht an bestimmte staatliche Vorgaben 
geknüpft ist. Das bedeutet, dass Arbeits-
migranten sich auf dem europäischen Ar-
beitsmarkt frei bewegen können – gesetz-
liche Beschränkungen gibt es nicht. Eine 
formale Anerkennung solcher Berufsab-
schlüsse ist bei grenzüberschreitender 
Arbeitsmigration daher auch nicht er-
forderlich. Der Arbeitgeber muss jedoch 
wissen, über welche beruflichen Kompe-
tenzen der grenzüberschreitende Arbeits-
migrant verfügt.

Um diesem Informationsbedürfnis zu 
entsprechen, bieten sich verschiedene 
Möglichkeiten an, beispielsweise, indem 
das Abschlusszeugnis standardmäßig in 
mehrere Sprachen abgefasst wird. Dies 
erlaubt es dem Arbeitgeber, ein auslän-
disches Abschlusszeugnis lesen zu kön-
nen, liefert allerdings keine Informatio-
nen über den Inhalt der Berufsausbildung 
und verschafft ihm deshalb auch kei-
ne Klarheit über das, was der Arbeits-
migrant kann. Solche Informationen 
bieten die „Europass Zeugniserläute-
rungen“ für die Ausbildungsberufe auf 
Sekundarniveau3 bzw. das „Europass 
Diploma Supplement“4 für den Hoch-
schulbereich. Sie beschreiben die Aus-
bildung inhaltlich und sind in mehreren 
Sprachen verfügbar. Die Erläuterungen 
bzw. Supplemente sind praktisch, ma-

chen jedoch nicht die Unterschiede zwi-
schen den Ausbildungen und Berufsbil-
dern in zwei Ländern deutlich.

Letztlich interessiert den Arbeitgeber je-
doch vor allem, was der Arbeitsmigrant, 
der ein bestimmtes Abschlusszeugnis be-
sitzt, im Vergleich zu einem Zeugnisin-
haber des betreffenden Berufs im Land 
des Arbeitgebers kann und darf. Und 
gerade diese Informationen liefert die 
autorisierte Beschreibung. Damit eig-
net sie sich hervorragend als Hilfsmittel 
zur Förderung der grenzüberschreiten-
den Arbeitsmigration bei nicht reglemen-
tierten Berufen, insbesondere, da es für 
solche Berufe bislang kein einheitliches 
System gibt, das die Anerkennung beruf-
licher Abschlüsse regelt. 

Das Fehlen eines solchen Systems kann 
somit zu einer (bewussten oder unbe-
wussten) Diskriminierung führen, da es 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Ar-
beitsmigranten unterschiedliche Auffas-
sungen über den Wert eines ausländischen 
Berufsabschlusses geben kann. Die Fol-
ge ist dann, dass dem Arbeitsmigranten 
eine Beschäftigung auf einem niedrigeren 
beruflichen Tätigkeitsniveau angeboten 
wird, falls der ausländische Berufsab-
schluss geringwertiger eingeschätzt wird 
als der vergleichbare einheimische Ab-
schluss. Da die autorisierte Beschreibung 
die Vergleichbarkeit von Berufsabschlüs-
sen erleichtert und Einblick in eventuelle 

2  � Für eine Übersicht siehe: http://lerende-euregio.

com/de/ler%28n%29ende-euregio/autorisierte-

beschreibung-und-euregionales-zertifikat- 
3  �Siehe: http://www.europass-info.de/?id=33 
4  �Siehe: http://www.europass-info.de/index.

php?id=39
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Niveauunterschiede gibt, ist sie zugleich 
ein nützliches Instrument, um diese Form 
der Diskriminierung auszuschließen.

Reglementierte Berufe

Im Kern ist ein reglementierter Beruf 
ein Beruf, für dessen Ausübung eine be-
stimmte, staatlich geregelte Ausbildung 
vorgeschrieben ist. Für den Fall, dass ein 
Arbeitsmigrant seinen (reglementierten) 
Beruf in einem anderen Land ausüben 
möchte, muss sein Abschlusszeugnis dort 
formal anerkannt werden. Es gibt eine 
Richtlinie der Europäischen Union, die 
die Anerkennung von Berufsabschlüssen 
in solchen reglementierten Berufen regelt. 
Da jedoch nicht immer deutlich ist, was 
ein reglementierter und was ein nicht re-
glementierter Beruf ist – so gibt es Be-
rufe, die in einem Land (teilweise) regle-
mentiert sind, in einem anderen jedoch 
nicht –, schafft dies Hindernisse für die 
grenzüberschreitende Arbeitsmigration. 

Außerdem kommen reglementierte Berufe 
in diversen Erscheinungsformen vor. Das 
Spektrum reicht von Berufen, die man 
nicht ohne einen bestimmten formalen 
Abschluss ausüben darf, bis hin zu Beru-
fen, die man zwar ausüben darf, bei de-
nen man aber nicht berechtigt ist, einen 
dazugehörigen Titel zu führen. Viele Ar-
beitgeber wissen nicht, ob die Anerken-
nung eines ausländischen Abschlusszeug-
nisses erforderlich ist oder nicht. Mehr 
Klarheit darüber wäre wünschenswert.5 

Da die autorisierte Beschreibung keine for-
male Anerkennung eines Berufsabschlus-
ses bietet, ist sie auch nicht das geeignete 
Instrument bei grenzüberschreitender Ar-
beitsmigration im Hinblick auf reglemen-

tierte Berufe. Dennoch lässt sich die autori-
sierte Beschreibung auch für solche Berufe 
nutzen. Ihr Wert hängt von der Form der 
Reglementierung ab, in jedem Fall liefert 
sie aber zusätzliche Informationen zur Vor-
bereitung auf das Verfahren der formalen 
Anerkennung eines Berufsabschlusses. In 
manchen Fällen ist der Nutzen sogar er-
heblich, beispielsweise, wenn lediglich ein 
Zusatzzertifikat erworben werden muss, 
um im Zielland den reglementierten Beruf 
ausüben zu dürfen. So zeigt etwa die auto-
risierte Beschreibung der Berufe des Tech-
nicus EIPS bzw. des Elektroniker/der Elek-
tronikerin für Betriebstechnik, dass man in 
Deutschland bestimmte elektrotechnische 
Tätigkeiten ausüben darf, wenn man über 
das Zertifikat „Elektrofachkraft für fest-
gelegte Tätigkeiten“ verfügt, bzw. in den 
Niederlanden, wenn man vom Arbeitge-
ber für schakelbevoegd, also „schalterbe-
fugt“, erklärt worden ist. Häufig muss da-
für in solchen Fällen lediglich ein kurzer 
Kurs absolviert werden.

Der nächste Schritt 

Die autorisierte Beschreibung ist ein In-
strument, das das Potential besitzt, Be-
rufsabschlüssen auf dem grenzüber-
schreitenden Arbeitsmarkt Akzeptanz 
zu verschaffen. Diese angestrebte Akzep-
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tanz wird jedoch erst dann erlangt, wenn 
die autorisierte Beschreibung in der Pra-
xis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
gleichermaßen genutzt wird. Dies ist der 
wichtigste Test, den eine autorisierte Be-
schreibung bestehen muss. Da die Ler(n)
ende Euregio ein Kooperationsverbund 
niederländischer und deutscher berufs-
bildender Schulen ist, können die autori-
sierten Beschreibungen somit gezielt un-
ter Auszubildenden, d. h. potenziellen 
Arbeitnehmern, verbreitet werden. Die 
immer stärkere Einbeziehung von Un-
ternehmen in die Ler(n)ende Euregio gilt 
als eines der primären Vorhaben für die 
kommende Förderperiode der Initiative 
(2015 – 2020). 

Erst wenn die autorisierte Beschreibung 
Allgemeingut geworden ist und auf dem 
Arbeitsmarkt Verwendung findet, be-
weist sie ihren Wert als brauchbares In-
strument zur Förderung grenzüberschrei-
tender Arbeitsmigration. Ihre Nutzung ist 
dabei nicht nur auf die Euregio Rhein-
Waal beschränkt, für die das Instrument 
ursprünglich entwickelt wurde, sondern 
lässt sich für die gesamte deutsch-nieder-
ländische Grenzregion verwenden. Die 
Methode als solche könnte man zudem 
in den Euregios einer ganzen Reihe wei-
terer EU-Länder nutzen.

5 � Eine Liste der reglementierten Berufe in 

Deutschland findet sich unter www.anerken-

nung-in-deutschland.de, die der reglemen-

tierten niederländischen Berufe unter www.

beroepserkenning.nl. Eine Liste der regle-

mentierten Berufe innerhalb der Europäischen 

Union findet sich unter http://ec.europa.eu/

internal_market/qualifications/regprof/index.

cfm?fuseaction=regProf.listCountry. Diese Liste 

ist jedoch nicht komplett.
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Ramon Sanahuja Vélez ist Direktor für Immigration und Interkulturalität der Stadt Barcelona. In seiner 
Funktion hat er sich für die Entwicklung des Interkulturellen Plans in Barcelona eingesetzt. Von 2009 bis 
2014 war er Vorsitzender der Migration Working Group of Eurocities, einem Verband führender Städ-
te wie Helsinki, Berlin, Amsterdam, Kopenhagen, Oslo, Stockholm und München. Die G.I.B. sprach mit 
Ramon Sanahuja Vélez über Interkulturalität und die Anti-Verleumdungskampagne in seiner Heimat-
stadt Barcelona 

Wir riefen Initiativen ins Leben, die Menschen ver-
schiedener Herkunft dazu ermutigten, soziale Bin-
dungen und gute Beziehungen zu ihren Nachbarn im 
Quartier aufzubauen. 

Seit dem Jahr 2000 erlebte die Stadt Barcelona ei-
nen deutlichen Zustrom an Zuwanderern: Im Janu-
ar 2000 betrug der Anteil der Ausländer in Barcelo-
na 3,5 % der Stadtbevölkerung, Anfang 2010 stieg 
diese Zahl auf 17 %. In realen Zahlen sind das fast 
300.000 Menschen. Dieser Zustrom machte deut-
lich, dass wir städtische Dienstleistungen und Pro-
gramme an die Bedürfnisse der Zuwanderer anpas-
sen und zugänglich machen mussten. Diese Menschen 
kamen nach Barcelona, um von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Stadt zu profitieren, um mit ihren 
Familienmitgliedern zusammenzuleben und um die 
hohe Lebensqualität dieser Metropole zu genießen. 

Vierzig Prozent, und somit die meisten der Zuwan-
derer Barcelonas kamen aus Südamerika, gefolgt von 
Migranten aus den Ländern der Europäischen Union 
mit 26 %, aus Asien mit 22 %, Afrika mit 7 % und 
aus anderen europäischen Ländern mit 5 %. Im Jahr 
2012 kam es jedoch zu einer Trendwende: Die Anzahl 
der lateinamerikanischen Zuwanderer fiel, während 
die Anzahl der Einwanderer aus Asien stetig anstieg. 
Während im Jahr 2008 fast die Hälfte der Einwan-
derer in Barcelona (genau genommen 46 %) aus La-
teinamerika stammte, zeigen die Daten aus dem Jahr 
2012, dass diese Zahl um 6 % gefallen ist. Im Ver-
gleich dazu stieg die Anzahl der asiatischen Einwan-
derer um 5 %, nämlich von 17 % im Jahr 2008 auf 
22 % im Jahr 2012. 

„Um Stereotype effektiv zu bekämpfen, 

muss man Menschen auf emotionaler 

Ebene erreichen.“

G.I.B.: Welche Ereignisse gaben den Anreiz für die 
Entwicklung des Interkulturellen Plans in Barcelona?
Ramon Sanahuja Vélez: Barcelona hat eine lange 
Geschichte im Hinblick auf Inlandsmigration und 
hat seit jeher Zuwanderer aus anderen Teilen Spani-
ens angezogen. Anfang 2000 war die internationa-
le Migrationswelle aus dem Ausland nach Barcelona 
ein neues Phänomen und sorgte für eine historische 
Schwerpunktverlagerung in der Integrationspoli-
tik der Stadt Barcelona. Zu Beginn des Jahres 2000 

konzentrierten wir uns hauptsächlich darauf, Zu-
wanderern beim Aufbau ihres neuen Lebens in der 
Stadt durch gezielte Integrationsprogramme zu hel-
fen. Nachdem sich die Zuwanderer in der Stadt so-
zial und wirtschaftlich etabliert hatten, verlagerten 
wir unseren Schwerpunkt, und schufen neue Pro-
gramme, die das Zusammenleben und soziale Mit-
einander von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
im Stadtteil stärken sollten. 

Wir gingen mit diesem Ansatz über die bloße Koexis-
tenz von Menschen im Stadtteil hinaus, das was wir 
im Spanischen „Convivir“ nennen, und fokussierten 
unsere Programme jetzt auf die aktive Ausgestaltung 
eines positiven sozialen Gefüges in den Stadtteilen. 

Es muss ein Gleichgewicht geschaffen 

werden zwischen Respekt und Anerkennung 

von Vielfalt und den gemeinsame Elementen 

einer Gemeinschaft. 
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Aktuell repräsentieren die Pakistanis Bracelonas 
größte Einwanderergemeinde (23.281 Menschen), 
gefolgt von den Italienern (22.909), den Chinesen 
(15.875) und den Ecuadorianern (15.511). Die In-
tensität des Zuwanderungsstroms hat aufgrund der 
Wirtschaftskrise in Spanien seit 2012 teilweise leicht 
abgenommen. 

Die Stadt Barcelona war sich bewusst, dass diese eth-
nisch-kulturelle Vielfalt mit ihren verschiedenen Wer-
ten, Traditionen, Sprachen und Religionen potenziell 
eine Herausforderung für das harmonische Zusam-
menleben in den Stadtquartieren darstellen konnte 
und dass es mögliche Schwierigkeiten bei der Ent-
wicklung eines Zugehörigkeitsgefühls geben könnte. 

Die Stadt erkannte aber auch gleichermaßen das enor
me Potenzial, das eine Stadt innehat, in der Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zusammenleben. Und Bar-
celona sah die Chance, seinen eigenen Weg einzuschla-
gen und ein eigenes „Made in Barcelona“ – Modell 
der Integration zu entwickeln, das die Vorteile einer 
Gesellschaft mit Menschen verschiedener Herkunft 
ausschöpfen kann und gleichzeitig den Aufbau sozi-
aler Bindungen zwischen den Einwohnern Barcelonas 
und den Zuwanderern unterstützen kann. 

Im Jahr 2009 entwickelte die Stadt Barcelona ei-
nen kommunalen Plan, der die städtischen Dienst-
leistungen basierend auf einer interkulturellen Per-
spektive plant, organisiert und evaluiert und der auf 
der Überzeugung beruht, dass eine erfolgreiche In-
tegration von Zuwanderern primär von der Gestal-
tung und der Entfaltung positiver zwischenmensch-
licher Beziehungen in der Stadt abhängt.

G.I.B.: Was sind die grundlegenden Ideen des Inter-
kulturellen Plans in Barcelona?
Ramon Sanahuja Vélez: Der Interkulturelle Plan der 
Stadt Barcelona basiert auf der Vorstellung, dass ein 
Gleichgewicht geschaffen werden muss zwischen Re-

spekt und Anerkennung von Vielfalt zum einen und 
den gemeinsamen Elementen einer Gemeinschaft, die 
einen Zusammenhalt garantieren, zum anderen. Ein 
solches Gleichgewicht kann am besten kreiert werden, 
wann man den Stadtbewohnern Möglichkeiten zum 
interaktiven Dialog, zu regelmäßigen Kontakten und 
zu Veranstaltungen zum gegenseitigen Kennenlernen 
bietet. Auf diese Art und Weise können persönliche 
Beziehungen entstehen und weiterentwickelt werden. 

Aus unserer Sicht ist die Entwicklung einer interkul-
turellen Perspektive eine wirkliche Alternative zum 
Assimilationsmodell und dem Modell des Multikultu-
ralismus. Das Assimilationsmodell fordert Zuwande-
rer auf, sich der Mainstream-Gesellschaft anzupassen 
und die Werte und Traditionen der Mainstream-Ge-
sellschaft zu übernehmen. Im Vordergrund des As-
similationsmodells steht das Bestreben, eine homo-
gene Gesellschaft zu schaffen, die durch die relative 
Gleichheit ihrer Mitglieder geprägt ist. Eine Wert-
schätzung der Vielfalt findet im Assimilationsmodell 
nicht unbedingt einen Platz.

Im Gegensatz zum Assimilationsmodell steht das Mo-
dell des Multikulturalismus, das den Schwerpunkt 
des gesellschaftlichen Miteinanders auf Respekt für 
kulturelle Unterschiede und deren Anerkennung legt. 
Aus unserer Perspektive birgt das Modell des Multi-
kulturalismus jedoch das Risiko, dass es sich nicht 
genügend auf die gemeinsamen Charakteristiken und 
Ansichten der Stadtbewohner konzentriert und so-
mit das soziale Fundament einer zusammengewach-
senen Gesellschaft untergraben kann. 

Ramon Sanahuja Vélez, Direktor 

Immigration und Interkulturalität, 

Stadt Barcelona

Aus unserer Sicht ist die Entwicklung einer 

interkulturellen Perspektive eine wirkliche 

Alternative zum Assimilationsmodell und 

dem Modell des Multikulturalismus.
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Insofern sehen wir in der „Interkulturalität“ eine gute 
dritte Alternative, um das soziale Gefüge und har-
monische Zusammenleben vielfältiger Bevölkerungs-
gruppen in der Stadt Barcelona zu gestalten. Der In-
terkulturelle Plan der Stadt Barcelona verfügt deshalb 
über drei Leitprinzipien: das Prinzip der Gleichheit, 
das Prinzip der Anerkennung von Vielfältigkeit und 
das Prinzip der positiven Interaktion. 

Das erste Prinzip der Gleichheit unterstreicht, dass 
Respekt für fundamentale, demokratische Werte für 
eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft unabdingbar 
ist. Barcelonas Programme und Initiativen, ganz gleich 
ob in der Sozialpolitik, Wohnungspolitik oder Wirt-
schaftspolitik müssen sorgfältig entwickelt und ge-
staltet werden, um jedem Bürger und jeder Bürgerin 
die gleichen Chancen der Partizipation am kommu-
nalen Leben zu ermöglichen. Barcelona ist bestrebt, 
jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung 
von Bürgern und Bürgerinnen in allen kommunalpo-
litischen Bereichen zu eliminieren. 

Das zweite Prinzip – Anerkennung von Vielfalt – 
macht deutlich, dass die Stadt Barcelona Vielfalt als 
eine definitive Bereicherung der Gesellschaft betrach-
tet. Migranten – und Migrantinnen, die nach Barce-
lona kommen, bringen eine Reihe unterschiedlicher 
beruflicher Fertigkeiten und Kompetenzen mit, sie 
schaffen ein vielfältiges soziales und kulturelles Le-
ben in der Stadt durch ihre unterschiedlichen Spra-
chen, Religionen und Ansichten. Die Stadt Barcelona 

schätzt diese facettenreiche Vielfalt und ist bestrebt, 
die Möglichkeiten eines diversen Humankapitals ge-
zielt zu nutzen.

Das fundamentale Prinzip unseres Interkulturellen 
Plans sieht in der positiven Interaktion zwischen di-
versen sozio-kulturellen Gruppen in der Stadt ein 
wirksames Mittel, um den Zusammenhalt der städ-
tischen Gesellschaft zu fördern. Wir sind davon über-
zeugt, dass ein florierendes soziales Miteinander nur 
entstehen kann, wenn Menschen sich gegenseitig ken-
nen und verstehen lernen. Deshalb entwickelt die 
Stadt Barcelona bewusst Programme, die den Kon-
takt und den Dialog zwischen Stadtbewohnern mit 
unterschiedlicher Herkunft anregen. Wir glauben, 
dass Menschen durch diese Interaktionen schließlich 
Gemeinsamkeiten entdecken, die sie miteinander tei-
len, und dass sie deshalb zunehmend ein Gefühl der 
Zugehörigkeit zu unserer Stadt entwickeln werden. 

Wenn wir städtische Programme konzipieren und zur 
Verfügung stellen, haben wir den Gedanken der po-
sitiven Interaktion zwischen unterschiedlichen eth-
nischen Gruppen in der Stadt immer vor Augen und 
fragen uns, inwieweit ein Programm oder eine Ini-
tiative den Anforderungen gerecht wird, diesen Di-
alog zwischen unterschiedlichen ethnischen Grup-
pen zu fördern. 

Lassen Sie mich ein paar Beispiele zur Illustration 
geben. Oft kommen Sportvereine zu uns und bit-
ten uns um finanzielle Unterstützung. Beispielswei-
se kam eine Gruppe zu uns, die eine Fußballliga für 
Menschen aus Lateinamerika entwickeln wollte. Sie 
wollten Fußballturniere zwischen Kolumbianern und 
Peruanern, Boliviern und Chilenen usw. organisie-
ren. Wir sagten ihnen, dass Sie ihre Pläne selbstver-
ständlich umsetzen könnten, dass die Stadt diese In-
itiative jedoch finanziell nicht unterstützen könnte. 
Für uns sind Fußballligen, in denen die Menschen 
aus verschiedenen sozio-kulturellen Gruppen zusam-

Unser Netzwerk von gemeinnützigen 

Organisationen informierte uns, dass die 

Gewohnheit, Gerüchte zu erfinden und 

weiterzuerzählen, in Barcelona weit 

verbreitet ist.
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menkommen, um miteinander Sport zu treiben, viel 
interessanter. Die Stadt unterstützt somit eher grup-
penübergreifende Sportaktivitäten und nicht Sportak-
tivitäten, die auf eine sozio-kulturelle Gruppe aus-
gerichtet sind. 

Ebenso stehen unsere Bibliotheken jedermann of-
fen. In einer Nachbarschaft mit einem hohen chi-
nesischen Bevölkerungsanteil haben wir besondere 
Sammlungen mit Büchern in chinesischer Sprache. 
Die Stadt Barcelona würde die Einführung einer se-
paraten Bibliothek für unsere chinesischen Einwoh-
ner jedoch nicht unterstützen. 

G.I.B.: Die Anti-Verleumdungskampagne der Stadt 
Barcelona, die Gerüchte und Vorurteile gegen Zu-
wanderer bekämpfen soll, hat bereits viel Lob erhal-
ten und ist von der EU als innovativer Ansatz der 
Vorurteilsbekämpfung ausgezeichnet worden. Wie 
ist die Anti-Verleumdungskampagne entstanden, und 
welche Ziele verfolgt sie? 
Ramon Sanahuja Vélez: 2009 hielten wir einen um-
fangreichen Konsultationsprozess mit der breiten 
Öffentlichkeit, um die Problemlagen im interkultu-
rellen Zusammenleben in Barcelona zu definieren 
und mögliche Lösungsansätze zu identifizieren. Die-
se Erkenntnisse sollten dann direkt in Barcelonas In-
terkulturellen Plan einfließen. 

Wir hielten insgesamt 37 öffentliche Sitzungen ab, 
an denen sich die Stadtbewohner beteiligen konnten. 
Mehr als 400 Personen und 259 Verbände nahmen 
an diesem Konsultationsprozess insgesamt teil. Un-
ter anderem, stellten wir den Stadtbewohnern eine 
zentrale Frage: „Welche Faktoren machen das Zu-
sammenleben der Menschen unterschiedlicher ethno-
kultureller Herkunft in Barcelona schwierig?“ – Wir 
bekamen eine immer wiederkehrende Antwort auf 
diese Frage. Von 1.000 Leuten gaben 48 % an, dass 
ein harmonisches Zusammenleben der Stadtbewoh-
ner beeinträchtigt würde aufgrund des mangelnden 

Wissens, das eine sozio-kulturelle Gruppe über die 
anderen Gruppen habe. Ebenso wäre die Aufrecht-
erhaltung und Verbreitung von Stereotypen ein Hin-
dernis für ein gutes soziales Miteinander.

Die Verbreitung falscher Vorstellungen über die ver-
schiedenen sozio-kulturellen Gruppen ist ein zerstöre-
risches Element, das die Entwicklung guter, zwischen-
menschlicher Beziehungen auf Nachbarschafts- und 
Gesellschaftsebene verhindert. Im Gegensatz dazu er-
fordern konstruktive Begegnungen unter Nachbarn, 
dass man sich gegenseitig versteht und respektiert.

Unser Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen 
informierte uns, dass die Gewohnheit, Gerüchte zu 
erfinden und weiterzuerzählen, in Barcelona tatsäch-
lich weit verbreitet ist. Sie haben sicherlich von eini-
gen der geläufigen Gerüchte, die über Immigranten 
immer wieder verbreitet werden, gehört. Dazu ge-
hören zum Beispiel Gerüchte wie: „Die Einwande-
rer sind hierher gekommen, um unsere Sozialleis
tungen zu beziehen. Sie überbeanspruchen unser 
Gesundheitswesen. Einwanderer zahlen ihre Steu-
ern nicht. Einwanderer haben schlechte Qualifikati-
onen. Sie nehmen unsere Arbeitsplätze weg“, und so 
geht die Liste einfach weiter. Unsere gemeinnützigen 
Organisationen warnten uns, dass wir als Stadt die-
ses Problem unbedingt in Angriff nehmen müssten, 
um weitere Missverständnisse auszuräumen und die 
Basis für ein gutes soziales Miteinander zu schaffen.
 

Bürgerdebatten stellten sich auch als 

ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von 

Stereotypen heraus, und sie erhielten viel 

Aufmerksamkeit und Zuspruch als Teil 

unserer Anti-Verleumdungskampagne.
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Als Antwort auf dieses brisante Problem entwickelten 
wir einen mehrgleisigen Ansatz der den Titel „Unbe-
gründete Behauptungen und Stereotypen: Von Ste-
reotypen zum Wissen“ trug. Wir machten uns auf 

den Weg, Stereotype gezielt zu bekämpfen – zum ei-
nen durch die Verbreitung objektiver Informationen 
und zum anderen durch Möglichkeiten der Begeg-
nung und des Dialogs zwischen unterschiedlichen 
ethno-kulturellen Gruppen. 

Des Weiteren haben wir die Unterstützung der Medien 
gesucht, um zu unterstreichen, welche wichtige Rolle 
sie in der Verbreitung von vorurteilsfreien Nachrich-
ten spielen und welche Verantwortung sie in diesem 
Bereich übernehmen müssen. Das war also die Ge-
burtsstunde der Anti-Verleumdungsstrategie und ih-
rer verschiedenen Initiativen, die dafür sorgten, dass 
die Verbreitung von Gerüchten nun verhindert, aus-
geräumt und gestoppt würde. Diese Strategie sollte 
Botschaften der Wertschätzung von ethno-kulturel-
ler Vielfalt in Barcelona vermitteln und Aktivitäten 
zum positiven Zusammentreffen zwischen und unter 
den Bewohnern und Nachbarn verschiedener Grup-
pen anregen. 

Zuallererst benötigten wir Menschen, die uns helfen 
konnten, die kursierenden Gerüchte über Migranten 
mit zuverlässigen, objektiven Informationen zu wi-
derlegen. Ich weiß nicht, wie die Dinge in Deutsch-
land aussehen, aber in Spanien treffen Informationen, 

die von Stadtverwaltungen oder generell von öffent-
lichen Verwaltungssystemen kommuniziert werden, 
manchmal auf wenig Glaubwürdigkeit bei den Bür-
gern und Bürgerinnen. 

Ich habe dieses Problem auch mit meinen Kollegen aus 
Kopenhagen besprochen und sie scheinen dieselben 
Erfahrungen zu machen. Die Stadt Barcelona hat im-
mer und immer wieder zuverlässige, objektive Infor-
mationen über Migranten zur Verfügung gestellt: wir 
haben unseren Einwohnern erklärt, dass Migranten 
das Sozialsystem nicht ausbeuten, dass sie unser Ge-
sundheitssystem nicht überbeanspruchen und dass sie 
wie jeder andere ihre Steuern zahlen. Und trotzdem 
scheinen diese Informationen die Bürger und Bürge-
rinnen in ihrem Alltagsleben nicht unbedingt zu errei-
chen. Also beschlossen wir, dass wir jemand anderes 
brauchten, der diese Botschaften gezielt herüberbrin-
gen und somit Stereotype beseitigen konnte. 

Wir brauchten Anti-Verleumdungsbotschafter – das 
sind Freiwillige, die aus den unterschiedlichsten Ge-
sellschaftsschichten kommen, und die diese objektiven 
Informationen über Zuwanderer den Menschen auf 
der Straße mit viel mehr Glaubwürdigkeit vermitteln 
können als es die Beamten der Stadt jemals könnten. 
Bürgerdebatten stellten sich auch als ein wirksames 
Mittel zur Bekämpfung von Stereotypen heraus, und 
sie erhielten viel Aufmerksamkeit und Zuspruch als 
Teil unserer Anti-Verleumdungskampagne. In diesen 
Debatten, die in Nachbarschaften in ganz Barcelona 
stattgefunden haben, behandelten wir sensible The-
men wie beispielsweise religiöse Vielfalt. Im Team, 
das die Debatte anstieß und moderierte, hatten wir 
immer einen Akademiker, der über vertieftes Fach-
wissen im jeweiligen Themenfeld verfügte, und ein 
Mitglied einer Gemeindeorganisation, das einen gu-
ten Praxiszugang zum jeweiligen Fokusthema hatte. 

Wir diskutierten beispielsweise, warum muslimische 
Frauen Kopftücher tragen. Wir luden eine muslimische 

Migranten sind nicht die Sündenböcke. 

Hauptschuldiger für die prekäre wirtschaft-

liche Lage des Landes ist die Bankenkrise, 

die exorbitant hohen Schulden und die daraus 

resultierenden Sparmaßnahmen.
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Frau zu dieser Diskussion ein, um die Bedeutung des 
Kopftuchtragens zu erklären und zu begründen, wa-
rum es für muslimische Frauen wichtig ist, diese Tra-
dition beizubehalten. Wir hielten auch Bürgerdebat-
ten, die sich mit den kulturellen Gewohnheiten der 
chinesischen Bevölkerung oder mit den Traditionen 
der Menschen aus Ländern in Lateinamerika be-
fassten. Mithilfe dieser Debatten sollten vorgefasste 
Meinungen über unterschiedliche ethno-kulturelle 
Traditionen angesprochen und beleuchtet werden, 
um so Stereotype zu bekämpfen. In den Bürgerde-
batten wurden die Veranstaltungsteilnehmer ermu-
tigt, ehrliche Fragen, vielleicht sogar unangenehme 
Fragen zu stellen, um ein besseres realistisches Ver-
ständnis der unterschiedlichen Traditionen und Wert-
vorstellungen verschiedener ethno-kultureller Grup-
pen entwickeln zu können. 

Die Bürgerdebatten waren eine ausgezeichnete Me-
thode, um die Menschen in einem Stadtviertel oder in 
einer Nachbarschaft zusammenzubringen. Sie schu-
fen ein Dialogforum, in dem sie sich bewusst wer-
den über stereotypische Ansichten, die das Zusam-
menleben als Nachbarn negativ beeinflussen, und in 
dem sie nachdenken können, wie sie in Zukunft be-
wusster und sensibler miteinander umgehen können. 

G.I.B.: Wie viele Bürgerdebatten haben Sie bis jetzt 
gehalten?
Ramon Sanahuja Vélez: Wir haben in der gesamten 
Stadt um die 300 Bürgerdebatten gehalten. Die Teil-
nehmerzahl variierte von Veranstaltungen mit 20 oder 
50 Leuten bis zu Großveranstaltungen mit über 100 
Menschen. Wir sind der Meinung, dass wir vorge-
fasste Meinungen und Stereotype mit vielen regelmä-
ßigen kleinen und großen Aktionsprogrammen än-
dern können. Wir legen nicht unbedingt Wert darauf, 
ein riesiges Publikum anzuziehen, sondern wir sind 
vorwiegend an kleinen gezielten Nachbarschaftsak-
tionen interessiert. Ein relativ überschaubares Publi-
kum fördert einen wirklichen Austausch von Ideen, 

wir sind auch bestrebt Aktionsprogramme mit ver-
schiedenen Formaten anzubieten, sodass wir ein 
breites Spektrum an Zielgruppen erreichen können. 

Wir wollten die Informationen zur Bekämpfung von 
Stereotypen außerdem auf eine humorvolle Weise 
vermitteln, die die Leute nicht nur rational, sondern 
auch emotional anspricht. Gerüchte und vorgefasste 
Meinungen formen und beeinflussen die Gefühle, die 
Menschen mit verschiedenen sozio-kulturellen Grup-
pen verbinden. Um diese Gerüchte also in Angriff zu 
nehmen, muss man einen Weg finden, die Gefühle 
der Menschen anzusprechen. In anderen Worten, um 

eine Veränderung zu erreichen, darf man die Bot-
schaft nicht nur rational herüberbringen, sondern 
muss die Menschen auf emotionaler Ebene berühren. 

Wir versuchen das z. B. mithilfe unseres Anti-Ge-
rüchte-Comics namens Blanca Rosita Barcelona. Der 
Comic erzählt die Geschichte einer älteren Dame in 
Barcelona namens Rosita und ihrer peruanischen 
Pflegekraft Blanca. Die Geschichte erzählt Episoden 
aus ihrem täglichen Leben – der Besuch beim Arzt, 
der Termin beim Rathaus usw. Sie sind darauf aus-
gelegt, die Mythen und Stereotypen über Zuwande-
rer in Barcelona auszuräumen, indem sie realistische 
Geschichten aus den Begegnungen des täglichen Le-
bens erzählen. Eine jede Geschichte endet mit der 
Darstellung sachlicher Informationen, die mit der 
Frage „Wussten Sie, dass ...?“ eingeleitet werden und 

Alle sechs Monate führt die Stadt Barcelona 

eine öffentliche Telefonumfrage durch zu 

verschiedenen Aspekten des Gemeinschafts-

lebens, wie z. B. Verkehrsbelange, Korruption, 

die Sicherheit und Sauberkeit der Stadt. 
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dann mit objektiven Zahlen und Fakten beantwor-
tet wird. Wir haben über 30.000 Kopien des Comic-
buchs an Bibliotheken, Schulen und städtische Kul-
turzentren verteilt. 

Wir haben außerdem sechs Anti-Gerüchte-Videos pro-
duziert, in denen wir auf lustige Art und Weise erzäh-
len, wie eine Gruppe von Barcelonern mit den sechs 
vorherrschenden Gerüchten über kulturelle Vielfalt 
umgeht. Einige dieser Videos kann man sich sogar 
auf YouTube ansehen. Wir haben auch Anti-Gerüch-
te-Zubehör wie Plastikbecher, Ansteckpins und Le-
sezeichen produziert, um die Vermarktung der Anti-
Verleumdungskampagne und ihrer Botschaften noch 
weiter zu verstärken.

Wir glauben nicht, dass wir die Gerüchte mit dieser 
Strategie über Nacht auslöschen können. Wir kön-
nen uns jedoch zumindest gegen Gerüchte, Stereo-
typen und vorgefasste Meinungen solide zur Wehr 
setzen. Politiker sagen manchmal, dass sie nicht über 

Migration und stereotypische Ansichten sprechen 
möchten, weil sie das für eine heikle Angelegenheit 
halten. Sie glauben, dass ihre Wähler nicht für eine 
Debatte über Stereotypen offen sind und das The-
ma möglicherweise nicht verstehen würden. Wir ha-
ben unseren Politikern jedoch verdeutlicht, dass je-
mand anderes diese Situation zum eigenen Vorteil 
nutzen wird, wenn sie sich nicht zu diesem Thema 
klar positionieren und zur Ausräumung von Stereo-
typen beitragen. 

In einem politischen Vakuum, in dem eine ehrliche 
Diskussion über Stereotypen nicht offen stattfindet, 
werden sich möglicherweise Leute mit fremdenfeind-
lichen Einstellungen einschalten und die Debatte zu 
ihrem Vorteil beeinflussen. Sie werden für die Poli-
tiker sprechen und falsche Vorstellungen über Zu-
wanderer verbreiten und verstärken. Es kann defi-
nitiv nicht unser Ziel sein, eine Gruppe von Leuten 
mit fremdenfeindlichen Einstellungen zu unterstüt-
zen. Politiker beginnen nun, zu verstehen, dass man 
über Migrationsfragen offen diskutieren muss, wenn 
man in einer Demokratie lebt. Die Dinge sind natür-
lich nicht schwarz und weiß und es gibt Diskussionen 
über verschiedene Integrationsmodelle, es gibt ver-
schiedene Strategien, wichtig ist jedoch, dass man 
das Thema der Stereotypen anspricht und offen da-
mit umgeht. 

G.I.B.: Sie mussten also auch die Mitglieder Ihres 
Stadtrates überzeugen, dass die Anti-Verleumdungs-
kampagne und die öffentliche Debatte über vorgefasste 
Meinungen in der Tat ein wertvoller Ansatz waren? 
Ramon Sanahuja Vélez: Ja, wir mussten zunächst 
einmal Überzeugungsarbeit bei unseren politischen 
Entscheidungsträgern leisten. Die Stadt startete die 
Anti-Verleumdungskampagne unter der vorherigen, 
sozialistischen Regierung, die diese Kampagne als 
wichtige Initiative unterstützte. Im Jahr 2011 gab 
es in Barcelona auf kommunaler Ebene eine Regie-
rungsänderung, und die zentralliberale Katalanische 

„Ah, Blanca, ich weiß nicht, ob ich alle Papiere, die ich 

für die Steuererklärung brauche, mitgenommen habe.“ 

„Aber sicherlich, Senorita Rosita.“
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Nationalpartei trat als Mehrheit ins Amt ein. Die 
neue Partei, die zuvor die Opposition bildete, er-
kannte ebenfalls den Wert der Anti-Verleumdungs-
kampagne und hat sogar mehr Geld für die Unter-
stützung der Kampagne zur Verfügung gestellt: im 
Jahr 2011 betrug das anfängliche Gesamtbudget für 
die Kampagne 89.000 €, im Jahr 2012 wurde es auf 
176.000 € erhöht. 

Die Anti-Verleumdungskampagne ist nicht ein Anlie-
gen einer einzelnen Partei, die Kampagne ist vielmehr 
im Interesse der breiten Masse und daher unabhängig 
von der politischen Ausrichtung verschiedener Par-
teien. Dies zeigt z. B. die Tatsache, dass einige Men-
schen in der Stadtverwaltung von Barcelona ebenfalls 
Opfer falscher Gerüchte wurden. Einige Barceloner 
behaupteten sogar, dass die Stadtverwaltung Zuwan-
derern bestimmte Privilegien einräumt. Diese An-
schuldigung wurde sowohl gegen die Mitglieder der 
regierenden Sozialistischen Partei in der Vergangen-
heit als auch gegen die Mitglieder der jetzigen Regie-
rung gemacht. Die Verbreitung von Gerüchten und 
falschen Vorstellungen sind einfach keine Parteian-
gelegenheit, sie betreffen uns alle. 

G.I.B.: Wie rekrutieren und schulen Sie die Botschaf-
ter, die sich in der Anti-Verleumdungskampagne 
engagieren? 
Ramon Sanahuja Vélez: Anfangs rekrutierten wir 
die Botschafter für unsere Anti-Verleumdungskam-
pagne aus einem Pool von Ehrenamtlern, die bereits 
recht aktiv in unseren Gemeindeorganisationen ar-
beiteten, und die daher auch ein großes Interesse an 
der gesellschaftlichen Integration von Migranten hat-
ten. Wie bereits erwähnt, gestalteten wir den Konsul-
tationsprozess zur Entwicklung des Interkulturellen 
Plans mit der Beteiligung eines ausgedehnten Netz-
werkes von Gemeindeorganisationen. Im Konsulta-
tionsprozess wurde die Idee geboren, Freiwillige zu 
rekrutieren und diese gezielt zu schulen für die Be-
kämpfung von Gerüchten in der Nachbarschaft, in 

Schulen, auf der Arbeit oder auch einfach beim ge-
meinsamen Biertrinken mit Freunden in der Bar. Im 
Jahr 2010 haben wir dann das Anti-Gerüchte- Netz-
werk Xarxa, das auf Katalanisch „Netzwerk“ be-
deutet, in Barcelona ins Leben gerufen. Zu Beginn 
bestand das Anti-Gerüchte-Netzwerk aus ca. 65 Ge-
meindeorganisationen, aus Leuten, die für die Stadt-
verwaltung arbeiteten, und aus interessierten Einwoh-
nern. Die Mitglieder des Xarxa-Netzwerks befassten 
sich auf die eine oder andere Weise direkt mit Fra-
gen der Integration von Migration, den Immigrati-
onsprozessen und der sozio-kulturellen Vielfalt. Seit 
seinen Anfängen ist das Netzwerk mittlerweile auf 
ca. 400 Mitglieder gewachsen. Von seinem ursprüng-
lichen Kern hat sich das Netzwerk nun ausgeweitet 
und umfasst Menschen aus den verschiedensten Be-
völkerungsschichten und gesellschaftlichen Orga-
nisationen, vom Geschäftssektor bis hin zu interna-
tionalen Organisationen für Zusammenarbeit und 
Kommunikationsunternehmen. 

Die Reichweite unseres Rekrutierungsprozesses für 
Anti-Verleumdungsbotschafter hat sich dementspre-
chend auch ausgeweitet, und wir rekrutieren nun eh-
renamtliche Botschafter aus einem breiten Spektrum 
von Organisationen, wie Sportvereinen, Unterneh-
men, Geschäftsverbänden, Schulen und Kranken-
häusern. Das Netzwerk fungiert als Knotenpunkt. 
Es plant, entwickelt und unterstützt die Umsetzung 
der spezifischen Programmaktionen der Anti-Ver-
leumdungskampagne. 

Um einen praxisnahen Anti-Gerüchte-Trainingskurs 
zu entwickeln, haben wir zunächst die verschiedenen 
Gerüchte, die in der Stadt kursierten, analysiert und 
auf dieser Grundlage den Trainingskurs entworfen. 
Die Botschafter der Anti-Verleumdungskampagne 
werden insgesamt 12 Stunden im Rahmen einer Trai-
ningsgruppe geschult, die normalerweise aus 20 Per-
sonen besteht. Der Trainingskurs ist gebührenfrei. Der 
Kurs regt die Leute an, sich der Probleme aber auch 
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der Chancen, die kulturelle Vielfalt mit sich bringt, 
bewusst zu werden. Sie lernen wie Stereotype entste-
hen, wie diese konstruiert und verstärkt werden. Sie 
erlernen Fähigkeiten und Techniken, wie sie Gerüchte 
in Gesprächen mit anderen effektiv ansprechen kön-
nen und vorgefasste Meinungen ändern können. Wir 
haben ein spezielles Handbuch für den Kampf ge-
gen Gerüchte und Stereotype veröffentlicht, das als 
Trainingsanleitung dient. Das Handbuch ist derzeit 
nur in katalanischer Sprache erhältlich. Wir bemü-
hen uns jedoch, es ins Englische übersetzen zu las-
sen, um es einem breiten internationalen Publikum 
zur Verfügung zu stellen. 

Die meisten Menschen, die Gerüchte verbreiten, sind 
nicht unbedingt fremdenfeindlich –, sie sind einfach 
ganz normale Bürger und Bürgerinnen, die ein Ge-
rücht hören und es ohne nachzudenken an andere 
weitergeben. Es ist natürlich eine ganz andere Sache, 
sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die fremden-
feindliche Einstellungen haben. Hierfür brauchen wir 
andere Strategien und Taktiken, einschließlich stren-
ger Rechtsvorschriften gegen Diskriminierung und 
rassistische Ausschreitungen, um aktive Gesetzes
überschreitungen und Menschenrechtsverletzungen 
in den Griff zu bekommen. 

Bisher waren die Trainingskurse zur Schulung un-
serer Anti-Verleumdungsbotschafter sehr erfolgreich, 
und wir haben nun fast 1.000 Botschafter ausgebil-
det. Wir haben regelmäßigen Kontakt mit den Bot-
schaftern und senden ihnen Nachrichten mit wei-
teren Trainingsinformationen und Ideen für neue 
Nachbarschaftsaktionen im Rahmen der Anti-Ver-
leumdungskampagne. Das Training steigert die Mo-
tivation der Botschafter sich für die Bekämpfung 
von Gerüchten und Stereotypen im täglichen Leben 
in Schulen, Nachbarschaften und Gemeindezentren 
gezielt einzusetzen. 

Wir machen auch Vorschläge zu weiteren kreativen 
Programmaktionen (wie z. B. Theatervorführungen, 

kleinere Konferenzen, Aktivitäten für Kinder, Kunst-
ausstellungen), die relativ geringe Kosten von 100 
Euro oder 200 Euro haben und die unsere Gemeinde-
organisationen in ihren jeweiligen Nachbarschaften 
umsetzen können. Auf diese Art und Weise gelingt es 
uns, mit unserer Anti-Verleumdungskampagne Bar-
celoner zu erreichen, die über die Kommunikations-
kanäle der formellen Stadtverwaltung ansonsten kei-
nen Zugang zu dieser Thematik hätten. 

Wir halten es für wichtig, Projekte zu schaffen, die 
Menschen aus verschiedenen sozio-kulturellen Grup-
pen die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig kennen-
zulernen, etwas zusammen auf die Beine zu stellen 
und so zwischenmenschliche Beziehungen aufzubau-
en. Das können Jugendprogramme, Sportaktivitäten, 
Konzerte oder Musikveranstaltungen sein – im Vor-
dergrund steht dabei immer das Kennenlernen der 
„anderen Gruppe“ oder das Entdecken der „ande-
ren Gruppe“ und der Aufbau guter zwischenmensch-
licher Beziehungen, die das Fundament für ein gutes 
soziales Miteinander in der Nachbarschaft legen. 

G.I.B.: Wie messen Sie den Erfolg der Anti-Verleum-
dungskampagne? Woher wissen Sie, ob diese Kam-
pagne tatsächlich eine positive Auswirkung auf die 
Bekämpfung von Stereotypen hat? Verändert sie 
wirklich persönliche Einstellungen?
Ramon Sanahuja Vélez: Wie Sie wissen, ist es nicht 
einfach die Wirkung einer solchen Kampagne zu mes-
sen und wir können sicherlich keinen hundertprozen-
tigen wissenschaftlichen Beweis liefern, dass sich die 
Auffassungen der Bevölkerung in der gesamten Stadt 
verändert haben. Was wir allerdings wissen, ist, dass 
sich eine Reihe von Erfolgsindikatoren in die rich-
tige Richtung bewegt. Das war das Ergebnis einer 
externen Evaluation der Anti-Verleumdungskampa-
gne, die sich im Gegensatz zur Messung des Gesamt-
effekts auf den Entwicklungs- und Umsetzungspro-
zess der Anti-Verleumdungskampagne konzentrierte. 
Lassen Sie uns doch einen etwas detaillierteren Blick 
auf diese Indikatoren werfen. 
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Unserer Meinung nach sind das große Interesse, das 
unsere Stadtbewohner an der Anti-Verleumdungs-
kampagne haben, sowie der Wunsch, sich aktiv da-
ran zu beteiligen, wichtige Erfolgsindikatoren. Ich 
arbeite nun seit über zehn Jahren im öffentlichen 
Dienst in Barcelona und das ist das erste Mal, dass 
ich eine so überwältigende Nachfrage nach einer öf-
fentlichen Dienstleistung erlebt habe. In Barcelona 
gibt es weiterhin ein hohes Interesse an Trainings-
kursen und Trainingsmaterialien zur Unterstützung 
der Initiative. Auf unserer Internetseite zur Anti-Ver-
leumdungskampagne gibt es derzeit mehr als 5.000 
Downloads der Trainingsmaterialien.

Wir erfuhren von unseren gemeinnützigen Orga-
nisationen in der Stadt, dass auch sie von der Ver-
breitung von Gerüchten und Stereotypen über ver-
schiedene sozio-kulturelle Gruppen innerhalb ihrer 
eigenen Organisationen betroffen sind. Auch hier 
gab es Leute, die bewusst oder unbewusst Gerüch-
te und stereotypische Ansichten, die auf den Straßen 
der Stadt in Umlauf waren, kreierten und verbrei-
teten. Dies war ein besorgniserregendes Phänomen, 
das in der Tat angegangen werden musste, vor allem 
weil diese Organisationen selbst Integrationsdienste 
und soziale Programme direkt für Migranten anbo-
ten. Im Rahmen der Anti-Verleumdungskampagne 
wurden diese Organisationen aufgefordert, sich mit 
dieser Thematik auseinanderzusetzen, die Probleme 
offen zu diskutieren und die Verbreitung dieser fal-
schen Ansichten und Gerüchte zu unterbinden. Die-
sen Wachstumsprozess sehen wir auch als einen po-
sitiven Erfolgsindikator der Kampagne an. 

Eine wichtige Bestätigung für den Erfolg der Anti-
Verleumdungskampagne liegt aber vor allem darin, 
dass die Bevölkerung die Integration von Migranten 
und Neuankömmlingen in die sozialen und gesell-
schaftlichen Strukturen der Stadt nicht länger als Pro-
blem wahrnimmt. Alle sechs Monate führt die Stadt 
Barcelona eine öffentliche Telefonumfrage durch, in 
der eine repräsentative Stichprobe von ca. 800 Ein-

wohnern zu verschiedenen Aspekten des Gemein-
schaftslebens, wie z. B. Verkehrsbelange, Korrupti-
on, die Sicherheit und Sauberkeit der Stadt, befragt 
werden. Frühere Umfragen zeigten, dass Barceloner 
Zuwanderung und die Integration von Migranten 
und Neuankömmlingen als Problem betrachteten. 
Seit dem Beginn und der Umsetzung der Anti-Ver-
leumdungskampagne sank der prozentuale Anteil der 
Menschen, die Zuwanderung und Integration von Mi-
granten als Problem sehen, tatsächlich von 20 % auf 
16 % und nach den letzten Angaben sogar auf 6 %. 
Wir können natürlich nicht behaupten, dass dieser 
Erfolg ausschließlich das Ergebnis unserer Kampa-
gne ist. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass unsere 
Anti-Verleumdungskampagne zu dieser Veränderung 
der Wahrnehmung beigetragen hat. Wir finden diese 
Resultate ganz besonders interessant, vor allem vor 
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Krise in Spa-
nien in den letzten sechs Jahren, in der Spanien un-
ter hoher Arbeitslosigkeit, unzureichenden sozialen 
Leistungen, mangelnden Gesundheitsdiensten und 
fehlender finanzieller Unterstützung für des Schul-
system litt. Und trotzdem machen Barceloner nicht 
die Migranten für diese Krise verantwortlich, Mi-
granten sind nicht die Sündenböcke. Hauptschuldiger 
für die prekäre wirtschaftliche Lage des Landes ist 
nach Meinung der Barceloner die Bankenkrise, die 
exorbitant hohen Schulden und die daraus resultie-
renden Sparmaßnahmen.



84 G.I.B.INFO   4  14  

MONITORING UND EVALUATION

Prof. Dr. Gerd Bosbach lehrt Statistik, Mathematik und Empirie an der Fachhochschule Koblenz, RheinAhr-
Campus Remagen. Seine Forschungsschwerpunkte: Demografie, Statistik-Missbrauch, Arbeitsmarkt- und 
Bevölkerungsstatistik sowie volkswirtschaftliche Aspekte der Gesundheitsfinanzierung. Tiefen Einblick in 
die amtliche Statistik und den Umgang der Politik mit diesen Daten erhielt er bei seiner Tätigkeit im Statisti-
schen Bundesamt, dort vor allem in der Bonner Beratungsstelle, wo er Finanz- und Wirtschaftsministerium 
sowie die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags beriet. Nach einem Abstecher als Ausbil-
der von Informatik-Assistenten arbeitete er in der Abteilung Statistik der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung. Seit 1999 ist er als Professor tätig.

G.I.B.: Herr Professor Bosbach, „welche Stadt hat die 
höchste Kriminalitätsrate?“, fragen Sie in Ihrem Best-
seller „Lügen mit Zahlen. Wie wir mit Statistiken 
manipuliert werden“ und kommen zu einem erstaun-
lichen Ergebnis: die Città del Vaticano, die Vatikanstadt! 
„Wie ist das möglich?“, fragt sofort jeder und Sie 
antworten: „Ganz einfach, es liegt an der Definition: 
Die Anzahl der ermittelten Delikte bzw. eingeleiteten 
Strafverfahren in einer Stadt geteilt durch deren Ein-
wohnerzahl ergibt die Kriminalitätsrate. Bei rund 18 

Millionen Pilgern und Touristen, die jährlich den Va-
tikan aufsuchen, kommt es auch zu vielen Diebstählen, 
Betrügereien und Ähnlichem, die in dieser Rechnung 
sämtlich auf die knapp fünfhundert offiziellen Einwoh-
ner der Vatikanstadt umgelegt werden.“ In Ihrem Buch 
dokumentieren Sie eine Vielzahl solcher obskuren 
Berechnungen, von denen uns insbesondere die inte-
ressieren, die arbeits- und sozialpolitische Themen 
betreffen. Besonders umstritten sind hier die teils 
alarmierenden, mit Statistiken untermauerten Meldungen 
zum Fachkräftemangel im Zuge des demografischen 
Wandels. Was ist dran an den oft düsteren Szenarios?

„Hinter scheinbar objektiven Zahlen 

verbergen sich oft subjektive Interessen“

Prof. Dr. Gerd Bosbach: Bei solchen Meldungen gehe 
ich zunächst davon aus, dass sie stimmen – bis ich lo-
gische Widersprüche entdecke, und das geht bei Mel-
dungen zum Fachkräftemangel meist ganz schnell. 
Denn wenn es tatsächlich einen größeren Fachkräf-
temangel gäbe, sagt sich der gesunde Menschenver-
stand, würden in Deutschland die Löhne für Fach-
kräfte deutlich steigen, würden die Unternehmen ihre 
Weiterbildungsinvestitionen kräftig erhöhen, um ge-
eignete Personen zu qualifizieren, und sie anschlie-
ßend auf den freien Arbeitsplätzen einsetzen, und sie 
würden viel mehr junge Menschen einstellen, um sie 
zu Fachkräften auszubilden. Der Antrieb, so vorzu-
gehen, wäre für die Unternehmen sehr groß, denn an-
geblich gehen aufgrund des Fachkräftemangels allein 
dem Mittelstand bis zu 30 Milliarden Euro pro Jahr 
an Aufträgen verloren. 

Tatsächlich aber ist von all den genannten Maßnahmen 
so gut wie nichts zu beobachten, im Gegenteil: Die Un-
ternehmen schließen viele Arbeitsverträge nur befris
tet ab, sie stellen nur einen Bruchteil der als arbeitslos 
gemeldeten Personen, darunter viele hochqualifizierte 
Fachkräfte, ein und sie qualifizieren auch nicht signi-
fikant mehr Personen. Hinzu kommt, dass jedes Jahr 
Tausende hochqualifizierter Hochschulabsolventen auf 
den Arbeitsmarkt strömen und große Schwierigkeiten 
haben, überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch einge-
laden zu werden, und selbst im Bereich der Pflege, wo 
sich am ehesten von einem drohenden Fachkräfteman-
gel sprechen ließe, werden viele junge Menschen, die 
sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, abgelehnt. 
Also stimmt etwas nicht an den Meldungen.

In vielen Berechnungen werden statische 

mit dynamischen Modellen vermischt, wichtige 

Faktoren ausgeblendet, und im Falle des an-

geblichen Fachkräftemangels wird der „worst-

worst-case“ der Öffentlichkeit präsentiert.
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G.I.B.: Wie kommt es dann zu solchen Falschmel-
dungen?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: Ich habe mir, um nur ein 
Beispiel zu nennen, vor wenigen Jahren einmal eine 
Meldung der Bundesagentur für Arbeit genauer an-
gesehen, einer Institution, auf deren Zahlen man sich 
eigentlich verlassen können sollte. Darin prognosti-
zierte der BA-Chef Frank-Jürgen Weise sechs bis sie-
ben Millionen fehlende Fachkräfte für das Jahr 2025. 

Zugrunde lag der Prognose ein Bevölkerungsmodell des 
Statistischen Bundesamtes, wonach die Bevölkerung 
insgesamt sinkt. Doch die Rechnung von Herrn Weise 
ignorierte völlig alle Wanderungsbewegungen mit dem 
Ausland. Zudem beschränkte sich die Milchmädchen-
rechnung auf die Zahl aller 20- bis 65-Jährigen. Diese 
Zahl geht bis 2025 tatsächlich um 6,5 Millionen zurück. 
Doch das sind, erstens, nicht alles Fachkräfte, teils nicht 
einmal überhaupt Arbeitskräfte und, zweitens, ignoriert 
sie die gesetzlich bereits beschlossene Heraufsetzung des 
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, sie ignoriert die nach 
Modell gesunkene Bevölkerung, sie ignoriert die Ver-
kürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre, 
sie ignoriert eine höhere Frauenerwerbsquote, sie igno-
riert die Verkürzung des Studiums durch die Einführung 
des Bachelorabschlusses und sie ignoriert den Wegfall 
der Wehrpflicht. Ziemlich viel Ignoranz für eine Berech-
nung, die Anspruch auf Seriosität erhebt.

Nun ließe sich einwenden, dass noch unbekannt sei, 
wie viele Menschen 2025 tatsächlich erst mit 67 Jah-
ren in Rente gehen werden. Deshalb müsse man das 
reale Renteneintrittsalter niedriger, nämlich bei 65 
Jahren ansetzen. Der Einwand ist korrekt, doch dann 
müsste man auch bei der Ausgangslage das gegenwär-
tig reale Renteneintrittsalter zugrunde legen und das 
liegt nicht bei 65, sondern bei 63 Jahren. 

Kurzum: Wie in vielen anderen Berechnungen im Be-
reich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik werden sta-
tische mit dynamischen Modellen vermischt, wichtige 
Faktoren ausgeblendet, und im Falle des angeblichen 

Fachkräftemangels wird der „worst-worst-case“ der 
Öffentlichkeit präsentiert, um die Zukunft in mög-
lichst düsteren Farben zu malen. So war auch die Be-
rechnung des BA-Chefs komplett wirklichkeitsfremd 
und hat dennoch Medien, Öffentlichkeit und Politik 
in Aufregung versetzt und Letztere womöglich ver-
anlasst, schlechte, weil auf einer falschen Berech-
nung basierende Maßnahmen zu ergreifen. Obwohl 
wir damals nach genauer Untersuchung die massiven 
Defizite der BA-Meldung nachweisen konnten, war 
kaum ein Medium bereit, auf diese Fehler hinzuwei-
sen. Für sie war unsere wissenschaftliche Analyse of-
fensichtlich keine News und damit auch nicht publi-
kationswürdig.

G.I.B.: Wie sehen Ihre eigenen Berechnungen im 
Themenfeld Fachkräftemangel aus? Zu welchen Er-
gebnissen kamen Sie bei Ihrer Analyse?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: Niemand kann voraussa-
gen, wie sich die Bevölkerung in Deutschland entwi-
ckeln wird. Ich bin bei meinen Überlegungen deshalb 
vorsichtig davon ausgegangen, dass sie sich so entwi-
ckeln wird, wie es uns meist vorgestellt wird. So hat 
das Statistische Bundesamt prognostiziert – und da-
rauf berufen sich fast alle Dramatiker –, dass die Zahl 
der erwerbsfähigen Personen bis 2060 um 34 Prozent 
sinkt. Ich kam, um das Ergebnis vorwegzunehmen, 
ohne die Taschenspielertricks der Dramatiker auf einen 

Rückgang des Anteils der Erwerbsfähigen von jähr-
lich 0,23 Prozent, also eine völlig andere Dimension. 
Wie kann das sein? Hexerei eines Zahlenkünstlers? 

Stellen Sie sich nur vor, man hätte 

Konrad Adenauer 1960 aufgefordert, alle 

Umwälzungen bis 2010 zu bewältigen! 

Praktisch helfen uns 50-Jahresveränderungen 

nicht weiter.

Prof. Dr. Gerd Bosbach, Lehrstuhl 

für Statistik und Empirische 

Wirtschafts- und Sozialforschung, 

Hochschule Koblenz
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Nun, zunächst habe ich mir gesagt: Wenn, wie den 
Berechnungen zugrunde gelegt wird, die Bevölkerung 
um 20 Prozent zurückgeht, dann brauchen wir auch 
20 Prozent weniger Erwerbsfähige. Wenn ich die-
se simple Tatsache einberechne, entdramatisiert sich 
der Rückgang sofort erheblich. Wenn ich außerdem, 
– was die Dramatiker der Dramatik zuliebe unterlas-
sen –, die Rente ab 67 berücksichtige und 2060 als Er-
werbsfähige die Gruppe der 20- bis 67-Jährigen nehme 
m. E. eine sehr vorsichtige Annahme, da heute teil-

weise schon über ein Renteneintrittsalter von 70 dis-
kutiert wird , so beträgt der Rückgang nur noch 12,6 
Prozent. Das hieße: Von gegenwärtig acht Erwerbsfä-
higen fällt bis 2060 nur eine oder einer weg und diese 
Person müsste auch nicht gleich morgen ersetzt wer-
den, sondern erst innerhalb der nächsten Jahrzehnte. 
Und das soll ein Anlass für Panik sein?

Unberücksichtigt ist bei dieser Berechnung noch der 
schwer prognostizierbare Anstieg der Produktivität. 
Wenn aber, wie ein Gegenargument lautet, unsere Wirt-
schaft eine Produktivitätssteigerung in der Größenord-
nung von einem Prozent pro Jahr nicht mehr hinbekä-
me, dann hätten wir als exportorientiertes Land ganz 
andere Probleme als die demografische Entwicklung. 
Wir wären schlicht als Wettbewerbswirtschaft nicht 
mehr konkurrenzfähig. Wenn sie aber, wovon auszu-
gehen ist, zur Erhaltung der Wettbewerbswirtschaft 
eine steigende Produktivität erreicht, dann wird sie 
0,23 Prozent Rückgang des Anteils Erwerbsfähiger 
pro Jahr spielend verkraften können.

Mein Fazit: Da auch kleine Veränderungen über sehr 
lange Zeiträume betrachtet zu großen Zahlen führen, 
dramatisiert der 50-Jahres-Blick aktuell zu lösende 
Probleme. Stellen Sie sich nur vor, man hätte Konrad 
Adenauer 1960 aufgefordert, alle Umwälzungen bis 
2010 zu bewältigen! Praktisch helfen uns 50-Jahres-
veränderungen nicht weiter. Viel realistischer ist der 
Blick auf jährliche Veränderungsraten.

G.I.B.: Sind Prognosen überflüssig, weil sich sowieso 
kaum etwas richtig prognostizieren lässt?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: In der Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktpolitik brauchen wir Prognosen, denn Wirt-
schaften heißt, egal ob etwas produziert oder jemand 
ausgebildet wird, etwas für die Zukunft zu machen. 
Gleiches gilt für den Bau von Großkraftwerken zur 
Energieversorgung. Was wir aber nicht brauchen, ist 
eine Prognosegläubigkeit, die davon ausgeht, dass mit-
hilfe mathematischer Modelle am Computer erstellte 
Prognosen so und nicht anders Wirklichkeit werden. 
Und wir dürfen auch nicht übersehen, dass in jeder 
Prognose Annahmen stecken, die oft interessengeleitet 
getroffen werden.

Außerdem verbieten sich allzu weite Prognosehori-
zonte. Die Bevölkerungsentwicklung lässt sich noch 
am ehesten vorhersagen, wenn auch nicht für 50, 
sondern maximal für 20 Jahre. Im Bereich von Wirt-
schafts- und Sozialsystemen sind Prognosen schon 
weitaus schwieriger zu erstellen. Um das einzusehen, 
braucht man nur die letzten 20 Jahre zu betrachten. 
Die Zeit um 1994, das waren nach heutigen sozialpo-
litischen Maßstäben goldene Jahre! Und die 1994 gel-
tenden Steuersätze klingen heute wie aus einer ande-
ren Welt. Wer hätte damals die heutige sozialpolitische 
Wirklichkeit auch nur annähernd korrekt prognosti-
zieren können? Oder nehmen Sie die wirtschaftliche 
Entwicklung von 1991 bis 2013. Da haben wir in 
Deutschland trotz aller Schwierigkeiten mit Depres-
sionsphase und Finanzcrash das reale Bruttoinlands-
produkt um gut 30 Prozent erhöhen können und das 
mit 4,4 Prozent weniger Arbeitsstunden. Das ist die 

Von „Zweidrittelgesellschaft“ und 

„demografischem Kannibalismus“ war in den 

Medien die Rede. Doch wie sieht die

Wirklichkeit aus? Deutschland ist bevölke-

rungsmäßig in diesen 44 Jahren gewachsen! 
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Entwicklung innerhalb von nur 22 Jahren und jetzt 
werden wir mit Prognosen überschüttet, die 50 Jahre 
in die Zukunft schauen wollen. 

Prognosezeiträume dürfen also nicht zu lang sein, 
vor allem aber müssen die einmal berechneten Pro-
gnosen ständig kontrolliert werden. Stellt man dabei 
massive Abweichungen vom Planrahmen fest, müssen 
alle Maßnahmen, die wegen der Prognosen eingeleitet 
worden sind, überprüft werden. Das setzt empirische 
Sozialforschung und Evaluation voraus, doch genau 
daran herrscht Mangel. Warum? Weil die große Po-
litik viele Maßnahmen nicht aus dem Grund ergreift, 
den sie dafür vorgibt. 

Ein Beispiel: Die Abschaffung von Arbeitslosenhilfe sollte 
für eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt sor-
gen. Meines Erachtens eine vorgeschobene Begründung. 
Tatsächlich wollte der Staat Geld sparen und den Druck 
auf Menschen – auch mit hohen Qualifikationen – erhö-
hen, Niedriglohnjobs anzunehmen, was schwerer möglich 
schien, solange es die Arbeitslosenhilfe gab. Die offizielle 
Erklärung hingegen lautete: Wir wollen den Arbeitslo-
sen schneller aus der Arbeitslosigkeit holen. Zwar zeigen 
aktuelle Evaluationsergebnisse des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung, dass Bewegung im Arbeits-
markt ist, aber die gab es schon immer. Man darf nicht 
jede Bewegung als Erfolg von Hartz IV feiern, sondern 
müsste nachweisen, dass es in der Folge der sozialpoli-
tischen Veränderungen deutlich mehr Bewegung gegeben 
hat. Eine vergleichende Studie Leipziger Wissenschaftler 
konnte dagegen keine nennenswerten Unterschiede er-
kennen. Und auch die BA hat 2012 festgestellt, dass 1,1 
Millionen Erwerbsfähige seit 2005 dauerhaft im Hartz 
IV-Bezug waren.

G.I.B.: Gibt es im Bereich von Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik weitere Beispiele für Panikmeldungen, 
die sich als Fehlalarm herausgestellt haben?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: Ja, viele. Eine dieser Panik-
meldungen betrifft die angebliche Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen. Hier liegt der Fokus immer auf den 

stetig steigenden absoluten Ausgaben im Gesundheits-
wesen und dabei werden regelmäßig die Inflationsra-
te sowie der steigende Wohlstand vergessen. Daraus 
resultiert ein Fehlalarm, der noch immer nicht korri-
giert wurde, obwohl die Politik längst weiß, dass es 
keine Kostenexplosion gibt, sondern dass die Kosten 
im Gesundheitswesen parallel zum Bruttoinlandspro-
dukt gestiegen sind. 

Wenn aber, und das ist ein weiterer wichtiger As-
pekt, die Kosten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung steigen, obwohl Patienten immer mehr Eigen-
anteile übernehmen müssen, dann sind es nicht die 
steigenden Kosten, sondern die Einnahmen der ge-
setzlichen Krankenversicherung, die im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt unterproportional sind 
und die Haushalte der Versicherungsträger belasten. 

Das wiederum müsste den Blick weg von der Ausga-
benpolitik, obwohl auch da einiges zu ändern wäre, 
und stärker in Richtung Einnahmenpolitik und da-
mit auf die Lohn- und Gehaltsentwicklung sowie die 
Beitragsbemessungsgrenze lenken.

Mit Zahlen unterfütterte Falschmeldungen kursieren 
seit Jahren auch hinsichtlich angeblich steigender So-
zialausgaben. Tatsächlich aber sind nach den Zahlen 
des Bundesarbeitsministeriums die Sozialausgaben in 
(West-)Deutschland – bei einer weit gefassten Defini-
tion des Begriffs – seit 1975 ungefähr konstant geblie-
ben und liegen bei knapp einem Drittel des Bruttoin-
landsprodukts. Das letzte Mal deutlich gestiegen sind 
die Sozialausgaben und die Kosten im Gesundheits-
wesen unter Kanzler Willy Brandt, der mit seiner Poli-

Je größer der Pool an Arbeitskräften, 

zumal Fachkräften ist, desto größer sind ihre 

Handlungsoptionen, desto größer ist ihre 

Macht in Tarifauseinandersetzungen.
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tik die Gesellschaft sozialer gestalten wollte. Ansons
ten wächst der Anteil der Sozialausgaben lediglich in 
der Folge wirtschaftlicher Einbrüche in Krisenzeiten, 
sinkt aber wieder nach Krisenende.

Eine der aufgeregtesten Panikmeldungen betrifft den 
Rückgang der Geburtenraten. Für eine quantitative 
Bestandserhaltung der Bevölkerungszahl sind rechne-
risch 2,1 Kinder je Frau erforderlich, offizielle Statis
tiken aber belegen seit 1970 lediglich 1,4 Kinder pro 
Frau. Von „Zweidrittelgesellschaft“ und „demogra-
fischem Kannibalismus“ war in den Medien die Rede. 
Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Deutschland ist 
bevölkerungsmäßig in diesen 44 Jahren gewachsen. 

Aber noch etwas anderes ist in diesem Kontext zu 
berücksichtigen und deswegen wende ich mich auch 
beherzt gegen die maßlos überbewertete Demogra-
fiedebatte: Zu den Ländern, die 2 Kinder und mehr 
je Frau verzeichnen, gehören Frankreich und fast alle 
Länder Asiens, Afrikas und Südamerikas. Und wie 
geht es denen wirtschaftlich und sozial? Schlechter. 
Das heißt: Der Indikator „Kinder pro Frau“ ist ein 
völlig falscher Indikator, um die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung zu messen. Das zeigt übrigens 
nicht nur der Vergleich mit anderen Ländern, son-
dern auch der mit unserer eigenen Vergangenheit: Als 
wir zwei oder drei Kinder pro Frau hatten, ging es 
uns wirtschaftlich wesentlich schlechter. 

G.I.B.: Sie plädieren in Ihrem Buch „Lügen mit 
Zahlen“ dafür zu fragen: „Cui bono?“, „Wer hat den 
Nutzen?“ Wer sind nun in den besprochenen Fällen 
die Nutznießer?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: Beim Thema Fachkräf-
temangel ist der Nutznießer ganz offensichtlich. Es 

sind die Arbeitgeber. Je größer der Pool an Arbeits-
kräften, zumal Fachkräften ist, desto größer sind 
ihre Handlungsoptionen, desto größer ist ihre Macht 
in Tarifauseinandersetzungen. Damit will ich nicht 
abstreiten, dass es in einzelnen Gegenden und Fir-
men einen Mangel an passend qualifizierten Kräf-
ten gibt. Aber zeitliche und lokale Engpässe gehö-
ren schon immer zu einer sich ständig entwickelnden 
Marktwirtschaft.

Nutznießer lassen sich auch gut am Beispiel der mit 
demografischen Entwicklungen begründeten Reform 
der Rentenversicherung sowie dem Einstieg in die pri-
vate Altersversorgung identifizieren. Kernmotiv war 
meines Erachtens, die Arbeitgeber nicht weiterhin 
anteilig in die Solidarkasse einzahlen zu lassen und 
so die Arbeitskosten zu deckeln. Nie hat ein Politi-
ker ein vernünftiges Argument dafür geliefert, wa-
rum die private Rentenversicherung das leisten kann, 
was die gesetzliche angeblich nicht mehr leisten kann. 
Dahinter steht außerdem ein volkswirtschaftlicher 
Fehlgedanke, nämlich der, dass man große Geld-
summen für die Zeit von 30 Jahren ansparen kann, 
denn wenn es zu wenig Erwerbstätige gibt, die also 
zu wenig Güter herstellen, werden die Sachen teurer 
und damit verliert mein angespartes Geld an Wert.

Die Alternative, das System privat bezahlter Alters-
vorsorge wenigstens öffentlich zu verwalten, kam 
nicht in Frage, weil dann das ideologische Begrün-
dungs-Konstrukt für die Reform zerbrochen wäre. 
Denn dann hätten die Beschäftigten gefragt: Warum 
darf der Arbeitsgeber jetzt aus der Solidargemein-
schaft ausscheren? So aber galt in der öffentlichen 
Diskussion: Ausreichende Altersvorsorge bekomme 
ich nur noch privat versichert, also mach ich das. 
Doch wenn ein nennenswerter Anteil Beschäftigter 
im Alter auf Grundsicherung angewiesen ist, dann 
schwindet die Legitimation der gesetzlichen Renten-
versicherung. Jeder fragt sich: Warum soll ich in ein 
Versicherungssystem einzahlen, aus dem ich nicht 
mehr ausgezahlt bekomme als derjenige, der nichts 

Als die Ureinwohner von Oklahoma nach 

Kalifornien umzogen, hoben sie die durch-

schnittliche Intelligenz in beiden Staaten an.
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eingezahlt hat? Aber es gibt neben den Arbeitgebern 
noch einen anderen Nutznießer der Rentenreform: 
das ist die Privatversicherungs-Branche. Die gesetz-
liche Rente, also die Rentenversicherung inklusive 
Staatszuschüsse, ist ein Markt von 260 Milliarden 
Euro jährlich, das sind etwa zehn Prozent des Brutto-
inlandsprodukts – ein gewaltiges Geschäftsfeld, das 
bei einer rein gesetzlichen Rente im Umlageverfah-
ren komplett am Versicherungsgewerbe vorbeigeht. 
Die Einflüsse der Versicherer auf den politischen Ent-
scheidungsprozess sind bekannt. Nicht umsonst in-
tervenierten ihre Vertreter damals im Finanzministe-
rium, dessen Zuständigkeit für das Rentensystem im 
Rahmen der Einführung der Riesterrente wesentlich 
auf Kosten des Arbeitsministeriums erweitert wurde. 

Den finanziellen Nutzen davon haben bisher fast nur 
die privaten Versicherer. Versicherte bekommen teils 
nur das ausbezahlt, was sie auch eingezahlt haben, 
bei Rürup-Renten manchmal noch weniger. Und das 
trotz vielfältiger staatlicher Unterstützung.

G.I.B.: Lassen sich die „Tricks der statistischen 
Schönfärberei, Aufbauscherei, der Ausblenderei und 
Lügerei, um so genannte Sachzwänge zu konstruie-
ren“, wie Sie es in Ihrem Buch „Lügen mit Zahlen“ 
formulieren, summarisch auflisten, quasi als Hand-
lungshilfe bei der Interpretation von Zahlen?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: Wir haben es in unserem 
Buch versucht, aber es ist nicht leicht. Die Zahl der 
mir bekannten Tricks liegt jenseits der fünfzig. Wir 
stützen uns dabei auf jahrzehntelange Erfahrung, 
gesammelt in der Beratung von Ministerien und 
Bundestagsabgeordneten, in der Bonner Beratungs-
stelle des Statistischen Bundesamts, in der Statistik-
schmiede einer großen bundesweiten Ärzteorganisa-
tion und nicht zuletzt durch unseren jahrzehntelang 
geschärften Blick auf öffentlich dargestellte Zahlen 
und Fakten.

Da geht es um verdeckte Hintergrundvariablen, um 
falsche Korrelationen und Äquivalenzen, da kursie-

ren Prozentzahlen, ohne dass genauer hingeschaut 
wird, auf welche Grundgesamtheit sich die Zahl be-
zieht, da wird gelogen mit relativen und mit absolu-
ten Zahlen, da werden Balken in Grafiken verkürzt 
dargestellt, um sie dramatischer aussehen zu lassen, 
da wird mit vorsortierten Stichproben manipuliert, 
oder es werden, wie bei der demografischen Ent-
wicklung, kleine Veränderungen über 50 Jahre zu-
sammengerechnet und zu großen Drohkulissen auf-
gebauscht, man spricht dann von „64 Prozent mehr 
zu Versorgenden in der Zukunft“, was heißen kann, 
dass jährlich – mit Zinseszinseffekt hochgerechnet – 
nicht mehr als ein Prozent an zu Versorgenden hin-
zukommt. Die Manipulationsmöglichkeiten kennen 
keine Grenzen. 

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das wir uns aus-
gedacht haben, um die Dramatik des sogenannten 
Will-Rogers-Effekts zu illustrieren. Will Rogers, 

ein amerikanischer Humorist und Philosoph, mein-
te: „When the Okies left Oklahoma and moved to 
California, they raised the average intelligence level 
in both states“, zu Deutsch: „Als die Ureinwohner 
von Oklahoma nach Kalifornien umzogen, hoben 
sie die durchschnittliche Intelligenz in beiden Staa-
ten an.“ Jetzt unser Beispiel: Sie haben zwei Gruppen 
von Menschen, die ihr Gewicht reduzieren wollen, 
wobei die eine Gruppe die „Normalschwergewich-
tigen“ von 90 bis 120 Kilo Körpergewicht umfasst, 

Jetzt wollen uns an weiterer Umverteilung 

interessierte Kräfte weismachen: Der Kuchen 

der erstellten Waren und Dienstleistungen 

wird größer, wir werden weniger – und 

trotzdem müssen wir den Gürtel enger 

schnallen. Absurd! 
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die anderen die „Überschwergewichtigen“ von 120 
bis 150 Kilo Körpergewicht. Aus Datenschutzgrün-
den veröffentlichen Sie nicht die Daten der Einzel-
personen, sondern nur den Mittelwert der Gruppen. 
Wenn sich jetzt eine Person aus der „120plus-Grup-
pe“ herunterhungert und deshalb in die „90plus-
Gruppe“ wechselt, wird die schwerere Gruppe im 
Mittelwert schwerer, weil sie eins ihrer leichtesten 
Mitglieder abgegeben hat, die leichtere Gruppe hin-
gegen wird schwerer, weil sie einen leichteren aus der 
schwereren Gruppe aufgenommen hat. Das heißt: Bei-
de Gruppen werden im Schnitt schwerer, obwohl eine 
Person abgenommen hat.

G.I.B.: Wenn es so schwierig und zeitaufwändig ist, 
Zahlen und Daten richtig zu bewerten und Manipu-
lationsversuche aufzudecken, andererseits Zahlen und 
Daten unverzichtbar sind, um Zukunft zu gestalten: 
Vor welchen Herausforderungen stehen wir im Zeit-
alter von Big Data, was steht uns bevor: der Himmel 
oder die Hölle?
Prof. Dr. Gerd Bosbach: Vorab: Für alle, die auf Daten 
angewiesen sind, haben wir für „Lügen mit Zahlen“ 
eine Checkliste mit 15 Punkten erarbeitet, die helfen 
kann, die wichtigsten Fehler zu vermeiden. 

Aber jetzt zu Ihrer Frage. Die Datenvielfalt und Verar-
beitungsmöglichkeiten könnten der Himmel sein, wenn 
die Zahlen von neutralen Institutionen im eigentlichen 
Sinne ausgewertet werden. Aber es wird wahrschein-
lich die Hölle werden, weil Menschen und Instituti-
onen, die ihre Eigeninteressen über das Gemeinwohl 
stellen, im Regelfall sehr einflussreich sind und des-
halb sowohl die Art der Daten beeinflussen können 
und zugleich häufig als einzige in der Lage sind, Daten 
im größeren Maßstab auszuwerten und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit als scheinbar objektiv richtige Fak-
ten zu präsentieren. Die Öffentlichkeit wird sie glau-
ben, wie man das bei Zahlen meistens tut. Doch Zah-
len sind nur ein abstrahiertes Abbild der Wirklichkeit, 
und zwar nicht der gesamten, sondern des Teils der 
Wirklichkeit, den ich betrachten will und überhaupt 
mit Zahlen abbilden kann, und damit sind wir wie-
der bei der Frage der Interessen.

Damit komme ich auch noch mal zum Thema Demo-
grafie zurück, weil Zahlen zur zukünftigen demogra-
fischen Entwicklung missbraucht werden, um Sozial-
abbau zu betreiben. Aber deren Apologeten vergessen 
bei ihren Berechnungen, dass die demografische Ent-
wicklung nicht nur eine Zukunft, sondern auch eine 
Vergangenheit hat. Im letzten Jahrhundert hat die de-
mografische Entwicklung mit deutlich sinkendem Kin-
deranteil, Alterung und Vervierfachung des Anteils der 
Rentner nicht dazu geführt, dass wir den Sozialstaat 
eingrenzen oder länger arbeiten mussten – im Gegen-
teil! Und dass bei viel stärkeren demografischen Verän-
derungen, als es für die Zukunft angenommen wird. 
Jetzt aber wollen uns an weiterer Umverteilung inte-
ressierte Kräfte weismachen: Der Kuchen der erstell-
ten Waren und Dienstleistungen wird größer, wir wer-
den weniger – und trotzdem müssen wir den Gürtel 
enger schnallen. Absurd! Aber das wird so weiterge-
hen: Je mehr Daten wir haben, desto mehr Möglich-
keiten haben einflussreiche Menschen und Instituti-
onen, sie für ihre eigenen Interessen zu schönen und 
anschließend zu nutzen.
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Mit dem Programm: „Betriebliche Berufsausbil-

dung im Verbund“ wird das Ziel verfolgt, eine Ver-

besserung des betrieblichen Erstausbildungsan-

gebotes insbesondere bei kleinen und mittleren 

Unternehmen zu erreichen. Bezogen ist die För-

derung auf die duale Berufsausbildung nach BBiG 

und Handwerksordnung und auf die Altenpflege-

ausbildung in ambulanten Pflegeeinrichtungen ge-

mäß Altenpflegegesetz.

Gefördert wird die Bereitstellung betrieblicher Aus-
bildungsplätze in einem Ausbildungsverbund sowohl 
zwischen Unternehmen wie auch zwischen Unterneh-
men und einem Bildungsdienstleister. Die Verbund-
partner führen die betriebliche Berufsausbildung ge-
meinsam durch, um die Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach der Ausbildungsordnung zu vermitteln, die der 
den Ausbildungsvertrag abschließende Betrieb nicht 
allein vermitteln kann. Finanziert werden maximal 
4.500 Euro pro Ausbildungsplatz.

Das Programm wird seit dem 1.6.2004 in Nordrhein-
Westfalen umgesetzt und mit ESF- und Landesmitteln 
gefördert. Es wurde in der ESF-Förderphase 2007 bis 
2013 fortgesetzt. Gegenstand der folgenden Darstel-
lung der Programmumsetzung ist ausschließlich die 
Umsetzung seit 2007 im Rahmen der laufenden För-
derphase. Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf 
einer einmaligen Auswertung der über das Begleit-
bogenverfahren ABBA erhobenen Daten der Bewil-
ligungsbehörde.

Umsetzung und Ergebnisse

Im Zeitraum 2007 bis Ende 2013 wurden insgesamt 
3.022 Projekte bewilligt. Das Fördervolumen beträgt 
16,266 Mio. Euro. Im Jahr 2008 wurde das Programm 
mit 690 Projekten und nahezu 3,7 Mio. Euro Förder-
mitteln am stärksten genutzt. Ab 2008 sinkt die In-
anspruchnahme kontinuierlich bis 2013 mit 319 Pro-
jekten und einem Mittelvolumen von rund 1,8 Mio. 

Euro. Von den insgesamt 3.022 Projekten liegen zu 
2.621 Projekten Teilnehmerdaten und zu 2.527 Pro-
jekten Einträge zu Partnerunternehmen vor. 

In der Mehrzahl (2.132 Projekte) wird über das Pro-
jekt nur eine Ausbildung gefördert. Es gibt aber auch 
Projektförderungen (19 Projekte), in denen sieben bis 
zu 15 Auszubildende einbezogen sind (vgl. Tab.1). 

Betriebliche Berufsausbildung im Verbund
Ergebnisse des Monitorings

Anzahl Auszubildende 
pro Projekt Projekte Anteil

1 2.132 70,5 %

2 349 11,5 %

3 80 2,6 %

4 27 0,9 %

5 8 0,3 %

6 6 0,2 %

7 und mehr (bis 15) 19 0,6 %

ohne Angaben 401 13,3 %

Gesamt 3.022 100,0 %

In der Regel werden die Projekte in Partnerschaft von 
zwei Unternehmen (Antragsteller und ein Partnerun-
ternehmen) durchgeführt. Dies gilt für 1.970 Projekte 
bzw. 65,2 %, 197 Projekte sind Partnerschaften von 
drei bzw. vier Unternehmen und an nur wenigen Pro-
jekten sind fünf und mehr (bis zu 11) Unternehmen 
beteiligt. Bei 841 Projekten (27,8 %) lagen keine An-
gaben zum Partnerunternehmen vor.

Insgesamt lassen sich den 3.022 Projekten 3.160 ein-
zelne Unternehmen zuordnen. Zu diesen Unterneh-
men zählen auch 66 Bildungsdienstleister. 

Die Mehrzahl der Unternehmen (2.349) hat im Zeit-
raum 2007 bis 2013 nur einmal am Programm teil-
genommen, was nicht ausschließt, dass sie in der vo-
rausgegangenen Förderperiode bereits beteiligt waren. 
Mehr als 97 % der Unternehmen haben höchstens fünf 
Mal teilgenommen. 

Ein kleiner Teil der Unternehmen war zum Teil deut-
lich häufiger Partner in der Projektumsetzung. In der 

Tab. 1: Verteilung der Projekte nach Anzahl der Auszubildenden



92 G.I.B.INFO   4  14  

MONITORING UND EVALUATION

Regel sind es Bildungsdienstleister, die an vielen Pro-
jekten beteiligt sind. Es zeigen sich aber auch Unter-
nehmen, die nicht Bildungsdienstleister sind und den-
noch an bis zu 30 Projekten Partner in der Umsetzung 
sind. Dies sind in der Regel Großunternehmen insbe-
sondere aus der Metallindustrie. Es ist anzunehmen, 
dass diese Verbünde ähnlich fungieren wie die Koope-
rationen von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men mit Bildungsdienstleistern, d. h. diese unterstüt-
zen das ausbildende Unternehmen bei der Ausbildung 
z. B. durch Nutzung der Ausbildungswerkstätten. Pro-
jekte mit Bildungsdienstleistern und mit Unternehmen, 
die an 10 und mehr Projekten beteiligt sind, umfas-
sen rd. 20 % der Umsetzung insgesamt.

Von insgesamt 2.831 beteiligten Unternehmen (ohne 
Bildungsdienstleister) liegen Angaben zur Branchen-
zugehörigkeit vor. Dabei zeigt sich ein eindeutiger 
Schwerpunkt beim verarbeitenden Gewerbe, insbe-
sondere in den Branchen Metallerzeugung, Metallbe-
arbeitung und Maschinenbau. Das verarbeitende Ge-
werbe umfasst mehr als 35 Prozent aller beteiligten 
Unternehmen, während der Anteil dieses Wirtschafts-
zweigs an allen Unternehmen in NRW zum Zeitpunkt 
30.6.2011 nur gut 9 % betrug (vgl. Tab. 2). 

Wirtschaftszweige Unternehmen im 
Programm Anteil Unternehmen in 

NRW 30.06.2011 Anteil

(A) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 15 0,5 % 8.162 1,9 %

(B) Bergbau u. Gewinnung von Steinen und Erden 3 0,1 % 312 0,1 %

(C) Verarbeitendes Gewerbe 1.003 35,4 % 39.458 9,4 %

(D) Energieversorgung 41 1,4 % 838 0,2 %

(E) Wasserver- und -entsorgung, Umweltschutz 34 1,2 % 1.776 0,4 %

(F) Baugewerbe 103 3,6 % 44.175 10,5 %

(G) Handel, Instandhaltung u. Reparatur von Kfz 294 10,4 % 89.460 21,3 %

(H) Verkehr und Lagerei 80 2,8 % 16.209 3,9 %

(I) Gastgewerbe 98 3,5 % 26.544 6,3 %

(J) Information und Kommunikation 113 4,0 % 11.040 2,6 %

(K) Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 41 1,4 % 11.508 2,7 %

(L) Grundstücks- und Wohnungswesen 39 1,4 % 10.011 2,4 %

(M) Freiberufliche, wissenschaftliche u. techn. Dienstleistungen 501 17,7 % 41.331 9,8 %

(N) Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 146 5,2 % 23.229 5,5 %

(O) Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung 45 1,6 % 3.465 0,8 %

(P) Erziehung und Unterricht 24 0,8 % 10.016 2,4 %

(Q) Gesundheits- und Sozialwesen 116 4,1 % 43.195 10,3 %

(R) Kunst, Unterhaltung und Erholung 93 3,3 % 6.636 1,6 %

(S) Sonstige Dienstleistungen 41 1,4 % 24.517 5,8 %

(T) Private Haushalte (Personal, Waren, Dienstl.) 1 0,0 % 7.853 1,9 %

(U) Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften 0 0,0 % 301 0,1 %

Gesamt 2.831 100,0 % 420.036 100,0 %

Tab. 2: Branchenverteilung der beteiligten Unternehmen im Vergleich zu NRW gesamt
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Überdurchschnittlich beteiligt sind Unternehmen des 
Wirtschaftszweigs „Freiberufliche, wissenschaftliche 
u. techn. Dienstleistungen“. Hier ist es vor allem die 
Branche „Rechts- und Steuerberatung einschl. Wirt-
schaftsprüfung“, die mit 388 Unternehmen vertre-
ten ist. 

Anders stellt sich die Situation im Wirtschaftszweig 
„Handel, Instandhaltung u. Reparatur von Kfz“ dar. 
Er ist mit Abstand der stärkste Wirtschaftszweig bezo-
gen auf alle Unternehmen in NRW. Der Wirtschafts-
zweig ist auch im Programm stark beteiligt, dort aber 
im Vergleich eher unterdurchschnittlich.

Die Verteilung nach Ausbildungsberufen im Pro-
gramm entspricht nicht der Verteilung der Auszu-
bildenden insgesamt. Vergleicht man die 20 Aus-
bildungsberufe, die in NRW insgesamt 2012 am 
stärksten besetzt waren, dann finden sich aus dieser 
Aufstellung nur drei Ausbildungsberufe, die auch zu 
den ersten 20 im Programm zählen. Dies sind die Be-
rufe: Industriemechaniker/-in, Kaufmann/Kauffrau 
im Einzelhandel und Bürokaufmann/-kauffrau. Auf-
fallend ist, dass die häufig im Handwerk vertretenen 
Ausbildungsberufe wie Maler/-in und Lackierer/-in, 
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär, Heizung und Kli-
matechnik, Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhand-
werk, Kraftfahrzeugmechatroniker/-in und Tischler/ 
-in im Programm nur begrenzt vertreten sind. Es finden 
sich nur 34 Jugendliche mit diesem Ausbildungsberuf. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Pro-
gramm überwiegend als Verbundprojekt von kleinen 
und mittleren Betrieben umgesetzt wird. Allerdings 
ist nicht nur die Kooperation von kleinen und mittle-
ren Ausbildungsbetrieben mit Bildungsdienstleistern 
eine bedeutsame Variante der Programmumsetzung, 
in einer größeren Anzahl von Projekten kooperieren 
Ausbildungsbetriebe auch mit Großbetrieben, die in 
der Partnerschaft eine ähnliche Funktion ausüben wie 
die Bildungsdienstleister.

Handwerksbetriebe scheinen nach Betrachtung der 
Ausbildungsberufe eher unterdurchschnittlich an der 
Programmumsetzung beteiligt zu sein. Auch wenn 
die Zugehörigkeit zum Kammerbereich nicht erfasst 
wird, ist die geringe Beteiligung klassischer Hand-
werksberufe ein Indiz. 
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Abb. 1: TOP 20 der Ausbildungsberufe im Programm (n = 1.820)
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Zu 2.550 Auszubildenden im Programm liegen Infor-
mationen zum Ausbildungsberuf vor. Mehr als 71 % 
der Ausbildungsberufe umfassen 20 Berufe, die am 
häufigsten gewählt wurden (vgl. Abb. 1). An der Spit-
ze liegen die Berufe Zerspanungsmechaniker/-in und 
Industriemechaniker/-in. Dies ist vor dem Hinter-
grund der starken Beteiligung der Branchen aus dem 
Metallgewerbe nachvollziehbar. Noch vor dem Be-
ruf Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel ist der/die 
Rechtsanwaltsfachangestellte mit 169 Auszubilden-
den besonders stark beteiligt und entspricht auch der 
starken Beteiligung der Unternehmen dieser Branche. 
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Seit Januar 2013 fördert das Land NRW Modell-

projekte im Rahmen der „Öffentlich geförderten 

Beschäftigung“ (ÖgB).1 Ziel des Programms ÖgB 

ist die Verbesserung der sozialen und beruflichen 

Teilhabe und die mittelfristige Integration beson-

ders benachteiligter Zielgruppen in den ersten 

Arbeitsmarkt. Zielgruppe sind „Arbeitslose, die 

aufgrund von persönlichen Vermittlungshemm-

nissen auch bei guter Wirtschaftslage und unter 

Einsatz bisheriger Förderleistungen nicht unmit-

telbar in ein reguläres sozialversicherungspflich-

tiges Arbeitsverhältnis integriert werden können 

und bei denen dennoch mittelfristige Entwick-

lungspotenziale gesehen werden“ (Fördererlass 

für Modellprojekte vom 20.07.2012, siehe auch 

ESF-Förderrichtlinie vom 30.08.2013; zur Pro-

grammkonzeption siehe auch Beiträge im G.I.B.-

Info 3/2013).

Die Teilnehmenden in ÖgB sind erwerbsfähige Leis
tungsberechtigte im Langzeitleistungsbezug des 
SGB II. Sie werden von den Jobcentern zugewiesen 
und bei gemeinnützigen, öffentlichen und kommu-
nalen Arbeitgebern angestellt. Während der Beschäf-
tigung in ÖgB erhalten die Teilnehmenden indivi-
duelles Coaching und individuelle Qualifizierung 
(finanziert aus dem Europäischen Sozialfonds), der 
Arbeitgeber erhält einen Lohnkostenzuschuss des Job-
centers. Darüber hinaus sind arbeitsmarktpolitische 
Eingliederungsleistungen des Bundes verknüpft mit 
kommunalen Eingliederungsleistungen (etwa Schuld-
nerberatung, Kinderbetreuung, Suchtberatung oder 
psychosoziale Betreuung). 

Die G.I.B. hat die fachliche Begleitung und das Mo-
nitoring der Modellprojekte übernommen. Für die 

Erfassung der Monitoringdaten wurde eine Online-
Datenbank entwickelt, die aktuelle Auswertungen 
zum Umsetzungsstand erlaubt. Derzeit sind insge-
samt 986 Teilnehmende in Modellprojekten und in 
der Richtlinienförderung erfasst (Stand 25.11.2014). 

Vermittlungshemmnisse nach 
Monitoringdaten

Eine frühere Auswertung der G.I.B. zur ÖgB-Mo-
dellprojektförderung kam zu dem Ergebnis, dass die 
ÖgB-Beschäftigten schwerwiegende und multiple Ver-
mittlungshemmnisse aufweisen und als „besonders 
arbeitsmarktfern“ gelten können. In Anlehnung an 
eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB)2 wurden neun personen-
bezogene Merkmale als Vermittlungshemmnisse de-
finiert und anhand von Monitoringdaten der G.I.B. 
für die Teilnehmenden in den Modellprojekten aus-
gewertet.3 Die Analyse zeigte, dass vier von fünf 
Teilnehmenden bei Beschäftigungsbeginn bereits 
mindestens zwei Jahre arbeitslos waren (die durch-

Kein Führerschein, fehlende Kompetenzen, 

familiäre Betreuungsverpflichtungen 
Vermittlungshemmnisse von „Öffentlich geförderten Beschäftigten“ sind vielfältig und 

treten häufig gleichzeitig auf

1 � Seit Jahresbeginn 2014 werden weitere Projekte im Rahmen 

einer Richtlinie gefördert. Die nachfolgenden Auswertungen und 

Befragungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Mo-

dellprojekte. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass 

die Erkenntnisse zu Vermittlungshemmnissen grundsätzlich 

auch auf die Richtlinienförderung übertragbar sind.
2 � Achatz/Trappmann 2011, Arbeitsmarktvermittelte Abgänge aus 

der Grundsicherung. Der Einfluss von personen- und haushalts-

gebundenen Arbeitsmarktbarrieren; IAB-Diskussion Paper 2, 

Nürnberg
3 � Folgende personenbezogene Merkmale aus der Online-Daten-

bank der G.I.B. wurden in die Untersuchung einbezogen: Alter 

51 bis 64, Migrationshintergrund, Ohne Schulabschluss und 

Sonstiger Schulabschluss, Ohne Berufsabschluss und Sonstiger 

Berufsabschluss, Ohne Arbeitserfahrung, Anerkannt schwerbe-

hindert oder gleichgestellt, Arbeitslosigkeit 2 Jahre und mehr, 

Alleinerziehende Frau, Frau in Partnerschaft mit Kind. (Zur 

Übertragbarkeit der Merkmale der IAB-Studie auf die Monito-

ringdaten vgl. G.I.B.-Info 1/2014, Seite 108 f.).
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schnittliche Arbeitslosigkeitsdauer betrug mehr als 
sechs Jahre). Die Hälfte der Teilnehmenden hatte kei-
nen (anerkannten) Berufsabschluss, jeweils ein Vier-
tel der Teilnehmenden war über 50 Jahre alt, hatte 
einen Migrationshintergrund und/oder keinen (an-
erkannten) Schulabschluss. Weitere Merkmale tra-
ten – in Relation zu den vorgenannten Merkmalen – 
anteilig seltener auf: So sind alleinerziehende Frauen 
und Frauen in Paar-Bedarfsgemeinschaften mit Kin-
dern unter 15 Jahren mit 12 % bzw. 3 % unter den 
Teilnehmenden vertreten. Eine Schwerbehinderung 
(oder gleichgestellt) lag bei 8 % der Teilnehmenden 
vor. Die Analysen zeigten, dass drei Viertel der Teil-
nehmenden mindestens zwei der ausgewählten neun 
Vermittlungshemmnisse gleichzeitig aufwiesen, etwa 
jede fünfte Person hatte mindestens vier Vermittlungs-
hemmnisse (vgl. G.I.B.-Info 1/2014, Seite 108 f.).

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass die ausgewählten Vermitt-
lungshemmnisse nicht notwendigerweise mit jenen 
Vermittlungshemmnissen identisch sind, die seitens 
der Jobcenter als Fördervoraussetzung für die Mo-
dellprojekte herangezogen wurden. Aufgrund der be-
grenzten Zahl an Merkmalen in der Datenbank liegt 
die tatsächliche Anzahl der Vermittlungshemmnisse, 
die jede/-r Teilnehmende aufweist, tendenziell höher. 
Denn weitere personenbezogene Merkmale (etwa 
Schuldenproblematik, Suchterfahrung, Vorstrafe), 
die als Vermittlungshemmnisse gelten, konnten für 
die Auswertung nicht berücksichtigt werden.4 

Vermittlungshemmnisse nach Befragung 
der Coachs

Um die Bedeutung auch solcher Vermittlungshemm-
nisse, die nicht im Rahmen des Monitorings erfasst 
werden, abschätzen zu können, führte die G.I.B. eine 
Befragung unter den Coachs in den Modellprojekten 
durch.5 Jeder Coach wurde gebeten, die Gesamtzahl 
der von ihm oder ihr betreuten Teilnehmenden so-
wie die Anzahl der betreuten Teilnehmenden anzu-

geben, bei denen zum Zeitpunkt der Aufnahme in 
das Modellprojekt personenbezogene Vermittlungs-
hemmnisse vorlagen, die eine Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt auch nach Ende des Modell-
projektes (vermutlich) verhindern oder erschweren 
würden. In der Befragung konnten die Coachs aus 
einer Liste von 23 personenbezogenen Merkmalen 
wählen (vgl. Abbildung 1). Ein Merkmal sollte nur 
dann als Vermittlungshemmnis gewertet werden, 
wenn es im konkreten Einzelfall tatsächlich die Ar-
beitsmarktintegration (vermutlich) verhindert oder 
erschwert. Der Langzeitleistungsbezug wurde in der 
Liste nicht berücksichtigt, weil dieser Zuweisungs-
voraussetzung war.

Abbildung 1 zeigt den Anteil der Teilnehmenden, für 
die das jeweilige Merkmal von den Coachs als Ver-
mittlungshemmnis gewertet wurde. Demnach sind 
ein fehlender Führerschein und ein fehlender Be-
rufsabschluss mit jeweils 40 % die anteilig am häu-
figsten angegebenen Vermittlungshemmnisse bei den 
Teilnehmenden in den ÖgB-Modellprojekten. Im 
Vergleich mit den Monitoringdaten, nach denen die 
Hälfte der Teilnehmenden nicht über einen Berufs-
abschluss verfügt, wurde dies in der Befragung da-
mit seltener als Vermittlungshemmnis gewertet. Dies 
lässt darauf schließen, dass nach Einschätzung der 
Coachs das Fehlen eines Berufsabschlusses nicht für 
alle betroffenen Teilnehmenden die Arbeitsmarktin-
tegration verhindern oder erschweren würde. 

Neben dem fehlenden Berufsabschluss werden von 
Coachs insbesondere fehlende Kompetenzen in un-
terschiedlichen Bereichen als Vermittlungshemmnisse 
bewertet. So verschlechtern nach Einschätzung der 
Coachs fehlende personale, sozial-kommunikative 
und fachliche Kompetenzen bei jeweils etwa einem 

4 � Diese Merkmale können aus Datenschutzgründen in einer teil-

nehmerbezogenen Online-Datenbank nicht erfasst werden.
5 � Die Befragung wurde im Juni 2014 durchgeführt; Grundgesamt-

heit 79 Coachs, Rücklaufquote 70 %.
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Teilnehmenden eine anerkannte Schwerbehinderung 
auf, zugleich benennen die befragten Coachs dieses 
Merkmal ebenfalls für 8 % der Teilnehmenden als 
Vermittlungshemmnis. Dieses Ergebnis kann als Hin-
weis darauf betrachtet werden, dass eine anerkannte 
Schwerbehinderung von den Coachs grundsätzlich 
als Vermittlungshemmnis bewertet wird. 

Inwiefern die aufgeführten Vermittlungshemmnisse 
bei einzelnen Teilnehmenden gleichzeitig vorliegen, 
ist auf Grundlage der Befragung nicht zu ermitteln. 
Als Anhaltspunkte für die Prävalenz von Vermitt-
lungshemmnissen können die Zuweisungskriterien 
und ergänzend die Monitoringdaten herangezogen 
werden. So können nur Langzeitleistungsbeziehende 
im SGB II mit mindestens einem weiteren Vermitt-
lungshemmnis in ÖgB aufgenommen werden. An-
hand der Monitoringdaten ist festzustellen, dass un-
ter Berücksichtigung von neun personenbezogenen 
Merkmalen die Teilnehmenden durchschnittlich 2,4 
Vermittlungshemmnisse aufweisen. Bei 23 Merkma-
len dürfte die Zahl der Vermittlungshemmnisse, die 
gleichzeitig auf eine Person entfallen, deutlich steigen.

Vermittlungshemmnisse und Aufnahme 
in Modellprojekte

Die Verteilung von Vermittlungshemmnissen unter 
den Teilnehmenden wird auch dadurch beeinflusst, 
welche Personen aufgenommen werden bzw. welche 
Vermittlungshemmnisse bereits die Aufnahme in eine 
öffentlich geförderte Beschäftigung verhindern. Die 
Monitoringdaten und die Befragung der Coachs ge-
ben zum einen darüber Aufschluss, in welchem Ver-
hältnis die Zuweisung potenzieller Teilnehmender 
und die tatsächliche Aufnahme in die Modellpro-
jekte steht, und zum anderen welche Merkmale dazu 
führten, dass zugewiesene Teilnehmende nicht auf-
genommen wurden. 

Nach den Monitoringdaten wurden mit ca. zwei 
Dritteln der von den Jobcentern zugewiesenen po-

Drittel der Teilnehmenden die Integrationschancen. 
Hingegen wurden Suchterfahrung, ein fehlender 
Schulabschluss oder physische Einschränkungen mit 
Anteilswerten zwischen 15 % und 30 % seltener als 
Vermittlungshemmnisse gewertet. 

Fehlender Führerschein
Fehlender (anerkannter) Berufsabschluss

Fehlende personale Kompetenzen
Fehlende sozial-kommunikative Kompetenzen

Fehlende fachliche Kompetenz
Physische Einschränkung

Geringes Arbeitstempo
Geringe Flexibilität bei Arbeitsinhalten

50 Jahre und älter
Schuldenproblematik

Psychische Einschränkung
Geringes Abstraktionsvermögen

Fehlender (anerkannter) Schulabschluss
Migrationshintergrund 

Suchterfahrung
Mangelnde Sprachkompetenz

Äußeres Erscheinungsbild
Familiäre Betreuungsverpflichtungen 

Nur für Teilzeit-Beschäftigung verfügbar
Schwerbehinderung 

Ausländische Nationalität
Vorstrafe

Funktionaler Analphabetismus

40 %
40 %

37 %
33 %

31 %
30 %
29 %
28 %

26 %
24 %

22 %
21 %
20 %
19 %

15 %
14 %
14 %

12 %
12 %

8 %
8 %

6 %
5 %

Abbildung 1: Häufigkeit der Vermittlungshemmnisse unter den 
Teilnehmenden in ÖgB (Anteile in %) 

Fragestellung: „Vermittlungshemmnisse, die zum Zeitpunkt der 
Aufnahme bei den Teilnehmenden vorlagen und die eine Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt auch nach Ende des Modellprojektes 
(vermutlich) verhindern oder erschweren würden“. Angabe: Anzahl 
der Teilnehmenden mit jeweiligem Vermittlungshemmnis und 
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt. Berechnung des Anteils aus 
der Gesamtzahl von Teilnehmenden mit dem jeweiligen Vermitt-
lungshemmnis an der Anzahl der betreuten Teilnehmenden 
insgesamt. (N = 55 Coachs)
Quelle: G.I.B.-Befragung von Coachs im NRW-Modellprojekt 
„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ 

Abgleich der Befragungs- mit den 
Monitoringdaten

Ein Abgleich der Befragungs- mit den Monitoring-
daten für die Merkmale „fehlender (anerkannter) 
Schulabschluss“ und „Schwerbehinderung“ zeigt, 
dass im Monitoring 26 % der Teilnehmenden kei-
nen Schulabschluss aufweisen, dieses Merkmal aber 
seltener als Vermittlungshemmnis gewertet wurde. 
Hingegen weisen nach den Monitoringdaten 8 % der 
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tenziellen Teilnehmenden vor einer möglichen Auf-
nahme Bewerbungsgespräche geführt; von diesen 
Personen wurde etwa die Hälfte in die Modellpro-
jekte aufgenommen. D. h., dass weniger als jede drit-
te zugewiesene Person eine Beschäftigung erhielt. In 
der Befragung gab die Mehrheit der Coachs an, dass 
potenzielle Teilnehmende vom Jobcenter zugewiesen 
wurden, aber nicht in das Modellprojekt ÖgB aufge-
nommen werden konnten.6 Die Coachs wurden ge-
beten, aus einer Liste von neun Merkmalen die drei 
bedeutendsten Merkmale auszuwählen, die dazu 
führten, dass zugewiesene potenzielle Teilnehmende 
nicht aufgenommen wurden. Wie Abbildung 2 zeigt, 
gehören physische und psychische Einschränkungen, 
fehlende personale und fachliche Kompetenzen so-
wie familiäre Betreuungsverpflichtungen zu den häu-
figsten Merkmalen, die eine Aufnahme in die Mo-
dellprojekte verhindert haben. 

er Stelle oder fehlende formale Voraussetzungen für 
die Teilnahme dazu, dass Zugewiesene nicht in Mo-
dellprojekten beschäftigt wurden.

Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass zuge-
wiesene potenzielle Teilnehmende, für die eine Teil-
nahme am Modellprojekt mittelfristig keine ver-
besserten Integrationschancen erwarten ließ, nicht 
aufgenommen wurden. Ergänzende Analysen mit den 
Monitoringdaten zeigen zudem, dass etwa 70 % der 
Teilnehmenden kontinuierlich einer Beschäftigung 
nachgingen und dass vorzeitige Abbrüche mehrheit-
lich in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung 
auftraten. Beide Ergebnisse sprechen für ein Aus-
wahlverfahren, bei dem die Belastbarkeit der Teil-
nehmenden für die Dauer des Modellprojektes und 
die Beschäftigungsfähigkeit im aufnehmenden Be-
trieb im Mittelpunkt stand. 

Fazit

Mit dem Programm „Öffentlich geförderte Beschäfti-
gung“ werden besonders arbeitsmarktferne Personen 
erreicht. Nach den Monitoringdaten und einer Befra-
gung von Coachs weisen die Teilnehmenden in den 
Modellprojekten multiple Vermittlungshemmnisse 
auf, die eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
verhindern oder erschweren. Zusätzlich zur Lang-
zeitarbeitslosigkeit, die Zugangsvoraussetzung zur 
Förderung ist und durchschnittlich mehr als sechs 
Jahre beträgt, liegen die Vermittlungshemmnisse der 
Teilnehmenden insbesondere in fehlenden Qualifika-
tionen und Kompetenzen. Zugleich ist festzustellen, 
dass zugewiesene potenzielle Teilnehmende, für die 
eine Teilnahme am Modellprojekt mittelfristig kei-
ne verbesserten Integrationschancen erwarten ließ, 
nicht aufgenommen wurden. 

Die Entwicklungspotenziale der Teilnehmenden sollen 
im Laufe der Teilnahme an ÖgB genutzt, die Quali-
fikationen und Kompetenzen und somit die Integra-
tionschancen für reguläre sozialversicherungspflich-

6 � Fragestellung: Kam es bei Ihnen vor, dass potenzielle Teilneh-

mende vom Jobcenter zugewiesen wurden, aber NICHT in das 

Modellprojekt ÖgB aufgenommen werden konnten?  

Antwort: 32 ja, 15 nein, 8 keine Angabe 

Abbildung 2: Gründe für die Nicht-Aufnahme von zugewiesenen 
Teilnehmenden (Anzahl Nennungen)

(N = 32 Coachs)
Quelle: G.I.B.-Befragung von Coachs im NRW-Modellprojekt 
„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ 

Physische Einschränkung
Fehlende personale Kompetenzen 
Fehlende fachliche Kompetenzen

Psychische Einschränkung
Familiäre Betreuungsverpflichtungen

Mangelnde Sprachkompetenz
Fehlender Führerschein

Suchterfahrung
Vorstrafe

Andere Merkmale

22
19

14
13

9
3

2
2

0
12

Die Coachs nutzten außerdem die Möglichkeit, wei-
tere Merkmale als Freitext zu erfassen. Demnach 
führten auch fehlende Mobilität, mangelndes Inte-
resse der Zugewiesenen, die fehlende Passgenauig-
keit zwischen potenziellen Teilnehmenden und frei-
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tige Arbeitsverhältnisse verbessert werden. Hierzu 
erhalten die Teilnehmenden individuelles Coaching 
und individuelle Qualifizierung. Zugleich erwerben 
die Teilnehmenden notwendige Kompetenzen im Be-
trieb. Coaching und Qualifizierung können durch 
kommunale Eingliederungsleistungen und Beratungs
angebote flankiert werden. 

Die Analysen zeigen, dass Vermittlungshemmnisse, 
die bei vielen Teilnehmenden vorliegen, im Rahmen 
von ÖgB beseitigt oder reduziert werden können, 
indem z. B. ein Führerschein und bestimmte Kom-
petenzen erworben werden, eine vorliegende Schul-
denproblematik verringert oder Kinderbetreuung or-
ganisiert wird. Die Analysen zeigen weiterhin, dass 
einige bedeutsame Vermittlungshemmnisse nicht im 
Rahmen des Coachings und nicht während der zwei-
jährigen Beschäftigungsdauer in ÖgB ausgeräumt 
werden können. So ist etwa für den Erwerb eines 
Schul- oder Berufsabschlusses oder für die Verbesse-
rung der physischen Belastbarkeit und der Flexibilität 
ein längerer Zeitraum anzusetzen. Einige personen-
bezogene Merkmale, die die Arbeitsmarktintegra-
tion erschweren, können durch Coaching, Qualifi-
zierung oder Beratung nur marginal oder gar nicht 
beeinflusst werden. Zu berücksichtigen ist aber auch, 
dass – unabhängig davon, inwieweit die genannten 
individuellen Vermittlungshemmnisse durch ÖgB re-
duziert werden können – bereits die Beschäftigung 
über einen längeren Zeitraum zu mehr sozialer Teil-
habe, zur Stabilisierung und Förderung von Schlüs-
selqualifikationen und damit insgesamt zu einer Er-
höhung der Beschäftigungsfähigkeit beiträgt. Und 
nicht zuletzt dadurch, dass die Arbeitgeber einen Teil 
der Lohnkosten erwirtschaften müssen, werden die 
Teilnehmenden arbeitsmarknah beschäftigt und da-
mit an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangeführt. 
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VORWORT

So viel vorab

Fast eine halbe Million Menschen sind 
2013 dauerhaft nach Deutschland einge-
wandert. Das ist Rekord. Die berufliche 
Integration gelingt laut „Integrations-
ausblick 2014“ der OECD erstaunlich 
gut. Problematisch findet die OECD den 
hohen Anteil von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund, die kaum Deutsch 
sprechen und deutschsprachige Texte 
nicht lesen können. Das ist eine He-
rausforderung.

Sprachliche Kompetenz gilt als Schlüssel 
zum Erfolg im Arbeitsleben. Vor Proble-
men im Beruf stehen viele, deren Sozi-
alisation und Ausbildung die Grund-
lagen dieser Schlüsselkompetenz nicht 
legen konnten, oder die einfach mit ei-
ner anderen Muttersprache aufgewach-
sen sind. Ansätze, die so entstandenen 
Defizite auszugleichen, haben wir in die-
sem Heft zum Schwerpunkt erhoben.

Vor allem zugewanderte Menschen brau-
chen oft eine sprachliche Förderung – am 
besten kombiniert mit beruflicher Quali-
fizierung, meint Prof. Udo Ohm von der 
Universität Bielefeld: „Ziel muss es sein“, 
so lautet sein Befund im Gespräch mit 
uns, „Fachinhalte und sprachliche Form 
gemeinsam in den Fokus zu nehmen.“

Solche Bildungsmaßnahmen mit integ-
rierter Sprachförderung werden zurzeit 
in Modellprojekten des Landes umge-
setzt. Zwei davon stellen wir in diesem 
Heft vor: „Brücken bauen für den Be-
ruf“ in der Stadt Essen sowie die „Ko-
ordinierungsstelle Arbeit und Spracher-
werb“ des Jobcenters Herford.

Unseren Leserinnen und Lesern bekannt 
sind die Regelangebote des Bundes zur 
Sprachförderung von Migrantinnen und 

Migranten. Ergänzend dazu hat das IQ 
Netzwerk NRW individuelle Sprachför-
derangebote in den Projekten „komma-
NRW“ (Kommunikation am Arbeits-
platz) und „SPRUNQ“ (Sprachcoaching 
für berufliche Unterstützung und Qua-
lifizierung) entwickelt. Wir berichten.

Im Frühjahr 2011 wurden erste Ergeb-
nisse der „Level-One Studie“ vorgestellt. 
Die Kernaussage lautete: 7,5 Millionen 
Deutsch sprechende Erwachsene können 
nur so eingeschränkt lesen und schrei-
ben, dass sie häufig auf Unterstützung 
angewiesen sind. Mehr als die Hälfte 
dieser „funktionalen Analphabeten“ 
ist trotz dieses Handicaps erwerbstätig. 
Auf einer Fachtagung in Bonn haben wir 
mit anderen arbeitsmarktpolitischen Ak-
teuren über Strategien und Handlungs-
optionen im beruflichen Umfeld dieser 
Personengruppe und über eine arbeits-
orientierte Grundbildung diskutiert, si-
ehe dazu unseren Bericht auf Seite 42 ff.

Schließlich noch ein Blick über die Lan-
desgrenzen: Über Sprachförderkonzepte 
in Frankreich hat uns Claire Extramia-
na vom französischen Kulturministeri-
um im Interview berichtet.

Ansonsten in diesem Heft?
Das Arbeitsministerium Nordrhein-
Westfalen fördert seit September 2014 
beinahe flächendeckend Produktions-
schulen: Insgesamt 1.900 Plätze landes-
weit. Mit Dr. Jörg Meier von der Tech-
nischen Universität Dortmund sprachen 
wir über die Umsetzungserfahrungen in 
NRW und in anderen Bundesländern.

Langzeitbezieherinnen und -bezieher im 
SGB II sollen durch Produktionsnetz-
werke besser in Arbeit integriert werden. 

Das ist das Ziel eines Pilotprojektes des 
nordrhein-westfälischen Arbeitsministe-
riums, über das Prof. Dr. Claus Reis in 
diesem Heft berichtet.

Am Thema Fachkräftesicherung führt 
auch für KMU kein Weg vorbei. Daran 
besteht auch für die Verantwortlichen 
von „Fachkräfte sichern – Branchen stär-
ken in Ostwestfalen-Lippe“ kein Zwei-
fel, einem Projekt im Rahmen der Fach-
kräfteinitiative NRW. Lesenswert dazu 
auch die kritischen Ausführungen des 
Bestseller-Autors Prof. Dr. Gerd Bos-
bach von der Fachhochschule Koblenz 
zum Ge- und Missbrauch von Zahlen 
und Statistiken, insbesondere zum The-
ma Fachkräftebedarf. 

Schon bald gilt der Mindestlohn. Wir 
wollten wissen, welche Erfahrungen an-
dere europäische Länder mit der Umset-
zung und der Kontrolle der Mindest-
lohngesetze gemacht haben. Dies hat das 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut (WSI) beim DGB in un-
serem Auftrag untersucht. Die zentralen 
Ergebnisse der Studie lesen Sie auf Seite 
56 ff. Ergänzend dazu: Unser Gespräch 
mit Isabell Mura von der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Auf keinen Fall überschlagen: Unser In-
terview mit Ramon Sanahuja Vélez, Di-
rektor für Immigration und Interkul-
turalität der Stadt Barcelona, über den 
Plan für Interkulturalität der Haupt-
stadt Kataloniens.
Das alles und noch viel mehr in diesem 
Heft! Viel Spaß beim Lesen wünscht 
wieder
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Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH ist eine Einrichtung der Landesregierung NRW. 

Sie unterstützt die Arbeitspolitik des Landes. Auch bei der Umsetzung des ESF ist die G.I.B. strategischer Partner des MAIS.
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